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Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Kropelin beschliel3t die Abgabe einer Stellungnahme zum 2. Entwurf des
neuen Raumentwicklungsprogrammes fir die Region Rostock — Anlage 1.
Sachverhalt

Mit Schreiben vom 25.09.2025 wurde Uber die Verdffentlichung des zweiten Entwurfes zum
neuen Raumentwicklungsprogramm fiir die Region Rostock informiert.
Stellungnahmen kénnen bis zum 08.12.2025 abgegeben werden.

Da die Stellungnahme der Stadt Kropelin zum 1. Entwurf dahingehend abgewogen wurde,
dass kein Aspekt aufgenommen wurde, ist die jetzige Stellungnahme &hnlich aufgebaut.
Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 20250925Beteiligung RREPRostockEntwurfSept25
2 1 1 Textteil RREPRostockEntwurfSept25
3 1 2 _Grundkarte_ RREPRostockEntwurfSept25
4 1 3 Uebersichtskarten_ RREPRostockEntwurfSept25
5 2_Abwaegung_RREPRostockEntwurfSept25

6 3 1 Umweltbericht RREPRostockEntwurfSept25



7 3_2 Anlagel Umweltbericht RREPRostockSept25
8 Stellungnahme 2.Entwurf RREP
9 Ergebnis Abwagung RREP
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Verteilerliste umseitig DURCHWAHL: 0385 58889456

IHR ZEICHEN:

UNSER ZEICHEN:

DATUM: 25.09.2025

Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes fiir die Region Rostock

Beteiligung der offentlichen Stellen gemaB § 9 (2) Raumordnungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit mochte ich Sie auf die Veroffentlichung des zweiten Entwurfes zum neuen Raumentwicklungspro-
gramm fir die Region Rostock hinweisen. Die Entwurfsunterlagen einschlieRlich der Abwagungsdokumen-
tation und des Umweltberichtes sind auf unseren Internetseiten unter www.planungsverband-rostock.de

fur Sie einsehbar. Bis zum
8. Dezember 2025

haben Sie die Moglichkeit, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Im Januar 2024 hatte der Planungsverband
den ersten Entwurf zur Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes veroffentlicht. Die dazu einge-
gangenen Hinweise wurden bei der Uberarbeitung beriicksichtigt. Wenn Sie zum (iberarbeiteten Entwurf
eine Stellungnahme abgeben mochten, richten Sie diese bitte vorzugsweise per E-Mail an

beteiligung@afrirr.mv-regierung.de

Alternativ kénnen Sie unter www.raumordnung-mv.de lhre Stellungnahme auch per Online-Formular abge-
ben. Die Entwurfsunterlagen sind dort ab dem 6. Oktober ebenfalls einsehbar. Wenn Sie Schwierigkeiten
mit dem Zugriff auf die Unterlagen haben, geben Sie uns bitte umgehend Nachricht. Mit Ablauf der oben

genannten Frist sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen.

Mit freundlichen GriRen

im Auftrag
Plehn
Verbandsangehorige Gebietskorperschaften: HEIMAT VON WELT
Planungsverband Region Rostock | Hanse- und Universitdtsstadt Rostock W ST I MEPECE BN E E
Doberaner Str. 114 - 18057 Rostock | Landkreis Rostock
Tel. +49 (0)385-588 89450 | Stadt Bad Doberan
poststelle@afrlrr.mv-regierung.de | Barlachstadt Glstrow Bank: OSPA Rostock

www.planungsverband-rostock.de | Bergringstadt Teterow IBAN DE38 1305 0000 0201 0790 20
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Verteilerliste

Verbandsmitglieder

Stadt Rostock <ob@rostock.de>
Landkreis Rostock <info@lkros.de>
Stadt Bad Doberan <post@stadt-dbr.de>
Stadt Gistrow <stadt@guestrow.de>
Stadt Teterow <info@teterow.de>

Amter und Gemeinden

Stadt Kropelin <info@stadt-kroepelin.de>

Stadt Kiihlungsborn <info@stadt-kborn.de>

Stadt Neubukow <stadt@neubukow.de>

Gemeinde Dummerstorf <info@dummerstorf.de>
Gemeinde Graal-Miritz <info@gemeinde-graalmueritz.de>
Gemeinde Sanitz <info@gemeinde-sanitz.de>
Gemeinde Satow <info@satow.de>

Amt Bad Doberan-Land <info@doberan-land.de>

Amt Bltzow-Land <verwaltung@buetzow.de>

Amt Carbak <poststelle@amtcarbaek.de>

Amt Gnoien <info@amt-gnoien.de>

Amt Gilstrow-Land <info@amt-guestrow-land.de>

Amt Krakow am See <amtsleitung@krakow-am-see.de>
Amt Laage <info@stadt-laage.de>

Amt Mecklenburgische Schweiz <info@amt-ms.de>
Amt Neubukow-Salzhaff <amt@neubukow-salzhaff.de>
Amt Rostocker Heide <info@amt-rostocker-heide.de>
Amt Schwaan <amt-schwaan@mvnet.de>

Amt Tessin <info@tessin.de>

Amt Warnow-West <amt@warnow-west.de>

Kommunen in den Nachbarregionen

Landkreis Vorpommern-Riigen <poststelle@lk-vr.de>
Stadt Ribnitz-Damgarten <stadt@ribnitz-damgarten.de>
Stadt Marlow <info@stadtmarlow.de>

Regionale Planungsverbande

Westmecklenburg, Schwerin <poststelle@afrlwm.mv-regierung.de>

Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg <poststelle@afrims.mv-regierung.de>

Vorpommern, Greifswald <poststelle@afrlvp.mv-regierung.de>

PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOC
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Kommunale Spitzenverbande

Landkreistag M-V, Schwerin <post@landkreistag-mv.de>
Stadte- und Gemeindetag M-V, Schwerin <sgt@stgt-mv.de>

Ministerien

Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Berlin <SllI2@bmwsb.bund.de>
Ministerium fir Inneres, Bau und Digitalisierung MV, Schwerin <poststelle@im.mv-regierung.de>
Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit MV, Schwerin
<poststelle@wm.mv-regierung.de>

Ministerium fir Klimaschutz, Landwirtschaft, landliche RGume und Umwelt MV, Schwerin
<poststelle@Im.mv-regierung.de>

Ministerium flir Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten MV, Schwerin
<poststelle@wkm.mv-regierung.de>

Bundesbehorden

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung <zentrale@bbr.bund.de>

Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn
<baiudbwpoststelle@bundeswehr.org>

Luftfahrtamt der Bundeswehr <lufabwleitungsbuero@bundeswehr.org>
Eisenbahnbundesamt, AuRenstelle Hamburg/Schwerin <poststelle@eba.bund.de>
FernstraBen-Bundesamt, Leipzig <poststelle@fba.bund.de>

Bundesnetzagentur, Berlin <verfahren.dritter.nabeg@BNetzA.de>

WasserstraBen- und Schifffahrtsamt Ostsee, Liibeck <wsa-ostsee@wsv.bund.de>

Landesbehorden

Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie, Glistrow <poststelle@lung.mv-regierung.de>
Landesamt fiir Gesundheit und Soziales, Rostock <poststelle.zentral@lagus.mv-regierung.de>
Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege, Schwerin <poststelle@lakd-mv.de>

Landesamt fur Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, Rostock
<poststelle@lallf.mvnet.de>

Landesamt fir StraBenbau und Verkehr, Rostock <Ismv@sbv.mv-regierung.de>

Bergamt Stralsund <poststelle@ba.mv-regierung.de>

Landesforst M-V, Malchin <zentrale@Ifoa-mv.de>

Staatliches Amt flir Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, Rostock
<poststelle@stalumm.mv-regierung.de>

StraBenbauamt Stralsund <sba-hst@sbv.mv-regierung.de>

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock <poststelle@hro.sbl-mv.de>

Offentliche Stellen des Bundes

BVVG Schwerin <mecklenburg-vorpommern@bvvg.de>

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen <info@dfs.de>

Deutscher Wetterdienst, Potsdam <PB24.TOEB@dwd.de>

Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben; Mdélln <TOEB.MV@bundesimmobilien.de>
Bundesgesellschaft fiir Endlagerung, Peine <poststelle@bge.de>
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Offentliche Stellen des Landes

— Landesenergie- und Klimaschutzagentur M-V, Stralsund <info@Ileka-mv.de>

— Landgesellschaft M-V, Leezen <landgesellschaft@Igmv.de>

— Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Schwerin <info@invest-in-mv.de>

— Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH, Schwerin <info@vmv-mbh.de>

— Landesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft und Fischerei, Institut flir Fischerei, Rostock
<m.dorow@Ifa.mvnet.de>

Offentliche Stellen des Landkreises und der Stadt Rostock

— Gesellschaft fir Wirtschafts- und Technologieférderung Rostock <info@rostock-business.de>
—  Wirtschaftsforderung Landkreis Rostock, Glstrow <info@lw-Ir.de>

— Verkehrsverbund Warnow GmbH <info@verkehrsverbund-warnow.de>

Infrastrukturbetreiber, Versorgungsunternehmen

— Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Berlin <DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com>

— DB Konzernbevollmachtigter fir Mecklenburg- Vorpommern
<alexander.kaczmarek@deutschebahn.com>

— Autobahn GmbH des Bundes, Hohen Neuendorf <nordost@autobahn.de>

— 50 Hertz Transmission GmbH, Berlin <info@50hertz.com>

— ONTRAS Gastransport GmbH, Leipzig <info@ontras.com>

— E.DIS AG, Firstenwalde/Spree <Andreas.Kommol@e-dis.de>

— WEMAG AG, Schwerin <kontakt@wemag.com>

— Gascade Gastransport GmbH <kontakt@gascade.de>

— HanseGas GmbH, Quickborn <kundenservice@hansegas.com>

— Nordwasser GmbH, Rostock <info@nordwasser.de>

— Eurawasser Nord GmbH, Gistrow <info@eurawasser-nord.de>

— Stadtwerke Rostock AG <unternehmen@swrag.de>

— Stadtwerke Gustrow GmbH <stadtwerke-guestrow@stwg.de>

— Stadtwerke Teterow GmbH <info@sw-teterow.de>

— Flughafen Rostock-Laage-Giistrow GmbH. Laage <info@rostock-airport.de>

— Rostock Port GmbH, Rostock <management@rostock-port.de>

Kommunale Verbande

— Warnow-Wasser- u. Abwasserverband, Rostock <post@wwav.de>

— Wasserversorgungs-u. Abwasserzweckverband "Glstrow-Biitzow-Sternberg", Rostock
<post@waz-guestrow.de>

— Zweckverband Wasser und Abwasser "Mecklenburgische Schweiz", Teterow (liber Stadtwerke Teterow)

— Zweckverband Wasserversorgung "Kiihlung", Bad Doberan <service@zvk-dbr.de>

Wasser- und Bodenverbadnde

—  "Warnow-Beke", Jirgenshagen <wbv_warnow-beke@t-online.de>

— "Recknitz/Boddenkette", Ribnitz-Damgarten <wbv_ribnitz@wbv-mv.de>
— "Untere Warnow/Kiste", Rostock <wbv-rostock@wbv-mv.de>

— Hellbach-Conventer Niederung, Kropelin <wbv-kroepelin@wbv-mv.de>
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— ,Mildenitz-Libzer Elde”, Dobbertin <wbv_dobbertin@wbv-mv.de>

—  "Nebel", Glstrow <wbv-nebel@wbv-mv.de>

— ,Obere Peene”, Neukalen <obere-peene@wbv-mv.de>

— ,Obere Warnow”, Warin <wbv_warin@t-online.de>

— "Teterower Peene", Jordenstorf <wbv_teterower_ peene@t-online.de>

Naturparks

— Sternberger Seenland, Warin <poststelle-ssl@lung.mv-regierung.de>

— Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, Karow <info-nsh@lung.mv-regierung.de>

— Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See, Basedow <poststelle-msk@lung.mv-regierung.de>

Naturschutzverbande

— BUND Landesverband M-V, Schwerin <info@bund-mv.de>

— BUND Regionalgeschaftsstelle Rostock <info@bund-rostock.de>

— NABU Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin <lgs@nabu-mv.de>

— NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock <info@nabu-mittleres-mecklenburg.de>
— Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Glistrow <geschaeftsstelle@sdw-mv.de>
— Landesjagdverband M-V, Parchim <info@Ijv-mecklenburg-vorpommern.de>

— Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern, Leezen <info@lav-mv.de>

Sonstige Verbdande, Kammern, Vereinigungen

— Industrie- und Handelskammer zu Rostock <info@rostock.ihk.de>

— Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg <info@rostock.uv-mv.de>

— Handwerkskammer Schwerin <info@hwk-schwerin.de>

— Handwerkskammer Ostmecklenburg Vorpommern, Rostock <info@hwk-omv.de>

— Tourismusverband M-V, Rostock <info@auf-nach-mv.de>

— Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte, Rébel/Miritz <info@1000seen.de>
— Verband Mecklenburgischer Ostseebader e.V., Rostock <info@ostseeferien.de>

— Verein der Schlosser, Guts- und Herrenhauser MV <kontakt@mein-urlaub-im-schloss.de>
— Handelsverband Nord, Rostock <hro@hvnord.de>

— Bauernverband M-V, Neubrandenburg <info@bv-mv.de>

— Bauernverband Bad Doberan, Papendorf <bauernverband-dbr@t-online.de>

— Bauernverband Biitzow, Steinhagen <kauer@bv-mv.de>

— Bauernverband Gustrow, Alt Sihrkow <nickel@bv-mv.de>

— Bundesverband Windenergie; Landesverband MV <info@wind-energie.de>

— Wind-Energy Network e.V., Rostock <info@wind-energy-network.de>

— Landesverband Erneuerbare Energien M-V e.V., Schwerin <team@lee-mv.de>

— Succow Stiftung, Greifswald <info@succow-stiftung.de>
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Vorbemerkung zum zweiten Entwurf

Der vorliegende zweite Entwurf des neuen Regionalen Raumentwicklungsprogrammes (RREP) dient der ge-
setzlich vorgeschriebenen Beteiligung der Offentlichkeit und der 6ffentlichen Stellen. Damit werden die im
ersten Entwurf vom Januar 2024 zunachst noch vorlaufig ausgearbeiteten Festlegungen in einer erganzten
und liberarbeiteten Fassung vorgelegt. Die zahlreichen Hinweise und Anregungen, die zum ersten Entwurf
eingegangen sind, wurden bei der Uberarbeitung beriicksichtigt.

Zum vorliegenden zweiten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes gehoren:

— dieses Textdokument mit den vorgeschlagenen Zielen und Grundsatzen sowie deren Begriindung,

— die Anlage 1, die Grundkarte in 10 Kartenblattern mit den vorgeschlagenen Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten sowie Vorrang- und Vorbehaltstrassen,

— die Anlage 2 mit thematischen Ubersichtskarten zu den verschiedenen Inhalten des Entwurfes.

Zu den Entwurfsdokumenten gehdren auRerdem:

— die Abwagungsdokumentation mit einer Zusammenfassung der zum ersten Entwurf eingegangenen Hin-
weise und Anregungen,

— der Umweltbericht mit einer Beschreibung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung so-
wie der umweltschutzbezogenen Erwagungen, die dem Entwurf zugrunde liegen,

— die Anlage 1 zum Umweltbericht mit Ubersichtskarten zur umweltfachlichen Bewertung der Windener-
giegebiete,

— die Anlage 2 zum Umweltbericht mit einer Beschreibung der neu geplanten Vorranggebiete fir Wind-
energieanlagen,

— die Anlagen 3.1 bis 3.5 zum Umweltbericht mit Detailkarten der geplanten Vorranggebiete fiir die Ha-
fenentwicklung, fir Industrie und Gewerbe sowie fiir Windenergieanlagen.

Ergdnzend zum Umweltbericht ist ein gutachterlicher Fachbeitrag zu den Vorranggebieten Hafen, Gewerbe
und Industrie veroffentlicht.

Im Ergebnis der Beteiligung soll der Entwurf abschliefend lberarbeitet werden. Die endgiiltige Beschluss-
fassung Uber das neue Raumentwicklungsprogramm ist fiir das Jahr 2026 vorgesehen. Das Verfahren zur
Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes ist im Jahr 2022 auf der Grundlage des Landesplanungs-
gesetzes und des Raumordnungsgesetzes in den damals geltenden Fassungen begonnen worden. Im Jahr
2023 wurde das Raumordnungsgesetz neu gefasst. Mit dem Beschluss tber den ersten Entwurf im Januar
2024 entschied der Planungsverband, das Verfahren auf der Grundlage von § 9 Raumordnungsgesetz in der
seit September 2023 geltenden neuen Fassung fortzufiihren. Mit der Veroffentlichung des zweiten Entwur-
fes wird nun die férmliche Beteiligung gemal § 9 (2) Raumordnungsgesetz eingeleitet.
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1 Einfihrung

Die Region Rostock

Die Region Rostock wird von der Hanse- und Universitatsstadt sowie dem Landkreis Rostock gebildet. Mit-
glieder des Regionalen Planungsverbandes, dem die Aufstellung des Raumentwicklungsprogrammes ob-
liegt, sind die beiden Gebietskdrperschaften sowie die Stadte Giistrow, Bad Doberan und Teterow. Die Re-
gion umfasst eine Flache von 3.600 Quadratkilometern und hatte im Jahr 2024 rund 435.000 Einwohner.
Das sind etwa 15 Prozent der Flache und ein Viertel der Einwohner des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Von den Einwohnern lebten rund 211.000 in der Hansestadt und 224.000 im Landkreis. Im Landkreis gibt es
zehn amtsfreie Stadte und Gemeinden sowie 13 Verwaltungsamter, denen insgesamt 102 Stadte und Ge-
meinden angehoren. Die Regionsflache wird zu zwei Dritteln landwirtschaftlich genutzt. Der Anteil von
Siedlungs- und Verkehrsflachen betrdgt 11 Prozent, 16 Prozent sind bewaldet und 4 Prozent von Gewassern
bedeckt.

Nach den aktuellen Bevolkerungsprognosen fir den Landkreis und die Stadt Rostock ist fiir die Gesamtre-
gion in den kommenden zehn Jahren mit einer leichten Zunahme der Bevélkerungszahl auf rund 440.000 zu
rechnen. Grund ist die anhaltend hohe Zuwanderung aus dem Ausland. Wahrend im naheren Umland von
Rostock die Bevolkerung weiterhin tendenziell zunimmt, ist in den landlich gepragten Teilrdumen, insbe-
sondere im Stden der Region, mit einer stabilen Bevolkerungszahl, zum Teil auch mit einem leichten Riick-
gang zu rechnen. In der Region Rostock wird rund 30 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern erbracht. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner liegt Gber dem Landesdurchschnitt,
erreicht jedoch bis heute nicht den Bundesdurchschnitt.

Anlass und Rechtsgrundlagen der Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes

Das Raumentwicklungsprogramm der Region Rostock (friiher: Mittleres Mecklenburg/Rostock) wurde zu-
letzt im Jahr 2010 neu aufgestellt und mit Landesverordnung vom 22. August 2011 fir verbindlich erklart.
Eine Fortschreibung des Energiekapitels, insbesondere der Festlegungen zur Windenergienutzung, wurde
im Juni 2020 abgeschlossen und mit Landesverordnung vom 15. Marz 2021 fiir verbindlich erklart. Die im
vergangenen Jahrzehnt eingeleiteten Fortschreibungen der Kapitel 3.2 (Neuordnung der Nahbereichsver-
flechtungen), 3.1/4.1 (Siedlungsentwicklung Stadt-Umland-Raum) und 4.3 (Vorbehaltsgebiete Gewerbe und
Industrie) konnten aus verschiedenen Griinden nicht zu Ende gefiihrt werden und gehen in der Neuaufstel-
lung auf. GemaR § 4 Landesplanungsgesetz werden die Raumentwicklungsprogramme fiir einen Planungs-
zeitraum von zehn Jahren aufgestellt. Die Neuaufstellung ist damit Gberfallig. Nach dem im Jahr 2023 in
Kraft getretenen Windenergieflachenbedarfsgesetz ist der Regionale Planungsverband tiberdies verpflich-
tet, die zuletzt festgelegten Windenergie-Vorranggebiete nochmals zu tiberarbeiten und wesentlich zu er-
weitern. Hierflr ist durch Landesgesetz eine Frist bis 2026 vorgegeben.

Das vorliegende Programm wird fiir einen Planungszeitraum bis 2035 aufgestellt. Rechtsgrundlage ist das
Raumordnungsgesetz, insbesondere die Vorschriften liber Raumordnungspldne in den §§ 7 bis 11. Die wei-
tergehenden Vorschriften des Landesplanungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in den §§ 4 bis 9a fin-
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den ergdnzend Anwendung. Gemal} § 8 des Raumordnungsgesetzes und § 35 des Gesetzes Gber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung sind die Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes im Hinblick auf ihre
moglichen Umweltauswirkungen zu prifen. Hierzu wird mit dem vorliegenden zweiten Entwurf ein geson-
derter Umweltbericht herausgegeben.

Ubergeordnete Planungen

Die Festlegungen dieses Programmes sind aus den allgemeinen Grundsatzen der Raumordnung im § 2 des
Raumordnungsgesetzes sowie den Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung im § 2 des Landes-
planungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern abgeleitet. Darliber hinaus werden die Festlegungen des Lan-
desraumentwicklungsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern vom Mai 2016 beriicksichtigt. Da das Lan-
desraumentwicklungsprogramm ebenfalls neu aufgestellt wird, werden absehbar notwendige Neuregelun-
gen, zum Beispiel zur Nutzung der Wind- und Sonnenenergie, in diesem Entwurf bereits vorweggenommen.

Bindungswirkung des Raumentwicklungsprogrammes

Die Festlegungen des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes gelten fiir ,raumbedeutsame” Planungen
und MalRnahmen, die in der Regel lberortliche Auswirkungen mit sich bringen. Die rechtliche Bindungswir-
kung der Festlegungen ist im § 4 des Raumordnungsgesetzes geregelt:

— Ziele der Raumordnung (in diesem Programm mit einem ,,Z“ gekennzeichnet) sind von 6ffentlichen Stel-
len bei ihren Entscheidungen strikt zu beachten.

— Grundséatze der Raumordnung (in diesem Programm mit einem ,,G“ gekennzeichnet) sind von 6ffentli-
chen Stellen bei der Abwagung und Ermessensausiibung zu bericksichtigen.

Ebenso haben die zeichnerischen Festlegungen in der Grundkarte dieses Raumentwicklungsprogrammes
eine abgestufte Bindungswirkung. Diese ist im § 7 des Raumordnungsgesetzes geregelt:

— Inden Vorranggebieten hat die jeweils festgelegte Funktion strikten Vorrang vor allen anderen Nut-
zungsansprichen.

— In den Vorbehaltsgebieten ist die jeweils festgelegte Funktion bei der Abwagung konkurrierender Nut-
zungsanspriiche mit besonderem Gewicht zu berlcksichtigen.

Fir die linienhaft festgelegten Vorrang- und Vorbehaltstrassen gilt dies sinngemal3. Funktionen und Bin-
dungswirkungen der verschiedenen Vorrang- und Vorbehaltsfestlegungen sind jeweils durch Ziele bezie-
hungsweise Grundsatze im Textteil des Programms naher bestimmt. Die zu den Zielen und Grundsatzen ge-
gebenen Begriindungen nehmen nur mittelbar an der Verbindlichkeit teil, soweit sie MalRgaben und nahere
Bestimmungen enthalten, die zur richtigen Auslegung und Anwendung der Ziele und Grundsatze heranzu-
ziehen sind. Die thematischen Ubersichtskarten im Kartenteil des Programmes sowie die nachrichtlichen
Darstellungen in der Grundkarte nehmen nicht an der Verbindlichkeit teil.

Ausnahmen von einem verbindlichen Ziel kdnnen nur zugelassen werden, soweit sie in der Zielfestlegung
ausdricklich vorgesehen sind. Die festgelegten Ausnahmetatbestande sind immer restriktiv auszulegen.
Uber die Zul3ssigkeit einer Ausnahme befindet die untere Landesplanungsbehérde nach Priifung des Einzel-
falles. Vor der ausnahmsweisen Zulassung von Planungen und Vorhaben mit erheblichen tberortlichen Aus-
wirkungen ist in der Regel eine férmliche Raumvertraglichkeitsprifung durchzufiihren.
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Gemal § 28 des Raumordnungsgesetzes sind die Vorranggebiete fliir Windenergieanlagen zugleich als Be-
schleunigungsgebiete festgelegt, soweit sie nicht innerhalb von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeu-
tung liegen. Mit der Kategorie der Beschleunigungsgebiete ist die Festlegung verbunden, dass die vorran-
gige Nutzung in spateren Zulassungsverfahren nicht nochmals einer formlichen Vertraglichkeitsprifung be-
darf. Die Bewertung der Umweltauswirkungen nach dem Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitsprifung
sowie die im Bundesnaturschutzgesetz und im Wasserhaushaltsgesetz vorgeschriebenen Vertraglichkeits-
prifungen beziglich der europaischen Schutzgebiete, der geschiitzten Arten und der oberirdischen Gewas-
ser erfolgen abschlieBend mit der Festlegung der Vorranggebiete.

>>> Karte 1 Bevolkerungsprognose
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2 Allgemeine Grundsatze der Regionalentwicklung

G (1) Die Regiopole Rostock liegt im Schnittpunkt der Verkehrsachsen Hamburg—Stettin und Berlin—Ko-
penhagen. Die Regiopole soll als wirtschaftliches Zentrum des Landes Mecklenburg-Vorpommern
weiter entwickelt werden.

G (2) Der Rostocker Seehafen mit seinem Umfeld bildet den gewerblich-industriellen Kernraum des Lan-
des. Die Funktion des Hafens als Umschlagplatz fiir Energietrager und Netzknoten fiir Energieleitun-
gen wird an Bedeutung gewinnen. Die Sicherung von Flachen und Trassen fiir Umschlag, Produktion,
Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur soll hier vorrangig betrieben werden.

G (3) Der umweltgerechte Umbau der Energiewirtschaft ist die grofRte Herausforderung fiir die regionale
Entwicklung in den kommenden Jahren. Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen soll im Planungs-
zeitraum bis 2035 so ausgebaut werden, dass der regionale Energiebedarf bilanziell vollstandig dar-
aus gedeckt werden kann.

G (4) Die charakteristische Offenlandschaft sowie die naturnahen Rdume der Ostseekiiste und des Binnen-
landes bestimmen wesentlich die Attraktivitdt der Region Rostock als Wohnort und Reiseziel. Diese
landschaftlichen Potenziale sollen auch bei zunehmendem Nutzungsdruck auf den Freiraum ge-
schiitzt und erhalten werden.

G (5) Mit ihrem hohen Anteil unverbauter und stérungsarmer Landschaftsrdume hat die Region eine grof3e
Verantwortung fir den Erhalt der natirlichen Artenvielfalt in Deutschland. Die naturnahen Walder,
die Flusstalmoore und weitere wichtige Lebensraume sollen zu einem regionalen Biotopverbund zu-
sammengefiihrt werden, der vor Uberbauung und Zerschneidung wirksam geschiitzt wird.

G (6) An der Ostseekiiste soll die touristische Infrastruktur qualitativ und zeitgemaR weiterentwickelt wer-
den. Ein weiteres Wachstum des Gasteaufkommens soll nicht mehr vorrangiges Ziel der Tourismus-
forderung sein. Ein ausgewogenes Nebeneinander von Tourismuszentren und ruhigen, naturnahen
Erholungsraumen soll bewahrt werden.

G (7) Im landlichen Raum sollen insbesondere die Kleinstadte als Grundzentren fir die Versorgung der Be-
volkerung gesichert und in ihrer Entwicklung gestarkt werden.

G (8) Hochwertige Boden sollen fiir die Landwirtschaft gesichert werden. Der fortwahrende Flachenver-
brauch und die Zerstorung landwirtschaftlicher Flachen fir Siedlungs- und Verkehrszwecke soll wirk-
sam begrenzt werden.

7|55



RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM — 2. ENTWURF SEPT. 25 — BETEILIGUNG GEM. § 9 (2) ROG PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

3 Raumstruktur und raumliche Entwicklung

3.1 Zentrale Orte

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Hierarchie und Funktion der zentralen Orte sowie die Festlegung der Ober- und Mittelzentren gemaR
den Satzen 3.1 (1) bis 3.1 (3) ist durch das Landesraumentwicklungsprogramm verbindlich vorgegeben. Das
Gleiche gilt fiir die Kriterien zur Festlegung der Grundzentren gemaR Satz 3.1 (4), die der Regionalplanung
nur einen begrenzten eigenen Planungsspielraum einraumen.

Festlegungen

G (1) Die zentralen Orte sind Standorte von Versorgungseinrichtungen und Einrichtungen der 6ffentlichen
Daseinsvorsorge fur die Bevolkerung ihrer jeweiligen Verflechtungsbereiche. Sie sollen in dieser
Funktion erhalten und gestarkt werden.

Z(2) Oberzentrum ist die Regiopole Rostock.
Z (3) Mittelzentren sind die Stadte Glstrow, Bad Doberan und Teterow.

Z (4) Grundzentren sind die Stadte Blitzow, Gnoien, Krakow am See, Kropelin, Kithlungsborn, Laage, Neu-
bukow, Rerik, Schwaan und Tessin sowie die Orte Dummerstorf, Graal-Miiritz, Sanitz und Satow.

G (5) Neue Einrichtungen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge und der 6ffentlichen Verwaltung mit Gberértli-
cher Bedeutung sollen vorzugsweise in den zentralen Orten geplant werden.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Funktion der zentralen Orte

Das dreistufige System der zentralen Orte in Mecklenburg-Vorpommern geht auf das Landesraumentwick-
lungsprogramm von 2005 zurlick. Angesichts einer riicklaufigen Bevélkerungsentwicklung in groBen Teilen
des Landes sind damals die Auswahl und die Einstufung der zentralen Orte liberpriift worden: Einerseits
brauchen die Zentralorte eine ausreichende Bevdélkerung im Einzugsbereich, um ihre Angebote wirtschaft-
lich tragen zu konnen. Andererseits diirfen die Einzugsbereiche im landlichen Raum nicht zu groR werden,
wenn die Erreichbarkeit der Zentralorte mit einem zumutbaren Zeitaufwand noch gewahrleistet werden
soll. Das bestehende System der Zentralorte in der Region Rostock stellt einen Kompromiss aus diesen An-
forderungen dar und soll so erhalten bleiben.

(2) Oberzentrum und Regiopole Rostock

Der Verflechtungsbereich des Oberzentrums (Oberbereich) umfasst die gesamte Region Rostock sowie den
Mittelbereich Ribnitz-Damgarten in der Nachbarregion Vorpommern. Das Oberzentrum ist Standort hoch-
rangiger Einrichtungen von Bildung, Forschung, Kultur, Medizin und 6ffentlicher Verwaltung. Angebote von
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Gutern und Dienstleistungen des héheren und speziellen Bedarfs sind hier verfligbar. Als einzige GroRstadt,
wichtigster Wirtschaftsstandort und Regiopole hat Rostock dariiber hinaus eine zentrale Bedeutung fiir das
ganze Land Mecklenburg-Vorpommern.

Unter den Begriff der ,,Regiopolen” fallen solitdre Oberzentren, die abseits der Metropolregionen liegen
und deswegen herausgehobene zentrale Funktionen fiir einen grolReren Raum lGibernehmen, der lber ihren
eigentlichen Verflechtungsbereich hinausgeht. Als groRte Stadt und Wirtschaftszentrum abseits der Metro-
polregionen Berlin und Hamburg ist Rostock die Regiopole des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

(3) Mittelzentren

Die Verflechtungsbereiche der Mittelzentren (Mittelbereiche) sind in der Grundkarte dargestellt. Das Mit-
telzentrum Bad Doberan hat aufgrund seiner Ndhe zum Oberzentrum einen gemeinsamen Verflechtungs-
bereich mit der Stadt Rostock. Die Mittelzentren dienen der Versorgung der Bevélkerung mit Giitern und

Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs. Sie sind Standorte von weiterfiihrenden Schulen, Behérden der
mittleren Verwaltungsebene, Krankenhdusern und weiteren Einrichtungen der Daseinsvorsorge.

Zum Mittelbereich Rostock/Bad Doberan gehoren die Grundzentren Dummerstorf, Graal-Mdritz, Krépelin,
Kihlungsborn, Neubukow, Rerik, Sanitz, Satow, Schwaan und Tessin mit ihren Verflechtungsbereichen. Zum
Mittelbereich Glstrow gehoren die Grundzentren Bitzow, Krakow am See und Laage mit ihren Verflech-
tungsbereichen. Zum Mittelbereich Teterow gehort das Grundzentrum Gnoien mit seinem Verflechtungs-
bereich.

(4) Grundzentren

Die Grundzentren dienen der Versorgung der Bevolkerung mit Glitern und Dienstleistungen des taglichen
Bedarfs. Sie sind Standorte von Schulen, Sportstatten, Behorden der gemeindlichen Verwaltung und Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge.

Die Verflechtungsbereiche der Grundzentren (Nahbereiche) sind in der Grundkarte dargestellt. Das Ober-
zentrum und die Mittelzentren sind zugleich Grundzentren fir ihre jeweiligen Nahbereiche. Die Zuordnung
der Gemeinden zu den Nahbereichen ist nachfolgend wiedergegeben. Die Nahbereiche von Dummerstorf,
Graal-Miritz, Kropelin, Rerik, Sanitz und Satow umfassen nur das jeweilige Stadt- bzw. Gemeindegebiet.

— Bad Doberan: Bartenshagen-Parkentin, Hohenfelde, Reddelich, Retschow, Steffenshagen

— Biitzow: Baumgarten, Bernitt, Dreetz, Jlirgenshagen, Klein Belitz, Penzin, Rihn, Steinhagen, Tarnow,
Warnow, Zepelin

— Dummerstorf
— Gnoien: Altkalen, Behren-Liibchin, Boddin, Finkenthal, Lihburg, Walkendorf
— Graal-Miiritz

— Giistrow: Glasewitz, GrolR Schwiesow, Glilzow-Priizen, Gutow, Klein Upahl, Kuhs, Lalendorf, Lohmen,
Lissow, Mistorf, Mihl Rosin, Plaaz, Sarmstorf, Zehna

— Krakow am See: Dobbin-Linstow, Hoppenrade, Kuchelmi, Reimershagen
— Kropelin
— Kiihlungsborn: Bastorf, Wittenbeck

— Laage: Dolgen am See, Hohen Sprenz, Wardow
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— Neubukow: Alt Bukow, Am Salzhaff, Biendorf, Carinerland
— Rerik

— Rostock: Admannshagen-Bargeshagen, Benitz, Bentwisch, Blankenhagen, Bérgerende-Rethwisch, Bro-
derstorf, EImenhorst/Lichtenhagen, Gelbensande, Kritzmow, Lambrechtshagen, Ménchhagen, Nienha-
gen, Papendorf, Pélchow, Poppendorf, Roggentin, Rovershagen, Stabelow, Thulendorf, Ziesendorf

— Sanitz

— Satow

— Schwaan: Brobberow, Kassow, Rukieten, Vorbeck, Wiendorf

— Tessin: Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Thelkow, Zarnewanz

— Teterow: Alt Siihrkow, Dahmen, Dalkendorf, Grol§ Roge, Grol Wokern, Grol} Wiistenfelde, Hohen Dem-
zin, Jordenstorf, Lelkendorf, Prebberede, Schorssow, Schwasdorf, Sukow-Levitzow, Thirkow, Warnken-
hagen.

(5) Bindung offentlicher Einrichtungen an die zentralen Orte

Einrichtungen der 6ffentlichen Verwaltung und der Daseinsvorsorge sollen fiir alle Blrgerinnen und Biirger
moglichst gut erreichbar sein. Die Blindelung dieser Einrichtungen in den zentralen Orten dient der Siche-
rung der Erreichbarkeit. Die Zentralorte sind zugleich Verkehrsknotenpunkte, sodass die Erreichbarkeit
auch aus den landlichen Ortsteilen mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln auf einem Mindeststandard sicherge-
stellt werden kann. Zentral6rtliche Einrichtungen sind im Siedlungszusammenhang der jeweiligen Stadt
bzw. des Gemeindehauptortes anzusiedeln. Die zentralortliche Funktion erstreckt sich immer nur auf das
stadtische Siedlungsgebiet bzw. den Hauptort der Gemeinde und nicht auf die lbrigen Ortsteile.

Ein Absehen von der Bindung 6ffentlicher Einrichtungen an die Zentralorte kann durch auRergewdhnliche
Anforderungen an die infrastrukturelle Anbindung, durch besondere Sicherheitsanforderungen, durch kul-
turelle oder historische Beziige einer Einrichtung zu einem bestimmten Ort oder durch die Moglichkeit der
Wiedernutzung erhaltenswerter Bausubstanz begriindet sein. Auch Einrichtungen mit kleinerem Einzugsbe-
reich, die nur Teile eines Nahbereiches versorgen, kdnnen nicht in jedem Fall an den zentralen Orten ange-
siedelt werden. In diesen Fall soll fiir die Ansiedlung vorzugsweise ein grofRerer Ort mit guter Verkehrsan-
bindung gewahlt werden.

>>> Karte 2: Zentrale Orte und ihre Verflechtungsbereiche
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3.2 Stadt-Umland-Raum und landlicher Raum

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Abgrenzung des Stadt-Umland-Raumes und des landlichen Raumes ist durch das Landesraumentwick-
lungsprogramm vorgegeben. Das Gleiche gilt fir die Festlegung der landlichen Gestaltungsraume.

Festlegungen

Z (1) Das Oberzentrum Rostock bildet zusammen mit seinen ndheren Umlandgemeinden den Stadt-Um-
land-Raum Rostock. Die Umlandgemeinden haben ihre raumbedeutsamen Planungen untereinander
und mit der Stadt Rostock abzustimmen. Die Gemeinden auflerhalb des Stadt-Umland-Raumes bilden
den landlichen Raum.

G (2) Inden landlichen Gestaltungsraumen sollen die Kleinstadte in ihrer Funktion als Grundzentren be-
sonders gefordert werden.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Stadt-Umland-Raum und ldndlicher Raum

Der groRte Teil der Region ist landlich gepragt. Nur das ndhere Umland des Oberzentrums Rostock weist
eine vorstadtische Pragung auf und bildet deshalb mit dem Oberzentrum eine eigene Raumkategorie. Die
Grenze des Stadt-Umland Raumes Rostock ist in der Grundkarte festgelegt. Die Festlegung folgt den Vorga-
ben des Landesraumentwicklungsprogrammes. Die Gemeinden des Stadt-Umland Raumes weisen beson-
ders enge Verflechtungen mit dem Oberzentrum Rostock auf. Zum Stadt-Umland-Raum gehoren alle direk-
ten Umlandgemeinden, die an Rostock angrenzen, sowie darliber hinaus die Gemeinden mit vorstadtischer
Siedlungsstruktur und iberwiegend hohem Pendleranteil an der Wohnbevdlkerung. Der Stadt-Umland-
Raum umfasst das Gebiet der Hansestadt und der Gemeinden

— Admannshagen-Bargeshagen
— Bentwisch

— Broderstorf

— Dummerstorf

— Elmenhorst-Lichtenhagen
— Kritzmow

— Lambrechtshagen

— Monchhagen

— Ostseebad Nienhagen

— Papendorf

— Polchow

— Poppendorf
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— Roggentin
— Rovershagen
— Stdbelow

— Thulendorf

— Ziesendorf.

Aufgrund ihrer Ndhe zum Oberzentrum unterliegen die Umlandgemeinden einer hohen Entwicklungsdyna-
mik. Die Orte des Umlandes haben ihren dorflichen Charakter meist verloren und bilden eine funktionale
Einheit mit der Stadt Rostock. Flachenkonkurrenzen und Nutzungskonflikte kénnen deshalb nicht mehr al-
lein auf der Gemeindeebene bewaltigt werden. Eine libergemeindliche Abstimmung ist erforderlich. Die
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen im Stadt-Umland-Raum wird von der unteren Landesplanungs-
behérde moderiert. Soweit ndtig werden von der Landesplanungsbehdrde raumliche Konzepte als Grund-
lage fir diese Abstimmungen erarbeitet, insbesondere fir Wohnungsbau und Gewerbe sowie die Standorte
des Einzelhandels. Ein Konzept gilt als abgestimmt, wenn die Zustimmung so vieler Gemeinden vorliegt,
dass diese zusammen mehr als 95 Prozent der Gesamtbevdlkerung des Stadt-Umland-Raumes reprdsentie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass ein weitgehender Konsens der Gemeinden erreicht werden muss, dass
zugleich aber nicht einzelne Sonderinteressen eine Entscheidung blockieren kénnen. Die Verfahrenshoheit
der Gemeinden bei der Aufstellung der Bauleitplane bleibt unberihrt. Fiir die Siedlungsentwicklung im
Stadt-Umland-Raum enthalt Kapitel 4 besondere Festlegungen.

Der landliche Raum weist im Vergleich zum Stadt-Umland-Raum eine deutlich geringere Siedlungsdichte auf
und ist nicht im gleichen Malte mit dem Oberzentrum verflochten. Besondere, liber das Abstimmungsgebot
im § 2 des Baugesetzbuches hinausgehende Regelungen zur tibergemeindlichen Zusammenarbeit sind des-
halb im landlichen Raum nicht erforderlich.

(2) Léndliche Gestaltungsraume

Die Grenzen der landlichen Gestaltungsraume sind in der Grundkarte festgelegt. Die Festlegung folgt den
Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes. Als landliche Gestaltungsrdume sind landesweit dieje-
nigen Nahbereiche festgelegt, die hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft und Bevélkerungsentwicklung deutlich
unterdurchschnittliche Kennwerte aufweisen. In der Region Rostock gehoren die Nahbereiche Gnoien und
Krakow am See zu den landlichen Gestaltungsraumen. In diesen Rdumen sollen die Grundzentren beson-
ders geférdert werden, damit sie ihre Funktion auch bei stagnierender oder tendenziell riicklaufiger Bevol-
kerungsentwicklung weiterhin erfiillen und ein Grundangebot an 6ffentlichen und privaten Dienstleistun-
gen innerhalb zumutbarer Entfernungen sichern kénnen.

>>> Karte 3: Raumkategorien
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4 Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung

4.1 Siedlungsentwicklung

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Der Vorrang der zentralen Orte gemaR den Satzen 4.1 (2) und 4.1 (3) sowie die allgemeinen Festlegungen
zur Siedlungsentwicklung gemaR den Satzen 4.1 (4) bis 4.1 (7) sind durch das Landesraumentwicklungspro-
gramm verbindlich vorgegeben.

Festlegungen

G (1) Im Planungszeitraum bis 2035 sollen in der Region Rostock nicht mehr als 500 Hektar Flache fir Sied-
lungszwecke neu lberplant werden. Die Planung von Anlagen, welche der Gewinnung, Verteilung
oder Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen dienen, ist hiervon ausgenommen.

Z(2) Im Stadt-Umland-Raum Rostock ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf das Oberzentrum Rostock
auszurichten. Nach MalRgabe der Stadt-Umland-Abstimmung ist daneben die Entwicklung von
Bauland an den festgelegten Siedlungsschwerpunkten des Umlandes Uiber den ortlichen Bedarf
hinaus zul3ssig.

Z (3) Im landlichen Raum ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die Mittel- und Grundzentren auszu-
richten. Nach Maligabe der Anbindung und Ausstattung ist an weiteren Schwerpunktorten die Ent-
wicklung von Bauland bis zu drei Prozent Gber den 6rtlichen Bedarf hinaus zulassig.

Z(4) Inden Ubrigen Orten des Stadt-Umland-Raumes und des landlichen Raumes ist die Entwicklung von
Bauland am &rtlichen Bedarf auszurichten. Uber den &rtlichen Bedarf hinaus sind in Ausnahmefillen
gewerbliche Entwicklungen zuldssig, soweit dies durch besondere Standortanforderungen begriindet
ist.

Z (5) Fir neue Baugebiete und Bauvorhaben sind vorrangig innerortliche Baulandpotenziale zu nutzen.

Z (6) Neue Baugebiete sind im direkten Anschluss an die vorhandenen Ortslagen zu entwickeln. Ausnah-
men sind nur zuldssig, wenn gesetzliche Anforderungen des Umweltschutzes oder der 6ffentlichen
Sicherheit einen ortsfernen Standort erfordern.

Z(7) Planungen, die zur Verfestigung von Splittersiedlungen oder zur bandartigen Entwicklung von Sied-
lungsstrukturen entlang der Verkehrswege fiithren, sind unzulassig.

Z (8) Neue Wohngebiete in den zentralen Orten und im Stadt-Umland-Raum Rostock sind flachensparend
zu planen. Die beanspruchte Grundstiicksflache darf hochstens das Zweieinhalbfache der Geschoss-
flache der Wohngebaude betragen. Im Oberzentrum Rostock darf die Flache héchstens das Zweifa-
che betragen.

Z(9) Neue Baugebiete sind wassersensibel zu planen. Es ist zu gewahrleisten, dass das im Plangebiet an-
fallende Niederschlagswasser innerhalb des Gebietes gesammelt, gespeichert, gefiltert und kontrol-
liert wieder abgegeben werden kann.
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G (10) In den Uberflutungsgefdahrdeten Siedlungsgebieten sollen neue bauliche Anlagen so geplant wer-
den, dass sie bei einem Extremhochwasser keinen Schaden nehmen. Wichtige 6ffentliche Einrichtun-
gen und kritische Infrastrukturen sollen in diesen Gebieten nicht neu errichtet werden.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) RichtgroRe des Flachenverbrauches

Die zuletzt im Februar 2025 aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung enthalt das Ziel, den
Flachenverbrauch fiir Siedlungszwecke deutschlandweit bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag (also unge-
fahr 10.000 Hektar pro Jahr) zu senken. Bis 2050 soll der Verbrauch von Freiraum auf ,,netto Null“ zuriickge-
flhrt werden, indem nur noch vorgenutzte Flachen fiir die Bebauung beansprucht werden oder durch
Riickbau an anderer Stelle Freiraum zuriickgewonnen wird. In der Region Rostock leben 0,5 Prozent der Ein-
wohner Deutschlands. Fir die Region ergibt sich damit ein Kontingent von 50 Hektar Flache, das im Pla-
nungszeitraum bis 2035 jahrlich neu in Anspruch genommen werden dirfte. Ungeachtet nationaler Strate-
gien hat die Region Rostock ein eigenes wirtschaftliches Interesse am schonenden Umgang mit dem Frei-
raum, weil die besondere Qualitdt der Landschaft ein wesentliches Attraktionsmerkmal fir den Tourismus
und die Gewinnung von Fachkréaften ist. Die 50 Hektar sind kein strikter Grenzwert, sondern ein Richtwert,
an dem im Planungszeitraum der tatsachliche Flachenverbrauch gemessen werden soll. Die laufende Be-
obachtung der Flacheninanspruchnahme im Hinblick auf die Einhaltung dieses Richtwertes obliegt der unte-
ren Landesplanungsbehérde.

Als Siedlungsflachen gelten alle Bauflachen fir Wohnungen, 6ffentliche Einrichtungen sowie gewerbliche
und gemischte Nutzungen einschlieflich der zugehdrigen Verkehrs- und Freiflachen. Als Siedlungsflachen
gelten auch Flachen fiir befestigte Strallen und sonstige Verkehrswege mit regionaler oder tiberregionaler
Verbindungsfunktion. Der Richtwert von 50 Hektar soll im Jahresdurchschnitt eingehalten werden. Als Neu-
inanspruchnahme von Fliche gilt die erstmalige Uberplanung von landwirtschaftlicher Nutzfliche, Brach-
land, Wald, Moor oder Wasserflache auRerhalb der zusammenhangend bebauten Ortschaften. MaRgeben-
der Zeitpunkt fur die Anrechnung auf das Flachenkontingent ist die férmliche Einleitung des Planungsver-
fahrens. Vorbereitende Planungsverfahren, die noch nicht unmittelbar auf die Schaffung von Baurecht oder
auf die Genehmigung eines Vorhabens gerichtet sind, fallen nicht unter die Begrenzung des Flachenver-
brauches.

Die Wieder- oder Nachnutzung vorbelasteter Flachen wie Deponien, Altstandorte und Tagebaue gilt nicht
als Neuinanspruchnahme. Die Planung von Anlagen zur Gewinnung oder Speicherung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen sowie die Planung von Energieleitungen wird nicht auf das Flachenkontingent ange-
rechnet. Grund ist das (iberragende offentliche Interesse, das an der verstarkten Nutzung erneuerbarer
Energiequellen im Planungszeitraum besteht.

(2) Siedlungsentwicklung im Stadt-Umland-Raum

Im Stadt-Umland-Raum haben Planungen im Oberzentrum Rostock Vorrang vor Planungen in den Umland-
gemeinden. Im Umland wiederum ist die Planung neuer Baugebiete vorrangig auf die festgelegten Sied-
lungsschwerpunkte auszurichten. Neue Baugebiete sollen damit vorzugsweise an verkehrlich gut erschlos-
senen Orten entstehen. Im dicht besiedelten Stadt-Umland-Raum dient dies nicht nur der Sicherung der
Erreichbarkeit, sondern auch der Vermeidung unnétigen Verkehrsaufwandes.
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Siedlungsschwerpunkte im Stadt-Umland-Raum sind die grofReren Orte an den regionalen und liberregiona-
len Verkehrsachsen, welche auf das Oberzentrum zulaufen. Als Schulstandorte, Standorte der Nahversor-
gung, Sitze der ortlichen Verwaltung oder wichtige Gewerbestandorte haben die Siedlungsschwerpunkte
eine herausgehobene Bedeutung. Als Siedlungsschwerpunkte festgelegt sind die Ortsteile

— Bargeshagen

— Bentwisch

— Broderstorf

— Elmenhorst

— Kavelstorf

— Kessin

— Kritzmow

— Dorf Lichtenhagen

— Monchhagen

— Nienhagen

— Papendorf

— Roggentin/Pastow/Neu Roggentin
— Rovershagen

— Sievershagen/Lambrechtshagen
— Stdbelow.

Dorf Lichtenhagen und Kessin liegen abseits der regionalen Verkehrsachsen. Diese beiden Orte sind wegen
ihrer unmittelbarer Stadtrandlage als Siedlungsschwerpunkte festgelegt. Die Funktion der Siedlungsschwer-
punkte gilt nur fir die bezeichneten Ortsteile, nicht fir die ibrigen Ortsteile der betreffenden Gemeinden.

Fir die Entwicklung neuer Bauflachen an den Siedlungsschwerpunkten, soweit sie tiber den 6rtlichen Be-
darf hinausgeht, gilt das Abstimmungsgebot gemaR Satz 3.2 (1). Eine (iber den 6rtlichen Bedarf hinausge-
hende Flachenentwicklung ist nur auf der Grundlage eines abgestimmten Entwicklungskonzeptes fiir den
Stadt-Umland-Raum zuldssig. Ein solches Konzept muss mindestens zahlenmaRig bestimmte Richtwerte fir
die zuldssigen Entwicklungen in den Siedlungsschwerpunkten auf der Grundlage aktueller Bedarfsprogno-
sen und Uberoértlicher planerischer Leitvorstellungen enthalten.

(3) Siedlungsentwicklung im landlichen Raum

Der Neubau von Wohnungen, soweit er aufgrund zunehmender Haushaltszahlen, steigender Wohnflachen-
anspriiche und Zuwanderung neuer Einwohner erforderlich wird, ist vorrangig in den zentralen Orten zu
realisieren, wo gute Verkehrsanbindungen, Versorgungsmoglichkeiten und Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge vorhanden sind. Dasselbe gilt fir die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Entsprechend den Fest-
legungen und Begriindungen im Abschnitt 3.1 gilt als zentraler Ort jeweils nur der stadtische Siedlungskern
beziehungsweise der Hauptort der betreffenden Gemeinde.
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Neben den Zentralorten gibt es weitere Orte im landlichen Raum, die als Standorte von Schulen oder Ver-
waltungen Funktionen fir ihr engeres Umland erfiillen oder besonders gut an die Gberértlichen Verkehrs-
netze angebunden sind. Diese Orte fiillen die Liicken zwischen den Zentralorten und erganzen diese. Ent-
sprechend den Siedlungsschwerpunkten im Stadt-Umland-Raum sind deshalb fiir Schwerpunktorte mit be-
sonders guter Anbindung oder Ausstattung im landlichen Raum Entwicklungsmoglichkeiten festgelegt, die
Uber das Mal? der ortlichen Eigenentwicklung hinausgehen. Als Schwerpunktorte im Sinne des Satzes 4.1 (3)
gelten Gemeindehauptorte und grofRere Ortsteile ab etwa 500 Einwohnern, welche zusatzlich eine der
nachfolgend aufgezihlten Bedingungen erfiillen. Gemal diesen Bedingungen sind folgende Zuschlage bei
der Baulandentwicklung anzusetzen:

— 1 Prozent fur Orte mit Bahnanschluss (Bahnhaltepunkt hochstens 1 Kilometer von der Ortsmitte) oder
Autobahnanschluss (Anschlussstelle héchstens 2 Kilometer von der Ortsmitte);

— 1 Prozent fiir Orte, die Standorte 6ffentlicher Schulen oder 6ffentlicher Verwaltungen sind;

— 1 Prozent fiir Orte mit ausgewiesenen Gewerbegebieten ab 5 Hektar GroRe.

Die Zuschlage werden addiert, wenn an einem Schwerpunktort mehrere Bedingungen erfillt sind, sodass
bis zu 3 Prozent ber den ortlichen Bedarf hinaus geplant werden darf. Der Prozentwert bezieht sich auf die
Bereitstellung neuen Baulandes zuziiglich des ortlichen, ohnehin gegebenen Baulandbedarfes im Sinne des
Satzes 4.1 (4). Bei der Entwicklung von Wohnbauland gelten die festgelegten Zuschlagwerte bezlglich der
Anzahl der neu geplanten Wohneinheiten im Verhaltnis zum Wohnungsbestand des betreffenden Ortes.
Zudem sind in jedem Fall die Zuschlagwerte auch beziglich der Erweiterung der ortlichen Siedlungsflache
einzuhalten, sodass bis zu 3 Prozent Flachenzuwachs moglich sind. Zur maRgebenden Siedlungsflache geho-
ren alle baulich gepragten Flachen eines Ortes, wie sie im Liegenschaftskataster und in der amtlichen Statis-
tik erfasst werden. Angerechnet werden die verbindliche Planung neuer Baugebiete und die Schaffung von
Baugrundstlicken durch stadtebauliche Satzungen. MaRRgebender Zeitraum ist der Planungszeitraum des
Raumentwicklungsprogrammes bis 2035.

(4) Baulandentwicklung fiir den ortlichen Bedarf

Als ortliche Eigenentwicklung wird der Neubau fiir den Wohnbedarf der ortsansassigen Bevolkerung sowie
der Erweiterungsbedarf der ortsansassigen Gewerbebetriebe verstanden. Als Richtwert fiir den 6rtlichen
Bedarf beim Wohnungsbau gilt die fiir den Planungszeitraum prognostizierte natirliche Bevélkerungsent-
wicklung im betreffenden Amtsbereich (beziehungsweise dem Gemeindegebiet bei amtsfreien Gemein-
den), die anhand von Durchschnittswerten der HaushaltsgroBe und des Wohnflachenbedarfes je Einwohner
in den maligebenden Wohnungsneubedarf umzurechnen ist. Die Umnutzung bestehender, erhaltenswerter
Gebdude in den Ortschaften zu Wohnzwecken sowie der Ersatz abgangiger Gebaude auf gleicher Flache
und in gleicher GroRe bleibt davon unberihrt und ist in jedem Fall ohne Bedarfsnachweis moglich.

(5) Vorrang der Innenentwicklung

Vor der Uberplanung von Freiraum fiir neue Baugebiete sind die innerdrtlichen Baulandpotenziale zu ermit-
teln. Verfligbare Flachenreserven im Innenbereich sind vorrangig vor dem AufRenbereich zu nutzen. Im
landlichen Raum ist der Neubaubedarf der ortsansassigen Bevolkerung in der Regel durch Liickenbebauung
innerhalb der Ortslagen zu decken. Die Inanspruchnahme von Freiraum fiir neue Baugebiete kann nur in
besonderen Fallen durch einen ortlichen Bedarf begriindet werden und stellt hohe Anforderungen an die
Planrechtfertigung.
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(6) Anschluss an vorhandene Ortslagen

Um den Verkehrs- und ErschlieBungsaufwand zu begrenzen und um der Zersiedlung der Landschaft entge-
genzuwirken, sind neue Baugebiete prinzipiell im direkten Anschluss an bestehende Siedlungen zu entwi-
ckeln. Ausnahmen sind nur aus zwingenden Griinden zuldssig, insbesondere bei der Planung von Anlagen,
die aufgrund schadlicher Umweltauswirkungen, besonderer Gefahrenpotenziale oder spezieller Sicherheits-
anforderungen abseits der Ortschaften errichtet werden mussen.

(7) Vermeidung der weiteren Zersiedlung des Freiraumes

Siedlungssplitter im Freiraum gehen auf friihere Formen der Landbewirtschaftung zurtick. Das Baurecht im
AuBenbereich ist bis heute an die Landbewirtschaftung gebunden. Neue Wohnhauser und Betriebsge-
badude, die keine solche Bindung an ihren Standort haben, gehdren nicht in den Freiraum, sondern in die
Ortschaften. Die Verfestigung bestehender Siedlungssplitter im AuBenbereich durch nicht standortgebun-
dene Neubauten ist deshalb zu vermeiden. Ebenso ist die bandartige Entwicklung neuer Bebauung entlang
der AulRerortsstrallen zu vermeiden. Neben dem Schutz des Freiraumes ist hierfiir auch die Erhaltung kom-
pakter Siedlungsstrukturen malRgebend, welche mit vertretbarem Aufwand zu erschlieRen sind.

(8) Mindestdichte neuer Wohngebiete

Bei der Entwicklung neuer Baugebiete wird zukinftig verstarkt auf den wirtschaftlichen Umgang mit Res-
sourcen zu achten sein. Wohngebiete in den zentralen Orten und im Stadt-Umland-Raum sind deshalb so
zu planen, dass eine Nutzungsdichte erreicht wird, die einerseits dem lbergeordneten Grundsatz der spar-
samen Inanspruchnahme von Freiraum gerecht wird und andererseits auch einen wirtschaftlichen An-
schluss der Wohngebaude an zentrale Systeme der Warmeversorgung erlaubt. Eine Geschossflachenzahl
von 0,4 wird hierfir als Mindestwert angesehen. Im Gebiet der Kernstadt Rostock sind diesbezliglich noch-
mals héhere Anforderungen zu stellen. Hier ist 0,5 als Mindest-Geschossflachenzahl festgelegt. Diese Min-
destwerte mussen nicht in jedem einzelnen Baufeld, jedenfalls aber im Durchschnitt der Bauflachen des
jeweiligen Plangebietes eingehalten werden. Ein stadtebaulicher Gestaltungsspielraum fiir den Einsatz un-
terschiedlicher Bauformen in neuen Wohngebieten bleibt somit gewahrt.

(9) Wassersensible Planung von Baugebieten

Stadte und Dorfer sind in ihrer Widerstandsfahigkeit gegen die Auswirkungen des Klimawandels, hier insbe-
sondere gegeniiber Starkregenereignissen, Trockenperioden und Uberhitzung, zu stiarken. Wassersensible
Siedlungsentwicklung im Sinne des sogenannten Schwammstadtprinzips zielt darauf ab, das funktionale
und gestalterische Potenzial von Wasser als Ressource fiir Klimaanpassung und Lebensqualitat zu heben
sowie ausreichend Freiflachen fir entsprechende Mallnahmen bereitzustellen. Damit verbunden ist die Ab-
kehr von dem bisherigen Ansatz, Wasser schnellstmoglich aus dem Siedlungsbereich iber die Kanalisation
abzuleiten. Die Festlegung zur Sammlung von Regenwasser gilt fiir die Planung neuer Baugebiete ab 1 Hek-
tar GroRe.

Eine wassersensible Siedlungsentwicklung mindert die Folgen des Klimawandels, indem Wasser wie in ei-
nem Schwamm im Boden und in Riickhaltungen gespeichert und an Hitzetagen zum Bewdssern und Kiihlen
wieder abgegeben wird. Gleichzeitig wird Wasser durch Versickerung dem Grundwasser zugefiihrt. Durch
Verdunstungskiihlung, insbesondere {iber gut wasserversorgte Béden und boden- oder gebdudegebundene
Vegetation, werden die Hitzebelastung gemindert, die Kaltluftproduktion erhéht, Flachen beschattet und
so die Gesundheit sowie die Lebens- und Aufenthaltsqualitat im Siedlungsbereich verbessert.
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(10) Hochwasservorsorge in bebauten Gebieten

Als Gberflutungsgefahrdete Siedlungsgebiete gemal Satz 4. 1 (10) gelten bebaute und vorgenutzte Flachen
sowie neue Baugebiete in den Ortschaften, die bei einem Extremhochwasser Uberflutet werden konnten.
Darunter fallen auch solche Gebiete, die durch Anlagen des Hochwasserschutzes gesichert sind, aber im Fall
des Versagens dieser Anlagen vom Hochwasser betroffen waren. MaRgebend ist der Wasserstand, der bei
einem statistisch alle zweihundert Jahre eintretenden Hochwasser erreicht wiirde. Die betroffenen Gebiete
im Siedlungsraum sind in der Grundkarte nachrichtlich dargestellt. Uberflutungsgefihrdete Rdume auRer-
halb der Siedlungen sind in die Vorranggebiete fiir den Freiraumschutz einbezogen und unterfallen den
Bestimmungen des Satzes 6 (1).

Das Wasserhaushaltsgesetz und der Raumordnungsplan des Bundes fiir den landeriibergreifenden Hoch-
wasserschutz schreiben ausdriicklich vor, dass Gefahrenvorsorge und Schadensvermeidung bei Planungen
in den Hochwasserrisikogebieten zu berlcksichtigen sind. Bei der Planung neuer Gebaude sollen dem ortli-
chen Risiko angemessene bauliche und technische Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen werden. Ebenso
soll das Hochwasserrisiko bei der Planung der Nutzung der Geschossebenen bericksichtigt werden. Einrich-
tungen, die im Notfall zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Versorgung
der Einwohner mit notwendigen Gltern und Dienstleistungen unentbehrlich sind, sollen in den Gberflu-
tungsgefahrdeten Gebieten nicht neu angesiedelt werden.

>>> Karte 4: Siedlungsschwerpunkte im Stadt-Umland-Raum
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4.2 Flachenentwicklung fiir Hafen, Industrie und Gewerbe

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Festlegung der Vorranggebiete fiir Industrie und Gewerbe am Rostocker Seehafen sowie in Bentwisch,
Dummerstorf, Glstrow, Monchhagen, Laage und Poppendorf ist durch das Landesraumentwicklungspro-
gramm verbindlich vorgegeben. Die flichenmaRige Ausformung und Differenzierung dieser Vorranggebiete
obliegt jedoch der Regionalplanung.

Festlegungen

Z (1) Die Vorranggebiete flr die Hafenentwicklung dienen in erster Linie der Sicherung und Erweiterung
der Hafenanlagen sowie in zweiter Linie der Entwicklung hafengebundener Industrie- und Gewerbe-
flachen. Planungen, die eine Ausnutzung der Gebiete durch nicht hafengebundenes Gewerbe ermdog-
lichen wiirden, sind unzulassig.

Z (2) Die Vorranggebiete flr Industrie und Gewerbe dienen vorrangig der Sicherung und Entwicklung von
Standorten fiir gréBere oder erheblich stérende Betriebe. Planungen und MaRnahmen, die eine ent-
sprechende Nutzung erschweren oder verhindern wiirden, sind unzuldssig. In den Vorranggebieten
sind Windenergie- und Solaranlagen auf bis zu 10 Prozent der Flache und nur zur Versorgung der an-
sdssigen Betriebe zuldssig. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben ist unzuladssig.

Z (3) Planungen und MaRnahmen im Umfeld der Vorranggebiete fiir die Hafenentwicklung sowie fir In-
dustrie und Gewerbe dirfen deren zweckmaflige Ausnutzung nicht einschranken. In den festgelegten
Abstandszonen um die Vorranggebiete diirfen empfindliche Nutzungen nicht neu zugelassen und
Schutzanspriiche nicht neu begriindet werden.

Z (4) Die Vorranggebiete Poppendorf Nord und Laage dienen vorrangig der Standortvorsorge fiir GroRan-
siedlungen mit einem Flachenbedarf ab 20 Hektar. Mit der Aufstellung oder Anderung von Bebau-
ungsplanen in diesen Vorranggebieten sind auf wenigstens drei Vierteln der Flachen entsprechende
MindestgrundstiicksgroRen festzusetzen.

G (5) In den Vorbehaltsgebieten fiir Industrie und Gewerbe sollen keine Planungen und MaRnahmen
durchgefiihrt werden, die eine entsprechende Nutzung erschweren oder verhindern wirden.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Vorranggebiete fiir die Hafenentwicklung

Die Vorranggebiete fiir die Hafenentwicklung dienen ausschlieBlich dem Umschlag von Giitern, der Lo-
gistikinfrastruktur und der Ansiedlung von hafengebundenen Industrie- und Gewerbebetrieben. Hafenge-
bunden sind Betriebe und Einrichtungen, die auf die Lage am seeschifftiefen Wasser angewiesen sind.
Hierzu zdhlen insbesondere Industrien, die Gber See importierte Rohstoffe verarbeiten oder fiir den Ver-
sand Uber See produzieren und deren Logistik aufgrund groBer Volumen die Lage in unmittelbarer Nahe
zum seeschifftiefen Wasser bedingt. Als Vorranggebiete fiir die Hafenentwicklung sind festgelegt:

19 | 55



RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM — 2. ENTWURF SEPT. 25 — BETEILIGUNG GEM. § 9 (2) ROG PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

— Seehafen Rostock (721 Hektar)
— Seehafen West (144 Hektar)

— Seehafen Sud (50 Hektar)

— Seehafen Ost (277 Hektar).

Die Vorranggebiete dienen der dauerhaften Flachensicherung fiir den bestehenden Seehafen und der Vor-
sorge flir zuklinftige Erweiterungen des Hafens. Ziel ist die Bestandssicherung und die Bereitstellung von
Flachen fur Neuansiedlungen hafengebundener Industrie- und Gewerbebetriebe. Auf eine raumliche Diffe-
renzierung der Vorranggebiete zwischen Hafenflachen im engeren Sinne und gewerblichen Flachen wird
verzichtet, da bereits das bestehende Hafengebiet eine Durchmischung beider Funktionen aufweist und fir
die Ausnutzung der neuen Gebiete entsprechende Freiheit gelassen werden soll. Generell ist bei Planungen
innerhalb der Vorranggebiete immer den Flachenanspriichen des 6ffentlichen Hafenbetriebes und der Um-
schlagfunktion Vorrang vor gewerblichen Ansiedlungsabsichten zu geben.

Der Rostocker Seehafen ist als Knotenpunkt Bestandteil des Kernnetzes der Transeuropdischen Verkehrs-
netze. In der Bundesverkehrswegeplanung wird der Ausbau der WasserstraBen malRgeblich am Transport-
volumen ausgerichtet. Mit der Vertiefung der seewartigen Zufahrt in Rostock auf 16,5 Meter wurde der
groRtmogliche Tiefgang fiir in der Ostsee verkehrende Schiffseinheiten durch den Bund gewabhrleistet. In
der Nationalen Hafenstrategie ist die generelle Sicherung der Hafengebiete gegen konkurrierende Nutzun-
gen und eine entsprechende vorausschauende Flachenbevorratung als strategisches Ziel formuliert. Im in-
tegrierten Landesverkehrsplan fiir Mecklenburg-Vorpommern ist die Starkung und Weiterentwicklung der
Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft eine wesentliche Zielsetzung. Dafiir stellt die Verfligbarkeit von Flachen
im hafennahen Umfeld eine Voraussetzung dar. Das geltende Landesraumentwicklungsprogramm schreibt
die planerische Flachensicherung fiir den Seehafen Rostock vor. Im Konzept der Landesregierung zur Fla-
chenentwicklung der Hafen wird flir Rostock ein Bedarf von rund 1.700 Hektar fiir Umschlag, Logistik, Ge-
werbe und Industrie veranschlagt. Rund 800 Hektar sind bereits durch den Hafen genutzt, und 200 Hektar
stehen noch als Reserveflachen zur Verfligung. Aufgrund der Wachstumsprognosen bestiinde ein zusatzli-
cher Flachenbedarf von 700 Hektar, der zum Teil im direkten Anschluss an den Seehafen und zum Teil im
Hafenumland umgesetzt werden soll. Mit den Vorranggebieten fir die Hafenentwicklung wird dem Bedarf
an Erweiterungsflachen im Umfang von rund 500 Hektar entsprochen. Die Ermittlung der geeigneten Hafe-
nerweiterungsflachen einschliefllich moglicher Alternativen ist in einem langjahrigen Untersuchungs- und
Abstimmungsprozess bis zum Jahr 2020 erfolgt. Aus den von Fachgutachtern aus hafenwirtschaftlicher und
umweltfachlicher Sicht vorgeschlagenen Vorzugsflaichen wurden die Vorranggebiete entwickelt.

Flr die Festlegung des Vorranggebietes Seehafen Ost sind als grundlegende Voraussetzungen die Lage mit
direktem Zugang zum seeschifftiefen Wasser und der Anschluss an das bestehende Hafengebiet bedeut-
sam. Bei der Abgrenzung des Vorranggebietes wurden Belange des Naturschutzes maligebend berticksich-
tigt. Nordlich des Vorranggebietes liegt das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Walder und Moore
der Rostocker Heide”. Die nordliche Grenze des Vorranggebiets verlauft in 300 Metern Abstand zur Grenze
des Schutzgebietes. Dies gilt gleichermalen fiir das Landschaftsschutzgebiet , Rostocker Heide”.

Das Vorranggebiet Seehafen Sid besteht aus zwei Teilbereichen 6stlich der Ortslage Krummendorf und im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Rostock-Uberseehafen. Das Gebiet schlieRt im Norden direkt an die
Flichen des bestehenden Seehafens an. Uber die Petersdorfer StraRe und Am Seehafen ist der Anschluss
an das ortliche Verkehrsnetz und damit direkt in das Hafengebiet und die dortigen Liegeplatze, aber auch
an die Gewerbeflachen im stidlichen Teil der Petersdorfer Stralle gegeben.
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Grundlegende Voraussetzungen fiir die Funktionsfahigkeit des Vorranggebietes Seehafen West sind der Zu-
gang zum seeschifftiefem Wasser, die Moglichkeit der direkten Anbindung an das bestehende Hafenge-
lande sowie an die iberregionalen Verkehrsnetze und die Gleisanlagen des Giiterbahnhofes. Die Flache
muss Uber eine ausreichende GroRRe verfligen, um die vorgesehenen Nutzungen, die neben dem Hafenum-
schlag auch hafengebundenes Gewerbe umfassen, anordnen zu kénnen. Besondere Bedingungen sind in
diesem Bereich durch die vorhandene Wohnbebauung in den Splittersiedlungen Warnowrande, Up’'n
Warnowsand und An den Oldendorfer Tannen gegeben, die sich mit der geplanten Hafennutzung nicht ver-
einbaren lasst. Als naturraumliche Gegebenheiten sind das Steilufer nérdlich des ehemaligen Fahranlegers
sowie das Waldgebiet Oldendorfer Tannen zu beriicksichtigen.

Die ErschlieBung der Vorranggebiete Seehafen Ost und West wird zum Teil mit empfindlichen Eingriffen in
die noch vorhandenen naturnahen Uferzonen der Unterwarnow und des Breitlings sowie in bewohnte Ge-
biete verbunden sein. Diese Eingriffe sind nur durch den Flachenbedarf des Hafenumschlags und des hafen-
gebundenen Gewerbes gerechtfertigt, flir den es raumlich keine Alternative gibt. Angrenzend an die neu zu
schaffenden Hafenanlagen sollen Flachen fiir hafengebundene Industrie- und Gewerbebetriebe bereitge-
halten werden. Fiir eine Ansiedlung von Betrieben, die nicht auf die Hafeninfrastruktur angewiesen sind,
waren die schweren Eingriffe in den Naturraum der Unterwarnow und des Breitlings sowie die Aufgabe von
Wohnhausern keinesfalls zu rechtfertigen. Deshalb sind in den Vorranggebieten keine Planungen zuldssig,
die eine Ausnutzung durch nicht hafengebundenes Gewerbe erlauben wiirden. Die Errichtung von Anlagen
zur Erzeugung von Strom oder Warme aus solarer Strahlung oder Windenergie ist in den Vorranggebieten
nur im Sinne von untergeordneten Nebenanlagen zur Eigenversorgung ansassiger Betriebe auf Flachen bis
maximal 1 Hektar zulassig.

Flr das Vorranggebiet Seehafen Ost wird von einer bedarfsabhangigen, stufenweisen Entwicklung ausge-
gangen. Kurz- bis mittelfristig zu entwickeln sind die slidlich des Peezer Baches gelegenen Flachen. Die Fla-
chen nordlich des Peezer Baches sind fir die langfristige Entwicklung vorgesehen. Das Vorranggebiet um-
fasst hier Bereiche, die durch menschliche Nutzung bereits Giberformt und beeinflusst sind. Die mehrhun-
dertjahrige Entwasserung und landwirtschaftliche Nutzung haben erkennbare Spuren hinterlassen. Die
grolten Veranderungen sind auf den Hafenbau und Hafenbetrieb seit 1960 zuriickzufiihren. Die Spilfelder
sind der sichtbare Ausdruck dafiir. Hinzu treten die Nutzung der Flachen fiir Windenergieanlagen seit den
1990er Jahren sowie die Verlegung unterirdischer Leitungen im Gebiet.

Demgegeniber ist der Moorkorper im Miindungsbereich des Peezer Baches weitgehend unberiihrt geblie-
ben und hat besondere Funktionen im Biotopverbund mit der Rostocker Heide und dem Radelsee bewahrt.
Die Niederung des Peezer Baches ist deshalb als Vorranggebiet fiir den Freiraumschutz festgelegt. Fir die
ErschlieBung der Flachen nordlich des Peezer Baches und die Anlage querender Infrastrukturen im Vorrang-
gebiet flr den Freiraumschutz gelten die folgenden Maligaben:

1. Schonung des Moorkérpers einschliellich der angrenzenden Anmoorbereiche;
2. Anlage neuer querender Infrastrukturen nur im Korridor der vorhandenen Landesstrale 22;

3. Sicherstellung der Anstromung und Durchstromung des Moorkdrpers, Riickbau des Dammes der
LandesstraRe und Uberbriickung der Niederung;

4. Aufgabe der Bewirtschaftung und natirliche Vegetationsentwicklung im Freiraum zwischen Nord-
und Stidarm des Peezer Baches.
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Ebenso wie fir die Flachen nordlich des Peezer Baches im Gebiet Seehafen Ost besteht auch fiir das Vor-
ranggebiet Seehafen West aufgrund des hohen ErschlieBungsaufwandes und insbesondere wegen der not-
wendigen Aufgabe der vorhandenen Wohnhauser eine mittel- bis langfristige Entwicklungsperspektive.
Trotz der unterschiedlich ausgepragten Restriktionen und der unterschiedlichen Zeitperspektiven sind alle
Hafenentwicklungsflachen als Vorranggebiete festgelegt, um eine verbindliche Sicherung gegen konkurrie-
rende Nutzungs- und Schutzanspriiche zu erreichen. Das Interesse an der langfristigen Sicherung von Ent-
wicklungsmoglichkeiten des Rostocker Seehafens geht weit iber den zehnjahrigen Planungszeitraum des
Raumentwicklungsprogrammes hinaus und ist nicht allein durch die konkrete Vorausberechnung des Fla-
chenbedarfes fir diesen Planungszeitraum begriindet. Ebenso geht es darum, dass Entwicklungsraume fir
den Seehafen dort langfristig offengehalten werden, wo eine zukiinftige Hafenerweiterung nach heutiger
planerischer Abwagung Giberhaupt noch moglich ware.

(2) Vorranggebiete fiir Industrie und Gewerbe

Als Vorranggebiete fiir Industrie und Gewerbe sind groBere Flachen festgelegt, die aufgrund ihrer Lage und
duBeren ErschlieBung eine besondere Eignung fir gewerbliche Nutzungen aufweisen. Die Festlegung dient
der mittel- bis langfristigen Flachenvorsorge und weist damit liber den zehnjahrigen Planungszeitraum des
Raumentwicklungsprogrammes hinaus. Insbesondere fiir die Ansiedlung groRRerer Betriebe sowie fir In-
dustrieansiedlungen sollen bei Bedarf Standorte angeboten werden kdnnen. Die Vorranggebiete sind des-
halb von anderen Nutzungen und Schutzanspriichen freizuhalten. Bestehende Rechte und Nutzungen in-
nerhalb der Vorranggebiete bleiben von der Festlegung unberiihrt.

Als Vorranggebiete fiir Industrie und Gewerbe sind festgelegt:

— Warnemiinde Werft (127 Hektar)
— Rostock-Bramow (143 Hektar)

— Rostock-Monchhagen (237 Hektar)
— Rostock Nord (144 Hektar)

— Rostock Siid (235 Hektar)

— Bentwisch (70 Hektar)

— Poppendorf (195 Hektar)

— Poppendorf Nord (244 Hektar)

— Dummerstorf (259 Hektar)

— Laage (450 Hektar)

— Glstrow Nord (237 Hektar)

— Glstrow Ost (258 Hektar)

— Bitzow (138 Hektar).

Die Festlegung des Vorranggebietes Warnemiinde Werft dient der dauerhaften Sicherung historisch ge-
wachsener und standortpragender Nutzungen in den Rostocker Stadtteilen Warnemiinde und Grol} Klein.
Das Vorranggebiet sichert unter anderem der Landesverteidigung dienende Nutzungen. Mit der gemal Satz
4.2 (3) festgelegten Abstandszone von 300 Metern wird das Vorranggebiet gegen das Seebad Warnemiinde
mit seiner Funktion als Tourismusort abgegrenzt.
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Die Vorranggebiete Biitzow, Glistrow Ost, Glistrow Nord sowie Poppendorf umfassen erschlossene, zum
Teil genutzte und zum Teil brachliegende Flachen. Sie wurden in erster Linie wegen ihrer industriellen Vor-
pragung und der vorhandenen ErschlieBung mit Gleisen und Leitungsinfrastruktur als Vorranggebiete aus-
gewahlt. lhre dauerhafte Sicherung hat eine hohe Bedeutung fiir die industriell-gewerbliche Flachenvor-
sorge in der Region.

Die Vorranggebiete Laage, Dummerstorf und Bentwisch wurden in den vergangenen Jahren neu geplant
und sind erst teilweise erschlossen und ausgenutzt. Sie wurden insbesondere wegen des guten Anschlusses
an die Autobahnen sowie im Fall Laage wegen der Ndhe zum Flughafen ausgewahlt. Das Teilgebiet M6nch-
hagen und das Gebiet Poppendorf Nord sind noch unerschlossen. Diese Gebiete wurden wegen ihrer Ha-
fenndhe und des direkten Anschlusses an die bereits erschlossenen Gewerbeflachen im Rostocker Hafen-
vorland ausgewahlt.

Die Vorranggebiete dienen der Sicherung von Flachen, die aufgrund ihrer Lage und verkehrlich-technischen
ErschlieBung besonders fiir die Ansiedlung von produzierendem Gewerbe geeignet sind. Der ErschlieBungs-
aufwand fiir diese Flachen ist entsprechend hoch. Daher sollen die Vorranggebiete von flachenverbrau-
chenden Solaranlagen und von Windenergieanlagen, die ihrerseits Abstdande zu anderen Nutzungen verlan-
gen, groRtenteils freigehalten werden. Die Planung solcher Anlagen ist nur zuldssig, soweit diese der Ver-
sorgung der ansassigen Betriebe dienen und auf Rest- und Splitterflaichen im Umfang von hochstens 10 Pro-
zent der Vorranggebietsflache beschrankt bleiben. Aufgrund der gleichen Erwdgungen ist die Ansiedlung
von Einzelhandelsbetrieben in den Vorranggebieten ausgeschlossen.

(3) Abstandszonen um die Vorranggebiete

Planungen und Malnahmen, welche die zweckmalige Ausnutzung der Vorranggebiete fiir die Hafenent-
wicklung sowie fiir Industrie und Gewerbe erschweren oder verhindern wiirden sind auch im Umfeld dieser
Vorranggebiete nicht zuldssig. In diesem Umfeld muss darauf geachtet werden, dass nicht durch heranri-
ckende Baugebiete — insbesondere Wohngebiete — neue Restriktionen entstehen, welche die zweckmalige
Ausnutzung der Vorranggebiete mit ihren Schutzanspriichen einschranken wiirden. Als Umfeld gilt eine Ab-
standszone von

— 600 Metern um die Vorranggebiete fiir die Hafenentwicklung

— 300 Metern um die Vorranggebiete fiir Industrie und Gewerbe.

Die Abstandszonen sind in der Grundkarte festgelegt. Als erschwerende oder verhindernde Planung in den
Abstandszonen gilt die Planung von allgemeinen oder reinen Wohngebieten sowie jede sonstige Planung,
die vergleichbare Anforderungen bezliglich des Schutzes vor schadlichen Immissionen mit sich bringen
wirde. Auch die Umwidmung bestehender gemischter Baugebiete zu Wohngebieten ist innerhalb der Ab-
standszonen nicht zuldssig. Die Neufestsetzung von Schutzgebieten nach dem Naturschutz- oder Wasser-
recht bleibt unberihrt.

Die Festlegung der Abstandszonen erfolgt in Anlehnung an die DIN 18005-1 ,,Schallschutz im Stadtebau”.
Dort wird der Abstand, der vom Rand eines 20 Hektar groRen rechteckigen Industrie- oder Gewerbegebie-
tes ohne Gerauschkontingentierung bei ungehinderter Schallausbreitung etwa eingehalten werden muss,
um einen vorgegebenen Beurteilungspegel nicht zu liberschreiten, flir Mischgebiete mit 400 Metern und
flr allgemeine Wohngebiete mit 700 Metern angegeben. Mit Ricksicht auf die Lage der meisten Vorrang-
gebiete innerhalb oder am Rande bestehender Siedlungen sind fiir die Abstandszonen verringerte Werte
angesetzt, um Entwicklungsmoglichkeiten im Umfeld nicht zu sehr zu beschranken.
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(4) Vorsorge fiir GroBansiedlungen

Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat gezeigt, dass die Region Rostock mit dem grofSten deut-
schen Ostseehafen eine hohe Attraktivitat fir industriell-gewerbliche Ansiedlungen besitzt. Damit erfillt
die Region Sonderaufgaben fir die wirtschaftliche Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns. Fiir die Ansied-
lung besonders grof¥flachiger industriell-gewerblicher Einzelvorhaben ist daher Vorsorge zu treffen. Mit den
Vorranggebieten Laage und Poppendorf Nord stehen zwei besonders groRe, unbeschrankt nutzbare und
verkehrlich gut zu erschlieRende Gebiete zur Verfligung.

Als GroRRansiedlung im Sinne des Satzes 4.2 (4) gilt ein Industrie- oder Gewerbebetrieb mit einem Flachen-
bedarf von 20 Hektar oder mehr. Bebauungspldne, die zur Schaffung von Baurecht in den Vorranggebieten
Laage und Poppendorf Nord aufgestellt werden, miissen den Vorrang fiir GroRansiedlungen sicherstellen.
Insbesondere kommt hierfiir die Festsetzung von MindestgrundstiicksgroBen gemaR § 9 (1) des Baugesetz-
buches in Betracht. Zur Sicherung von GroRansiedlungen sind auf wenigstens 75 Prozent der Bauflachen
MindestgrundstiicksgrofRen von 20 Hektar verbindlich festzusetzen.

(5) Vorbehaltsgebiete fiir Industrie und Gewerbe

Als Vorbehaltsgebiet fiir Industrie und Gewerbe ist das Gebiet Tessin-Sanitz festgelegt. Das Gebiet zeichnet
sich aufgrund der Nahe zur Autobahnanschlussstelle Sanitz, der Lage an der BundesstraRe 110 und die
Nahe zur Bahnstrecke durch eine besondere Lagegunst aus. Das Gebiet schlief3t an seiner Ostlichen Seite
direkt an das bestehende Gewerbegebiet in Tessin an.

>>> Karte 5: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Hafen, Industrie und Gewerbe

>>> Karte 6: Vorranggebiete Hafen, Industrie und Gewerbe im Stadt-Umland-Raum
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4.3 Einzelhandel

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die allgemeinen Festlegungen zur Planung groRflachiger Einzelhandelsvorhaben gemaR den Satzen 4.3 (1)
bis 4.3 (4) sind durch das Landesraumentwicklungsprogramm verbindlich vorgegeben.

Festlegungen

Z (1) Grofflachige Einzelhandelsvorhaben sind nur in den zentralen Orten zuldssig. GroRe, Sortiment und
Einzugsbereich miissen der Zentralitdt und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Ortes entspre-
chen. Die Vorhaben missen sich in die geplante Entwicklung des Einzelhandels im jeweiligen Zent-
ralort einfligen. Sie sind vorrangig in den zentralen Versorgungsbereichen der Orte einzuordnen.

Z(2) Grofflachige Einzelhandelsvorhaben mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment sind ausnahms-
weise aullerhalb von zentralen Versorgungsbereichen zulassig, wenn dies zur Sicherung der verbrau-
chernahen Versorgung beitragt, ein zentraler Standort im naheren Einzugsgebiet nicht verfligbar ist
und die zentralen Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

Z (3) Betriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment sind ausnahmsweise aufRerhalb der zentralen
Versorgungsbereiche zulassig, wenn deren Funktion dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Z (4) Wird ein Vorhaben ausnahmsweise auBerhalb der zentralen Versorgungsbereiche geplant, ist vorran-
gig eine stadtebaulich integrierte Lage zu wahlen.

G (5) GroRflachige Einzelhandelsvorhaben sollen flaichensparend geplant werden. Méglichkeiten der ge-
teilten Nutzung von Geb&duden und Fahrzeugstellplatzen sollen ausgeschopft werden.

Z (6) Abweichend von den Festlegungen gemaR Satz 4.3 (1) sind in den Siedlungsschwerpunkten des
Stadt-Umland-Raumes groRflachige Einzelhandelsvorhaben ausnahmsweise zuldssig, soweit sie in
einem abgestimmten Einzelhandelskonzept fiir den Stadt-Umland-Raum vorgesehen sind.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) GroRflachige Einzelhandelsvorhaben

GroRflachige Einzelhandelsvorhaben sind solche, die erhebliche liberdrtliche Auswirkungen haben kénnen
und damit den Bestimmungen im § 11 der Baunutzungsverordnung unterfallen. Bei der Anwendung der
einschlagigen, von der Rechtsprechung weiterentwickelten Schwellenwerte von Geschossflache und Ver-
kaufsflache ist es unerheblich, ob die FlachengréRe von einem einzigen Betrieb, von mehreren Betrieben in
einem Einkaufszentrum oder einer Agglomeration von Einkaufsmarkten an einem Standort erreicht wird.
Einkaufszentren und Agglomerationen gelten in diesem Sinne als ein Vorhaben. Die raumordnungsrechtli-
che Relevanz von Einzelhandelsagglomerationen wurde in der hdchstrichterlichen Rechtsprechung aner-
kannt. Danach gelten als EinzelhandelsgroBprojekte auch Agglomerationen verschiedener Einzelhandelsbe-
triebe, die in der Gesamtbetrachtung raumbedeutsame Auswirkungen wie ein Einkaufszentrum oder ein
einzelner grof¥flachiger Einzelhandelsbetrieb hervorrufen. Von einer Agglomeration in diesem Sinne kann
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immer dann ausgegangen werden, wenn die Einzelhandelsbetriebe von den Kunden als eine Einheit wahr-
genommen werden. MaRgeblich hierfir ist, dass sie jeweils zu Ful} untereinander leicht erreicht werden
kdénnen.

Die Bestimmungen des Satzes 4.3 (1) gelten auch fiir Vorhaben zum Ausbau vorhandener Einzelhandelsbe-
triebe, wenn dadurch die Grenze der GroRflachigkeit am betreffenden Standort tberschritten wird. So wie
die Einrichtungen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge sollen auch die Einkaufsmoglichkeiten in den zentralen
Orten gebiindelt werden, wo sie von groBen Teilen der Bevélkerung auf kurzem Wege erreichbar sind (Kon-
zentrationsgebot). Um die Funktion der benachbarten zentralen Orte nicht zu gefahrden, sind grol3e Einzel-
handelsvorhaben in den Mittel- und Grundzentren so zu dimensionieren, dass der Einzugsbereich dem je-
weiligen Verflechtungsbereich entspricht (Kongruenzgebot). Sortimente sind in den Grundzentren auf den
taglichen Bedarf, in den Mittelzentren auch auf den gehobenen Bedarf auszurichten.

Malgebende Grundlage fir die Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben in den zentralen Orten im Hinblick
auf deren geplante Entwicklung sind die kommunalen Einzelhandelskonzepte. Die Stadte und Gemeinden
mit zentral6rtlicher Funktion sind verpflichtet, solche Konzepte aufzustellen und bei Bedarf fortzuschrei-
ben. Die Festlegungen zur stadtebaulichen Einfligung und zur Kongruenz von GréRe, Sortiment und Einzugs-
bereich der Handelsbetriebe mit der Funktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralortes
gemal den Satzen 4.3 (1) bis 4.3 (4) sind im Einzelhandelskonzept ortsspezifisch zu konkretisieren.

Zentrale Versorgungsbereiche sind innerortliche Standorte, an denen mehrere, mit ihren Angeboten einan-
der ergdnzende Einzelhandelsbetriebe und Einrichtungen der Daseinsvorsorge im engen raumlichen Zusam-
menhang vorhanden sind oder geplant werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sind in den kommuna-
len Einzelhandelskonzepten grundstiicksscharf abzugrenzen.

(2) Nahversorgungsstandorte

Als nahversorgungsrelevante Sortimente gelten:
— Nahrungs- und Genussmittel
— Gesundheits- und Korperpflegeartikel.

Diese Sortimente dirfen auch auRRerhalb der zentralen Versorgungsbereiche angeboten werden, wenn es
der Sicherung der Nahversorgung dient und im betreffenden Einzugsgebiet kein geeigneter Standort in ei-
nem nahegelegenen zentralen Versorgungsbereich verfligbar ist. Bei der Planung solcher einzelner Nahver-
sorgungsstandorte ist in jedem Einzelfall sicherzustellen, dass die benachbarten zentralen Versorgungsbe-
reiche in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt werden. Zudem sind die Anforderungen an die stadtebauliche
Integration gemal Satz 4.3 (4) zu beachten. Der Kundenstamm, den diese Markte bedienen, muss zu min-
destens 70 Prozent aus dem Umkreis bis etwa 10 Gehminuten (entsprechend maximal 1.000 Metern) kom-
men.

An langjahrig etablierten Standorten der Nahversorgung in stadtebaulich integrierter Lage ist eine Vergro-
Rerung der Verkaufsflache auf bis zu 1.200 Quadratmeter zuldssig. Damit soll bei Modernisierung oder Er-
satzneubau die Umsetzung zeitgemalRer Marktkonzepte ermdoglicht werden. Die Ausnahmevoraussetzun-
gen des Satzes 4.3 (2) gelten in diesen Féllen stets als erfillt, wenn der betreffende Markt vor dem Jahr
2000 errichtet wurde und nach der Modernisierung der Grenzwert von 1.200 Quadratmeter Verkaufsflache
nicht Gberschritten wird. Bei Agglomerationen wird die gesamte Verkaufsflache angerechnet.
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(3) Zentrenrelevante Sortimente

Als zentrenrelevant gelten Sortimente, die traditionell in den Innenstadten im inhabergefihrten Einzelhan-
del und in Warenhdusern angeboten werden. Dies sind in der Regel

— Bekleidung und Wasche
— Biicher, Papier, Blirobedarf und Schreibwaren
— Schuhe und Lederwaren

— Elektrogerate (ohne ElektrogrofRgerate, Lampen und Leuchten), Geradte der Unterhaltungs- und Kommu-
nikationselektronik

— Fotoartikel und optische Erzeugnisse

— medizinische, orthopadische und pharmazeutische Artikel

— Uhren und Schmuck

— Parfimeriewaren

— Haushaltswaren, Glas, Porzellan und Keramik

— Spielwaren

— Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne SportgroRgerate)

— Nahrungs- und Genussmittel (zugleich nahversorgungsrelevant)

— Gesundheits- und Korperpflegeartikel (zugleich nahversorgungsrelevant).

In den kommunalen Einzelhandelskonzepten kénnen die zentrenrelevanten Sortimente ortsspezifisch fest-
gelegt werden. Um den innerortlichen Einzelhandel und die Funktion der zentralen Versorgungsbereiche zu
schitzen, diirfen die zentrenrelevanten Sortimente vom groRflachigen Handel auBerhalb der zentralen Ver-
sorgungsbereiche nicht im Kernsortiment angeboten werden. Ein Angebot im Randsortiment kann im Ein-
zelfall zuldssig sein. Als Randsortiment gilt ein Sortiment, wenn die dafiir vorgesehene Verkaufsflache nicht
mehr als 10 Prozent der gesamten Verkaufsflache des betreffenden Einzelhandelbetriebes einnimmt und
flr sich genommen die Grenze der Grof¥flachigkeit nicht Gbersteigt. Eine Beeintrachtigung des innerstadti-
schen Einzelhandels und der Nahversorgung umliegender Orte ist nur dann nicht anzunehmen, wenn das
betreffende Randsortiment im kommunalen Einzelhandelskonzept fiir den nichtzentralen Standort aus-
driicklich vorgesehen ist. Ansonsten ist eine Beeintrachtigung immer anzunehmen.

Die Ausnahmen gemaR Satz 4.3 (3) sind auf Vorhaben in den zentralen Orten beschradnkt. Fiir Vorhaben im
Stadt-Umland-Raum Rostock gelten ergdnzend die Bestimmungen gemal Satz 4.3 (6).

(4) Stadtebauliche Integration

Wird ein groRflachiges Einzelhandelsvorhaben abseits der zentralen Versorgungsbereiche geplant, ist vor-
rangig eine stadtebaulich integrierte Lage zu wahlen. Dies gilt als gegeben, wenn der Standort auf mindes-
tens zwei Seiten an Baugebiete mit Wohn- oder Mischnutzung angrenzt, ohne dass trennende Barrieren
wie BundesstralRen oder Bahntrassen die Erreichbarkeit einschranken. Nur wenn ein integrierter Standort
nachweislich nicht verfligbar ist, darf ein Standort in Randlage gewahlt werden. Der Standort bedarf zudem
einer angemessenen und regelmaligen Bedienung mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln und einer guten Er-
reichbarkeit mit dem Fahrrad.
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(5) Nutzungsmischung

Bei der stadtebaulichen Einordnung von Vorhaben des grof3flachigen Einzelhandels besteht ein Konflikt:
Einerseits sollen Einkaufsmoglichkeiten fiir moglichst viele Menschen zu FuR erreichbar sein, andererseits
erledigen viele Kunden ihre Einkdufe mit dem Auto. Die benétigten Flachen fir Parkplatze beeintrachtigen
das Ortsbild und generieren ein erhohtes Verkehrsaufkommen. Diese Belange sind in jedem Einzelfall ge-
geneinander abzuwagen. Im Sinne der bestmoglichen stadtebaulichen Einfligung und der Minderung des
Flachenverbrauches sollen bei der Erstellung von Einzelhandelskonzepten und bei der Planung grol3er Ein-
zelhandelsvorhaben alle Moglichkeiten der Mehrfachnutzung gepriift und ausgeschopft werden. Dies gilt
sowohl fir die geteilte Nutzung der Gebaude und Stellplatzkapazitdten durch mehrere Einzelhandelsbe-
triebe als auch fiir eine Mischung mit sonstigen Dienstleistungen, 6ffentlichen Einrichtungen und Wohnun-
gen.

(6) Ausnahmen fiir Vorhaben im Stadt-Umland-Raum

Im Unterschied zum landlichen Raum gibt es im Rostocker Stadt-Umland-Raum nichtzentrale Orte, die auf-
grund ihrer GroRe und der Bevolkerungsdichte im engeren Einzugsbereich die Ansiedlung grofRer Einzelhan-
delsbetriebe rechtfertigen kénnen. Dies sind die Siedlungsschwerpunkte gemdaR Satz 4.1 (2). Die Zulassung
groRer Betriebe erfolgt hier ausnahmsweise mit Blick auf die jiingste Entwicklung im Einzelhandel, die
durch wachsende Verkaufsflachen gekennzeichnet ist. Auch reine Nahversorgungsbetriebe erreichen heute
oftmals die Grenze der GrofR¥flachigkeit, weil moderne Markte im Sinne der Barrierefreiheit raumlich groR3-
zigiger ausgelegt werden. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, sind gro¥flachige Betriebe aus-
schlieBlich in den Siedlungsschwerpunkten begrenzt zulassig, soweit sie der reinen Nahversorgung der um-
liegenden Ortsteile dienen und stadtebaulich integriert sind. Als Richtwert, unterhalb dessen das Kriterium
der reinen Nahversorgung in der Regel als erfiillt anzusehen und die Zulassigkeit damit gegeben ist, gelten
1.200 Quadratmeter Verkaufsflache.

Planungen einzelner Gemeinden im Stadt-Umland-Raum missen sich in die beabsichtigte Entwicklung des
Gesamtraumes einfligen. Die Planung groRer Einzelhandelsvorhaben im Rostocker Umland unterliegt somit
dem Gebot der Gbergemeindlichen Abstimmung gemaR Satz 3.2 (1) und den damit verbundenen MaRga-
ben. Diese Abstimmung erfolgt regelmalig durch die Erarbeitung eines Einzelhandelskonzeptes fiir den
Stadt-Umland-Raum. Die Erarbeitung und Fortschreibung des Konzeptes sowie die Koordination des Ab-
stimmungsprozesses liegt in der Verantwortung der unteren Landesplanungsbehorde.

Eine Sonderstellung nehmen im Stadt-Umland-Raum die drei grolen Fachmarktagglomerationen in Bent-
wisch, Broderstorf und Sievershagen ein. Die hier vorhandenen Verkaufsflachen und die angebotenen Sorti-
mente sind auf einen regionalen und Gberregionalen Einzugsbereich ausgerichtet. Die Weiterentwicklung
dieser Sortimente und die Umnutzung vorhandener Flachen fir neue Angebote ist nach MalRgabe eines ab-
gestimmten Einzelhandelskonzeptes fiir den Stadt-Umland-Raum zulassig. Planungen zur Erweiterung der
Agglomerationen sind unter derselben MaRgabe nur fiir solche Sortimente zuldssig, die nicht zentrenrele-
vant im Sinne des Satzes 4.3 (3) sind.
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4.4 Tourismusentwicklung

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten fiir den Tourismus gemaR den Satzen 4.4 (1) und (2) ist durch das
Landesraumentwicklungsprogramm vorgegeben. Die bisher angewandten Kriterien werden mit der Neuauf-
stellung der Raumentwicklungsprogramme Uberarbeitet.

Festlegungen

G (1) In den Schwerpunktraumen des Tourismus soll den Belangen der Tourismuswirtschaft gegeniiber an-
deren Raumanspriichen ein besonders hohes Gewicht gegeben werden. Planungen und MaRnahmen
in den Schwerpunktraumen sollen deren touristische Attraktivitdt nicht beeintrachtigen. In den
Schwerpunktraumen der AulRenkiiste soll eine weitere Erh6hung der Beherbergungskapazitaten ver-
mieden werden.

G (2) In den Entwicklungsrdumen des Tourismus sollen die Belange der landschaftsgebundenen Erholung
besonders bericksichtigt werden. Typische Landschaften, Orts- und Stadtbilder sollen erhalten wer-
den. Bei Planungen und MalBnahmen zur weiteren Verbesserung der touristischen Infrastruktur sol-
len die Entwicklungsraume vorzugsweise berlicksichtigt werden.

Z (3) GroRe Freizeit- und Beherbergungseinrichtungen dirfen nur im Rahmen der Umnutzung bestehen-
der Siedlungsflachen geplant und entwickelt werden. Die Inanspruchnahme von Freiraum fiir solche
Vorhaben ist unzuldssig.

G (4) In die Planung groRer Freizeit- und Beherbergungseinrichtungen soll die Schaffung von Wohnungen
fir die Beschaftigten dieser Einrichtungen einbezogen werden.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Schwerpunktraume des Tourismus

Die Schwerpunkt- und Entwicklungsraume des Tourismus sind Vorbehaltsgebiete im Sinne des Raumord-
nungsgesetzes. Als Schwerpunktraume des Tourismus sind diejenigen Teilrdume der Region festgelegt, in
denen der Tourismus eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung hat und bei allen Planungsentschei-
dungen mit entsprechend hohem Gewicht beriicksichtigt werden muss. Dies sind die Kur- und Badeorte mit
ihrer ndheren Umgebung sowie Teile der grof3en Naturparks im Stiden der Region. Die Schwerpunktraume
umfassen den Kistenraum zwischen Salzhaff und Graal-Miiritz einschlieRlich der Kiihlung und der
Rostocker Heide sowie die Umgebung der Krakower Seen und des Malchiner Sees.

Raumbedeutsame Planungen und MalRnahmen, welche die herausragende Attraktivitat beeintrdchtigen
kénnten, sollen in den Tourismusschwerpunktraumen unterbleiben. Soweit moglich sollen fiir solche Pla-
nungen und MaRnahmen Alternativen auBerhalb der Schwerpunktraume gewahlt werden.

An der touristisch intensiv genutzten AuRRenkiiste verzeichnen die Ostseebader Rerik, Kithlungsborn, Bor-
gerende, Warnemiinde, Markgrafenheide und Graal-Miiritz deutlich mehr als 250.000 Ubernachtungen im
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Jahr. Um eine Beeintrichtigung der Attraktivitit durch Ubernutzung zu vermeiden, sollen MaRnahmen vor-
rangig auf die Differenzierung und Verbesserung der touristischen Angebote und nicht auf eine weitere Er-
héhung der Ubernachtungskapazititen gerichtet werden. Der Verdrangung der Wohnnutzung durch Ferien-
wohnungen soll entgegengewirkt werden.

(2) Entwicklungsraume des Tourismus

Zusammen mit den Schwerpunktraumen bilden die Entwicklungsraume die regionalen Vorbehaltsgebiete
fiir den Tourismus. Die Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete fiir den Tourismus beruht auf folgenden Merk-
malen:

— Zahl der Ubernachtungen

— Lage an der Kiiste oder an groBen Badegewassern

— Erholungsfunktion der Landschaft

— Schénheit der Landschaft

— kulturlandschaftlicher Wert

— Lage an Uberregionalen Radwanderwegen

— Baudenkmale und Denkmalensembles von landesweiter Bedeutung

— Lage in Naturparks.

Die Merkmale wurden den einzelnen Gemarkungen der Region zugeordnet. Gemarkungen, die in der
Summe Uber alle Merkmale eine liberdurchschnittliche Bewertung aufweisen, sind zu gréeren Rdumen
zusammengefihrt. Die Entwicklungsraume unterscheiden sich von den Schwerpunktraumen darin, dass der
Tourismus hier nicht der dominierende Wirtschaftszweig ist. Die Entwicklungsraume umfassen diejenigen
Teile der Region, die fir den Landtourismus und die landschaftsgebundene Erholung eine besondere At-
traktivitat aufweisen. Das baukulturelle Erbe der Gutswirtschaft sowie die alten Stadte mit ihren pragenden
Bauten tragen zu dieser Attraktivitdt bei. Die Bewahrung dieser besonderen Qualitdten soll bei allen raum-
bedeutsamen Planungen und MaRnahmen beriicksichtigt werden.

Der Vorbehalt bezieht sich auf alle raumbedeutsamen Planungen und MalBnahmen, welche das Orts- und
Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen oder die menschliche Erholung in anderer Weise stéren wiirden.
Die Vorbehaltsgebiete fiir den Tourismus tGberschneiden sich in groen Teilen mit den Vorbehaltsgebieten
fir den Freiraumschutz. Hier gelten somit die allgemeinen Festlegungen zum Freiraumschutz gemaR Satz

6 (2). Dariiber hinaus soll auch bei Planungen innerhalb der Ortschaften besondere Riicksicht auf die Erhal-
tung des Ortsbildes und den touristischen Attraktionswert ggnommen werden. Planungen und Mal3nah-
men zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur sollen sich an den Vorbehaltsgebieten ausrichten, so-
weit dies zweckmaRig ist. Die Entwicklungsraume bilden damit rdumliche Schwerpunkte fiir den Einsatz 6f-
fentlicher Mittel zur Férderung des Landtourismus.

(3) GroRe Freizeit- und Beherbergungseinrichtungen

Der Tourismus hat in den vergangenen Jahrzehnten eine gute Entwicklung genommen und ist in der Region
Rostock ein bedeutender Wirtschaftszweig. Die gute Auslastung der Beherbergungskapazitdten und die
starke Nutzung der Erholungsrdume soll jedoch nicht in eine Uberlastung und Ubernutzung umschlagen.
Deshalb kann auf dem erreichten Stand der Entwicklung eine weitere stetige Steigerung des Gasteaufkom-
mens nicht mehr das Ziel der Tourismusforderung sein. Freirdume dirfen nicht mehr fiir neue touristische

30 | 55



RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM — 2. ENTWURF SEPT. 25 — BETEILIGUNG GEM. § 9 (2) ROG PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

GroRvorhaben in Anspruch genommen werden. Als GroBvorhaben gelten in der Regel Beherbergungsbe-
triebe mit mehr als 100 Ubernachtungsplitzen sowie sonstige touristische Anlagen und Einrichtungen,
wenn sie eine Flache von flinf Hektar oder mehr beanspruchen. Die Umnutzung vorhandener Bausubstanz
und vorgenutzter Bauflachen fir touristische Zwecke bleibt unberiihrt. Die Planung und Regelung der Be-
herbergungskapazitdten innerhalb der zusammenhangend bebauten Orte bleibt in der eigenen Verantwor-
tung der Gemeinden.

(4) Beriicksichtigung des Wohnungsbedarfes der Beschaftigten

Mit zunehmender Intensitat der touristischen Nutzung in den Ferienorten und der damit verbundenen
Nachfrageentwicklung auf dem Immobilienmarkt, stellt die Verfligbarkeit von Wohnraum fiir die Beschaf-
tigten der Tourismuswirtschaft und des Gastgewerbes ein wachsendes Problem dar. Soweit mdglich soll
deshalb die Planung von Wohnungen in touristische GroBvorhaben einbezogen werden.

>>> Karte 7: Vorbehaltsgebiete fiir den Tourismus
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4.5 Landwirtschaft

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten fir die Landwirtschaft gemaR Satz 4.5 (1) und das Umnutzungsver-
bot fiir hochwertige Boden gemal Satz 4.5 (2) sind durch das Landesraumentwicklungsprogramm vorgege-
ben. Die bisher angewandten Kriterien zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete werden mit der Neuaufstel-
lung der Raumentwicklungsprogramme Uberarbeitet.

Festlegungen

G (1) In den Vorbehaltsgebieten fiir die Landwirtschaft soll dem Schutz des Bodens als Produktionsgrund-
lage ein besonderes Gewicht gegeniliber anderen Nutzungs- und Schutzanspriichen gegeben werden.

Z(2) Planungen zur Umnutzung und Uberbauung von Flichen mit besonders hochwertigen Béden inner-
halb der Vorbehaltsgebiete fir die Landwirtschaft sind unzuldssig. Ausnahmsweise zulassig sind Pla-
nungen und MaRBnahmen, die der Landesverteidigung oder der 6ffentlichen Sicherheit und Gefahren-
abwehr dienen. Ausnahmsweise zuldssig sind dariiber hinaus Planungen von Verkehrswegen und Lei-
tungen sowie von Siedlungserweiterungen der zentralen Orte, wenn keine Alternativen mit geringe-
ren Eingriffen in die Umwelt und in den Boden vorhanden sind.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Vorbehaltsgebiete fiir die Landwirtschaft

Um die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig in der Region zu sichern, muss die fortwdahrende Um-
nutzung landwirtschaftlicher Flachen strenger als bisher begrenzt werden. Die Vorbehaltsgebiete fiir die
Landwirtschaft umfassen diejenigen Nutzflachen in der Region, in denen hochwertige Boden mit Wertzah-
len ab 40 Bodenpunkten vorherrschen. Hier ist bei raumbedeutsamen Planungen der Schutz des Bodens als
Produktionsgrundlage mit besonders hohem Gewicht in die Abwadgung einzubeziehen. Jede Planung, die
hier zur Zerstérung und Uberbauung der landwirtschaftlichen Béden fiihrt, setzt eine qualifizierte Alterna-
tivenprifung voraus.

Die Vorbehaltsgebiete fir die Landwirtschaft Gberlagern teilweise die Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraum-
schutz gemald Satz 6 (2). Wahrend bei der Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz die
Okologischen Funktionen des Bodens als ein Kriterium herangezogen wurden, geht es bei den Vorbehalts-
gebieten fir die Landwirtschaft um den Boden als Wirtschaftsfaktor, sodass hier das Ertragspotenzial aus-
schlaggebend ist. Beide Kategorien von Vorbehaltsgebieten zielen gleichermaRen auf den Schutz vor Uber-
bauung, wobei jedoch die Vorbehaltsgebiete fiir die Landwirtschaft mit einem nochmals strengeren Um-
nutzungsverbot fiir diejenigen Teilflachen verbunden sind, die den Voraussetzungen des Satzes 4.5 (2) ent-
sprechen.
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(2) Umnutzungsverbot fiir besonders hochwertige Boden

Als besonders hochwertig gelten Boden mit einer Wertzahl ab 50. Diese kommen insbesondere in den Vor-
behaltsgebieten fiir die Landwirtschaft in grolerem Umfang vor. Generell unzuldssig sind hier Planungen
zur Umnutzung solcher Boden, wenn mebhr als finf Hektar Flache mit einem Bodenwert tber 50 betroffen
sind und wenn diese besonders hochwertigen Béden mehr als ein Drittel der zur Umnutzung vorgesehenen
gesamten Planflache umfassen.

Das Umnutzungsverbot soll streng angewandt werden, aber nicht zu einem unverhaltnismaligen Planungs-
hindernis ausarten. Die Anlage neuer Infrastrukturen muss ebenso moglich bleiben wie die Entwicklung
neuer Siedlungsflachen im direkten Umfeld der zentralen Orte. In beiden Fallen muss sich die Planung je-
doch auf eine qualifizierte Prifung moglicher Alternativen griinden, in der allgemeine Umweltbelange, As-
pekte der Wirtschaftlichkeit und gegebenenfalls des Stadtebaus fachlich bewertet werden und im Ergebnis
dieser Bewertung den Belang des Bodenschutzes klar Gberwiegen. Fir Siedlungserweiterungen gilt dariber
hinaus die Voraussetzung, dass sie im Anschluss an den bestehenden Siedlungskern des betreffenden Zent-
ralortes geplant werden. Ohne weitere Voraussetzungen zuldssig sind generell solche Ausnahmen, die sich
auf unabweisbare Erfordernisse der Landesverteidigung oder der 6ffentlichen Sicherheit und Gefahrenab-
wehr griinden.

>>> Karte 8: Vorbehaltsgebiete fiir die Landwirtschaft
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4.6 Rohstoffsicherung

Festlegungen

Z (1) Inden Vorranggebieten fiir die Rohstoffsicherung hat die Gewinnung oberflachennaher Rohstoffe
Vorrang vor anderen Raumnutzungen. Planungen und MaBnahmen, die einem Rohstoffabbau entge-
genstehen, sind unzulassig.

G (2) In den Vorbehaltsgebieten fir die Rohstoffsicherung soll der langfristigen Sicherung und der Gewin-
nung von oberflaichennahen Rohstoffen ein besonderes Gewicht gegeniiber konkurrierenden Nut-
zungen beigemessen werden. Die Vorbehaltsgebiete sollen von Nutzungen freigehalten werden, die
einen Rohstoffabbau ausschlieBen oder einschrdanken wiirden.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Vorranggebiete fiir die Rohstoffsicherung

Mit der Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung sollen Vorkommen mine-
ralischer Rohstoffe mittel- und langfristig flr die regionale Bauwirtschaft gesichert werden. Grundlage der
Festlegung ist die Karte der oberflaichennahen Rohstoffe in Mecklenburg-Vorpommern, in der bekannte
und vermutete Vorkommen von Sand, Kiessand und Ton identifiziert und nach ihrer Sicherungs- und Ab-
bauwdrdigkeit bewertet sind. In die Vorranggebiete einbezogen sind erkundete Sand- und Kiessandlager-
statten der Bauwirdigkeitsklassen 1 und 2, soweit nicht andere, gewichtigere Raumanspriiche einem Roh-
stoffabbau entgegenstehen.

Als Vorranggebiete festgelegt sind Lagerstatten der benannten Kategorien ab einer FlachengroRe von 5
Hektar. Nicht in die Vorranggebiete einbezogen wurden Lagerstatten in Waldern sowie in Raumen, die den
Kriterien der Freiraum-Vorranggebiete gemaR Satz 6.1 entsprechen. Die Vorranggebiete fiir die Rohstoffsi-
cherung umfassen insgesamt 350 Hektar, davon

— 40 Hektar fiir den Rohstoff Sand
— 310 Hektar fiur den Rohstoff Kiessand.

(2) Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung

Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung beruht ebenso wie die Festlegung der Vor-
ranggebiete auf der Karte der oberflaichennahen Rohstoffe in Mecklenburg-Vorpommern. Im Unterschied
zu den Vorranggebieten sind in die Vorbehaltsgebiete solche Rohstoffvorkommen einbezogen, die noch
nicht ndher erkundet wurden und deren tatsachliche Ausdehnung und Qualitdt noch nicht genau bekannt
ist. AuBerdem sind bereits erkundete Lagerstatten einbezogen, die sich in Walder oder in diejenigen Raume
erstrecken, die den Kriterien der Freiraum-Vorranggebiete gemal Satz 6.1 entsprechen, und deren Ausnut-
zung deshalb im Einzelfall gegen die entgegenstehenden Schutzanspriiche abgewogen werden muss. Zu-
dem wurden die Tonlagerstatten und -vorkommen samtlich den Vorbehaltsgebieten zugeordnet, weil eine
wirtschaftliche Ausnutzung unter den aktuellen und fiir den Planungszeitraum des Raumentwicklungspro-
grammes absehbaren Marktbedingungen nicht wahrscheinlich ist.
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Analog zu den Vorranggebieten sind in die Vorbehaltsgebiete Vorkommen und Lagerstatten der Bauwdirdig-
keitsklassen 1 und 2 ab einer FlachengrofRe von 5 Hektar einbezogen. Die Vorbehaltsgebiete umfassen ins-
gesamt 450 Hektar, davon

— 30Hektar fur den Rohstoff Sand
— 340 Hektar fiir den Rohstoff Kiessand
— 80 Hektar fiir den Rohstoff Ton.

>>> Karte 9: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung
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5 Infrastrukturentwicklung

5.1 Verkehr

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Festlegung der Verbindungsfunktion der Verkehrswege ist bezliglich der groRrdumigen und der lGiberre-
gionalen Verbindungen durch das Landesraumentwicklungsprogramm vorgegeben. Die bisherige Festle-
gung wird jedoch mit der Neuaufstellung der Raumentwicklungsprogramme (iberarbeitet und fiir einzelne
Verbindungen gedndert.

Festlegungen

G (1) Das StraRennetz und das Schienennetz sollen unter Beriicksichtigung der festgelegten Verbindungs-
funktionen erhalten und ausgebaut werden. Der Ausbau der Verkehrsnetze soll insbesondere im Um-
feld der Regiopole Rostock und des Seehafens die Voraussetzungen fiir die gewerbliche und industri-
elle Entwicklung weiter verbessern. Der Ausbau soll im Ubrigen darauf gerichtet werden, dass die
Systeme des offentlichen und des nichtmotorisierten Verkehrs fiir moglichst viele Menschen eine
gleichwertige Alternative zum eigenen Kraftfahrzeug bieten kénnen.

Z (2) Dasvorhandene Schienennetz ist seinem Bestand zu sichern.

Z (3) Im Verlauf der Vorrangtrassen fiir den StraBenbau und fiir den Ausbau von Schienenwegen sind alle
Planungen und MalBnahmen unzulassig, die den Bau bzw. Ausbau des betreffenden Verkehrsweges
verhindern oder erschweren kdnnten.

G (4) Im Verlauf der Vorbehaltstrassen fir StralRen und Schienenwege sollen keine raumbedeutsamen Pla-
nungen und MaBnahmen durchgefiihrt werden, die den Bau der betreffenden Stralle beziehungs-
weise Gleisverbindung verhindern oder erschweren kénnten.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Verbindungsfunktionsstufen, Ausbau der Verkehrsnetze

Die Hierarchie der Straflen- und Schienenverbindungen ist am System der zentralen Orte ausgerichtet. Kon-
tinentale Verbindungen (Funktionsstufe 0) verlaufen zwischen den Metropolen Hamburg, Berlin, Stettin
und Kopenhagen. In der Region Rostock sind dies die Autobahnen 19 und 20. GrolRrdumige Verbindungen
(Funktionsstufe 1) verlaufen vom Oberzentrum Rostock in die Oberzentren der Nachbarregionen, also nach
Schwerin, Stralsund/Greifswald und Neubrandenburg. Auch diese Verbindungen werden durch die Auto-
bahnen hergestellt, sodass in der Region Rostock die Straen der Funktionsstufen 0 und | identisch sind. Im
Netz der Eisenbahn haben die Strecken Rostock—Bad Kleinen, Warnemiinde—Neustrelitz (einschliel’lich
des Abzweiges von Kavelstorf in den Seehafen), Rostock—Stralsund und Biitzow—Neubrandenburg eine
groRraumige und zum Teil kontinentale Verbindungsfunktion.
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Uberregionale Verbindungen (Stufe Il) verlaufen zwischen den Ober- und Mittelzentren und verbinden die
Mittelzentren untereinander. Regionale Verbindungen (Stufe Ill) dienen der Anbindung und Verbindung der
Grundzentren. GrolRe Verkehrsknoten wie der Seehafen, der Flughafen Laage und die Tourismuszentren
sind entsprechend ihrer Bedeutung in das Netz eingebunden. Die Verbindungsfunktionsstufen bilden in der
StraBenplanung ein wesentliches Kriterium fir die Festlegung der Ausbaustandards.

Um die mit Satz 4.2 (1) festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Industrie- und Gewerbe in die Ver-
kehrsnetze einzubinden, sind vorrangig im Umfeld der Regiopole Rostock und des Seehafens Neu- und Aus-
baumalnahmen erforderlich. Dies umfasst insbesondere den Neubau leistungsfahiger StraRen, die den
Wirtschaftsverkehr aus den Ortsdurchfahrten herausholen und auf direktem Wege an die Autobahnen her-
anfiihren.

Im Ubrigen sollen in der gesamten Region die Netze des 6ffentlichen Verkehrs und des nichtmotorisierten
Verkehrs vorrangig weiter ausgebaut werden. Dies ist im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse
erforderlich. Es ist dartiber hinaus im Sinne des wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen geboten.
Der bislang sehr hohe Einsatz fossiler Energietrager im StraBenverkehr wird zukiinftig nicht aufrechterhal-
ten werden kénnen. Zugangsstellen zum Schienennahverkehr sollen deshalb moglichst in allen Teilen der
Region mit zumutbarem Zeitaufwand erreichbar sein und in angemessenem Takt bedient werden. Ein
Grundnetz an Radwegen entlang der HauptverkehrsstraRen soll in allen Teilen der Region die sichere Nut-
zung des Fahrrades im Nachbarortsverkehr ermdéglichen.

(2) Sicherung des bestehenden Schienennetzes

Ungeachtet notwendiger AusbaumalRnahmen ist das Netz der regionalen, liberregionalen und groRraumi-
gen Bahnstrecken mindestens in seinem Bestand zu erhalten. Die gegenwartig nicht bediente Bahnstrecke
Gustrow—Krakow am See (—Karow) ist als Uberregional bedeutsame Infrastruktur im Bestand festgelegt.
Sie ist gegen Umnutzung und Uberbauung zu sichern. Eine Wiederinbetriebnahme fiir den Personenverkehr
ware hier ohne wesentliche AusbaumaRnahmen moglich. Sie wiirde die Anbindung des Grundzentrums
Krakow am See wesentlich verbessern und die Verbindung zu den Zentralorten des stidlich angrenzenden
Raumes wiederherstellen. Zusatzlich kann diese Strecke als mogliche Umleitung flr Ziige zwischen Berlin
und Rostock eine Reservefunktion im groraumigen Schienennetz Gibernehmen. In der Stadt Teterow ist die
Trasse der ehemaligen Bahnstrecke in Richtung Gnoien gegen eine Uberbauung zu sichern. Damit sollen
Optionen fir die zukiinftige Netzentwicklung im Zusammenhang mit dem angestrebten Wiederaufbau der
Verbindungskurve Lalendorf offengehalten werden.

(3) Vorrangtrassen

Vorrangtrassen sind flr diejenigen Verkehrswege festgelegt, deren Aus- bzw. Neubau als unbedingt erfor-
derlich angesehen wird und deren Trassenfiihrung, soweit es sich um Neubauvorhaben handelt, bereits
feststeht. Als Vorrangtrasse gilt bei bestehenden Verkehrswegen ein Streifen von jeweils 30 Metern Breite
beiderseits der vorhandenen Fahrbahn beziehungsweise Gleisanlage. Fir den geplanten Neubau von Ver-
kehrswegen ist die Vorrangtrasse in einer Breite von 150 Metern festgelegt. Das Gebot der Freihaltung gilt
flr alle Planungen, welche die Neuerrichtung baulicher Anlagen, die Etablierung hoherwertiger Nutzungen
oder die Festsetzung von Restriktionen zum Ziel haben. Die Neufestsetzung von Trinkwasserschutzgebieten
bleibt davon unberihrt. Neue Kreuzungen von Vorrangtrassen durch andere lberdrtliche Verkehrswege
und Leitungen sowie der Ersatz bestehender Kreuzungsbauwerke sind zuldssig, soweit der Neu- oder Aus-
bau des Verkehrsweges im Verlauf der Vorrangtrasse dabei vorsorglich beriicksichtigt wird.
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Als Vorrangtrasse fur den StraRenneubau ist die Ortsumgehung Ménchhagen/Révershagen im Zuge der
Bundesstralle 105 festgelegt. Als Vorrangtrasse flir den Strafenausbau ist die vorhandene Ortsumgehung
Bentwisch im Zuge der Bundesstralle 105 festgelegt, die im gegenwartigen Ausbauzustand den zukiinftigen
verkehrlichen Anforderungen absehbar nicht mehr gerecht wird.

Als Vorrangtrassen fiir den Ausbau des Schienennetzes sind die Abschnitte Rostock—Rdvershagen und
Rostock—Kavelstorf sowie der kurze eingleisige Abschnitt der Strecke Rostock—Schwaan im Vorfeld des
Rostocker Hauptbahnhofes festgelegt. Der durchgehend zweigleisige Ausbau dieser Abschnitte ist erforder-
lich, um zukliinftig auf allen Linien des Schienenpersonennahverkehrs einen regelmafigen Stundentakt mit
Verdichtungen in den Hauptverkehrszeiten anbieten zu kdnnen. Als Vorrangtrasse ist auBerdem die ehema-
lige nord-o6stliche Verbindungskurve zwischen den Bahnstrecken Warnemiinde—Neustrelitz und Blitzow—
Neubrandenburg bei Lalendorf festgelegt. Der Wiederaufbau dieser Verbindung ist eine Voraussetzung, um
zwischen dem Oberzentrum Rostock und dem Mittelzentrum Teterow sowie dem Oberzentrum Neubran-
denburg direkte Zugverbindungen mit attraktiver Fahrzeit einrichten zu kénnen.

(4) Vorbehaltstrassen

Als Vorbehaltstrassen flir den Neubau von StralRen sind die Ortsumgehung Rostock-Nienhagen und die Ver-
bindung Seehafen—Poppendorf festgelegt. Die Ortsumgehung Rostock-Nienhagen ist erforderlich, um die
Verbindung des Rostocker Seehafens mit den Industrie- und Gewerbegebieten im Hafenvorland in ange-
messener Qualitat sicherzustellen. Die neue Ost-West-Verbindung zwischen dem Seehafen und Poppendorf
wird benétigt, um den Industriestandort Poppendorf sowie die Vorranggebiete fiir neue Industrie und Ge-
werbeansiedlungen in angemessener Qualitdt an den Seehafen und das groRrdaumige Stralennetz anzubin-
den.

Als Vorbehaltstrassen fiir den Ausbau der Schienenwege sind die Verbindungen Révershagen—Gelben-
sande (—Ribnitz), Rostock—Bad Doberan, Glistrow—Butzow und Gistrow—Teterow (—Malchin) festge-
legt. Fir diese Strecken wird zumindest abschnittweise ein Ausbau erforderlich, um zukiinftig ein verdichte-
tes Angebot im Schienenpersonennahverkehr umsetzen zu kénnen.

Flr einen perspektivisch moglichen Neubau von Schienenwegen sind vorldufig ermittelte Korridore in den
Verbindungen Tessin—Gnoien, Rostock—Satow, Rostock—Ostseebad Nienhagen, Kiihlungsborn—Rerik
und Bad Doberan—Warnemiinde als Vorbehaltstrassen festgelegt. Diese NeubaumalRnahmen werden im
Planungszeitraum bis 2035 sicherlich nicht umgesetzt werden. Die Festlegung der Vorbehaltstrassen dient
vielmehr der langfristigen Sicherung von Netzerganzungen, die erforderlich werden kénnten, wenn die 6f-
fentlichen Verkehrssysteme zukiinftig wesentlich hohere Anteile am Gesamtverkehr Gibernehmen sollten.
Wahrend die mogliche Streckenverlangerung von Tessin nach Gnoien vorzugsweise als normalspurige Voll-
bahn ausgefiihrt werden misste, kommen fiir die Netzerganzungen westlich von Rostock vorzugsweise
StraRenbahn- und Schmalspurstrecken im Anschluss an die bestehenden Netze in Betracht. Die festgeleg-
ten Vorbehaltskorridore beruhen auf vorldaufigen Untersuchungen und stellen lediglich mégliche Trassen-
fihrungen dar. Bei der Abwagung mit anderen Nutzungs- und Schutzanspriichen im Verlauf dieser Vorbe-
haltstrassen soll die Sicherung der Netzausbauoptionen mit entsprechendem Gewicht beriicksichtigt wer-
den.

>>> Karte 10: Verbindungsfunktionen und Ausbau der Verkehrsnetze
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5.2 Erneuerbare-Energien-Anlagen

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes und gesetzliche Vorgaben

Aufgrund der tiefgreifenden Veranderungen im Energiesektor und neuer bundesgesetzlicher Vorschriften
werden die bislang geltenden Festlegungen der Raumentwicklungsprogramme keinen Bestand haben. Fla-
chenziele zur Festlegung von Windenergie-Vorranggebieten in den Regionalen Raumentwicklungsprogram-
men wurden per Gesetz in zwei Stufen fiir die Jahre 2026/27 und 20231/32 verbindlich vorgeschrieben. Die
Festlegung der Windenergiegebiete im Regionalen Raumentwicklungsprogramm ist zunachst auf das ge-
setzliche Flachenziel fir 2026/27 ausgerichtet. Die Kriterien zur Planung der Windenergiegebiete wurden in
einem Erlass der obersten Landesplanungsbehorde festgeschrieben. Im Rahmen der gesetzlichen Zielvorga-
ben und der vorgegebenen Kriterien gibt es nur einen begrenzten Spielraum fir die Regionalplanung. Mit
der jiingsten Anderung des Raumordnungsgesetzes wurde die Regionalplanung in diesem Jahr verpflichtet,
die Vorranggebiete fir Windenergieanlagen grofStenteils als sogenannte Beschleunigungsgebiete festzule-
gen, in denen vereinfachte Verfahrensregeln bei der spateren Anlagenzulassung gelten.

Festlegungen

Z (1) Die Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen sind fiir ihren Zweck bestmaoglich auszunutzen. Andere
Nutzungen sind in diesen Gebieten nur zuldssig, soweit sie die Errichtung und den Betrieb von Wind-
energieanlagen nicht ausschlieRen oder einschranken.

Z (2) Die Vorranggebiete fir Windenergieanlagen sind zugleich als Beschleunigungsgebiete festgelegt, so-
weit sie nicht innerhalb von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeutung liegen. Mit der Ausnut-
zung der Vorranggebiete, soweit sie die regionalen Vorkommen geschiitzter Vogelarten beeintrachti-
gen kann, sind MaBnahmen zur vorsorglichen Minderung dieser Beeintrachtigungen umzusetzen.

G (3) GroRflachige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sollen vorzugsweise auf solchen Flachen er-
richtet werden, die aufgrund einer Vornutzung oder Vorbelastung fiir andere Zwecke nur noch einge-
schrankt nutzbar sind und keine besondere Bedeutung fiir den Naturhaushalt, das Landschaftsbild
oder die Landwirtschaft haben. In den Entwicklungsraumen des Tourismus und den Vorbehaltsgebie-
ten fir den Freiraumschutz sollen solche Anlagen eine GrofRe von 20 Hektar nicht (iberschreiten.

Z (4) Die Planung groRflachiger Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie ist innerhalb der Vorranggebiete
fiir den Freiraumschutz, der Schwerpunktraume des Tourismus sowie der Vorbehaltsgebiete fiir die
Landwirtschaft nicht zuldssig. Ausnahmsweise zuldssig sind solche Planungen in den Vorbehaltsgebie-
ten fir die Landwirtschaft, wenn sie sich auf den unmittelbaren Nahbereich der groRrdaumigen und
Uberregionalen Verkehrswege sowie der zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte beschranken
und keine hochwertigen Boden nach MaRgabe von Satz 4.5 (2) beanspruchen.
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Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen

Die Festlegungen zur Windenergienutzung gelten fir grofRe, raumbedeutsame Windenergieanlagen ab ei-
ner Hohe von 50 Metern bis zur Rotorblattspitze. Fiir diese Anlagen sind Vorranggebiete festgelegt. Mit der
Festlegung der Vorranggebiete entfallt gemall § 249 des Baugesetzbuches die privilegierte Zulassigkeit die-
ser Anlagen im gesamten Ubrigen AulRenbereich. GroRe Windenergieanlagen sollen innerhalb der Vorrang-
gebiete konzentriert werden, und die Vorranggebiete sind fiir ihren Zweck bestmdglich auszunutzen. Die
Rotorkreise der Windenergieanlagen diirfen Gber die Grenzen der Vorranggebiete hinausragen. Ein geplan-
ter Anlagenstandort entspricht dieser Festlegung, wenn sich der geometrische Mittelpunkt des Anlagenfun-
damentes innerhalb der Grenzen des Vorranggebietes befindet. Die genaue Bestimmung der Grenzen der
Vorranggebiete ist anhand der zum Raumentwicklungsprogramm herausgegebenen Karten und Geodaten
vorzunehmen.

Die Auswahl der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen orientiert sich an den Vorgaben des Windenergie-
flachenbedarfsgesetzes und den dazu erlassenen Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der
Gesamtumfang der Vorranggebiete wurde an der im regionalen Energiekonzept veranschlagten Bedarfs-
grofSe ausgerichtet. Die 58 Vorranggebiete umfassen insgesamt 5.400 Hektar, was gut 1,5 Prozent der Regi-
onsflache entspricht. Die Auswahl wurde anhand einheitlicher Ausschlusskriterien vorgenommen. Folgende
Flachen wurden dabei von vornherein ausgeschlossen:

— Abstandszonen um die Wohnorte — 1.000 Meter um zusammenhangend bebaute Ortschaften, 800 Me-
ter um Wohnhauser im AuRenbereich;

— Bauschutzbereiche der Flugpldtze und Schutzbereiche militarischer Anlagen, 5.000 Meter Abstandszone
um das Wetterradar Warnmiinde;

— Uberschwemmungsgebiete und engere Schutzzonen von Trinkwasserschutzgebieten;

— Walder (ausgenommen reine Nutzwalder), Seen und tiefgriindige Moore;

— Naturschutzgebiete, Europaische Vogelschutzgebiete und gesetzlich geschiitzte Biotope;
— Vorranggebiete flr Industrie und Gewerbe gemaf Satz 4.2 (1);

— Abstandszonen um die Brutplatze des Seeadlers und des Fischadlers (500 Meter) sowie des Schreiadlers
(3.000 Meter).

Linieninfrastrukturen wurden mit pauschalen Schutzabstanden beriicksichtigt, soweit sie an Vorranggebiete
angrenzen; querende Infrastrukturen, soweit sie die Nutzbarkeit der Vorranggebiete nicht zu sehr ein-
schranken, blieben bei deren Abgrenzung unbericksichtigt.

Als Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen sind generell Flachen ab einer GréRe von 30 Hektar ausge-
wahlt. Damit wird sichergestellt, dass in der Regel mindestens drei Anlagen in einem Gebiet Platz finden
kénnen. Im Hinblick auf die angestrebte Konzentration der Windenergienutzung an besonders geeigneten
Standorten sowie auf die Wirtschaftlichkeit des Netzanschlusses wird dies als sinnvolle Mindestgrofie ange-
sehen. Innerhalb des Interessenbereiches der militarischen Flugsicherung um den Flughafen Rostock-Laage
sind mit Riicksicht auf die hier geltende Bauhdhenbeschrankung keine neuen Vorranggebiete liber 60 Me-
ter Gelandehohe festgelegt. Friiher festgelegte und bereits ausgenutzte Vorranggebiete sowie Gebiete im
Umfeld der Vorranggebiete fiir Industrie und Gewerbe bleiben von den Grenzwerten der FlachengréRe und
der Gelandehdhe unberihrt.
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Das Potenzial moglicher Windenergiegebiete entsprechend den aufgefiihrten Kriterien umfasst etwa 2,5
Prozent der Regionsflache. Innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern weist die Region Rostock ei-
nen relativ hohen Anteil hochwertiger und attraktiver Landschaftsraume auf. Da unter allen Umweltauswir-
kungen von Windenergieanlagen die Wirkung auf das Landschaftsbild am weitesten reicht und die Region
am starksten verdandert, wurde der Planungsspielraum, der innerhalb des gesetzlichen Rahmens verbleibt,
flr eine moglichst natur- und landschaftsvertragliche Verteilung der Windenergiegebiete genutzt. Die Aus-
wahl der Vorranggebiete erfolgte in einem mehrstufigen Prozess:

1. Ermittlung des Flachenpotenzials anhand der Ausschlusskriterien;

2. Bewertung des Konfliktpotenzials der ermittelten Flachen mit Bezug auf die gesetzlichen Schutzgi-

ter der Umweltprifung;

3. Einschatzung moglicher Konflikte mit rechtlichen Normen des Artenschutzes und den Vorschriften

flr europadische Schutzgebiete;

4. Beurteilung im Hinblick auf die Umstellung von Ortschaften und sonstige Belange im Einzelfall;

5. Prifung der Voraussetzungen fiir die Festlegung als Beschleunigungsgebiete im Sinne des Satzes

5.2 (2) und Bestimmung notwendiger Minderungsmafnahmen.

Die Vorgehensweise, die Bewertungsmethodik und die verwendeten Grundlagen sind im Umweltbericht

zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm ausfiihrlich beschrieben. Die Vorranggebiete sind nachfol-
gend aufgelistet.

Nummer Vorranggebiet Gemeinden GroRe (ha)
1 Admannshagen Admannshagen-Bargeshagen 40
2/4 Broderstorf Broderstorf, Bentwisch 60
15 Carinerland Ost Carinerland 20
22 Neubukow Neubukow, Alt Bukow 120
28 Radegast Satow, Jlrgenshagen 50
29 Carinerland West Carinerland, Neubukow 120
33/45 Jirgenshagen Jirgenshagen, Satow 50
37/51 Bltzow Bltzow, Steinhagen 20
38 Dalkendorf Dalkendorf, Warnkenhagen 90
55/58 Mistorf Zepelin, Kassow, GroR Schwiesow, Mistorf 400
71 Tarnow Tarnow, Gulzow-Pruzen 20
72 Kuhs Kuhs, Sarmstorf, Mistorf, Laage 180
73 Warnkenhagen Warnkenhagen, Dalkendorf 30
100/101 Hohen Luckow Satow 250
102 Rukieten Rukieten, Mistorf 110
104 Kurzen Trechow Bernitt 260
106 Glasewitz Glasewitz, Plaaz 140
107 Dalwitz Walkendorf, Prebberede, GrofR Wiistenfelde, 90
Schwasdorf
108 Stierow Schwasdorf, GroR Wistenfelde 160
109 Jordenstorf Jordenstorf, Schwasdorf 140
113 Stabelow Stabelow, Satow 30
114 Kambs Vorbeck, Schwaan, Klein Belitz 90
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cos
Nummer Vorranggebiet Gemeinden GroRe (ha)
115 Brusow Kropelin 40
116 Parchow Biendorf 90
117 Kirch Mulsow Carinerland 50
118 Wokrent Jurgenshagen, Satow 50
119 Matersen Satow, Klein Belitz 210
120 Klein Belitz Klein Belitz, Schwaan 110
122 Tarnow Ost Tarnow, Gllzow-Priizen, Dreetz 100
123 Recknitz Laage, Plaaz 210
124 Wardow Wardow, Laage 90
127 Appelhagen Thiirkow, Dalkendorf, Warnkenhagen 70
128 GroR Babelin Dobbin-Linstow, Kuchelmif 200
129 Dummerstorf Dummerstorf 40
130 Schlage Dummerstorf, Sanitz 200
131 Grof} Gischow Jurgenshagen 120
132 Reinstorf Klein Belitz, Penzin 90
133 Dehmen Glasewitz, Lalendorf 110
134 Hoppenrade Hoppenrade 60
137 Hof Jornstorf Biendorf 50
138 Borgerende Borgerende-Rethwisch 40
140 Reez Dummerstorf 50
141 Bandelstorf Dummerstorf 30
146 Parum Gustrow 40
150 Zernin Tarnow, Dreetz 230
151 Diedrichshof Warnow 40
158 Wattmannshagen Lalendorf 30
159 Striesenow Laage, Warnkenhagen 80
161 Bansow Kuchelmif 60
162 Vogelsang Lalendorf 110
165 Schrédershof Jordenstorf, Schwasdorf 60
167 Volkenshagen Bentwisch, Poppendorf 50
168 Gnemern Jurgenshagen 30
178 Marienhof Krakow am See 60
186 GroR Wistenfelde GroRB Wistenfelde, Prebberede 50
187 Poggelow Walkendorf, Schwasdorf 70
190 Wendorf Sanitz, Marlow (Region Vorpommern) 30
192 Gustrow Gustrow 20

Die Vorranggebiete mit den Nummern 1 bis 73 wurden im Jahr 1999 festgelegt und sind mit Windparks be-

baut. In einzelnen Fillen wurden die ersten Anlagen bereits durch neue ersetzt. Die Gebiete 100/101, 102,
104, 106, 107, 109, 113 und 114 wurden 2011 festgelegt. Sie sind mit einer Ausnahme ebenfalls ausge-
nutzt. Die Gebiete 115-118, 123, 127, 129 und 130 wurden im Jahr 2020 festgelegt. Sie sind im Jahr 2025
erst teilweise ausgenutzt. Die Gebiete 108, 119-122 und 131-134 waren bereits in den vergangenen Jahr-

zehnten in Entwiirfen des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes enthalten und sind damals aus ver-
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schiedenen Griinden zunachst nicht als Vorranggebiete festgelegt worden. Da sich die Kriterien der Fla-
chenvorauswahl mit der Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes nicht grundlegend gedndert
haben, kamen diese Gebiete erneut in Betracht und wurden mit Blick auf das gesetzliche Flachenziel einer
Neubewertung unterzogen. Die 19 Gebiete mit den Nummern 137 bis 192 wurden anhand der oben aufge-
fUhrten Kriterien neu ausgewahlt.

Andere die Vorranggebiete beriihrende Planungen und MaRnahmen dirfen deren Nutzbarkeit nicht ein-
schranken. Die Bauleitplane sind entsprechend anzupassen. Bebauungspldne in den Vorranggebieten, mit
denen Flachen fir die Nutzung der Sonnenenergie festgesetzt wurden, sind so anzupassen, dass Standorte
flr Windenergieanlagen in bestmoglicher Ausnutzung des jeweiligen Vorranggebietes eingeordnet werden.
Soweit es fir die vorrangige Windenergienutzung erforderlich ist, sind die Flachen fir Solaranlagen zuriick-
zunehmen.

Im Ubrigen werden bestehende Rechte durch die Festlegung der Vorranggebiete nicht beriihrt. Insbeson-
dere betrifft dies die bergrechtliche Bewilligung zum Abbau von Sand und Kies in einzelnen Vorranggebie-
ten. Gleiches gilt fiir Bauverbote, die innerhalb der Vorranggebiete insbesondere entlang von Strallen oder
zum Schutz von Biotopen und Waldstlicken bestehen. Der mit Satz 5.2 (1) festgelegte Vorrang der Wind-
energienutzung innerhalb der Vorranggebiete rechtfertigt in der Regel keine Ausnahme von solchen Verbo-
ten. Diese wirken sich nur kleinrdumig aus und stellen die zweckmaRige Ausnutzung der Vorranggebiete
insgesamt nicht in Frage. Sofern dariiber hinaus Restriktionen aufgrund von behordlichen Erlassen, Fachpla-
nungen oder technischen Regelwerken bei der Festlegung der Vorranggebiete bereits bekannt waren, sol-
len diese Restriktionen bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der Vorrang-
gebiete beriicksichtigt werden. Dies gilt insbesondere fiir die Einhaltung von Schutzabstanden zu Leitungen
und Richtfunkstrecken sowie die Freihaltung von Entwicklungskorridoren entlang der FlieRgewdsser. Auch
bei solchen Restriktionen ist entscheidend, dass sie sich nur kleinrdumig auf die Ausnutzung der Vorrangge-
biete auswirken und somit in der Regel schon aus mafistablichen Griinden bei der Abgrenzung der Vorrang-
gebiete im Raumentwicklungsprogramm nicht bericksichtigt wurden. Der gesetzliche Waldabstand gilt
stets als gewahrt, wenn die Fundamente der Windenergieanlagen auRerhalb der Abstandszone verbleiben.
Wenn Restriktionen erst nach der Verbindlichkeit des Raumentwicklungsprogrammes geltend gemacht
werden und nicht auf héherrangigen Rechtsvorschriften beruhen, sind diese neuen Anforderungen und die
Belange der Windenergienutzung im konkreten Einzelfall durch die Genehmigungsbehorde gegeneinander
abzuwagen. Wenn solche neuen Restriktionen sich auf grolRe Teile eines festgelegten Vorranggebietes aus-
wirken und dessen zweckmaRige Ausnutzung insgesamt in Frage stellen wiirden, kénnen und diirfen sie
nicht bericksichtigt werden. Sie missen dann hinter der vorrangigen Nutzung der Windenergie zuriickste-
hen.

Sofern bei einem festgelegten Vorranggebiet ein Vorkommen von Végeln besonders geschiitzter Arten fest-
gestellt wird und die Schutzvorschriften eine zweckmaRige Ausnutzung des Vorranggebietes in Frage stel-
len, istim Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen von der Mdoglichkeit der Ausnahmegenehmigung Ge-
brauch zu machen. Nur in diesem besonderen Fall wird ein gesetzlich festgelegtes Verhaltnis von Regel und
Ausnahme durch die Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes umgekehrt, indem vorrangig die
Moglichkeit einer Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten zu prifen ist. Grund hierfir
ist die Veranderlichkeit der Raumnutzung durch die windkraftsensiblen Vogelarten, die ansonsten jede ver-
lassliche und verbindliche Regelung der Windenergienutzung fiir den Planungszeitraum des Raumentwick-
lungsprogrammes unmoglich machen wiirde.
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(2) Beschleunigungsgebiete und Minderung der Auswirkungen auf die Vogelwelt

Die Festlegung der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen als Beschleunigungsgebiete geht auf die Erneu-
erbare-Energien-Richtlinie der Europdischen Union zurlick und ist im § 28 des Raumordnungsgesetzes ver-
pflichtend geregelt. Flr die Zulassung von Windenergieanlagen in den Beschleunigungsgebieten gelten ver-
einfachte Verfahrensregeln. Eine nochmalige formliche Umweltprifung sowie die formliche Priifung der
Vertraglichkeit des Anlagenbetriebes mit den Bestimmungen des Artenschutzes, den Erhaltungszielen flr
europaische Schutzgebiete und den Bewirtschaftungszielen fiir oberirdische Gewasser soll unterbleiben, da
bereits die Auswahl der Vorrang- und Beschleunigungsgebiete malRgebend unter Umweltschutzgesichts-
punkten erfolgt ist und bestimmte Schutzgebiete sowie Schwerpunktvorkommen geschitzter Arten nicht
unmittelbar berihrt werden. Unter diesen Voraussetzungen sind alle Vorranggebiete fiir Windenergieanla-
gen mit den Nummern

— 1 bis 113,
— 115 bis 192

zugleich als Beschleunigungsgebiete im Sinne des Raumordnungsgesetzes festgelegt. Nicht als Beschleuni-
gungsgebiete festgelegt ist das Vorranggebiet Nr. 114 (Kambs) wegen seiner Lage im Schutzgebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung “Kleingewasserlandschaft an den Letschower Tannen”. Beim Vorranggebiet
Nr. 71 (Tarnow) erstreckt sich die Festlegung als Beschleunigungsgebiet nicht auf die Teilfliche im westli-
chen Auslaufer, die im Schutzgebiet ,,Wald- und Gewasserlandschaft um GroR Upahl und Boitin“ liegt.

Nach den gesetzlichen Vorschriften sind mit der Festlegung von Beschleunigungsgebieten fir Windenergie-
anlagen geeignete MaRBnahmen zu bestimmen, um mogliche Beeintrachtigungen geschiitzter Arten und ih-
rer Lebensrdume zu mindern. Solche Beeintrachtigungen kénnen auftreten, wenn Windenergieanlagen in
der Nahe von Schutzgebieten oder sonstigen wichtigen Lebensraumen errichtet und betrieben werden.

Die betreffenden Teilraume der Region, die Verbreitung der betreffenden Vogelarten und die Habitataus-
stattung der Vorranggebiete sind im Umweltbericht zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm naher
beschrieben, und die festgelegten MaRnahmen sind dort begriindet. Alle Vorranggebiete, die bereits mit
Windenergieanlagen ausgenutzt sind oder fiir die bei der Genehmigung geplanter Windparks schon Minde-
rungsmallnahmen festgesetzt wurden, sind von den Bestimmungen ausgenommen. Bei einem spateren Er-
satz der Anlagen in diesen Vorranggebieten gelten die dafiir einschldgigen gesetzlichen Regelungen. Zur
Minderung moglicher Gefahren fiir Fledermause sind obligatorische Auflagen fiir die Anlagengenehmigung
schon durch Gesetz vorgeschrieben, sodass im Raumentwicklungsprogramm dazu keine weiteren Festle-
gungen getroffen werden miissen.

Als mogliche Beeintrachtigungen im Sinne im Sinne des Satzes 5.2 (2) gelten die nachfolgend aufgefiihrten
Wirkungen. Vorranggebiete, von denen diese Wirkungen ausgehen kénnen, sind die dazu jeweils aufgelis-
teten Gebiete. Geeignete MinderungsmaRnahmen im Sinne des Satzes 5.2 (2) sind die nachfolgend zu die-
sen Gebieten aufgefiihrten MaBnahmen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen in den betreffenden
Vorranggebieten sind diese MaRnahmen von der Genehmigungsbehérde fallbezogen zu prazisieren und
verbindlich festzusetzen.
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Mogliche Auswirkung

betreffende Vorranggebiete

MinderungsmaRnahmen

Totung oder Verletzung von
Schreiadlern bei der Aufsuchung
von Nahrungshabitaten in den

— 124 Wardow

187 Poggelow

— Verbesserung der Habitataus-
stattung in den Kernberei-
chen des Verbreitungsgebie-

Randbereichen des Verbreitungs- ~ 190 Wendorf tes, insbesondere Anlage, Er-
gebietes bis 5 Kilometer Abstand weiterung und Sicherung von
von den bekannten und langjah- Grinlandbereichen mit exten-
rig besetzten Brutplatzen. siver Bewirtschaftung;
— tageweise Abschaltung der
Windenergieanlagen bei der
Landbewirtschaftung inner-
halb und im engsten Umfeld
des betreffenden Vorrangge-
bietes.
Totung oder Verletzung von See- | — 161 Bansow — Abschaltung der Windener-

und Fischadlern in deren Haupt-
verbreitungsgebieten, soweit

mutmaRliche Flugkorridore zwi-
schen langjahrig besetzten Brut-

— 162 Vogelsang

gieanlagen in definierten Zeit-
raumen mit besonders hoher
Flugaktivitat wahrend der
Brut- und Aufzuchtsaison;

PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

platzen und regelmaRig genutz-
ten Jagdgewassern ab 5 Hektar
Grole betroffen sind.

— alternativ: Ausristung der
Windenergieanlagen mit An-
flugerkennung und Abschalt-
automatik.

Tageweise Abschaltung der
Windenergieanlagen bei der
Landbewirtschaftung innerhalb
und im engsten Umfeld des be-
treffenden Vorranggebietes.

Totung oder Verletzung von — 122 Tarnow Ost
Greifvogeln mit variablem Raum- 146 Parum
nutzungsverhalten (insbesondere o

. . 151 Diedrichshof
Rotmilanen) in bevorzugten Nah-
rungshabitaten (Offenlandge-
biete mit erhéhtem Griinlandan-
teil).

(3) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie

Die Festlegungen zur Planung von Solaranlagen gelten gleichermaRen fiir Anlagen zur elektrischen und zur
thermischen Nutzung der Sonnenenergie, die als groRflachige Anlagen im Freiland errichtet werden. Als
grofSe Anlagen gelten solche, die eine Grundflache von fiinf Hektar oder mehr beanspruchen. Der Ausbau
groRer Solaranlagen zur Stromerzeugung ist eine notwendige Ergdnzung zur Nutzung der Windenergie, da
sich beide Gewinnungsformen mit ihren naturbedingten Aufkommensschwankungen in gewissem MalSe
ausgleichen kénnen. Fir die Solarenergienutzung im Freiland wird eine ungefahre FlachenzielgrofRe von
2.000 bis 3.000 Hektar angestrebt, die in der Region Rostock im Planungszeitraum bis 2035 erreicht werden
sollte. Wind- und Sonnenenergie sollen im Verhaltnis von etwa drei Vierteln zu einem Viertel zur regionalen
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Stromerzeugung beitragen. Im Unterschied zur Windenergienutzung erfolgt jedoch bei den Solaranlagen
keine strikte Lenkung auf ausgewahlte Vorranggebiete. Dies ist durch die geringeren Umweltauswirkungen
und die abweichenden gesetzlichen Vorgaben begriindet.

Als Vorzugsstandorte fiir grofRe Solaranlagen gelten vorbelastete und bauliche vorgenutzte Flachen wie
ehemalige Deponien oder aufgelassene Betriebsanlagen und Tagebaue. Vorzugsstandorte sind auch land-
wirtschaftliche Grenzertragsboden mit einem Wert bis zu 20 Bodenpunkten. Dariber hinaus kann die Um-
nutzung landwirtschaftlicher Flachen in Gebieten mit hoher Nitratbelastung sinnvoll sein, in denen ohnehin
Einschrankungen fir die Bewirtschaftung gelten. Die Solarenergienutzung kann hier in 6kologischer und in
O0konomischer Hinsicht vorzugswiirdig sein.

Wenn Solaranlagen in den Vorbehaltsgebieten fiir den Tourismus (Entwicklungsrdaume) und den Freiraum-
schutz geplant werden, sollen sie eine FlachengréRe von 20 Hektar nicht Giberschreiten. Dies ist mit den er-
hohten Anforderungen begriindet, die in diesen Gebieten an den Schutz des Landschaftsbildes und der
Freiraumfunktionen zu stellen sind. Zwar reicht die Wirkung von Solaranlagen auf das Landschaftsbild nicht
so weit wie bei Windenergieanlagen, die Abziunung und Uberbauung von Landschaftsteilen stellt jedoch
kleinrdaumig eine erhebliche Beeintrachtigung dar. Die Planung in diesen Vorbehaltsgebieten setzt eine qua-
lifizierte Prifung und Bewertung von Standortalternativen voraus.

(4) Gebiete mit Ausschluss groBer Solaranlagen

Wahrend bei der ErschlieBung neuer Wohn- und Gewerbegebiete oder der Neuanlage von Verkehrswegen
Freiraumpotenziale unwiederbringlich verloren gehen, ist die Solarenergienutzung im Freiland vergleichs-
weise leicht reversibel und nicht mit einer volligen Zerstérung des gewachsenen Oberbodens verbunden.
Dennoch sollen die produktivsten landwirtschaftlichen Nutzflachen nicht mit Solaranlagen tberplant wer-
den. Dasselbe gilt fiir die 6kologisch wertvollsten Naturrdume sowie diejenigen Teile der Kulturlandschaft,
die eine herausragende Bedeutung fiir den Tourismushaben. In den raumlich eng gefassten Vorranggebie-
ten fiir den Freiraumschutz hat die Erhaltung und Entwicklung der 6kologischen Funktionen immer Vorrang
und schlieRt eine flichenhafte Uberbauung mit technischen Anlagen in jedem Fall aus.

In den Vorbehaltsgebieten fiir die Landwirtschaft ist die Uberbauung mit Solaranlagen ausnahmsweise zu-
lassig, soweit es sich um vorbelastete Standorte entlang der Hauptverkehrswege oder um Standorte im di-
rekten Umfeld der zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte handelt. Die betreffenden Hauptverkehrs-
wege sind die Strallen und Eisenbahnen mit kontinentaler, groRraumiger oder liberregionaler Bedeutung
(Funktionsstufen 0 bis 1) gemaR Satz 5.1 (1). Als Nahbereich gilt ein Streifen von jeweils 200 Metern beider-
seits der Fahrbahnen. Solaranlagen im direkten Umfeld der zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte sind
innerhalb der Vorbehaltsgebiete fiir die Landwirtschaft ebenfalls zuldssig. Als Nahbereich gilt hier das Um-
feld im Abstand von 500 Metern um bestehende und verbindlich geplante Siedlungsflachen. Damit soll fur
die groReren Orte der Aufbau ortlicher Versorgungsstrukturen, insbesondere auch die Nutzung der Sonnen-
energie zur Warmeversorgung, ermoglicht werden. Das Umnutzungsverbot fiir hochwertige Béden gemaR
Satz 4.5 (2) bleibt unberihrt und ist in jedem Fall zu beachten.

>>> Karte 11: Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen
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5.3 Leitungsnetze

Festlegungen

G (1) Neue Energie- und Rohstoffleitungen sollen in Anlehnung an bereits vorhandene Infrastrukturtrassen
gefiihrt werden.

Z(2) Im Verlauf der Vorrangtrassen fir Leitungen sind alle Planungen und MaBnahmen unzuldssig, welche
die Verlegung neuer liberortlicher Leitungen verhindern oder erschweren kdnnten.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Trassenbiindelung

Die Planung neuer lberortlicher Energieleitungen soll sich moglichst eng an bereits vorhandene Leitungen
und Verkehrswege anlehnen, soweit dies mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit der Inf-
rastrukturen vertretbar ist. Damit soll der Freiraum vor einer planlosen Zerschneidung geschiitzt und die
landwirtschaftliche Nutzung vor unnétigen Beeintrachtigungen bewahrt werden. Besondere Anforderun-
gen, die sich bei kritischen Infrastrukturen aus Griinden der nationalen Versorgungssicherheit ergeben,
bleiben unberiihrt und kénnen im Einzelfall eine Abweichung vom Grundsatz der Trassenblindelung recht-
fertigen.

(2) Vorrangtrassen fiir Leitungen

Als Vorrangtrassen sind zunachst diejenigen Trassen fiir Stromleitungen festgelegt, deren Neubau in den
kommenden Jahren erforderlich wird und die bereits planerisch konkretisiert wurden. Dies sind der weitge-
hend trassengleiche Ersatzneubau der Hochstspannungsleitung zwischen Gnewitz und Bentwisch, der Neu-
bau einer Hochstspannungsleitung von Bentwisch nach Glistrow sowie der trassengleiche Ersatzneubau der
Hochstspannungsleitung von Glistrow nach Demmin. Der trassengleiche Ersatz bedeutet in der Regel einen
Neubau neben der vorhandenen Leitung, bevor diese auller Betrieb genommen und abgebaut wird. Dafir
sind ausreichende Freirdaume zu sichern. Als Vorrangtrasse, die von entgegenstehenden Planungen freizu-
halten ist, gilt ein Streifen von jeweils 250 Metern Breite beiderseits der vorhandenen Leitung beziehungs-
weise der zukilinftigen Leitungsachse, soweit diese schon konkret geplant ist. Bei Neutrassierung gilt ent-
sprechend als Vorrangtrasse ein Streifen von insgesamt 500 Metern Breite.

Eine Vorrangtrasse ist dartiber hinaus fir das geplante Hochstspannungskabel von der Ostsee zum Um-
spannwerk Gustrow festgelegt. Dieses soll von Dierhagen in der Nachbarregion Vorpommern liber Poppen-
dorf und Dummerstorf gefiihrt werden. Die Verwirklichung dieses internationalen Vorhabens ist nicht gesi-
chert; dessen ungeachtet soll jedoch der festgestellte Trassenkorridor fiir zuklinftige Leitungsbauvorhaben
verbindlich freigehalten werden.

Neben dem Ausbau der Stromnetze wird die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen
zukilinftig auch den groRtechnischen Einsatz von Wasserstoff als Energietrdger erfordern. Mit Blick auf den
geplanten Aufbau eines nationalen Wasserstoffnetzes ist ein Leitungskorridor vom Rostocker Seehafen in
Richtung Lubmin in der Region Vorpommern vorgesehen und als Vorrangtrasse festgelegt. Das Industriege-
biet Poppendorf ist an diesen Korridor angeschlossen. Zwischen dem Seehafen und dem Industriegebiet
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verlaufen im selben Korridor bereits mehrere unterirdische Leitungen. Neue Leitungen sollen vorzugsweise
gebindelt in diesem Korridor verlegt werden, soweit die Platzverhéltnisse und die jeweiligen Sicherheitsan-
forderungen dies zulassen. Dies gilt auch fiir Leitungen, die der Wasser- und Rohstoffversorgung sowie der
Entsorgung dienen. Fiir eine weitere Wasserstoffleitung ist eine Vorrangtrasse von Poppendorf (iber Laage
nach Gistrow festgelegt. Im nordlichen Abschnitt zwischen Poppendorf und Dummerstorf folgt diese der
Trasse des geplanten Hochspannungskabels. Perspektivisch soll dieser Trassenkorridor tiber Glistrow hin-
ausgefuhrt werden und die Regiopole Rostock mit dem GrofRraum Berlin verbinden.

Flr alle Vorrangtrassen gilt das strikte Freihaltungsgebot des Satzes 5.3 (2). Analog zu den Vorrangtrassen
fur Verkehrswege betrifft das Freihaltungsgebot alle Planungen, welche die Neuerrichtung baulicher Anla-
gen, die Etablierung héherwertiger Nutzungen oder die Festsetzung von Restriktionen innerhalb der Vor-
rangtrassen zum Ziel haben. Die Anlage querender Infrastrukturen ist moglich, soweit der Leitungsbau da-
bei vorsorgend beriicksichtigt wird. Die Neufestsetzung von Trinkwasserschutzgebieten bleibt unberiihrt.
Wahrend Leitungsbauvorhaben innerhalb der festgelegten Trassen strikten Vorrang vor anderen neuen
Raumanspriichen haben, gilt fiir die Planung dieser Vorhaben selbst keine strikte Bindung an die Vorrang-
trassen. Bereits in Planung befindliche und neue Leitungsbauvorhaben in den betreffenden Korridoren sol-
len im Sinne des Satzes 5.3 (1) vorzugsweise gebilindelt und in die festgelegten Vorrangtrassen eingeordnet
werden, jedoch nur soweit die technischen Anforderungen und die Platzverhaltnisse dies zulassen.

Die Ansiedlung neuer Betriebe des produzierenden Gewerbes in den dafir festgelegten Vorranggebieten in
Poppendorf, Laage und Glstrow wird nicht nur den Ausbau der Energieinfrastrukturen, sondern auch Inves-
titionen in die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erfordern. Die nutzbaren regionalen Grundwas-
servorkommen und die Entnahme aus der Warnow bieten keine ausreichenden Reserven fiir die Versor-
gung von Betrieben mit hohem Wasserbedarf. Voruntersuchungen des regionalen Wasserversorgers haben
ergeben, dass die Nutzung von Wasser aus der Ostsee die wahrscheinlich wirtschaftlichste Option ware, um
die Versorgungskapazitaten zu vergréBern. Bei der Festlegung der Vorrangtrassen fiir Leitungen ist diese
Option bereits bericksichtigt. Es wird von der Errichtung einer Meerwasserentsalzungsanlage in Rostock
ausgegangen, die zukiinftig die Gewerbestandorte im Binnenland Gber neue Fernleitungen versorgen soll.
Soweit moglich sollen diese Leitungen in den Vorrangtrassen eingeordnet werden. Sofern zukiinftig in be-
stimmten Produktionsprozessen Technologien der Kohlendioxidabscheidung eingesetzt werden, kann auch
fir die Entsorgung oder Weiterverwendung dieses Gases der Neubau von Leitungen erforderlich werden,
welche die groRen Industriestandorte mit dem Rostocker Seehafen verbinden.

Wo die Vorrangtrassen fir Leitungen die mit Satz 6 (1) festgelegten Vorranggebiete fir den Freiraumschutz
queren, hat der Leitungsbau Vorrang. Die sehr hohen Anforderungen, die ansonsten an die Rechtfertigung
und Alternativenpriifung bei der ausnahmsweisen Planung von Infrastrukturen in diesen besonders wert-
vollen Freirdaumen gestellt sind, gelten im Verlauf der Vorrangtrassen nicht. Unberiihrt bleibt jedoch das
Gebot, dass die Funktionen des Biotopverbundes zu erhalten und entsprechend umweltschonende Bauwei-
sen zu wahlen sind.

>>> Karte 12: Leitungsnetze und Vorrangtrassen fiir Leitungen
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6 Freiraumentwicklung

Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogrammes

Die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fir Natur und Landschaft sowie fiir den Hochwasser-
schutz ist durch das Landesraumentwicklungsprogramm vorgegeben. Die bisher angewandten Kriterien
werden mit der Neuaufstellung der Raumentwicklungsprogramme Uberarbeitet. Bezliglich der Belange des
Hochwasserschutzes ist der im Jahr 2021 verbindlich gewordene Raumordnungsplan des Bundes fiir den
landeribergreifenden Hochwasserschutz zu beachten. Dieser trifft ausschliefRlich textliche Festlegungen,
welche die Lander und Regionen zu einer verstarkten Risikovorsorge in der raumlichen Planung verpflich-
ten. Der Plan schreibt ausdriicklich vor, dass auch das Risiko eines Versagens bestehender Hochwasser-
schutzanlagen in die planerische Abwagung einzubeziehen ist.

Festlegungen

Z (1) Inden Vorranggebieten fiir den Freiraumschutz sind alle Planungen und Malnahmen unzul3ssig, die
zu einer baulichen Nutzung fiir Siedlungszwecke oder zur Anlage von raumbedeutsamen Infrastruk-
turen fiihren. Ausnahmsweise zuldssig sind Planungen und MaRnahmen, die der Landesverteidigung
oder der offentlichen Sicherheit und Gefahrenabwehr dienen, wenn keine Standortalternativen mit
geringeren Umweltauswirkungen auBerhalb der Vorranggebiete vorhanden sind. Eine Querung durch
Verkehrswege und Leitungen ist ausnahmsweise zuldssig, wenn keine Trassenalternativen mit gerin-
geren Umweltauswirkungen auRerhalb der Vorranggebiete vorhanden sind und wenn fir die Que-
rung diejenige Trassenalternative mit den geringsten Eingriffen in den geschiitzten Freiraum gewahlt
wird.

G (2) In den Vorbehaltsgebieten fir den Freiraumschutz sollen keine Planungen und MaBRnahmen durchge-
flhrt werden, die einer baulichen Nutzung fiir Siedlungszwecke oder der Anlage von raumbedeutsa-
men Infrastrukturen dienen.

Begriindung und nahere Bestimmung

(1) Vorranggebiete fiir den Freiraumschutz

Die Vorranggebiete fiir den Freiraumschutz umfassen etwa 20 Prozent der Flache der Region Rostock. Sie
dienen in erster Linie der Erhaltung und Entwicklung eines zusammenhangenden Systems natrlicher und
naturnaher Lebensraume, die vor Zerschneidung und Uberbauung verbindlich geschiitzt werden sollen. Die
Schutzanspriiche haben hier ein so hohes Gewicht, dass eine bauliche Nutzung dieser Raume nur aus-
nahmsweise fiir solche MaBnahmen in Betracht kommen kann, die im strengen Sinne alternativlos sind.
Aufgrund der maRgebenden Schutzzwecke sind folgende Bereiche in die Vorranggebiete fir den Freiraum-
schutz einbezogen:

— Flachen des engeren Biotopverbundes nach dem Landschaftsrahmenplan;

— GrofRflachige und tiefgriindige Moore;
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— Hochwasserrisikogebiete, die potenziell von einem zweihundertjahrlichen Hochwasser betroffen waren,
darunter auch solche, die im Fall des Versagens von Hochwasserschutzanlagen tberflutet wirden.

Die Flachen dieser drei Kategorien lberlagern einander in groBem Umfang. Die Niederungen der Warnow,
der Recknitz und der kleineren FlieBgewasser bilden zusammen mit naturnahen Waldgebieten die Kernfla-
chen des regionalen Biotopverbundes. Grol3e Teile davon wurden schon im Raumentwicklungsprogramm
von 2011 als Vorbehaltsgebiete fiir Kompensations- und EntwicklungsmaRnahmen nach dem Naturschutz-
recht festgelegt. Mit der zunehmenden Dringlichkeit der Verringerung von Kohlendioxidemissionen erhal-
ten Schutz und Renaturierung der Moore ein nochmals hoheres Gewicht.

Wegen des Meeresspiegelanstieges und tendenziell zunehmender Extremwettereignisse ist auch dem vor-
sorgenden Hochwasserschutz ein hohes Gewicht beizumessen, wenn es um die zukiinftige Siedlungsent-
wicklung und die Erhaltung unbebauter Freirdume geht. Mit der Festlegung der Vorranggebiete fiir den
Freiraumschutz werden die entsprechenden Vorschriften des Landeriibergreifenden Raumordnungsplanes
fir den Hochwasserschutz umgesetzt. In Niederungsbereichen, die bei einem Extremhochwasser Uberflutet
werden kdnnten, sollen keine neuen Baugebiete entstehen. Zu groRen Teilen sind diese Niederungsberei-
che schon aus Naturschutzgriinden keine Vorzugsgebiete fiir Siedlungserweiterungen, und sie weisen zu-
dem meist ungiinstige Baugrundverhaltnisse auf. Raumlich alternativlos ist die Inanspruchnahme von po-
tenziell gefahrdeten Gebieten nur im Bereich des Rostocker Seehafens, soweit hier die Erschlielung neuer
Flachen fur Hafenanlagen und hafengebundenes Gewerbe geplant ist. Im Hafenumfeld sind deshalb nur die
Okologisch wertvollsten Bereiche um die Miindung des Peezer Baches als Vorranggebiet fiir den Freiraum-
schutz festgelegt, wahrend direkt angrenzende Niederungsbereiche zum Teil in die Vorranggebiete fiir die
Hafenentwicklung gemaR Satz 4.2 (1) einbezogen sind.

Soweit in den bezeichneten Ausnahmefallen die Vorranggebiete flir den Freiraumschutz mit neuen Infra-
strukturen durchquert werden missen, sind Bauweisen zu wahlen, welche die Funktionen des Biotopver-
bundes, die natiirlichen Eigenschaften des Bodens, den Wasserhaushalt und die Abflussbedingungen im
Hochwasserfall moglichst wenig beeintrachtigen.

(2) Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz

Die Vorbehaltsgebiete fur den Freiraumschutz umfassen rund ein Drittel der Regionsflache. Die Inanspruch-
nahme dieser Rdume fiir Siedlungszwecke soll in der Regel unterbleiben und setzt im Ubrigen eine qualifi-
zierte Priifung und Abwagung moglicher Planungsalternativen voraus. Die wesentlichen Zwecke des Frei-
raumschutzes auf regionaler Ebene sind:

— der Schutz hochwertiger Béden insbesondere fiir die landwirtschaftliche Nutzung und als natirlicher
Wasser- und Kohlenstoffspeicher;

— die Sicherung naturnaher Lebensraume fiir Tiere und Pflanzen zur Erhaltung der natiirlichen Artenviel-
falt, insbesondere die Sicherung eines zusammenhdngenden regionalen Biotopverbundes;

— die Bewahrung der Attraktivitat der Landschaft fiir Tourismus und Naherholung;

— die Freihaltung hochwassergefahrdeter Gebiete von baulichen Anlagen sowie die Sicherung der Wasser-
riickhaltung und des Wasserabflusses.

Die verschiedenen Schutzanspriiche (iberlagern einander in groBem Umfang. Bei den raumlich weit gefass-
ten Vorbehaltsgebieten geht es nicht nur um den Schutz von naturnahen Biotopen und Bodenformationen,
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sondern auch um den Erhalt der Kulturlandschaft als Erholungsraum fiir den Menschen sowie um die Siche-
rung von Riickzugsraumen fir wildlebende Tierarten mit groRen Raumanspriichen. Die Vorbehaltsgebiete
bilden in diesem Sinne die hoherwertigen Teile der Region Rostock ab. Soweit bei einer konkreten Planung
ein Abwagungs- oder Ermessensspielraum besteht, sollen Standorte aulRerhalb der Vorbehaltsgebiete in
Anspruch genommen werden. Die Vorbehaltsgebiete flir den Freiraumschutz umfassen:

— grolRe Walder, Gewasser, und Feuchtlebensraume einschlieRlich der Entwicklungskorridore der FlieRge-
wasser;

— Moore und Béden mit sehr hoher Schutzwirdigkeit;
— Raume mit herausragender Bedeutung fiir die menschliche Erholung;
— Raume mit sehr hoher Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes oder der Freiraumfunktion;

— Raume mit sehr hohem Arten- und Lebensraumpotenzial sowie Flachen des Biotopverbundes im weite-
ren Sinne.

Wailder, Gewasser, Moore und Feuchtgebiete sind in die Vorbehaltsgebiete einbezogen, soweit sie zusam-
menhadngende Komplexe tber 500 Hektar GroRRe bilden oder einer der weiteren aufgefiihrten Kategorien
entsprechen. Diese weiteren Kategorien gehen auf die einschldgigen Bewertungen des regionalen Land-
schaftsrahmenplanes zurick.

Die einzelnen Belange des Freiraumschutzes konnen einander im Einzelfall entgegenstehen. Insbesondere
laufen die intensive landwirtschaftliche oder touristische Nutzung des Freiraumes der Erhaltung der natdirli-
chen Artenvielfalt zuwider. Allen Schutzanspriichen gemeinsam ist jedoch, dass sie der Uberbauung und
Zersiedlung des Freiraumes entgegenstehen. Auf der Mal3stabsebene der Regionalplanung ist die Zusam-
menfiihrung in einer einzigen Kategorie von Vorbehaltsgebieten somit sinnvoll und gerechtfertigt.

Um fir bestimmte raumbedeutsame Planungen dennoch eine Differenzierung zwischen den — jeweils im
weitesten Sinne — wirtschaftsbezogenen und naturbezogenen Schutzanspriichen zu erlauben, sind fiir die
Landwirtschaft und den Tourismus nochmals gesonderte Vorbehaltsgebiete festgelegt, die sich miteinander
und mit den Vorbehaltsgebieten fiir den Freiraumschutz teilweise tGiberschneiden. Die fiir die jeweiligen
Vorbehaltsgebiete geltenden Festlegungen sind dann additiv anzuwenden. Innerortliche Planungen bleiben
von der Festlegung der Vorbehaltsgebiete generell unberiihrt.

>>> Karte 13: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz
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Grundlagen

Gesetze und Verordnungen

— Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Baugesetzbuch vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323);

— Windenergieflaichenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353), zuletzt gedndert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landespla-
nungsgesetz) vom 5. Mai 1998, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 149);

— Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, Landesverordnung vom 27. Mai 2016,
berichtigt am 24. Oktober 2016 (GVOBI. M-V S. 872), Neuaufstellung in Vorbereitung;

— Landertbergreifender Raumordnungsplan fiir den Hochwasserschutz, Verordnung vom 19. August 2021
(BGBI. 1S. 3712).

Plane, Konzepte und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes

— Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock — erste Fortschreibung 2007, Lan-
desamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie MV,

— Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien fir Windenergiegebiete an Land,
Ministerium fiir Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit (Amtsbl. MV Nr. 7, Februar 2023);

— Flachenoffensive Hafen Mecklenburg-Vorpommern 2030, Ministerium fir Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung, 2012;

— Landestourismuskonzeption Mecklenburg-Vorpommern, DWIF-Consulting GmbH, Berlin im Auftrag des
Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern, 2018;

— Integrierter Landesverkehrsplan Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung, 2018;

— Strategie zum Schutz und zur Nutzung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Klima-
schutz, Landwirtschaft, landliche R&dume und Umwelt, 2025;

— Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie — Weiterentwicklung 2025 — Transformation gemeinsam gerecht ge-
stalten — Unterrichtung durch die Bundesregierung vom 18. Februar 2025, Deutscher Bundestag, Druck-
sache 20/14980.
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Amtliche Statistik

— Bodenflache nach Art der tatsachlichen Nutzung in Mecklenburg-Vorpommern — 2023, Statistisches Amt
Mecklenburg-Vorpommern, Statistische Berichte, 2025;

— Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschopfung der Wirtschaftsbereiche in den kreisfreien Stadten und
Landkreisen Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Statistische Berichte, 2024.

Fachgutachten zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes

— Fortschreibung der Bevélkerungsprognosen fiir die Amter und Gemeinden sowie die Zentren und Nah-
bereiche im Landkreis Rostock fiir den Planungszeitraum bis 2040, WIMES Genschow GbR, Rostock,
2025;

— Prognose der Entwicklung der wohnungsnachfragenden Haushalte und der Wohnungsnachfrage bis
2040, WIMES Genschow GbR, Rostock; 2025;

— Evaluation der Grundzentren in der Region Rostock und Ableitung regionalplanerischer Handlungsemp-
fehlungen fir die Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms; Gertz, Gutsche, Riimen-
app GbR, Hamburg, und WIMES Genschow GbR, Rostock, 2023;

— Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seeha-
fen West (Seehafengutachten), Umweltplan GmbH Stralsund, 2020;

— Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Anderung des FNP Hansestadt
Rostock (Teilgutachten zum Seehafengutachten), FIRU mbH, Berlin, 2020;

— Schalltechnische Untersuchung im Rahmen der Regionalplanung fiir die hafenaffinen Industrie- und Ge-
werbestandorte Poppendorf-Nord und Rostock-Ménchhagen, TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co.
KG, 2024;

— Regionales Industrie- und Gewerbeflachenkonzept und Machbarkeitsstudie zur Wasserver- und Abwas-
serentsorgung mit Energie- und Warmekonzept fiir den Stadt-Umland-Raum und die Planungsregion
Rostock, GICON GroRmann Ingenieur Consult, Dresden/Umweltplan GmbH Stralsund, in Bearbeitung;

— Einzelhandelskonzept fir den Stadt-Umland-Raum Rostock, GMA Gesellschaft fiir Markt- und Absatzfor-
schung Hamburg, in Bearbeitung;

— Kulturlandschaftliche Potenziale zur Abgrenzung von Tourismusrdumen im RREP der Region Rostock,
Umweltplan GmbH Stralsund, 2024;

— S-Bahn Region Rostock 2050 — Entwicklung eines Ausbaukonzeptes fir den Schienennahverkehr in der
Region Rostock, PTV Transport Consult GmbH, Karlsruhe, IVE mbH, Hannover, 2023;

— Energiekonzept fir die Region Rostock, Dr.-Ing Grittner EUS GmbH, Hohen Luckow, 2022;

— Umweltfachbeitrag zum regionalen Energiekonzept, Umweltplan GmbH Stralsund, 2021.

Planungen und fachliche Grundlagen anderer Stellen

— Aktualisierung der Bevolkerungsprognose fiir die Hanse- und Universitatsstadt Rostock bis 2040, Hanse-
stadt Rostock, Statistikstelle, 2024;
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— Hafenentwicklungsplan 2030, Hansestadt Rostock/Rostock Port, 0.J;

— Anpassung und Fortschreibung des Gewerbeflachenkonzeptes der Hanse- und Universitdtsstadt
Rostock, Abschlussbericht, CIMA Beratung + Management GmbH, 2021;

— Bauleitplanerische Voruntersuchung fir den Industrie- und Gewerbestandort Dummerstorf, Stadt- und
Regionalplanung Dipl. Geogr. Lars Fricke, Wismar, u.a. im Auftrag der Gemeinde Dummerstorf, 2024;

— Konzeptionelle Uberlegungen zur Wasserver- und Abwasserentsorgung von GroRgewerbestandorten in
der Hanse und Universitatsstadt Rostock sowie den Umlandgemeinden im Landkreis Rostock, Warnow-
Wasser- und Abwasserverband und Nordwasser GmbH, o.J.;

— Funktionale Analyse fiir das StraRennetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, IVV GmbH, Berlin, im
Auftrag des Landesamtes flr Straflenbau und Verkehr, 2018;

— Variantenuntersuchung Ortsumgehung B 105 Mdnchhagen/Révershagen, StralRenbauamt Schwerin, IN-
ROS Lackner SE, Rostock, Biota GmbH, Biitzow, im Auftrag des StraRenbauamtes Schwerin, 2025;

— Netzverstarkung Region Rostock, Voruntersuchung Trassenkorridore, 50Hertz Transmission GmbH, Ber-
lin, 2022;

— 380-kV-Ho6chstspannungsleitung Gistrow-Bentwisch-Gnewitz, Erlduterungsbericht zum Planfestellungs-
verfahren, 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, 2024;

— Landkabel Hansa Power Bridge, Teilabschnitt Dierhagen—GlUstrow, Erlauterungsbericht, 50Hertz Trans-
mission GmbH, Berlin, 2021.

Amtliche Fachdaten

Bodenfunktionsbewertung, LUNG M-V, 2017;
— Kohlenstoffreiche Béden, LUNG MV, 2022;

— Bodenschatzung und Bewertung, ALKIS, Amt flir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen MV,
2023

— Karte der oberflachennahen Rohstoffe, Auszug, Bearbeitungsstand 2025, LUNG MV;

— Schutzwirdigkeit des Bodens, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007;

— Schutzwirdigkeit der Arten und Lebensraume, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007,

— Biotopverbundplanung, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007;

— Schutzwirdigkeit landschaftlicher Freiraume (Funktionenbewertung), GLRP MMR, LUNG M-V, 2007,
— Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes, GLRP MMR, LUNG M-V 2007;

— Bereiche mit regionaler Bedeutung fiir die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft, GLRP MMR,
LUNG M-V, 2007;

— Gewadsserentwicklungsraume, LUNG M-V. 2021;
— Potentieller Uberflutungsraum fiir ein Ereignis seltener Wahrscheinlichkeit, LUNG M-V, 2014;
— Grenze der Uberflutungsflache fiir ein Ereignis seltener Wahrscheinlichkeit (HQ 200), LUNG M-V, 2019.
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Verzeichnis der Anlagen zu diesem Umweltbericht

Anlage 1 — Windenergie — Karten zur Bewertung der Umweltbelange

— Karte 1: Menschliche Gesundheit/Wohlbefinden
— Karte 2: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

— Karte 3: Klima

— Karte 4: Wasser und Boden

— Karte 5: Landschaft

— Karte 6: Kultur- und Sachgtter

— Karte 7: vorlaufige Eignungsbewertung

— Karte 8: Europaische Schutzgebiete

— Karte 9: Habitatausstattung

— Karte 10: Raumwirkung der Windenergienutzung

Anlage 2 — Beschreibung der neu geplanten Windenergiegebiete

Anlage 3.1 — Detailkarten der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Hafen/Industrie/Gewerbe
Anlage 3.2 — Detailkarten der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen (Nr. 1 bis 102)
Anlage 3.3 — Detailkarten der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen (Nr. 104 bis 123)
Anlage 3.4 — Detailkarten der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen (Nr. 124 bis 146)

Anlage 3.5 — Detailkarten der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen (Nr. 150 bis 192)

Hinweis auf den gutachterlichen Fachbeitrag zum Umweltbericht

Vorranggebiete Hafen, Gewerbe und Industrie — Fachbeitrag zum Umweltbericht des RREP der Region
Rostock, Umweltplan Stralsund GmbH, September 2025

Der Fachbeitrag ist als gesondertes Dokument mit den Verfahrensunterlagen zum zweiten Entwurf des Re-
gionalen Raumentwicklungsprogrammes veroffentlicht. Er enthalt die Ergebnisse vertiefter Untersuchun-
gen, die zugleich als umweltfachliche Grundlage fiir die Umsetzung der Vorranggebiete in der Bauleitpla-
nung dienen sollen. Zum Fachbeitrag gehdren der Erlduterungsbericht und folgende Anlagen:

1 Artenschutzfachliche Bewertung der Vorranggebiete

2 Natura 2000-Untersuchungen der Vorranggebiete

— 3 Schalltechnische Voruntersuchung

4 Erweiterung Seehafen West, Alternativlayout
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0 Vorbemerkung

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 30. November 2022 hat der Planungsverband Region
Rostock das Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes (RREP) eingelei-
tet. Mit der Neuaufstellung soll das geltende Programm aus dem Jahr 2011, das im Juni 2020 lediglich im
Energiekapitel einmal fortgeschrieben wurde, ersetzt werden. Das neue Programm ist auf den Planungsho-
rizont 2035 ausgerichtet.

Nach dem Aufstellungsbeschluss wurde auf den Internetseiten des Planungsverbandes ein vorlaufiges Kon-
zeptpapier veroffentlicht, in dem die mit der Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes verbunde-
nen wesentlichen Planungsabsichten umrissen wurden. Dieses wurde auch ausgewahlten Fachbehdérden
zur Stellungnahme vorgelegt. Ein erster, noch nicht vollstandig ausgearbeiteter Entwurf des neuen Pro-
grammes wurde im Januar 2024 veroffentlicht. Zu diesem Entwurf wurde ein erstes Beteiligungsverfahren
nach § 9 (1) Raumordnungsgesetz durchgefiihrt. Mit dem Entwurf wurde ein Erlauterungsmaterial heraus-
gegeben, in dem die planungsrelevanten Erwagungen des Umweltschutzes in den Grundzligen entspre-
chend dem damaligen Entwurfsstand wiedergegeben waren. Zum Entwurf sind viele Stellungnahmen einge-
gangen, die sich zum Teil sehr ausfiihrlich auf Umweltbelange beziehen. Nach Auswertung der Stellungnah-
men wurde im Dezember 2024 den Umweltbehérden und -verbanden ein Vorschlag zum Untersuchungs-
rahmen der formlichen Umweltprifung Gbersandt. Dazu sind wiederum ausfiihrliche Stellungnahmen ein-
gegangen.

Mit dem (iberarbeiteten zweiten Entwurf des Raumentwicklungsprogrammes wird nunmehr der vorlie-
gende Umweltbericht veroffentlicht. Dieser Umweltbericht ist Teil der Entwurfsunterlagen. Er soll fir alle
Beteiligten nachvollziehbar machen, welche Erwagungen des Umweltschutzes fiir die Planung maRgebend
waren und auf welche Grundlagen sich der Planungsverband bei diesen Erwdgungen gestiitzt hat.
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1 Inhalt der Planung und maBgebende Umweltziele

1.1 Rechtlicher Rahmen der Umweltpriifung

Gesetzliche Vorgaben zur Umweltpriifung

GemaR den §§ 33 bis 36 des Gesetzes liber die Umweltvertraglichkeitsprifung sowie § 8 des Raumord-
nungsgesetzes ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplanen eine formliche Umweltpriifung durchzu-
flhren. Die Anlage 1 zum Raumordnungsgesetz enthélt die wesentlichen Anforderungen an den Inhalt der
Umweltprifung. Demnach soll der Umweltbericht insbesondere folgende Angaben enthalten:

— Inhalt und wichtigste Ziele des Raumordnungsplanes,

— Ziele des Umweltschutzes in einschlagigen Gesetzen und Planen,

— Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung,
— Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes,

— Bestandsaufnahme der betroffenen Schutzgebiete,

— Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung und bei Nichtdurchfiihrung der
Planung,

— MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen,
— Planungsalternativen,
— Methodik der Umweltpriifung, Schwierigkeiten und Kenntnisliicken,

— MaRnahmen zur Uberwachung des Umweltzustandes,

allgemeinverstandliche Zusammenfassung.

Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichts orientiert sich an dieser Vorgabe. Zusatzlich werden die
Belange des gesetzlichen Artenschutzes in einem gesonderten Abschnitt behandelt.

Sonderregelungen fiir Erneuerbare-Energien-Anlagen

Mit Artikel 15c der Richtlinie 2023/2413 hat die Européische Union ihre Mitgliedsstaaten verpflichtet, die
Voraussetzungen zur planerischen Festlegung sogenannter Beschleunigungsgebiete fir die Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen zu schaffen. Bei der Planung der Beschleunigungsgebiete sollen die Umweltauswir-
kungen bereits abschlieBend gepriift werden, sodass zur spateren Genehmigung von Anlagen in diesen Ge-
bieten keine formliche Umweltprifung mehr nétig sein wird. Folglich sollen vorrangig solche Gebiete aus-
gewahlt werden, in denen Errichtung und Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen mit vergleichsweise
geringen schadlichen Umweltauswirkungen verbunden sind. Europdische Schutzgebiete und nationale Na-
turschutzgebiete sollen bei der Planung von vornherein ausgeschlossen werden. Mit Blick auf die nicht ver-
meidbaren Umweltauswirkungen sind bereits auf der Planungsebene geeignete Minderungsmalinahmen
festzulegen. Mit dem neuen § 28 des Raumordnungsgesetzes wurde fiir die Regionalplanung im Jahr 2025
die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt.
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1.2 Wesentliche Inhalte des Raumentwicklungsprogrammes

Wirkung und Umwelterheblichkeit der Programmfestlegungen

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm soll Festlegungen zu zentralen Orten und Raumkategorien, zur
Siedlungs- und Gewerbeflachenentwicklung, zur Erweiterung des Rostocker Seehafens, zum Einzelhandel
und Tourismus, zum Ausbau der Verkehrs- und Leitungsnetze, zum Ausbau der Wind- und Solarenergienut-
zung und zum Freiraumschutz enthalten. Rechtsgrundlage sind die §§ 7 bis 10 des Raumordnungsgesetzes
sowie die §§ 4 bis 9a des Landesplanungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern.

Im Rahmen der Umweltprifung sind die umwelterheblichen Festlegungen des Raumentwicklungsprogram-
mes umso genauer zu betrachten, je direkter sie sich auf nachfolgende Planungs- und Zulassungsentschei-
dungen auswirken. Demnach kénnen die Festlegungen in folgende Kategorien unterschieden werden:

1. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sowie Ziele und Grundsatze, die bestimmte Raumnutzungen in Teilen
der Region ausschlieBen oder einzelne Raumanspriiche gegeniiber anderen beglinstigen. Diese Festle-
gungen sollen eine Lenkungswirkung in dem Sinne entfalten, dass flr raumbedeutsame Vorhaben gut
geeignete Standorte den Vorzug erhalten und weniger gut geeignete nachrangig genutzt werden. Diese
Festlegungen setzen somit einen — mehr oder weniger weit gefassten — Rahmen fiir Planungen und
Malinahmen, die erhebliche Umweltauswirkungen haben kénnen. Sie beinhalten jedoch keine positiven
Standortzuweisungen. Zu dieser Kategorie gehort die grolle Mehrzahl der Festlegungen im Regionalen
Raumentwicklungsprogramm.

2. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, mit denen eine positive Standortzuweisung fir bestimmte Nutzungen
erfolgt, die jedoch in nachfolgenden Planungs- und Zulassungsverfahren nochmals Gberprift, weiter
ausgeformt und konkretisiert werden sollen. Hierzu gehoren die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die
Erweiterung des Rostocker Seehafens, fiir Gewerbe und Industrie und fir den Rohstoffabbau.

3. Die Vorranggebiete fir Windenergieanlagen beinhalten ebenso wie die unter Nr. 2 genannten eine posi-
tive Standortzuweisung. Sie nehmen jedoch im Raumentwicklungsprogramm eine Sonderstellung ein,
weil sie unmittelbar auf die planungsrechtliche Zulassigkeit des Einzelvorhabens wirken.

4. Vorrang- und Vorbehaltstrassen fiir Verkehrswege und Leitungen, deren Raum- und Umweltvertraglich-
keit in gesonderten Verfahren geprift wird. Mit der Festlegung im Raumentwicklungsprogramm erfolgt
die — vorlaufige oder verbindliche — Bestimmung einer Vorzugstrasse, der in der Regel schon eine Alter-
nativenbetrachtung unter Umweltgesichtspunkten vorausgegangen ist.

Bei den Festlegungen gemaR Nr. 1 muss sich die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
auf eine abstrakte Betrachtung der sinnvollen und zugleich moéglichst umweltvertraglichen Verteilung der
betreffenden Nutzungen im Raum beschranken. Die beabsichtigte Lenkungswirkung muss sich daran mes-
sen lassen, dass schadliche Umweltauswirkungen moglichst gering gehalten werden. Konkrete Flachen,
Trassen oder Standorte flr bestimmte Vorhaben kénnen in der Umweltprifung nicht bewertet werden,
weil sie im Raumentwicklungsprogramm nicht konkret festgelegt werden.

Bei den Festlegungen gemaR Nr. 2 muss die Bewertung der Umweltauswirkungen zunachst ebenso mit
Blick auf die sinnvolle und moglichst umweltvertragliche Verteilung dieser Nutzungen im Raum erfolgen.
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Dariber hinaus sind jedoch die ausgewahlten Gebiete konkret zu beschreiben und bezlglich ihres Umwelt-
zustandes sowie den mit der beabsichtigten Nutzung verbundenen Umweltfolgen zu bewerten.

Die Festlegungen gemal’ Nr. 3 sind so zu planen, dass die spatere Zulassung einzelner Vorhaben in diesen
Gebieten regelmaRig keiner Umweltpriifung mehr bedarf. Die maRgebenden Umweltbelange sind somit auf
der Ebene der Regionalplanung moglichst abschliefend zu ermitteln und zu bewerten.

Bei den Festlegungen gemaR Nr. 4 erfolgt die genauere Untersuchung, Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen im Rahmen vorhabenbezogener Zulassungsverfahren und gegebenenfalls diesen Ver-
fahren vorgelagerter Raumvertraglichkeitspriifungen nach § 15 Raumordnungsgesetz. Darin werden ver-
schiedene Trassenvarianten unter Umweltgesichtspunkten untersucht und bewertet. Wenn vorlaufig oder
bereits abschlieRend ermittelte Vorzugstrassen aus solchen Verfahren in das Raumentwicklungsprogramm
Ubernommen werden, bevor eine vorhabenbezogene Planfeststellung erfolgt ist, handelt es sich um mehr
als eine bloRe nachrichtliche Ubernahme der Fachplanung. Vielmehr entfaltet die zeichnerische Festlegung
der Vorzugstrasse in der Grundkarte des Raumentwicklungsprogrammes eine eigenstandige Rechtswirkung.
Somit muss diese Festlegung auch Gegenstand der planerischen Abwagung und Umweltprifung im Rah-
men der Programmaufstellung sein. Zugleich kann es aber nicht Sinn des Umweltberichtes zum Raument-
wicklungsprogramm sein, die Inhalte der vorhabenbezogenen Umweltprifung nochmals vollumfanglich zu
wiederholen. Diese Inhalte miissen nur kurz zusammengefasst in ihren wesentlichen Grundziigen wiederge-
geben werden.

Zentrale Orte

Die Festlegung der zentralen Orte (Satze 3.1 (1) bis 3.1 (5) im Programmentwurf) ist aus den Vorgaben des
Raumordnungsgesetzes und des Landeraumentwicklungsprogrammes abgeleitet. In Verbindung mit weite-
ren Festlegungen zur Siedlungsentwicklung, zum Einzelhandel und zu den Verkehrsnetzen soll das System
der zentralen Orte die gute Erreichbarkeit von 6ffentlichen Einrichtungen und Versorgungsmoglichkeiten
flr alle Burger sicherstellen. Die Festlegung zentraler Orte tragt zur Vermeidung unnétigen Verkehrsauf-
wandes bei und dient damit auch dem Umweltschutz. Unmittelbare schadliche Auswirkungen auf die Um-
welt hat die Festlegung zentraler Orte nicht. Eine nahere Beschreibung und Bewertung dieser Festlegungen
im Rahmen der Umweltprifung ist damit nicht erforderlich.

Stadt-Umland-Raum und léndlicher Raum

Die Festlegung der Raumkategorien (Satze 3.2 (1) bis 3.2 (2) im Programmentwurf) steht wie die zentralen
Orte in Verbindung mit weiteren Festlegungen zur Siedlungsentwicklung. Diese sollen insbesondere eine
planlose Zersiedlung des Rostocker Umlandes verhindern und damit zum Schutz der Umwelt und zur Ver-
meidung unnotigen Verkehrsaufwandes beitragen. Schadliche Auswirkungen auf die Umwelt haben die
Festlegungen nicht. Eine ndhere Beschreibung und Bewertung dieser Festlegungen im Rahmen der Umwelt-
prifung ist damit nicht erforderlich.
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Siedlungsentwicklung

Die Festlegungen zur Siedlungsentwicklung (Satze 4.1 (1) bis 4.1 (10) im Programmentwurf) sollen die Zer-
storung landwirtschaftlicher Nutzflachen begrenzen und die planlose Zersiedlung des Freiraumes verhin-
dern. Sie sind aus den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, des Landesraumentwicklungsprogrammes
sowie aus der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung abgeleitet. In mittel- bis langfristiger Perspek-
tive zielen diese Festlegungen auf einen allméhlichen Ubergang in eine Flichenkreislaufwirtschaft ab, in-
dem die Neuinanspruchnahme von Freiraum fir Siedlungszwecke mehr und mehr verringert wird. Schadli-
che Auswirkungen auf die Umwelt haben die Festlegungen nicht. Eine ndahere Beschreibung und Bewertung
dieser Festlegungen im Rahmen der Umweltpriifung ist damit nicht erforderlich.

Flachenentwicklung fiir Industrie und Gewerbe

Die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir und Industrie Gewerbe (Satze 4.2 (2) bis 4.2 (5) im
Programmentwurf) dient der Sicherung ausgewahlter Standorte insbesondere fiir grofRere und erheblich
storende Betriebe. Die Gebiete umfassen in Teilen erschlossene und vorgenutzte Flachen und in Teilen Frei-
flachen. Mit den Festlegungen wird eine positive Standortzuweisung flir Vorhaben mit erheblichen Umwelt-
auswirkungen vorgenommen. Die Gebiete fliir Gewerbe und Industrie sind in der Umweltprifung naher zu
betrachten.

Erweiterung des Rostocker Seehafens

Die Gebiete zur Erweiterung des Rostocker Seehafens (Satz 4.2 (1) im Programmentwurf) werden im zwei-
ten Entwurf in eine gesonderte Kategorie von Vorranggebieten lberfiihrt. Aufgrund der geringen raumli-
chen Variabilitat der Hafennutzung werden von den Vorranggebieten auch schiitzenswerte Raume umfasst,
die normalerweise nicht fiir eine Uberplanung in Betracht kommen wiirden. Die Umweltauswirkungen sind
somit zweifelsfrei erheblich. Die Gebiete fiir die Erweiterung des Rostocker Seehafens sind in der Umwelt-
prifung naher zu betrachten.

Einzelhandel

Die Festlegungen zur Standortwahl fur groRflachige Einzelhandelsvorhaben (Satze 4.3 (1) bis 4.3 (6) im Pro-
grammentwurf) sollen sicherstellen, dass diese Vorhaben nur an groReren Orten umgesetzt werden, wo ein
grofSer Teil der Kunden in naherer Umgebung wohnt. Die Festlegungen dienen der Vermeidung unnétigen
Verkehrsaufwandes und damit dem Umweltschutz. Eine ndhere Beschreibung und Bewertung dieser Festle-
gungen im Rahmen der Umweltprifung ist nicht erforderlich.

Tourismusentwicklung

Die Festlegungen zur Tourismusentwicklung (Satze 4.4 (1) bis 4.4 (4) im Programmentwurf) sollen den Land-
schaftsverbrauch in den Hauptzielgebieten des Tourismus einddmmen und die besondere Erholungsfunk-
tion der Landschaft sichern. Schadliche Auswirkungen auf die Umwelt haben die Festlegungen nicht. Eine
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ndhere Beschreibung und Bewertung dieser Festlegungen im Rahmen der Umweltpriifung ist nicht erfor-
derlich.

Landwirtschaft

Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete fir die Landwirtschaft und das daran gekniipfte Umnutzungsverbot
(Satze 4.5 (1) und 4.5 (2) im Programmentwurf) zielt auf den strikten Schutz hochwertiger landwirtschaftli-
cher Béden vor Uberbauung. Schadliche Auswirkungen auf die Umwelt haben die Festlegungen nicht. Eine
nahere Beschreibung und Bewertung dieser Festlegungen im Rahmen der Umweltpriifung ist nicht erfor-
derlich.

Rohstoffsicherung

Die Festlegungen zur Sicherung potenziell abbauwdrdiger oberflaichennaher Rohstoffvorkommen (Satze
4.6 (1) und 4.6 (2) im Programmentwurf) dienen dem vorldufigen Schutz dieser Vorkommen vor Uberbau-
ung. Sofern diese Vorkommen spéater genutzt werden, ist dies mit erheblichen Umweltauswirkungen ver-
bunden. Die Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ist in der Umweltprifung naher zu betrachten.

Verkehr

Die Festlegungen zu den Verkehrsnetzen (Satze 5.1 (1) bis 5.1 (4) im Programmentwurf) gliedern sich in die
Zuweisung von Verbindungsfunktionen entsprechend der Hierarchie der zentralen Orte und die Festlegung
von Vorrang- und Vorbehaltstrassen fiir Aus- und Neubauvorhaben. Die Zuweisung der Verbindungsfunkti-
onen zieht bestimmte Ausbaustandards nach sich, deren Umsetzung mit Auswirkungen auf die Umwelt ver-
bunden sein kann. Die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltstrassen beinhaltet eine positive Zuweisung
von Korridoren flir umweltschadliche Vorhaben mit unterschiedlichem Grad der Verbindlichkeit. Zu unter-
scheiden ist auch zwischen originaren Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes und solchen Vor-
haben, fiir die bereits formliche Umweltprifungen in eigenstiandigen Verfahren der Fachplanung oder vor-
bereitenden Raumvertraglichkeitsprifungen durchgefiihrt oder begonnen wurden. Die Festlegung der Ver-
bindungsfunktionen sowie die Vorbehaltstrassen fiir Straen und Schienenwege sind in der Umweltprifung
naher zu betrachten.

Erneuerbare-Energien-Anlagen

Unter den Festlegungen zur Standortwahl fiir Wind- und Solarenergieanlagen (Satze 5.2 (1) bis 5.2 (4) im
Programmentwurf) bilden die Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen einen Kerninhalt des Programmes.
Die Festlegung dieser Vorranggebiete ist in ihren Auswirkungen zweifelsfrei umwelterheblich. Sie sind in
der Umweltpriifung ndher zu betrachten. Soweit die Vorranggebiete zugleich als Beschleunigungsgebiete
festgelegt werden sollen, sind die Umweltauswirkungen abschlielend zu bewerten. Die Festlegungen fir
grolRe Solaranlagen sollen diese Anlagen auf solche Standorte lenken, wo sie vergleichsweise geringe Um-
weltauswirkungen verursachen. Die beabsichtigte Lenkungswirkung ist einer abstrakten Umweltpriifung zu
unterziehen
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Leitungsnetze

Bezliglich der Vorrang- und Vorbehaltstrassen fiir Energieleitungen gelten sinngemaR die obenstehenden
Ausfiihrungen zu den Trassen fiir Verkehrswege. Auch bei den Energieleitungen gibt es Vorhaben fiir die
bereits in eigenstandigen Verfahren eine vorhabenbezogene Umweltpriifung begonnen oder abschlieSend
durchgefiihrt wurde. Die Festlegungen zum Ausbau der Leitungsnetze sind in der Umweltprifung ndher zu
betrachten.

Freiraumentwicklung

Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete flr den Freiraumschutz (Satze 6 (1) und 6 (2) im Programmentwurf)
dienen dem Schutz des Freiraumes vor planloser Uberbauung. Fiir die Planung von Siedlungserweiterungen
und grol3en Infrastrukturen soll eine verbindliche Orientierung gegeben werden, welche Rdume vorzugs-
weise, welche in der Regel nicht und welche tiberhaupt nicht in Anspruch genommen werden sollen. Die
Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete dient unmittelbar dem Umweltschutz und hat keine negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt. Allerdings beruht die Auswahl und Abgrenzung dieser Gebiete auf ver-
schiedenen umweltfachlichen Bewertungen, die untereinander zu gewichten und sinnvoll zusammenzufiih-
ren sind. Die Zusammenstellung der Datengrundlagen sowie die Festlegung von Kriterien zur Berticksichti-
gung der verschiedenen Schutzanspriiche ist ein wesentlicher Teil der umweltbezogenen Erwagungen, die
mit der Erarbeitung des Programmentwurfes anzustellen waren. Hierzu wird auch auf die mit dem zweiten
Entwurf herausgegebene Abwagungsdokumentation verwiesen.

1.3 Ubergeordnete Ziele des Umweltschutzes

Gesetzliche Umweltziele der Raumordnung

Die wesentlichen ibergeordneten Ziele des Umweltschutzes fiir die Raumordnungsplanung sind in den all-
gemeinen Grundsdtzen im § 2 des Raumordnungsgesetzes enthalten. Zentraler Grundsatz ist dabei das
langfristige Offenhalten von Gestaltungsmoglichkeiten der Raumnutzung. Einen direkten Bezug zum Schutz
der Umwelt weisen insbesondere die nachfolgend auszugsweise und leicht verkiirzt wiedergegebenen
Grundsatzbestimmungen auf:

— Raumliche Konzentration der Siedlungstatigkeit und Ausrichtung auf zentrale Orte;

— Schaffung eines groRraumig lbergreifenden, 6kologisch wirksamen Freiraumverbundsystems, weitest-
mogliche Vermeidung von Zerschneidungen der freien Landschaft sowie von Wald- und Moorflachen;

— Schaffung der Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf umweltvertraglichere Verkehrstrager,
Verringerung von Verkehrsbelastung und Vermeidung zusatzlichen Verkehrs;

— Erhaltung und Entwicklung der Umwelt- und Erholungsfunktion landlicher Raume, Erhaltung und Ent-
wicklung historisch gepragter Kulturlandschaften;

— Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit der Boden, des Wasserhaushalts, der Tier- und
Pflanzenwelt unter Beriicksichtigung der jeweiligen Wechselwirkungen;
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— sparsame und schonende Inanspruchnahme von Naturglitern, Schutz von Grundwasservorkommen und
biologischer Vielfalt, Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes und Férderung der 6kologischen
Gewadsserentwicklung;

— Verringerung der erstmaligen Inanspruchnahme von Freiflachen fur Siedlungs- und Verkehrszwecke, ins-
besondere durch quantifizierte Vorgaben sowie durch die vorrangige Ausschépfung der Potenziale zur
Innenentwicklung der Stadte und Gemeinden;

— Rickgewinnung von Auen, Riickhalteflachen und Entlastungsflachen fiir den vorbeugenden Hochwasser-
schutz.

— Schutz der Allgemeinheit vor Larm und Reinhaltung der Luft;

— Bericksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, sowohl durch MaBnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen;

— Schaffung der rdumlichen Voraussetzungen fiir den Ausbau der erneuerbaren Energien, flr eine spar-
same Energienutzung sowie fiir den Erhalt und die Entwicklung natirlicher Senken fiir klimaschadliche
Stoffe und fir die Einlagerung dieser Stoffe.

Der § 2 des Landesplanungsgesetzes flir Mecklenburg-Vorpommern enthalt dartiber hinaus die Vorgabe,
dass die Urspriinglichkeit und Identitat der Landschaft sowie der Stadte und Dorfer gewahrt werden sollen.
Charakteristische Ortsbilder und die landestypischen Alleen sollen erhalten werden. Auf die Erhaltung von
Kultur- und Naturdenkmalern soll geachtet werden. Auch der Schutz der Walder mit ihren Funktionen fir
Klima, Wasserhaushalt und Erholung wird ausdriicklich genannt. In waldarmen Gebieten soll die Ausdeh-
nung von Waldern und Gehdlzen angestrebt werden.

Das Raumordnungsgesetz und das Landesplanungsgesetz enthalten keine Gewichtungsvorgaben fir die
Umsetzung dieser Umweltziele sowie deren Abwagung untereinander und im Konflikt mit wirtschaftlichen
Belangen. Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2022 ist jedoch allen Anlagen,
die der Nutzung erneuerbarer Energiequellen dienen, generell Vorrang vor entgegenstehenden Belangen —
mit Ausnahme der Landesverteidigung — gegeben worden. Der Gesetzgeber hebt damit die existenzielle
Bedeutung hervor, die dem Umbau der Energiesysteme im Sinne der nationalen Versorgungssicherheit und
der Begrenzung von Kohlendioxidemissionen in den nachsten Jahren zukommt.

Umweltziele in fachlichen Planen und Programmen

Im Bezug auf den Schutz und die Entwicklung von Natur und Landschaft ist der Gutachtliche Landschafts-
rahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock die wesentliche Grundlage des Regionalen Raumentwicklungs-
programmes. Im § 11 (3) des Naturschutzausfiihrungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und im § 8 (3)
des Landesplanungsgesetzes ist das Verhaltnis von Landschaftsrahmenplanung und Regionalplanung
ausdriicklich geregelt. Der Landschaftsrahmenplan fiir die Region Rostock wurde im Jahr 2007 zuletzt aktu-
alisiert, sodass zu einzelnen Inhalten mittlerweile neue Daten und fachliche Ausarbeitungen vorliegen. Der
Plan ist damit jedoch nicht insgesamt veraltet, sondern gilt in der vorliegenden Fassung so lange, bis eine
neuere Fassung vorliegt. Wie in den Gesetzen vorgeschrieben wurden Bewertungen und Empfehlungen der
Landschaftsplanung im Entwurf des neuen Raumentwicklungsprogrammes abwagend beriicksichtigt. So-
weit neuere Daten, Studien und Fachkonzepte vorliegen, wurden diese ebenfalls abwagend berlicksichtigt.
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Neben den Planen und Konzepten des Natur- und Landschaftsschutzes gibt es auf Bundes- und
Landesebene verschiedene Fachgesetze sowie eine Vielzahl von Konzepten des Umweltschutzes im
weiteren Sinne, aus denen sich mehr oder weniger konkrete Zielsetzungen ableiten lassen. Es ist nicht Sinn
und Zweck des vorliegenden Umweltberichtes, diese moglichst vollstandig wiederzugeben. Soweit bei der
Erarbeitung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes und der Umweltpriifung auf solche Fachge-
setze und -konzepte Bezug genommen wurde, ist dies in den nachfolgenden Ausfiihrungen ausdriicklich
erwdhnt, und die betreffenden Dokumente sind im Verzeichnis der Grundlagen aufgefihrt.

Als europadische Zielvorgabe besonders hervorzuheben sind die zentralen Bestimmungen der EU-Ver-
ordnung zur Wiederherstellung der Natur. Zwar zielt diese Verordnung auf MalRnahmen des Naturschutzes,
die nicht von der Raumordnung geregelt und umgesetzt werden; sie gibt jedoch eine Orientierung hinsicht-
lich der Flachenanteile, die fir MalRnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der natiirlichen Artenviel-
falt reserviert werden missen. Als untergesetzliche nationale Vorgabe hervorzuheben ist die Nachhal-
tigkeitsstrategie der Bundesregierung, da sich die RichtgroRe zur Begrenzung des Flachenverbrauches im
Entwurf des neuen Raumentwicklungsprogrammes direkt darauf bezieht.

Umsetzung im Regionalen Raumentwicklungsprogramm

Die oben aufgefiihrten gesetzlichen Umweltziele werden im Regionalen Raumentwicklungsprogramm wie
folgt umgesetzt:

— Schaffung der Voraussetzungen fir die verstarkte groStechnische Nutzung der Wind- und Sonnenener-
gie;

— Sicherung des Freiraumes als Produktionsgrundlage der Landwirtschaft sowie zur Erhaltung der Rege-
nerationsfahigkeit natirlicher Ressourcen;

— Erhaltung des kulturlandschaftlichen Erbes sowie der besonderen naturrdumlichen Qualitaten als we-
sentliche Attraktionsmerkmale der Region fir Zuztigler und Grundlage der Tourismuswirtschaft;

— Erhaltung, Rickgewinnung und Regeneration naturnaher, stérungsarmer Lebensraume zur Sicherung
der natlrlichen Artenvielfalt.

Die verschiedenen Nutzungs- und Schutzanspriiche an den Freiraum sind bedingt miteinander vereinbar,
stehen aber auch vielfach im Konflikt zueinander. Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm werden die
verschiedenen Anforderungen zum Ausgleich gebracht, soweit es auf dieser Planungsebene sinnvoll und
moglich ist. Der Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist dabei generell Vorrang vor den lbrigen Zielen ein-
zurdumen, bis die Umstellung der Energieversorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben abgeschlos-
sen ist. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die tibrigen Freiraumanspriiche nicht mehr als n6-
tig zurilickgesetzt und beeintrachtigt werden.
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Zustand der Freirdaume in der Region Rostock

Planungsrelevante ZustandsgréRen

Die Festlegungen des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes sind vornehmlich auf die Steuerung der
Siedlungsentwicklung und der Entwicklung groBer Infrastrukturen gerichtet. Fir die regionalplanerische
Umweltprifung maRgebliche KenngréBen des Umweltzustandes sind deshalb in erster Linie aus dem Ver-
haltnis von Siedlungsflache und Freiraum sowie aus dem Grad der Zerschneidung und Zersplitterung der
Freirdume abzuleiten.

In globaler Perspektive bilden die zunehmende Degradierung nattrlicher Lebensraume, der Riickgang der
Artenvielfalt und die fortschreitende Klimaveranderung wesentliche Umweltprobleme, die sich auch auf
regionaler Ebene auswirken. Fiir die regionale Kohlendioxidbilanz haben Walder und Moore eine beson-
dere Bedeutung. Die Beschreibung des regionalen Umweltzustandes erfolgt somit anhand folgender we-
sentlicher Merkmale in Bilanzzahlen und Kartendarstellungen:

Uberbauung und Zerschneidung des Freiraumes,

— Anteil und Verteilung ruhiger, stérungsarmer Gebiete,

Anteil und Verteilung von Waldern und Mooren,

Absoluter und bedingter Schutz des Freiraumes durch bestehende Schutzgebiete.

Uberbauung und Zerschneidung des Freiraumes

Der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflachen an der Gesamtflache der Region Rostock betragt rund 10
Prozent. Seit der Verbindlichkeit des geltenden Raumentwicklungsprogrammes von 2011 ist dieser Anteil
leicht angestiegen, hat sich in der GroBenordnung jedoch nicht verdandert. Ein Vergleich in exakten Zahlen
ist aufgrund der vorliegenden Daten aus den Jahren 2011 und 2023/24 nicht moglich, da die Methodik der
Landesaufnahme und der amtlichen Flachennutzungsstatistik in der vergangenen Dekade weiterentwickelt
worden ist. Ausweislich der Statistik waren mehre tausend Hektar in der Region Rostock seit 2011 neu be-
baut worden. Ein vom Planungsverband selbst vorgenommener lberschldgiger Abgleich anhand vorliegen-
der Geodaten ergab eine Flache von etwa eintausend Hektar. Beide Werte geben nicht im engeren Sinne
die liberbaute und versiegelte Bodenflache, sondern das gesamte Bauland einschlieflich gebdudenaher
Freiflachen wieder.

Die im Januar 2025 aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bekraftigt die Zielsetzung, in
Deutschland bis zum Jahr 2050 eine Flachenkreislaufwirtschaft zu etablieren, sodass neues Bauland im Frei-
raum nur noch bei gleichzeitiger Aufgabe baulicher Nutzungen an anderer Stelle entwickelt werden diirfte.
Bis 2030 soll der bundesweite Flachenverbrauch zunachst von aktuell 50 auf 30 Hektar pro Tag reduziert
werden. Fir die Region Rostock und den Planungszeitraum des neuen Raumentwicklungsprogrammes
ergibt sich daraus ein Flachenkontingent von etwa 50 Hektar pro Jahr.
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Karte 1; Datengrundlage: ATKIS DLM 2024

Aufgrund der geringen Siedlungsdichte weist Mecklenburg-Vorpommern noch vergleichsweise viele gro-
Rere Freirdume auf, die nicht von Hauptverkehrswegen, Leitungen und Siedlungsflachen zerschnitten sind.
Im Landschaftsrahmenplan von 2007 wurden die unzerschnittenen Freirdume anhand ihrer GréBe und
Schutzwirdigkeit bewertet. Die besonders schutzwiirdigen Freirdume nehmen etwa 20 Prozent der Regi-
onsflache ein. Sie befinden sich Gberwiegend in den siidlichen Randbereichen der Region, den Niederungen
von Warnow und Recknitz sowie in der Rostocker Heide. Sie decken sich zum Teil mit denjenigen Rdumen,
die im Landschaftsrahmenplan eine besonders hohe Bewertung des Landschaftsbildes erfahren haben.
Weitere 30 Prozent der Regionsflache werden beziiglich ihrer Freiraumfunktion der zweithéchsten Katego-
rie der Schutzwiirdigkeit zugerechnet.

Die Netze der Hauptstrallen und -bahnen sowie der Freileitungen des Hoch- und Hochstspannungsnetzes
sind in den landlichen Teilen der Region wahrend der letzten Dekaden nicht weiter verdichtet worden.
Auch groRRere Erweiterungen des Siedlungsraumes hat es dort nicht gegeben. Somit sind die vor etwa 20
Jahren ermittelten schutzwiirdigen Freirdume in ihrer Struktur bis heute weitgehend erhalten. Stérungen
und Beeintrachtigungen haben diese Raume allerdings durch den steten Ausbau des landlichen Wegenet-
zes und die dadurch vermehrte Verkehrsbelastung erfahren. Zudem sind zahlreiche Windenergieanlagen
neu errichtet worden, wovon nur die Freirdume der héchsten Kategorie der Schutzwirdigkeit bislang strikt
ausgenommen waren. Als weitere Veranderungen sind groRere Tierhaltungs- und Biomasseanlagen ent-
standen, die aufgrund ihres Emissionspotenzials haufig abseits der Siedlungen in der freien Landschaft er-
richtet werden. Diese neuen technischen Elemente bilden anders als Siedlungen und Hauptverkehrswege
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keine harten Barrieren im Landschaftsraum, mindern aber jedenfalls dessen Qualitat als Erholungsraum
und erhdhen das Stérungspotenzial fur wildlebende Tiere.

Karte 2; Grundlage: Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan MM/R, LUNG MV 2007

Anteil und Verteilung naturnaher Lebensraume

Zum Arten- und Lebensraumpotenzial der Landschaft liegt die Analyse und Bewertung des Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplanes aus dem Jahr 2007 vor. Aufgrund zwischenzeitlich durchgefiihrter Renaturie-
rungsmalnahmen sowie Anderungen in der Landbewirtschaftung kann diese Bewertung in einzelnen Berei-
chen Uberholt sein. Generell ist jedoch festzustellen, dass vornehmlich solche Lebensrdume renaturiert
werden, die schon ein herausgehobenes Arten- und Lebensraumpotenzial aufweisen — insbesondere Ge-
wasser, Moore und Walder. Eben diese Rdume wurden auch im Landschaftsrahmenplan als besonders
schutzwiirdig bewertet, und sie haben sich in ihrer rdumlichen Ausdehnung nicht wesentlich verandert. Der
Planungsverband geht somit davon aus, dass fiir eine Betrachtung im gesamtregionale MaRstab der Um-
fang und die Verteilung hoherwertiger Lebensrdume durch den Landschaftsrahmenplan immer noch richtig
wiedergegeben werden.

Eine wichtige Funktion als Lebensrdume wildlebender Tiere und Pflanzen haben insbesondere die Teile des
Freiraumes, die nicht oder nur extensiv bewirtschaftet werden. Dies sind:

— Kistenlebensriaume, insbesondere diejenigen mit natiirlicher Sukzession und Uberflutungsdynamik,
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— Moore, insbesondere schwach entwaésserte, naturnahe Moore,
— sonstige Feuchtlebensrdume des Binnenlandes,

— naturnahe FlieBgewadsser,

— naturnahe Seen und Seeufer,

— Trocken- und Magerstandorte,

— Walder, insbesondere naturnahe Walder.

Karte 3; Grundlage: Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan MM/R, LUNG MV 2007

In der Ackerlandschaft haben dariiber hinaus bestimmte Teilrdume mit hoher Dichte an Kleingewassern
eine herausgehobene Bedeutung als Lebensrdume der Amphibien. Eine hohe Bedeutung kommt auch den
Raumen mit Schwerpunktvorkommen von Brut- und Rastvogeln zu. Die zusammengefasste Bewertung des
Arten- und Lebensraumpotenzials ist in der Karte 3 abgebildet. Die h6herwertigen Lebensrdume umfassen
insgesamt ein Drittel der Regionsflache. Davon wiederum die Halfte sind der héchsten Kategorie der
Schutzwirdigkeit zugeordnet.
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Anteil und Verteilung ruhiger Gebiete

Der aktuelle Grad der Beunruhigung der Landschaft durch Maschinenldarm, Licht und Bewegungsreizen kann
generalisierend aus der oben in der Karte 1 dargestellten Verteilung von Siedlungsflachen und Hauptver-
kehrswegen abgeleitet werden. Eine zusammenfassende Ermittlung und Beschreibung der Larmbeeinrach-
tigung auf regionaler Ebene liegt nicht vor. Den vorliegenden kommunalen Lirmminderungplanen kann je-
doch entnommen werden, dass der Verkehr die dominierende Ursache von Larmbelastungen ist und an-
dere Larmquellen in ihrer Bedeutung weit dahinter zuriickstehen. Durch den Ubungsbetrieb am Militarflug-
hafen Laage sind Teile der Region Belastungen durch Fluglarm ausgesetzt.

Walder und Moore

Zur Verteilung der Walder und Moore in der Region Rostock liegen aktuelle Daten der Landesforstanstalt
und des Landesamtes fir Umwelt, Naturschutz und Geologie vor. Rund der 15 Prozent der Regionsflache
sind von Wald bedeckt. Rund 10 Prozent waren urspriinglich Moore, die heute zum gréRten Teil stark ent-
wassert sind und landwirtschaftlich genutzt werden. Der Landschaftsrahmenplan weist nur ein Zehntel der
urspriinglichen Moorgebiete — also etwa ein Prozent der Regionsflache — als naturnah, halbnatirlich oder
renaturiert aus.

Karte 4; Grundlagen: KBK 25, LUNG MV 2022; Waldkarte MV, LFoA MV 2024
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Von den bewaldeten Flachen sind im Landschaftsrahmenplan rund ein Drittel als naturnah eingestuft, sind
also durch standorttypische Baumarten gepragt, die sich auch bei einer ungestorten Naturentwicklung ein-
stellen wiirden.

Schutzgebiete

Karte 5; Grundlagen: KBK 25, LUNG MV 2022; Waldkarte MV, LFoA MV 2024

Fiir die Regionalplanung ist hauptsachlich relevant, mit welchem Grad der Verbindlichkeit der Freiraum
durch verschiedene Schutzgebiete vor Uberbauung und Zerschneidung geschiitzt wird. Schutzgebiete, die
dem strengen Schutz natirlicher und naturnaher Lebensraume oder bestimmter Ressourcen und Natur-
raumfunktionen dienen, sind:

— Naturschutzgebiete gemal} § 23 und geschiitzte Biotope gemaR § 30 Bundesnaturschutzgesetz,
— engere Schutzzonen von Wasserschutzgebieten gemaR § 51 Wasserhaushaltsgesetz,

— Uberschwemmungsgebiete gemiR § 76 Wasserhaushaltsgesetz.

Schutzgebiete, die einem bedingten Schutz von Freirdumen und Kulturlandschaften dienen sollen, ohne die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung wesentlich einzuschrinken und eine Uberbauung verbindlich auszu-
schlieRen, sind:

— Landschaftsschutzgebiete gemald § 26 Bundesnaturschutzgesetz,
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— Europadische Vogelschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gemaR § 32 Bundesna-
turschutzgesetz.

Die vor Uberbauung streng geschiitzten Bereiche gemiR den oben aufgefiihrten Kategorien umfassen 7
Prozent der Regionsflache. Kleinbiotope unter 10 Hektar GroRRe sind hierbei nicht mitgerechnet. Die grol3-
flachigen Schutzgebiete mit nur bedingter Ausschlusswirkung gemaR der obigen Aufzahlung tiberlagern
zum Teil die streng geschiitzten Gebiete. Insgesamt werden 40 Prozent der Regionsflache von den aufge-
flihrten Schutzgebieten umfasst.

2.2 Umweltauswirkungen von Industrie und Gewerbe

Aktueller Stand der Umweltverdnderungen

Gewerbliche und industrielle Nutzungen nehmen in der Region Rostock derzeit weniger als 5 Prozent der
Gesamtflache ein. Der Anteil an der liberbauten Flache betradgt rund ein Viertel; das heilst, wenn es um den
reinen Flachenverbrauch geht, dominiert die Wohnnutzung. Jedoch ist der Grad der Flachenversiegelung in
Gewerbegebieten meist héher als in Wohngebieten.

Durch strengere Anforderungen des Immissionsschutzes und verbesserte Anlagentechnik sind schadliche
Umweltauswirkungen von Larm und Schadstoffen in den letzten Jahrzehnten wesentlich gemindert
worden. Zugenommen hat aufgrund veranderter Logistikkonzepte das gewerbliche Verkehrsaufkommen,
sodass die verkehrsbedingten Auswirkungen auf die Umwelt trotz verbesserter Technik immer noch gra-
vierend sind.

Neu geplante Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

Bei der Auswahl und Abgrenzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Industrie und Gewerbe sind wi-
derstreitende Anforderungen miteinander zu vereinbaren: Die Wirtschaftlichkeit der Erschliefung und die
Schonung des Freiraumes legen den moglichst direkten Anschluss an vorhandene Verkehrs- und Siedlungs-
flachen nahe. Damit ist jedoch haufig die Nahe zu den Wohnorten verbunden, die aus Griinden des vorsor-
genden Immissionsschutzes eigentlich vermieden werden sollte. Aufgrund der essenziellen Bedeutung der
Verkehrsanbindung und der Ndhe zu bedeutenden Verkehrsknoten kann die Flachenauswahl nicht aus-
schlieBlich oder vorrangig unter Umweltschutzgesichtspunkten erfolgen. MaRgebliche Auswahlkriterien
sind:

— Nahe zu groBraumig bedeutsamen Verkehrsknoten, insbesondere dem Rostocker Seehafen, dem Auto-
bahnkreuz Rostock und (nachrangig) dem Flughafen Laage;

— Né&he zu den Zentralorten, insbesondere dem Oberzentrum Rostock;
— Anschluss an das Schienennetz sowie das liberregionale StraBennetz;

— Anschluss an vorhandene gewerblich-industrielle Nutzungen.
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Der Flachenauswahl der Vorranggebiete fiir Gewerbe und Industrie im Entwurf des Regionalen Raument-
wicklungsprogrammes liegt urspriinglich keine umfassende datengestitzte Eignungs- und Konfliktbewer-
tung zugrunde. Die Auswahl geht zuriick auf die landesweite Initiative zur Entwicklung groRer Industrie-
standorte, die vor Gber zwanzig Jahren begonnen wurde. Die damals aufgrund fachlicher Expertise der Pla-
nungsbehorden ausgewahlten Flachen wurden seither in einem stetigen Prozess naher untersucht, plane-
risch ausgeformt und um weitere Flachen ergdnzt. Sie umfassen vorgenutzte und in Nutzung befindliche
Flachen neben Freiflachen. Fir die Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes wurden
geeignete Flachen unter Bericksichtigung der oben aufgefiihrten Lagekriterien wie auch umweltschutzbe-
zogener Kriterien noch einmal systematisch neu ermittelt. Die Flachenauswahl wurde daraufhin erganzt.

Im Unterschied zur den Vorranggebieten fiir Windenergieanlagen ist bei den Gebieten fiir Industrie und Ge-
werbe nicht von vornherein bekannt, welche konkreten Nutzungen sich dort zukiinftig ansiedeln. In allge-
meiner Weise sind die wesentlichen Umweltauswirkungen wie folgt zu beschreiben.

Uberbauung und Versiegelung des Bodens

Wirkung: anlagebedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Wasser und Boden, Tiere und Pflanzen.

Art der Auswirkungen: Die Uberbauung mit Betriebsgebiduden und die Anlage befestigter Verkehrsflichen
flhrt in Industrie- und Gewerbegebieten zum weitgehenden Verlust der natiirlichen Bodenfunktionen. Der
Oberboden wird in der Regel vollstandig abgetragen. Die Lebensraumfunktion fiir Tiere und Pflanzen geht
insoweit verloren. Der natirliche Abfluss und die Versickerung von Niederschlagswasser wird unterbunden
oder eingeschrankt.

Freisetzung umweltschadlicher Stoffe

Wirkung: baubedingt, betriebsbedingt.

Betroffene Schutzgiiter: menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser
und Luft.

Art der Auswirkungen: abhangig von der Arte der Betriebe und der eingesetzten Stoffe und Technologien.

Verbreitung von Gerduschen, Geriichen und Erschiitterungen
Wirkung: baubedingt, betriebsbedingt.
Betroffene Schutzgiiter: menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere und Pflanzen.

Art der Auswirkungen: Beeintrachtigung von Wohnorten und Erholungsgebieten, Vergramung stérungs-
empfindlicher Tiere.
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Erhéhung des Verkehrsaufkommens
Wirkung: baubedingt, betriebsbedingt.
Betroffene Schutzgiiter: menschliche Gesundheit und Wohlbefinden.

Art der Auswirkungen: Betriebliche Logistik und Mobilitdt der Beschaftigten sind heute vorwiegend auf den
motorisierten Strallenverkehr ausgerichtet. Gewerbliche Ansiedlungen bringen in der Regel ein erhéhtes
Verkehrsaufkommen im umgebenden Strallennetz mit sich und erfordern unter Umstdanden dessen Aus-
bau. Die damit verbundenen — mittelbaren — Umweltauswirkungen der gewerblichen Nutzung entsprechen
den oben beschriebenen unmittelbaren Auswirkungen durch Bodenversiegelung, Lairm und andere Emissio-
nen. Je nach Art des Betriebes konnen die verkehrsbedingten Umweltauswirkungen deutlich tGber die der
eigentlichen Betriebsprozesse hinausgehen.

Verdnderung des Landschaftsbildes
Wirkung: anlagebedingt.
Betroffene Schutzgiiter: Landschaft.

Art der Auswirkungen: Verdanderung der Kulturlandschaft durch bauliche Anlagen, die sich in ihrer Kubatur
und im Erscheinungsbild deutlich vom traditionellen Bild der Stadte und Dorfer abheben.

Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete flr Industrie und Gewerbe umfassen 4.100 Hektar, davon sind 1.500
Hektar erschlossene und tiberwiegend genutzte Bauflachen, 2.600 Hektar sind zur Neuerschlielfung im Frei-
land geplant. Die neuen Gebiete im Freiland sind hinsichtlich der oben aufgefiihrten Umweltauswirkungen
wie folgt zu beschreiben:

— Die Uberplante Flache umfasst zu 60 Prozent Ackerland und zu 20 Prozent Griinland, geschiitzte Biotope
Machen insgesamt 2 Prozent der Flache aus.

— 60 Prozent der Gesamtflache liegt naher als 700 Meter an bewohnten Gebieten, 30 Prozent liegen naher
als 400 Meter an bewohnten Gebieten.

— Raume mit hoher oder sehr hoher Schutzwiirdigkeit der Arten und Lebensraume sowie Flachen des regi-
onalen Biotopverbundes werden von den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten auf knapp 5 Prozent der Fla-
che beriihrt.

— 15 Prozent der Flache liegt in Trinkwasserschutzgebieten,

— 15 Prozent der Gesamtflache liegen inmitten von Gebieten, die im neuen Raumentwicklungsprogramm
als Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz vorgesehen sind.

— der durchschnittliche Bodenwert der liberplanten landwirtschaftlichen Flachen liegt bei 40 Punkten.

Zur naheren Beschreibung und Bewertung der geplanten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete wurde ein gut-
achterlicher Fachbeitrag erstellt, der mit diesem Umweltbericht veroffentlicht wurde. Die umweltfachliche
Bewertung der einzelnen Gebiete ist darin so genau und umfassend dargelegt, dass sie den betreffenden
Stadten und Gemeinden unmittelbar als Grundlage fiir die Ubernahme in ihre Bauleitplanung dienen kann.
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2.3 Umweltauswirkungen der Hafenerweiterung

Die Umweltauswirkungen des Hafenbetriebes und des hafengebundenen Gewerbes entsprechen den oben
beschriebenen allgemeinen Auswirkungen von Industrie und Gewerbe. Als Besonderheit kommt der bau-
und anlagebedingte Eingriff in bislang naturnahe Uferzonen hinzu. Diese haben meist eine herausgehobene
Habitatfunktion und zum Teil eine hohe Bedeutung fiir die menschliche Erholung. Durch die technische Ver-
bauung von Uferbereichen und die Ausbaggerung von Fahrrinnen fiir die Schifffahrt kommt es zur Verande-
rung der Gewasserdynamik und der Lebensraumfunktion.

Zu den geplanten Erweiterungsflaichen am Rostocker Seehafen liegen die Ergebnisse umfangreicher Vorun-
tersuchungen vor, die der Offentlichkeit bereits seit Jahren zugénglich sind. Gegenstand der umweltfachli-
chen Bewertung waren insbesondere die noch erhaltenen Restbiotope in der Peezer-Bach-Miindung und
am Oldendorfer Steilufer, die im Okosystem der weitgehend technisch verbauten Unterwarnow eine be-
sondere Bedeutung haben. Nach den MaRstiben des Umweltrechts wire eine Zerstérung und Uberbauung
beider Bereiche als grundsatzlich unzuldssig einzustufen. Sie kime allenfalls aufgrund einer Ausnahmeent-
scheidung mit Blick auf die Gberragende wirtschaftliche Bedeutung des Seehafens in Betracht. In beiden
Fallen waren naturnahe Lebensrdaume betroffen, die nicht einfach an anderer Stelle gleichartig ersetzt wer-
den kdnnten.

Nach Auswertung weiterer Untersuchungen und Abwagung der umwelt- und wirtschaftsbezogenen Be-
lange wurden mit der Uberarbeitung des Entwurfes die Peezer-Bach-Miindung und das Oldendorfer Steil-
ufer von der Uberplanung ausgenommen. Weiterhin vorgesehen ist ein Eingriff in Bereiche mit Wohnh&u-
sern slidlich der Ortslage Krummendorf, sodass in dieser Hinsicht die Umweltauswirkungen als sehr erheb-
lich einzuschatzen sind.

— Die liberplante Flache umfasst zu 30 Prozent Ackerland, 30 Prozent Griinland, zu 3 Prozent Wald, zu 5
Prozent Gewasser; geschitzte Biotope machen insgesamt 3 Prozent der Flache aus.

— 60 Prozent der Gesamtflache liegt ndher als 700 Meter an bewohnten Gebieten, 40 Prozent liegen naher
als 400 Meter an bewohnten Gebieten.

— Raume mit hoher oder sehr hoher Schutzwiirdigkeit der Arten und Lebensraume sowie Flachen des regi-
onalen Biotopverbundes werden von den Vorranggebieten auf weniger als 5 Prozent der Flache beriihrt.

— Auf 2.400 Metern Lange werden von den Vorranggebieten naturnahe Uferzonen berihrt; die Flachwas-
serzone des Breitling wird auf einer Flache von 30 Hektar iberplant.

— 20 Prozent der Gesamtflache liegen inmitten von Gebieten, die im neuen Raumentwicklungsprogramm
als Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz vorgesehen sind.

— der durchschnittliche Bodenwert der liberplanten landwirtschaftlichen Flachen liegt bei 40 Punkten.

Eine ndahere Beschreibung und Bewertung der geplanten Vorranggebiete enthalt der gutachterliche Fach-
beitrag, der als Anlage zu diesem Umweltbericht veroffentlicht ist. Die umweltfachliche Bewertung ist darin
so genau und umfassend dargelegt, dass sie der Stadt Rostock unmittelbar als Grundlage fiir die Uber-
nahme der Vorranggebiete in ihre Bauleitplanung dienen kann.
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2.4 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung

Im Bezug auf die Flachennutzung im gesamtregionalen MaRstab ist der Rohstoffabbau von untergeordneter
Bedeutung. Mit Bergbauberechtigungen belegte Flaichen machen derzeit 0,4 Prozent der Gesamtflache der
Region Rostock aus. In der Region werden die oberflachennahen Rohstoffe Sand, Kiessand und Torf abge-
baut. Mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes sollen keine Vorrang- oder
Vorbehaltsgebiete fiir den Torfabbau mehr festgelegt werden, weil mittel- bis langfristig Schutz und Rena-
turierung der Moore Vorrang vor der Torfgewinnung haben sollen. Der Rohstoff Ton wird in der Region
Rostock aktuell nicht abgebaut.

Der Abbau von Sand und Kiessand stellt kleinrdumig einen erheblichen Eingriff in den Boden, den Wasser-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Soweit bewaldete Gebiete oder sonstige Bereiche mit herausgeho-
bener Lebensraumfunktion in Anspruch genommen werden, kdnnen auch Tiere und Pflanzen in erhebli-
chem MaRe betroffen sein. Fiir den Planungszeitraum des Raumentwicklungsprogrammes bis 2035 wird
nicht mit einer Neuinanspruchnahme von Freiraum fiir den Sand- und Kiesabbau in einem regional erhebli-
chen Umfang gerechnet. Die zur Festlegung vorgesehenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete dienen der mit-
tel- und langfristigen Sicherung bekannter Rohstoffvorkommen. Mit einem Neuaufschluss von Tonvork-
ommen ist im Planungszeitraum nicht zu rechnen.

Abbauwirdige Sand- und Kiessandvorkommen in Waldern und in Bereichen, die ansonsten als Vorrangge-
biete flr den Freiraumschutz festzulegen waren, sind nicht als Vorranggebiete, sondern ausschliel3lich als
Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung vorgesehen. Sofern spater ein Abbau der betreffenden Vor-
kommen in Aussicht genommen werden soll, sind die Eingriffe in die Vegetation und den Freiraum abzuwa-
gen gegen die 6kologischen Vorzugsbedingungen, die mit einer anschlieBenden Renaturierung der
Tagebaue geschaffen werden konnten.

Die zur Festlegung vorgesehenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die Rohstoffsicherung umfassen
insgesamt 800 Hektar. Das sind 0,2 Prozent der Gesamtflache der Region Rostock.

— Die Flache umfasst zu 40 Prozent Ackerland, 10 Prozent Griinland und zu 40 Prozent Wald; geschiitzte
Biotope machen insgesamt 1 Prozent der Flache aus.

— Raume mit hoher oder sehr hoher Schutzwiirdigkeit der Arten und Lebensraume sowie Flachen des regi-
onalen Biotopverbundes werden von den Vorranggebieten auf 20 Prozent der Flache berihrt.

— Auf 2 Prozent der Flache sind Moorbodden betroffen; der durchschnittliche Bodenwert der iberplanten
landwirtschaftlichen Flachen liegt bei 30 Punkten.

2.5 Verbindungsfunktionen und Trassen fiir Verkehrswege

Festlegung der Verbindungsfunktionen

Die Zuweisung der Verbindungsfunktionen im Netz der Strallen und Schienenwege folgt zunachst der Hie-
rarchie der zentralen Orte. Da mit der Festlegung einer Verbindungsfunktion stets ein angestrebter Aus-
baustandard verbunden ist, miissen die Umweltfolgen eines standardgerechten Ausbaus vorausschauend

23|85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

betrachtet werden. Als betrachtungsrelevant auf der regionalen MaRstabsebene kann dabei nur die we-
sentliche Verbreiterung von Strallen und Bahnstrecken durch zusatzliche Fahrstreifen bzw. Gleise angese-
hen werden. Fiir Strallen sehen die einschldagigen Regelwerke ab der Funktionsstufe Il einen abschnittweise
dreistreifigen Querschnitt vor. Bei den Bahnstrecken kann analog davon ausgegangen werde, dass ab dieser
Stufe eine eingleisige Strecke ihrer Verkehrsbedeutung nicht voll gerecht werden kann und ein Ausbau auf
zwei Gleise perspektivisch angestrebt werden muss.

Soweit StralRen der Funktionsstufe Il — also mit Gberregionaler Bedeutung — durch historische Stadt- und
Ortszentren verlaufen, vertragt sich der angestrebte Ausbaustandard in aller Regel nicht mit den Anspri-
chen des innerortlichen Verkehrs, sodass perspektivisch die Anlage von Ortsumgehungen vorgesehen wer-
den muss. Beim wesentlichen Ausbau von Verkehrswegen sind ebenso wie beim Neubau in bewohnten Ge-
bieten umfangreiche Larmschutzanlagen erforderlich, die das Landschaftsbild stark verandern und die
Trennwirkung der Verkehrswege erhéhen.

Abweichend von den Empfehlungen der Strallenbauverwaltung werden im Entwurf des Raumentwicklungs-
programmes die Landesstralle 23 zwischen Thiirkow und der Regionsgrenze bei Behren-Liibchin sowie die
Landesstralle 12 zwischen Bad Doberan und Neubukow den regionalen — und nicht den tberregionalen —
Verbindungen zugeordnet, da ein wesentlicher Ausbau unter Umweltgesichtspunkten nicht als sinnvoll an-
gesehen wird.

Festlegungen zum Neu- und Ausbau von Verkehrswegen

Verkehrswege und Verkehrsanlagen machen rund 5 Prozent der Flache der Region Rostock aus. Aufgrund
der im bundesweiten Vergleich diinnen Besiedlung verfligt die Region noch Uber grof3e Freirdume, die bis-
lang nicht von Verkehrswegen zerschnitten sind. Die Auslegung der (iberortlichen Verkehrswege fiir kon-
stante, hohe Fahrgeschwindigkeiten bedingt in Lage und Hohe eine gestreckte Trassenfiihrung. Durch den
Bau von Ortsumgehungen wird das Gber Jahrhunderte entstandene Netz der Landstrallen verandert. Die
neuen Abschnitte im Strallennetz sind an das natiirliche Relief der Landschaft weniger angepasst und nicht
mehr wie friiher auf die Stadt- und Ortszentren ausgerichtet. Bisher landwirtschaftlich gepragte Raume
werden in ihrem Erscheinungsbild und ihrer Lebensraumfunktion verandert. Bei den Ortsumgehungen be-
trifft dies insbesondere die Ubergangsbereiche von Stadtrand und freier Landschaft, die bereits durch die
Siedlungsflachenentwicklung der letzten Jahrzehnte starke Veranderungen erfahren haben.

Vorrangtrassen fiir die Neuanlage von Verkehrswegen sollen im Raumentwicklungsprogramm nur festge-
legt werden, soweit schon eine systematische Bewertung moglicher Trassenvarianten in einem vorhaben-
bezogenen Planungsverfahren durchgefiihrt wurde. In diesen Fallen kann davon ausgegangen werden, dass
unter Umweltschutzgesichtspunkten — und nach Abwagung von Umwelt-, Wirtschafts- und Verkehrsbelan-
gen — die beste Alternative ausgewahlt wurde.

Fir die geplante Ortsumgehung Ménchhagen/Révershagen im Zuge der BundesstraRe 105 wird zeitgleich
mit der Veroffentlichung des Entwurfes des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes im zweiten Halb-
jahr 2025 eine férmliche Raumvertraglichkeitspriifung mit Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt. Im
Rahmen dieses gesonderten Verfahrens sind umfangreiche Unterlagen einsehbar, in denen die Umweltaus-
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wirkungen verschiedener Trassenalternativen ausfiihrlich beschrieben sind. In den Entwurf des Raument-
wicklungsprogrammes aufgenommen wurde die vorldufig ermittelte Vorzugstrasse, die noch unter dem
Vorbehalt des Ergebnisses der Raumvertraglichkeitspriifung steht.

Flr die Ortsumgehung Rostock-Nienhagen liegt eine ahnlich weit fortgeschrittene Vorplanung vor. Die bei-
den Vorzugsvarianten westlich der Ortslage unterscheiden sich im Hinblick auf die regional erheblichen
Umweltauswirkungen nicht wesentlich voneinander. Eine der beiden Vorzugsvarianten wurde vorlaufig in
den Entwurf des Raumentwicklungsprogrammes aufgenommen. Wie bei der Ortsumgehung Mdnchha-
gen/Révershagen wird davon ausgegangen, dass mit der abschlieBenden Uberarbeitung des Programment-
wurfes im Jahr 2026 eine endgiiltige Vorzugsvariante als Vorrangtrasse festgelegt werden kann.

Die Vorrangtrasse fiir den Wiederaufbau der Bahnverbindungskurve Lalendorf verlauft auf einer friiheren
Bahntrasse, die bis zum Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts genutzt wurde und als ausgebauter
Weg noch weitgehend vorhanden ist. Mit einem Wiederaufbau der Bahnanlage waren voraussichtlich keine
regional erheblichen negativen Umweltauswirkungen verbunden.

Im Unterschied zu den Vorrangtrassen sollen die Vorbehaltstrassen fiir neue Straflen und Schienenwege
unter dem ausdrlicklichen Vorbehalt einer abschlieBenden Entscheidung zur Linienfiihrung stehen und
diese nicht vorwegnehmen. In der Umweltprifung zum Raumentwicklungsprogramm geht es deshalb nur
um eine vorldufige Einschatzung des Konfliktrisikos mit Bezug auf die maRgebenden Schutzgiiter.

Die Vorbehaltstrasse fiir eine neue StraRenverbindung zwischen dem Rostocker Seehafen und dem Indust-
riegebiet Poppendorf stellt einen moglichen Korridor dar. Die Vorbehaltstrassen fiir den méglichen Neubau
von Schienenwegen stellen vorlaufig ermittelte Korridore dar, die fiir einen Netzausbau in mittel- bis lang-
fristiger Perspektive in Betracht kommen kénnen. Wahrend den mdéglichen Erganzungsstrecken der Schmal-
spurbahn um Bad Doberan schon eine umfassende bahntechnische und betriebliche Variantenbewertung
zugrunde liegt, wurden die Ubrigen Korridore allein aufgrund einer vorlaufigen Bewertung der Raumwider-
stande anhand topografischer Daten entwickelt.

Unter den Gesichtspunkten des Umweltschutzes ist der Ausbau vorhandener Verkehrswege dem Neubau
grundsatzlich vorzuziehen. Dennoch kénnen die Umweltfolgen eines Ausbaus auch im regionalen Malstab
erheblich sein. Als Vorrangtrassen fir den Ausbau vorgesehen sind StralRen und Bahnstrecken, deren
durchgangige Verbreiterung zur Erfiillung der malRgebenden Verbindungsfunktion und zur Bewaltigung des
Verkehrsaufkommens erforderlich ist. Als Vorbehaltstrassen flir den Ausbau sind Bahnstrecken vorgesehen,
die zur Erfullung ihrer Verbindungsfunktion abschnittweise, aber nicht unbedingt durchgangig ausgebaut
werden missen.

Zerschneidung von Freirdumen und Teilen des Biotopverbundes
Wirkung: baubedingt, anlagebedingt, betriebsbedingt.
Betroffene Schutzgiiter: menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere und Pflanzen, Flache.

Art der Auswirkungen: Die Zerschneidung landschaftlicher Freirdume durch neue Verkehrswege be-
eintrachtigt die Funktion der Landschaft fiir die Erholung des Menschen. Bewegungsraume wildlebender
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Tiere werden eingeschrankt. Der Bestand lokaler Populationen kann gefahrdet werden, wenn stérungs-
arme und zusammenhangende Lebensrdaume nicht mehr in ausreichender GroRRe erhalten sind. Die Quer-
ung von Gewadsserniederungen kann deren Funktion als Verbindungselemente im Biotopverbund bee-
intrachtigen. Der Ausbau vorhandener Verkehrswege ist wegen der Trassenverbreiterung, der bedarfswei-
sen Errichtung zusatzlicher Larmschutzwande und der Erh6hung von Fahrgeschwindigkeit und
Verkehrsaufkommen in der Regel mit einer Erhéhung der Trennwirkung im Landschaftsraum verbunden.
Landwirtschaftliche Nutzflachen gehen verloren, und die Zerschneidung von Nutzflachen kann deren
Bewirtschaftung beeintrachtigen.

Verldarmung und Eintrag von Schadstoffen in die Umwelt

Wirkung: baubedingt, betriebsbedingt.

Betroffene Schutzgiiter: menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere und Pflanzen, Wasser, Boden,
Luft und Klima.

Art der Auswirkungen: Der Verkehr ist im regionalen Mal3stab die Hauptursache gesundheitsschadlicher
Larmbelastungen. Tiere und Pflanzen werden artspezifisch in unterschiedlichem MalSe von Larm- und
Schadstoffemissionen beeintrachtigt. Schadstoffe konnen sich im Wasser und im Boden anreichern. Der
Einsatz fossiler Energietrager im Verkehr ist eine der grofSten Quellen regionaler Kohlendioxidemissionen.
Eingriff in die Vegetation, den Boden und den Wasserhaushalt

Wirkung: baubedingt, anlagebedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Tiere und Pflanzen, Wasser und Boden.

Art der Auswirkungen: Mit der Anlage von Verkehrswegen wird der natiirliche Oberboden beseitigt, die
Versickerung von Regenwasser wird beeintrachtigt. Insbesondere die Anlage von Briicken und Unterfiih-
rungsgbauwerken kann mit Eingriffen in grundwasserfiihrende Schichte verbunden sein. Die Querung von
FlieRgewdssern kann den natiirlichen Abfluss bei Hochwasser verdandern.

Veradnderung des Landschaftsbildes
Wirkung: anlagebedingt.
Betroffene Schutzgiiter: Landschaft, Kultur- und Sachgiter.

Art der Auswirkungen: Durch den hohen Anteil von Kunstbauwerken und Abschnitten mit Larmschutzwan-
den tragt der Neu- und Ausbau von StraBen und Schienenwegen nach modernen Standards zur verstarkten
technischen Pragung des Landschaftsbildes im regionalen MaRstab bei. Diese Wirkung kann auch die Sicht
auf historische Baudenkmale und ihre Einfligung in die umgebende Landschaft betreffen.

26 | 85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

Reichweite der moéglichen Auswirkungen

Zur Festlegung als Vorrangtrassen sind 13 Kilometer fir den Neubau und 20 Kilometer fiir den Ausbau von
Verkehrswegen vorgesehen. Die Gesamtlange der Verkehrswege mit regionaler oder (iberregionaler
Verbindungsfunktion in der Region Rostock betragt 840 Kilometer. Wenn die Vorrangtrassen rechnerisch in
ihrer vollen Breite von 60 Metern bei Ausbaustrecken und 150 Metern bei Neutrassierung angesetzt
werden, sind Siedlungs- und Freiflachen zu folgenden Anteilen von der Planung betroffen:

— 55 Prozent Ackerland

— 15 Prozent Griinland

— 5 Prozent Wald

— 15 Prozent sonstige Freiflachen

— jeweils unter 5 Prozent Wohn- und Mischgebiete sowie sonstige Siedlungsflachen.

Da die Vorrangtrassen der vorsorglichen Sicherung und dem Schutz vor heranriickenden Nutzungen dienen,
sind sie wesentlich breiter bemessen als der spater tatsachlich benétigte Ausbauquerschnitt. Die aufgefiihr-
ten Flachenanteile lassen mogliche Konfliktzonen erkennen, sind aber nicht gleichzusetzen mit der spater
tatsachlich beanspruchten Bodenflache. Die Trassen verlaufen zu 15 Prozent durch Bereiche, die zur Festle-
gung als Vorbehaltsgebiete flir den Freiraumschutz vorgesehen sind. An 10 Stellen werden Teile des regio-
nalen Biotopverbundes oder Entwicklungskorridore der FlieBgewdsser geschnitten. An 11 Stellen werden
Bereiche mit hoher oder sehr hoher Schutzwiirdigkeit der Arten und Lebensraume beriihrt. Die groRen un-
zerschnittenen Landschaftsraume von hoher oder sehr hoher Schutzwirdigkeit sind von den Vorrangtras-
sen auf 10 Prozent der Flache betroffen. Landschaftsschutzgebiete werden auf 10 Prozent und Trinkwasser-
schutzgebiete auf 15 Prozent beriihrt.

Zur Festlegung als Vorbehaltstrassen mit einer gegeniiber den Vorrangtrassen geringeren Bindungswirkung
sind rund 80 Kilometer fir den Neubau und 60 Kilometer fiir den Ausbau von Verkehrswegen vorgesehen.
Bei rechnerischem Ansatz der vollen Trassenbreiten analog zu der obenstehenden Bilanz der Vorrangtras-
sen wirden Flachen zu folgenden Anteilen beansprucht:

— 50 Prozent Ackerland

— 20 Prozent Griinland

— 10 Prozent Wald

— 5 Prozent sonstige Freiflachen

— 10 Prozent Wohn- und Mischgebiete

— 5 Prozent sonstige Siedlungsflachen.

Die Trassen verlaufen zu 50 Prozent durch Bereiche, die zur Festlegung als Vorbehaltsgebiete fiir den Frei-
raumschutz vorgesehen sind. Zu 25 Prozent verlaufen die Trassen in Landschaftsschutzgebieten. Zu 30 Pro-
zent verlaufen sie in Trinkwasserschutzgebieten. An zahlreichen Stellen werden Teile des regionalen Bio-
topverbundes oder Entwicklungskorridore der FlieRgewdasser geschnitten. Die groen unzerschnittenen
Landschaftsraume von hoher oder sehr hoher Schutzwiirdigkeit sind von den Vorbehaltstrassen auf 15 Pro-
zent der Flache betroffen.
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2.6 Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen

Zur Neufestlegung als Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen sind im Gesamtumfang von 2.800 Hektar
vorgesehen. Diese werden Platz fiir rund 300 neue Windenergieanlagen bieten. Bei Annahme einer
durchschnittlichen Nennleistung neuester Anlagen von 6 Megawatt kann ein zusatzliches Leistungspoten-
zial in der GréRenordnung von 1,5 Gigawatt installiert werden. 2.700 Hektar sind bereits als Vorranggebiete
flir Windenergieanlagen festgelegt. Im Dezember 2025 waren in der Region Rostock 349 Windenergieanla-
gen mit einer Gesamtnennleistung von rund 800 Megawatt im Betrieb. Die Nutzung der Windenergie kann
damit in zunehmendem Umfang zum Ersatz fossiler Energietrager beitragen und wirkt sich positiv auf die
regionale Kohlendioxidbilanz aus. Beziiglich der Schutzgiter Luft und Kima werden damit positive Umwelt-
wirkungen erzielt. Diesen positiven Auswirkungen auf Luft und Klima stehen negative Wirkungen
gegenlber, die nachfolgend beschrieben sind.

Verdnderung des Luftraumes in seiner Funktion als Lebensraum fiir Vogel und Fledermause
Wirkung: anlagebedingt, betriebsbedingt.
Betroffene Schutzgiiter: Tiere und biologische Vielfalt.

Art der Auswirkungen: Von den rotierenden Anlagenteilen geht ein erhéhtes Kollisionsrisiko fir Vogel und
Fledermdause aus. Insbesondere fiir wenig wendige GroRvogelarten (z.B. Seeadler, Uhu) sowie Flugjager in
der offenen Landschaft (z.B. Rotmilan), welche die Anlagen nicht oder zu spat als Gefahr erkennen, besteht
ein generelles Risiko, an Windenergieanlagen zu verungliicken. Auch fir Fledermausarten, die den offenen
Luftraum als Jagdhabitat nutzen (Kleiner und GroRRer Abendsegler, Breitfliigel- und Zweifarbfledermaus)
oder ziehende Arten (z.B. kleiner und groRer Abendsegler, Zweifarbfledermaus, Rauhautfleder-maus, Zwer-
gfledermaus) stellen Windenergieanlagen eine Gefahr dar. Zugvogel, insbesondere niedrig fliegende Arten
oder andere, wenn sie aufgrund bestimmter Wetterbedingungen in geringer Héhe fliegen, kdnnen durch
Windenergieanlagen zu energieverzehrenden Ausweichbewegungen gezwungen werden. Lebensraume von
Vogeln kdnnen auch beeintrachtigt werden, indem Bewegungskorridore, etwa zwischen Brut- und
Nahrungshabitaten, unterbrochen werden. Dies kann zur Aufgabe von Teillebensraumen fiihren. Bes-
timmte Zugvogelarten, die an Lebensraume des Offenlandes gewdhnt sind, meiden die Ndhe vertikaler
Strukturen im Landschaftsraum. Da viele Zugvogel im Winter die groRen, siedlungsfernen Ackerflachen zur
Nahrungsaufnahme anfliegen, kann es zu einem Entzug von bevorzugten Nahrungsflachen durch die Errich-
tung von Windenergieanlagen kommen.

Veradnderung des Landschaftsbildes
Wirkung: anlagebedingt, betriebsbedingt.
Betroffene Schutzgiiter: Landschaft, Kultur- und Sachgiiter.

Art der Auswirkungen: Moderne Windenergieanlagen bilden relativ neuartige Elemente im Land-
schaftsraum, die aufgrund ihrer groRen Hohen auch tber groRere Entfernungen sichtbar sind. Die rasche

28| 85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat zu immer gréRBeren Anlagen gefiihrt. Marktibliche Anla-
gen liegen heute in der GréRenordnung lber 200 Metern Gesamthohe. Windenergieanlagen kdnnen insbe-
sondere in Landschaftsraumen mit naturnahem — oder der vorindustriellen Kulturlandschaft nahem — Er-
scheinungsbild als storende Fremdkorper empfunden werden. Die tatsachliche Sichtbarkeit der Anlagen ist
in der durch Siedlungen, Walder, Hecken und Alleen gegliederten Landschaft der Region Rostock mit ihrem
leicht bewegten Relief in der Regel eingeschrankt. Eine Ausnahme bilden héhere Erhebungen im Siiden,
von wo aus sich weite Teile der Region Uberblicken lassen. Die Wahrnehmung und die storende Wirkung
von Windenergieanlagen im Landschaftsbild kann durch die Bewegung der Rotorblatter erhoht werden. Die
Nachtbefeuerung der Anlagen fihrt bei Dunkelheit zu einer Veranderung des visuellen Erlebens in Ge-
bieten, die ansonsten wenig kiinstliche Lichtquellen aufweisen. Da fir die Errichtung von Windenergieanla-
gen bevorzugt Ackerflachen in Anspruch genommen werden, kommt es in der Regel zu keinem Verlust
vorhandener landschaftsbildpragender Elemente. Windenergieanlagen kénnen vorhandene Sichtbezi-
ehungen im Umfeld von Kulturdenkmalern wie Kirchen, Gutshdusern und historischen Parks und Garten
beeintrachtigen.

Schall, Schattenwurf und Betriebsgefahren
Wirkung: betriebsbedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere und biologische Vielfalt, Kultur-
und Sachgiiter.

Art der Auswirkungen: Schallemissionen gehen sowohl von der Anstrémung der Rotorblatter als auch von
den Generatoren und Getrieben der Anlagen aus. Schallemissionspegel von Windenergieanlagen liegen je
nach Typ und Windgeschwindigkeit in der GréRenordnung von 100 Dezibel(A). Der Schattenwurf der Rotor-
blatter reicht bei Anlagen der heute Uiblichen GroRRen bis in Entfernungen von 500 bis tiber 1.000 Metern in
westliche und 6stliche Richtungen vom Anlagenstandort. Der Schlagschatten wirkt sich erheblich stérend
aus, wenn er fur langere Zeit auf Orte trifft, die dem Aufenthalt von Menschen dienen. Bestimmte
Witterungsbedingungen kénnen zu Eisbildung auf den Rotorblattern fiihren. Von den Rotorblattern in die
Umgebung geschleuderte Eisstlicke konnen eine Gefahrdung darstellen, wenn sich dort Menschen aufhal-
ten und die betreffende Anlage nicht mit entsprechenden Abschaltvorrichtungen versehen ist. Durch Repa-
ratur- und Wartungsarbeiten an Windenergieanlagen und durch Bewegung und Schlagschatten der Rotor-
blatter konnen Stérungen hervorgerufen werden, die bei Vogeln bestimmter Arten zu Vermeidungsreaktio-
nen flhren.

Inanspruchnahme von Flachen fiir die Anlagen und Zuwegungen

Wirkung: baubedingt, anlagebedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Kultur- und
Sachgiter.

Art der Auswirkungen: Der dauerhafte Entzug von Vegetationsflache fiir die Anlagenfundamente und die
befestigten Zufahrten ist im Verhéltnis zu den anderen Auswirkungen der Anlagen gering und betrifft
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aufgrund der typischen Standortvoraussetzungen vorwiegend Ackerbiotope mit geringer Artenvielfalt. Vom
direkten Entzug von Nutzflache einschlieRlich der zur ErschlieBung und fiir Wartungsarbeiten bendtigten
Flachen ist in der Regel die Landwirtschaft betroffen. Im Verhaltnis zur gesamten landwirtschaftlichen Nutz-
flache der Region ist dieser Flachenentzug nicht erheblich. Fiir die Anlagen werden Betonfundamente mit
Durchmessern von 20 Metern und mehr in den Boden eingelassen und der Boden damit dauerhaft ver-
siegelt. Im Bereich der Baustelleneinrichtung kommt es zur Verdichtung des Bodens durch Fahrzeuge und
Baumaschinen. Zufahrtswege zu den Anlagen werden in der Regel 4 Meter breit und mit wasserge-
bundener Decke dauerhaft befestigt. Die anlagebedingte Bodenversiegelung und Veranderung des Bo-
dengefiiges betrifft im Verhaltnis zu den sonstigen Auswirkungen der Anlagen Flachen in nur geringem Um-
fang und hat auf die Grundwasserneubildung keinen erheblichen Einfluss, weil das Niederschlagswasser
weiter-hin am Ort versickern kann. In der Bauphase kommt es kleinrdaumig zu Veranderungen der Boden-
struktur durch Abgrabungen, Uberschiittungen und Verdichtung des Bodens. Vegetation und Bodenfauna
kénnen durch den Einsatz schwerer Fahrzeuge und Baumaschinen beeintrachtigt werden.

Freisetzung umweltschadlicher Stoffe, Bauldarm und Erschiitterungen
Wirkung: baubedingt, betriebsbedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt, Boden, Wasser.

Art der Auswirkungen: Der Betrieb von Windenergieanlagen ist abgasfrei und hat unmittelbar keine Aus-
wirkungen auf die Luft und das Klima. Die Stromerzeugung durch Windenergie kann aber zur Einsparung
fossiler Brennstoffe und damit zur Eindammung von kohlendioxidbedingten globalen Klimaveranderungen
beitragen. In Windenergieanlagen werden zur Schmierung der beweglichen Anlagenteile Ole und Fette
eingesetzt, die potenziell wassergefahrdend sind. Auffangvorrichtungen gegen einen unkontrollierten Aus-
tritt von Schmierstoffen werden in den Anlagen eingebaut. Auswirkungen auf das Grund- und Oberflachen-
wasser kdnnen in extremen Havariefdllen oder bei nicht sachgemaler Handhabung von Schmierstoffen
eintreten. Gefdhrdungen des Grund- und Oberflaichenwassers kdnnen von Fahrzeugen und Baumaschinen
im Havariefall ausgehen, oder wenn diese nicht sachgemaR gehandhabt werden. Der Maschineneinsatz bei
Herstellung, Transport und Errichtung von Windenergieanlagen fiihrt zu Schadstoffemissionen. Temporare
Storung der Tierwelt, z.B. von Vogeln wahrend der Brutzeit, konnen durch das Baugeschehen verursacht
werden.

Beschreibung des aktuellen Umweltzustandes

Die mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes zur Festlegung vorgesehenen
neuen Vorranggebiete fir Windenergieanlagen umfassen rund 2.800 Hektar, entsprechend 0,75 Prozent
der Regionsflache. Die Mehrzahl der Gebiete liegt in der GroRlandschaft des Warnow-Recknitz-Gebietes,
die auch den groRten Teil der Regionsflache einnimmt. Das Relief des Warnow-Recknitz-Gebietes ist durch
wellige bis kuppige Grundmorédnen sowie die Taler und Becken von Warnow, Recknitz/Augraben, Nebel
und Beke gepragt.
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Die Gesamtflache der neuen Vorranggebiete besteht zu 85 Prozent aus Ackerland. Gehdlze (einschlieBlich
Hecken und Alleen) machen etwa 1 Prozent der Gesamtflache aus, Griinland 8 Prozent. In fast allen neuen
Vorrangflachen befinden sich einzelne Kleinbiotope wie Kleingewdsser, Feldgeholze oder Feldhecken, die
gemal § 20 des Naturschutzausfiihrungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern geschiitzt sind. Die Flache der
geschiitzten Biotope macht insgesamt etwa 2 Prozent der Flache der neuen Vorranggebiete aus. Einen ho-
hen Anteil geschitzter Biotope weisen mit mehr als 10 Prozent beziiglich der neuen Gebietskulisse die Fla-
chen Poggelow (Nr. 187) und Bansow (Nr. 161) auf. Die neuen Vorranggebiete mit den jeweils maRgeben-
den Abgrenzungskriterien und den Bewertungen des betreffenden Landschaftsraumes gemall dem Gut-
achtlichen Landschafts-rahmenplan sind in der Anlage 1 im Einzelnen beschrieben.

Windenergieanlagen befinden sich in fast allen Teilrdumen der Planungsregion, sind jedoch im nordlichen
und westlichen Teil der Region wesentlich haufiger als im Osten und Slden. Bis heute sind kleine Einzelan-
lagen und Kleinwindparks aus den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts vorhanden. Daneben gibt es
kleine bis mittelgroSe Windparks, die in den 1999 erstmals festgelegten Eignungsgebieten entstanden sind.
In den 2011 neu festgelegten Eignungsgebieten wurden auch gréRere Windparks errichtet, die eine Gro-
Renordnung von 20 bis 30 Einzelanlagen erreichen. Die Anlagen dieser Generation sind meist 150 bis 200
Meter hoch und pragen damit die Landschaft starker als die kleineren Anlagen friiherer Generationen. Zu-
letzt wurden neue Windenergiegebiete — nunmehr als Vorranggebiete bezeichnet —im Jahr 2020 festge-
legt. Diese Gebiete sind flinf Jahre spater zum grofSten Teil noch nicht ausgenutzt, weil die Genehmigungs-
verfahren und die Bauvorbereitungen noch andauern. Teilrdume, in denen Windenergieanlagen das Land-
schaftsbild dominieren, gibt es bisher nicht.

Die nachfolgende zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen beschrankt sich auf diejenigen
Wirkungen, die auch nach Anwendung der weiter unten im Abschnitt 3 ndher beschriebenen umwelt-
schutzbezogenen Planungs- und Bewertungskriterien noch im regionalen Mal3stab erhebliche AusmaRe an-
nehmen kénnen.

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden

Erhebliche Auswirkungen von Schall und Schattenwurf auf menschliche Ansiedlungen werden durch die
konsequente Anwendung der gesetzlichen Schutzabstdande weitestmaoglich vermieden. Gleichwohl kénnen
die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen durch die betroffenen Anwohner als Beeintrachti-
gung ihrer Lebensqualitdt wahrgenommen werden. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Vor-
ranggebiete fiir Windenergieanlagen in bislang ruhigen, unbelasteten und unverbauten Landschaftsraumen
neu festgelegt werden. Andererseits fliihren jedoch gerade die groRen Schutzabstdnde zu den Ortschaften
dazu, dass potenzielle Vorrangflachen vorwiegend in siedlungsfernen, ruhigen Gebieten ermittelt werden
konnen, wahrend durch Verkehr, Gewerbe und Industrie bereits vorbelastete Standorte, meist eher sied-
lungsnah gelegen, in der Regel nicht in Betracht kommen. Eine Ausnahme bilden mogliche Standorte ent-
lang der Autobahnen, soweit hier die Abstandsrichtwerte mit Bezug auf die nachstgelegenen Wohnhauser
eingehalten werden kénnen. Von den 29 neuen Vorranggebieten befinden sich fiinf in unmittelbarer Nahe
von Autobahnen.

Mit der Anwendung der Abstandsrichtwerte wird noch nicht die sichere Einhaltung der malRgebenden
Richtwerte flr Schall und Schattenwurf an allen Immissionsorten garantiert — diese wird nicht bei der
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Aufstellung des Raumentwicklungsprogrammes, sondern spater in den obligatorischen Genehmigungsver-
fahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gepriift und sichergestellt — wohl aber der Schutz vor
einer erheblichen Beeintrachtigung ganzer Ortsteile durch Schall und Schattenwurf von Windenergieanla-
gen. Durch die sehr restriktiv bestimmten Schutzabstdnde von 1.000 Metern zu Wohngebieten und 800
Metern zu Wohnhausern im AulRenbereich kdnnen solche Beeintrachtigungen in der Umgebung der im
Raumentwicklungsprogramm neu festgelegten Vorranggebiete fir Windenergieanlagen ausgeschlossen
werden.

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung und Neuaufstellung des Raumentwicklungspro-
grammes haben Anwohner einiger in den Entwiirfen enthaltener Windenergiegebiete Beflirchtungen hin-
sichtlich moglicher schwerer Beeintrachtigungen der menschlichen Gesundheit durch die von Windenergie-
anlagen ausgehenden Schallwellen und Bewegungsreize geduBert. Es wurde die Vermutung geduRert, dass
sich solche Wirkungen auch Gber sehr groRRe Entfernungen einstellen wiirden, und dass Windenergieanla-
gen aufgrund ihrer spezifischen Wirkungen ein besonderes Gefahrdungspotenzial darstellten, welches vom
Planungsverband das Anlegen noch wesentlich strengerer MaRstdbe beim vorsorgenden Immissionsschutz
verlangte. Der Planungsverband bleibt nach Auswertung aller vorliegenden Hinweise bei der Feststellung,
dass ein auBergewdhnlich hohes spezifisches Gesundheitsrisiko aufgrund bisheriger Erfahrungen und Er-
kenntnisse nicht angenommen werden kann, und dass der Schutz der menschlichen Gesundheit durch die
angesetzten Schutzabstdnde sowie die geltenden Regeln des Immissionsschutzes hinreichend gewahrleistet
wird.

Landschaften, die gemall dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan eine besondere oder herausragende
Bedeutung fiir die Erholung der Menschen haben, bleiben durch die neuen Vorranggebiete nicht unbe-
rihrt. Die Gebiete Hof Jornstorf (Nr. 137), Borgerende (Nr. 138), Marienhof (Nr. 178), GroR Babelin

(Nr. 128) und Vogelsang (Nr. 162) liegen vollstandig innerhalb dieser Erholungslandschaften. In deren Rand-
bereichen liegen die Gebiete Reez (Nr. 140), Bansow (Nr. 161) sowie Hoppenrade (Nr. 134).

Auswirkungen auf die landschaftlichen Freirdume

Die strengen Abstandsvorgaben, die fiir den Schutz der Siedlungen und Wohnhauser in Mecklenburg-Vor-
pommern festgelegt wurden, flihren dazu, dass potenziell geeignete Flachen fir die Windenergienutzung
meistens innerhalb groRerer siedlungsferner Landschaftsraume identifiziert werden konnten. Gemals dem
regionalen Landschaftsrahmenplan gehéren 50 Prozent der Regionsflache zu den landschaftlichen Freirdu-
men mit hoher oder sehr hoher Schutzwirdigkeit. Die Gebiete mit sehr hoher Schutzwiirdigkeit, umfassen
etwa 20 Prozent der Regionsflache. Von den 29 neuen Vorranggebieten liegen 15 innerhalb von Freirdumen
mit hoher Schutzwiirdigkeit und fiinf innerhalb von Freirdumen mit sehr hoher Schutzwiirdigkeit. Bei An-
nahme einer Wirkzone von 500 Metern um die Vorranggebiete werden rund 5.800 Hektar Freiraum von
hoher Schutzwiirdigkeit und 2.200 Hektar Freiraum von sehr hoher Schutzwirdigkeit durch die Neufestle-
gung der Vorranggebiete entzogen. Im Verhaltnis zur Gesamtflache der hoch oder sehr hoch bewerteten
Freirdume von rund 180.000 Hektar erscheint dies gering, ist aber aufgrund der allgemein anhaltenden Zu-
nahme von Flachenverbrauch und Flachenzerschneidung dennoch als erheblich zu bewerten. Die betroffe-
nen Freirdume werden in ihrer Ausdehnung eingeschrankt und damit in ihrem Wert dauerhaft gemindert.
Zwar kann bezogen auf die Lebensraumanspriiche bodengebundener Tierarten davon ausgegangen wer-
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den, dass Windparks keine Zerschneidungswirkung im eigentlichen Sinne entfalten, bezogen auf die Le-
bensraumanspriiche der Avifauna sowie der Erholungseignung der Landschaft werden die betroffenen
Rdaume aber in zweifelsfrei gravierender Weise entwertet.

Auswirkungen auf den Vogelzug

Als Leitlinien des Vogelzuges in der Region dienen insbesondere die Ostseekiiste sowie die Laufe der grole-
ren FlieBgewadsser Warnow (einschlieBlich Nebel und Gistrow-Biltzow-Kanal), Recknitz und Augraben,
Peene (einschlieBlich Malchiner See) und Trebel. Im Umfeld dieser Gewasser ist die Dichte ziehender Vogel
besonders hoch. Neben den Hauptkorridoren des Vogelzuges weisen weitere Teile der Region, insbeson-
dere bestimmte Verbindungskorridore zwischen den groflen Gewassern, eine erhéhte Dichte ziehender Vo-
gel auf. Die Bereiche hoherer Vogelzugdichte umfassen mehr als drei Viertel der gesamten Regionsflache.
Innerhalb dieser Bereiche befinden sich fast alle neuen Vorranggebiete. Im Zusammenwirken mit den be-
reits bestehenden und aktuell in Planung befindlichen Windparks innerhalb friiher festgelegter Vorrangge-
biete wird hier zukiinftig der freie Luftraum in durchaus erheblicher Weise eingeschrankt. Viele Zugvogelar-
ten fliegen jedoch in groBerer Hohe, und die betreffenden Bereiche mit erhéhter Zugvogel-dichte sind sehr
grofRflachig, so dass auch niedrig fliegende Végel den Windparks in der Regel ausweichen kénnen. In der
gesamtregionalen Betrachtung werden deshalb die moglichen Beeintrachtigungen des Vogelzuges als ver-
tretbar eingeschatzt. Auch die Erfahrungen mit bestehenden Windparks innerhalb der betreffenden Raume
lassen nicht auf ein besonders hohes Stérungs- und Beeintrachtigungspotenzial schlief3en.

Auswirkungen auf die Nahrungsgebiete von Zugvogeln

Wichtige Rastgebiete von Zugvogeln befinden sich am Salzhaff, am Conventer See, am Blitzower See, um
die Seen siidlich von Glistrow sowie am Krakower, Malchiner und Teterower See. Daneben gibt es in der
gesamten Region weitere starker frequentierte Nahrungsflachen, die zusammen mit den oben genannten
mehr als ein Drittel der Regionsflache umfassen. Dies sind typischerweise grof3e stérungsarme
Ackerflachen, deren Aufsuchung durch Zugvoégel bei der Nahrungssuche auch stark von den jeweils an-
gebauten Kulturen abhangt.

Von den 29 zur Neufestlegung vorgesehenen Vorranggebieten fir Windenergieanlagen liegen vier in-
nerhalb dieser bevorzugten Nahrungsgebiete. Dies ist damit erklarbar, dass die verwendeten Eignungskrite-
rien vorrangig auf die Auswahl siedlungsferner, strukturarmer Ackerflachen gerichtet sind, und eben solche
Flachen auch von den an offene Landschaften gewdhnten Rastvogeln bevorzugt aufgesucht werden. Bei
Annahme einer Meidungszone von 300 Metern um die Windparks in den neuen Vorranggebieten wiirde
sich der Flachenentzug aufgrund der Neufestlegungen auf etwa 1.000 Hektar belaufen und damit weniger
als 5 Prozent der bevorzugten Nahrungsgebiete betreffen. Auch bei den Vogelrastgebieten gilt, dass der
Flachenentzug im Zusammenwirken mit den bereits im Raumentwicklungsprogramm festgelegten Vor-
ranggebieten betrachtet und bewertet werden muss. Auch in der Gesamtheit der Vorranggebiete wird
jedoch eine GroRenordnung von 5 Prozent der bevorzugten Nahrungsgebiete nicht tiberschritten. Aufgrund
des groRen Umfangs potenziell geeigneter Nahrungsflachen in der Region und der Anpassungsfahigkeit der
Vogel bei der Wahl der Nahrungsgebiete kann dieser Flachenentzug als nicht erheblich angesehen werden.
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Auswirkungen auf die Brutplatze geschiitzter GroRBvogel

Die bekannten Brutvorkommen bestimmter GroRBvogelarten wurden bei der Auswahl der Vorranggebiete
mit pauschalen Schutzabstdanden beriicksichtigt. Als potenziell erheblich werden die Auswirkungen eines
weiteren Ausbaus der Windenergienutzung insbesondere auf die bestandsgefahrdeten Vorkommen extrem
seltener Arten wie den Schreiadler angesehen. Mogliche Auswirkungen sind hier in erster Linie im Zusam-
menwirken mit anderen stérenden Einflissen durch Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Jagd, Verkehr und
Siedlungsentwicklung zu sehen. Hinweise darauf, dass sich die Bestandssituation und die Lebensbedingun-
gen bestimmter Vogelarten allein oder mafRgeblich durch die seit den neunziger Jahren in groBer Zahl er-
richteten Windenergieanlagen maligeblich verschlechtert hatten, liegen nicht vor. Insofern sind auch keine
gesicherten Aussagen darliber moglich, inwieweit ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung einer zu-
kiinftigen Wiederausbreitung bestandsgefahrdeter Arten in der Region entgegenstehen kénnte. Es wird da-
von ausgegangen, dass durch die konsequente Freihaltung der Vogelschutzgebiete sowie weiterer Flachen,
die dariber hinaus aus Griinden des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausge-
schlossen werden, ein ausreichender Raum fiir die Bestandserhaltung und fiir eine zukiinftige Wiederaus-
breitung der betreffenden Arten erhalten bleibt.

Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Fledermausen

Innerhalb der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen ist typischerweise im ndaheren Umfeld von Hecken
und Feldgeholzen sowie an Waldrdandern mit einer erhéhten Fledermausaktivitdt zu rechnen. Da die Acker-
landschaft in der Region praktisch tiberall mit Gehoélzbiotopen durchsetzt ist und da bereits aufgrund der
angewandten Planungskriterien eher strukturarme Flachen als Vorranggebiete fir die Windenergienutzung
in Betracht kommen, ergeben sich aus den Anforderungen des Fledermausschutzes keine weiter gehenden
Vorgaben fir die Flachenauswahl. Bei der spateren Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der
Vorranggebiete konnen durch entsprechende Standortwahl und — soweit im Einzelfall erforderlich — durch
Auferlegung temporarer Abschaltregelungen die Lebensraumanspriiche der Fledermause bericksichtigt
werden. Unter dieser Voraussetzung werden die Auswirkungen der Planung auf die Lebensbedingungen der
Fledermd&use als nicht erheblich eingeschatzt.

Auswirkungen auf das Landschaftsbild

Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild betreffen das Erscheinungsbild der Kultur-
landschaft als Wert ,,an sich” sowie auch die Erholungseignung der Landschaft und ihren 6konomischen
Wert fiir die Region, die zu einem der Hauptzielgebiete des Fremdenverkehrs in Deutschland gehort. Rund
die Halfte der Regionsflache wird von Gebieten eingenommen, die gemalk dem Landschaftsrahmenplan
eine hohe oder sehr hohe Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes aufweisen. Die ,sehr hoch” bewerteten
Flachen machen davon wiederum etwa die Halfte aus. Rund 20 Prozent der Regionsflache wird von Gebie-
ten mit ,mittlerer” Schutzwiirdigkeit eingenommen. Von den 29 zur Neufestlegung vorgesehenen Vorrang-
gebieten fir Windenergieanlagen befindet sich finf in Raumen mit ,,hoher” Schutzwiirdigkeit und 14 — ganz
oder teilweise — in Raumen mit , mittlerer” Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes. Fiinf Gebiete liegen —
ganz oder teilweise — in Landschaftsraumen der hochsten Kategorie. Sieben Vorranggebiete liegen - ganz
oder teilweise -in Landschaftsschutzgebieten. Durch eine Errichtung von Windenergieanlagen werden die
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betreffenden Landschaftsraume in ihrem Erscheinungsbild verandert; die Anmutung von Naturnahe wird
gestort und die Landschaftsraume werden in dieser Hinsicht entwertet. Da es sich bei den betreffenden
Rdaumen um intensiv genutzte — und nicht mehr im eigentlichen Sinne naturnahe — Kulturlandschaften han-
delt, wird diese Entwertung im Hinblick auf die Erholungseignung der Landschaft als nicht erheblich
angesehen. Zweifelsfrei erheblich ist jedoch die Verdanderung des Landschaftsbildes auf regionaler Ebene.
Im Zusammenwirken mit bestehenden und aktuell geplanten Windparks in den bereits festgelegten Vor-
ranggebieten wird die Pragung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen in groReren Teilen der Re-
gion weiter zunehmen.

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgiiter

Wie die bereits bestehenden Windparks werden auch die Windenergieanlagen in den neuen Vorranggebie-
ten sich in bestimmten Sichtbeziehungen mit den Silhouetten von Ortschaften Uberlagern, in denen gege-
benenfalls der Kirchturm das héchste Bauwerk ist. Eine Stérung von besonders ausgepragten Sichtachsen in
der Umgebung von Bau- und Kulturdenkmalen diirfte aber in keinem Fall eintreten. Zu den wichtigsten
raumwirksamen Baudenkmalen von (iberregionaler Bedeutung werden folgende Abstande eingehalten: 4,5
km zum Doberaner Munster; 2,5 km zur Altstadt von Glistrow mit Schloss, Dom und Pfarrkirche, 1,5 km
zum Herrenhaus Kurzen Trechow, 1 km zum Schloss Rossewitz und 7,5 km zur Burg Schilitz.

Grundsatzlich muss in allen Vorranggebieten mit dem Vorkommen von Bodendenkmalen gerechnet wer-
den, die durch den Bau von Anlagenfundamenten, Wegen und Leitungen zerstort oder beeintrachtigt wer-
den kdnnen. Die zahlreichen nicht sichtbaren Bodendenkmale miissen spater bei der Planung von Wind-
energieanlagen in den Vorranggebieten anhand der Angaben der Denkmalbehérden ermittelt und entspre-
chend ihrer Bedeutung beriicksichtigt werden.

Wechselwirkungen

Spezifische Wirkungen von Windenergieanlagen, die ausschlielich oder vorwiegend im Zusammenwirken
mit anderen anthropogenen Umwelteinfllissen entstehen, sind nicht bekannt. Erhebliche Auswirkungen,
die in der Uberlagerung mit Auswirkungen anderer derzeit bekannter raumbedeutsamer Planungen in der
Region Rostock entstehen kdnnten, sind nicht absehbar. Die Reaktionen wildlebender Tiere, insbesondere
der Vogel und Fledermause, auf Windenergieanlagen sind jedoch noch nicht in jeder Hinsicht umfassend
erforscht. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass solche Lebensraume, die bereits durch Land-
wirtschaft, Strallenverkehr oder die landschaftsgebundene Erholung in ihrem Wert fiir stérungsempfind-
liche Tierarten eingeschrankt sind, durch Windenergieanlagen zusatzliche Stérungen erfahren, die dann
erst im Zusammenwirken die Schwelle der Erheblichkeit Gberschreiten.

Durch die Festlegung von mehreren Vorranggebieten in rdumlicher Ndhe zueinander kann es zur Kumulie-
rung der Wirkungen auf das Landschaftsbild kommen, indem die betreffenden Windparks aus bestimmten
Blickrichtungen als zusammenhdngende Einheit wahrgenommen werden.
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Raumwirkung der Windenergienutzung

Um das AusmaR der Landschaftsverdanderung durch die Windenergienutzung in den geplanten Vorrangge-
bieten im gesamtregionalen Mal3stab abzubilden und zu quantifizieren, werden folgende Wirkradien ange-
nommen:

— bis 2 Kilometer Abstand von den Vorranggebieten als generalisierter Auswirkungsbereich von Schall und
Schattenwurf der Windenergieanlagen, Risikozone fiir GroBvogel im Luftraum und Raum mit dominan-
ter, Giberragender Sichtbarkeit dieser Anlagen;

— bis 10 Kilometer Abstand von den Vorranggebieten als generalisierter Sichtbarkeitsraum, in dem Win-
denergieanlagen bei bestehender Sichtbeziehung die Wahrnehmung der Landschaft pragen konnen und
sich von sonstigen Landschaftselementen am Horizont abheben.

Anhand dieser generalisierten Abstandszonen lasst sich ungefahr darstellen, in welchem Umfang Land-
schaft und Luftraum gegenwartig und zukiinftig von Windenergieanlagen eingenommen, verandert und
beeinflusst werden. Die Ausdehnung der 2-Kilometer-Zonen um bestehende Windparks und geplante Vor-
ranggebiete ist in der Karte 10 in Anlage 1 ersichtlich. Zu beachten ist, dass darin noch zahlreiche iltere,
kleinere Windenergieanlagen abgebildet sind, deren Wirkraum mit den pauschal angenommenen 2 Kilome-
tern Uiberzeichnet wird. Zudem werden viele dieser Anlagen, wenn sie in den nachsten Jahren das Ende ih-
rer Nutzungszeit erreichen, nicht am gleichen Standort ersetzt werden kénnen, sodass die Ausdehnung der
Wirkraume sich insoweit verringern wird. Mit dem Anlagenbestand zum Jahresende 2024 lagen 20 Prozent
der Regionsflache in den engeren Wirkzonen um die Windparks. Mit der Ausnutzung von allen geplanten
neuen Vorranggebieten wirde sich dieser Anteil auf etwa ein Drittel erhdhen.

Dort, wo die engeren Wirkraume mehrerer benachbarter Windparks unmittelbar ineinander Gibergehen,
werden diese dass Landschaftsbild malRgeblich pragen und dominieren. Dies wird insbesondere den Raum
zwischen Satow, Biltzow, Glistrow und Schwaan betreffen. Nicht in gleichem MaRe dominiert, aber deutlich
gepragt werden groBere Teile des Flach- und Hiigellandes um Warnow und Recknitz in einem Streifen von
Neubukow bis nahe Teterow.

Die pauschal als duRerster Wirkraum angenommene 10-Kilometer-Abstandszone beschreibt den Bereich
sichtbarer Landschaftsveranderungen. Im Dezember 2024 lagen etwa zwei Drittel der Region in diesem
duleren Wirkraum um bestehende Windenergieanlagen. Der dulRerste Stiden der Region um Krakow am
See bildet den einzigen groReren Teilraum, der bislang vollstandig auBerhalb dieser 10-Kilometer-Zonen
liegt. Mit der Ausnutzung aller geplanten Vorranggebiete, die nun zum Teil auch im Raum Krakow liegen,
wirde nahezu die gesamte Region im angenommenen Wirkraum der Windenergienutzung liegen. Generell
ist somit davon auszugehen, dass Windenergieanlagen zukiinftig (iberall in der Region zum Landschaftsbild
gehoren, dieses aber nicht liberall in gleichem MaRe pragen werden. Unberlcksichtigt bleibt bei dieser
pauschalen Betrachtung die tatsachliche Sichtbarkeit der Anlagen im Landschaftsraum. Diese hangt
maRgeblich vom Grad der Bewaldung ab. Der dufRerste Siiden der Region mit seinem vergleichsweise ho-
hen Waldanteil und seinem starker bewegten Relief gehort zu den landschaftlich attraktivsten Teilrdumen,
zugleich ist hier jedoch der Ausblick in die Landschaft starker beschrdnkt als zum Beispiel im Flachland
zwischen Satow und Bitzow.
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2.7 Leitungstrassen

Zerschneidung von Freirdumen
Wirkung: baubedingt, anlagebedingt.
Betroffene Schutzgiiter: menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Tiere und Pflanzen, Flache.

Art der Auswirkungen Die Zerschneidung landschaftlicher Freirdume durch neue Leitungen, insbesondere
Freileitungen, beeintrachtigt sowohl das Landschaftsbild als auch die Erholungsfunktion fiir den Menschen.
Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch die Freileitungsmasten sind als begrenzt anzusehen.

Eingriff in den Boden und den Wasserhaushalt

Wirkung: baubedingt, anlagebedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Tiere und Pflanzen, Wasser und Boden.

Art der Auswirkungen: Die Verlegung von unterirdischen Leitungen geht vor allem in der Bauphase mit Be-
eintrachtigungen der Bodenfunktion einher und fiihrt zu Bodenverdichtung und zur Stérung des Bodenge-
flges. Grundwasserfiihrende Schichten kénnen beeintrachtigt werden.

Verdnderung des Landschaftsbildes

Wirkung: anlagebedingt.

Betroffene Schutzgiiter: Landschaft, Kultur- und Sachgter.

Art der Auswirkungen: Im Offenland kénnen Freileitungsmasten und die stromfiihrenden Leiterseile sehr
dominant sichtbar sein. Durch die Leiterseile werden der Blick in die Landschaft beeintrachtigt. Der Ersatz
von 220 Kilovolt-Leitungen durch 380 Kilovolt-Leitungen bringt h6here Masten mit sich, was sich wiederum
starker auf das Landschafsbild auswirkt.

Auswirkungen auf den Lebensraum von Voégeln

Freileitungen mit ihren Masten kdnnen eine Gefahr fiir Vogel bilden. Es gibt jedoch technische Mdéglichkei-
ten der Risikominderung.

Reichweite der moéglichen Auswirkungen

Die geplanten Vorranggebiete fiir Leitungen haben eine Lange von etwa 190 km. Die Breite der Trassen soll
mit 500 Metern festgelegt werden. Siedlungs- und Freiflachen sind zu folgenden Anteilen von den Vorrang-
trassen betroffen:

37|85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

— 70 Prozent Ackerland

15 Prozent Griinland

10 Prozent Wald

5 Prozent Siedlungsflachen.

Da die Vorrangtrassen der vorsorglichen Sicherung und dem Schutz vor konkurrierenden Nutzungen die-
nen, sind sie wesentlich breiter bemessen als der spater tatsachlich benoétigte Ausbauquerschnitt. Die auf-
gefiihrten Flachenanteile lassen mogliche Konfliktzonen erkennen, sind aber nicht gleichzusetzen mit der
spater tatsachlich beanspruchten Bodenflache. Die Trassen verlaufen zu 25 Prozent durch Bereiche, die zur
Festlegung als Vorbehaltsgebiete fir den Freiraumschutz vorgesehen sind. An 30 Stellen werden Teile des
regionalen Biotopverbundes oder Entwicklungskorridore der FlieRgewasser geschnitten. An 50 Stellen wer-
den Bereiche mit hoher oder sehr hoher Schutzwirdigkeit der Arten und Lebensrdume berihrt. Die groRen
unzerschnittenen Landschaftsraume von hoher oder sehr hoher Schutzwiirdigkeit sind von den Vorrang-
trassen auf 30 Prozent der Flache betroffen. Landschaftsschutzgebiete werden auf 10 Prozent der Flache
und Trinkwasserschutzgebiete auf 50 Prozent berihrt.

2.8 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz

Mit Bezug auf die malRgebenden Schutzgiiter der Umweltpriifung lassen sich die Anforderungen des Frei-
raumschutzes auf der Mal3stabsebene der Regionalplanung wie folgt bestimmen:

— Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden: Erhaltung ruhiger, naturnaher, landschaftlich attraktiver
Erholungsraume fiir die einheimische Bevolkerung und flr Touristen.

— Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Erhaltung ausreichender, stérungs- und barrierearmer
Riickzugs- und Bewegungsraume fir wildlebende Tiere mit groBen Raumanspriichen sowie raumliche
Sicherung eines regionsweiten Verbundes der naturnahen Biotope vor Uberbauung und Zerschneidung.

— Klima: Schutz der Walder und Moore, Sicherung degradierter Moore fiir eine mogliche Renaturierung.

— Fliche, Boden, Wasser und Luft: Schutz hochwertiger Béden vor Uberbauung; Begrenzung des Flachen-
verbrauches fir Siedlungszwecke; Schutz zusammenhangender Freirdume vor Zerschneidung durch
grofRe Infrastrukturen; raumliche Sicherung der 6kologischen Gewasserentwicklung, Sicherung
nutzbarer Grundwasserressourcen.

— Landschaft: raumliche Lenkung von Siedlungserweiterungen und grofRen Infrastrukturen; Erhaltung von
Landschaftsraumen, die in besonderem MalRe die Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Region
ausmachen.

— Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter: raumliche Lenkung von Siedlungserweiterungen und grof3en Infra-
strukturen, Erhaltung von Landschaftsraumen, die in besonderem Male das kulturelle Erbe der Region
reprasentieren; Freihaltung hochwassergefahrdeter Bereiche von empfindlichen Nutzungen und
kritischen Infrastrukturen.

Die Bestimmung und Abgrenzung der geplanten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir den Freiraumschutz
wurde an diesen Anforderungen ausgerichtet. Die diesbezliglichen Erwadgungen des Planungsverbandes
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sind in der zum zweiten Entwurf des Raumentwicklungsprogrammes herausgegebenen Abwagungsdoku-
mentation ausflhrlicher wiedergegeben. Negative Umweltauswirkungen sind mit der Festlegung der Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete nicht verbunden.

Die Vorranggebiete, die dem strengen Schutz bestehender Freirdume vor weiterer Uberbauung und Zer-
schneidung dienen, umfassen rund 20 Prozent der Regionsflache.
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3 Auswahl der Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen

3.1 Ausschlussgebiete fiir die Windenergienutzung

Vorgaben des Landes

Die Auswahl der Gebiete fiir Windenergieanlagen ist durch Vorgaben des Landes sehr weitgehend vorbe-
stimmt. Im § 9a des Landesplanungsgesetzes ist vorgeschrieben, dass das Umfeld von Wohngebieten sowie
Baugebieten mit erholungs- oder gesundheitsbezogener Nutzung in einem Abstand von 1.000 Metern so-
wie um Wohngebdude im AuBenbereich in einem Abstand von 800 Metern bei der Festlegung von Wind-
energie-Vorranggebieten auszuschlieBen ist. Diese gesetzliche Vorgabe unterliegt keiner planerischen Ab-
wagung und reduziert den Umfang zu betrachtender Flachen auf rund 15 Prozent der Flache der Region
Rostock.

Karte 6; Grundlagen: ALKIS MV; AfRL RR

Weitere Ausschlusskriterien enthalt der Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Krite-
rien fir Windenergiegebiete an Land, der als Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Wirtschaft, Infra-
struktur, Tourismus und Arbeit im Februar 2023 herausgegeben wurde. Die mit diesem Erlass vorgegebe-
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nen Kriterien entsprechen weitgehend denen, die in der letzten Fortschreibung des Regionalen Raument-
wicklungsprogrammes als ,,essenzielle” Ausschlusskriterien angesehen wurden. Sie umfassen somit Ge-
biete, in denen die Zulassung von Windenergieanlagen in aller Regel schon an rechtlichen Anforderungen —
also insbesondere an einschldgigen Fachgesetzen sowie an Schutzgebietsverordnungen und den darin be-
stimmten Einschrankungen fiir bauliche Anlagen — scheitern wiirde. Die rdaumliche Auswirkung der einzel-
nen Ausschlusskriterien wird nachfolgend in Ubersichtskarten abgebildet, um den Prozess der Flachener-
mittlung nachvollziehbar und anschaulich zu machen.

Schutzabstdnde zu den Wohnorten

Mit der verbindlichen Vorschrift pauschaler Schutzabstdande zu den Wohnorten hat der Gesetzgeber dem
vorsorgenden Immissionsschutz von vornherein ein sehr hohes Gewicht beigemessen. GemaR den Vorga-
ben des Landesplanungsgesetzes wurden bei der Auswahl der Windenergiegebiete die Wohnhé&user in zu-
sammenhadngend bebauten Ortsteilen mit einem pauschalen Schutzabstand von 1.000 Metern beriicksich-
tigt. Fir Wohnhauser im AulRenbereich gelten 800 Meter als Schutzabstand. Das Land Mecklenburg-Vor-
pommern hat damit beim vorsorgenden Schutz der Anwohner von Windparks einen sehr strengen Mal3stab
vorgegeben. Der aus Larmschutzgriinden und zur Vermeidung einer bedriangenden Wirkung erforderliche
Mindestabstand zu Wohnhdausern lage bei etwa 500 Metern. Die Ausschussgebiete zum Schutz der Wohn-
orte decken allein etwa 85 Prozent der Regionsflache ab.

Bei den Wohnorten erfolgte die Bemessung der Schutzabstande anhand der digitalen Gebdaudedaten der
Landesvermessung, die vom Planungsverband aufgrund von Luftbildern aktualisiert und erganzt wurden.
Die planungsrechtliche Unterscheidung von Innen- und AuRenbereichen der Ortschaften wurde zundchst
modelliert, indem zusammenhangende Bebauungen ab 12 Wohnhd&usern pauschal dem Innenbereich und
unter 6 Wohnhausern pauschal dem AuRenbereich zugeordnet wurden. Als zusammenhangend wurde eine
Bebauung identifiziert, soweit zwischen benachbarten Wohnhéausern ein Abstand von 50 Metern nicht
Uberschritten wird. Die vorlaufig modellierte Zuordnung wurde anhand der vorliegenden gemeindlichen
Satzungen lberprift. Verbleibende Zweifelsfalle wurden dem zustandigen Amt des Landkreises Rostock zur
Einschatzung vorgelegt. Plangebiete, die noch nicht bebaut sind, wurden aufgrund des Raumordnungska-
tasters identifiziert und nach fallbezogener Abwagung berlicksichtigt.

Schutzgebiete

GemaR dem Erlass der obersten Landesplanungsbehérde gelten Naturschutzgebiete, festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiete, die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete sowie die Europaischen Vo-
gelschutzgebiete als Ausschlussgebiete fiir die Windenergienutzung. Bei den ersten dreien der genannten
Kategorien ergibt sich der Ausschluss unmittelbar aus dem jeweiligen Schutzzweck und den erlassenen
Schutzgebietsverordnungen, welche die Errichtung baulicher Anlagen generell ausschlieBen. Bei den Vogel-
schutzgebieten ergibt sich der Ausschluss aus den maRgebenden Schutzzielen, welche regelmalig die Erhal-
tung eines freien Luftraumes sowie ungestorter Offenlandflachen beinhalten.

In der Region Rostock umfassen die Schutzgebiete und -zonen der genannten Kategorien etwa 20 Prozent
der Flache.
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Karte 7; Grundlagen: LUNG M-V

Das Uberschwemmungsgebiet Warnow umfasst den Bereich des hundertjihrlichen Hochwassers. In den
Hochwasserabflussgebieten innerhalb des Uberschwemmungs-gebietes ist die Errichtung von baulichen
Anlagen unzuldssig. Die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete umfassen den naheren Ein-
zugsbereich der jeweiligen Wasserfassungen, in denen die Errichtung baulicher Anlagen und die Anlage von
Wegen sowie der Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen in der Regel verboten ist.

Walder, Moore, Gewasser und geschiitzte Biotope

Wahrend in waldreichen Bundeslandern die Walder zum Teil in groRerem Umfang fiir die Errichtung von
Windparks freigegeben wurden, wird in Mecklenburg-Vorpommern ein vergleichsweise strenger MaRstab
angelegt. Angesichts des geringen Waldanteils in und des wiederum hohen Anteils naturnaher Walder ist
dieses Vorgehen gerechtfertigt. In der Region Rostock sind somit nur wenige Waldgebiete bei der Flachen-
auswahl fir die Windenergienutzung tiberhaupt in Betracht gekommen, und nach der Zusammenfihrung
aller Auswahlkriterien wurden letztlich keine geeigneten Flachen in den Waldern ermittelt. In der Karte ab-
gebildet sind diejenigen Walder, die aufgrund ihrer Schutz- oder Erholungsfunktion bei den Flachenermitt-
lung von vornherein ausgeschlossen wurden. Wie bei den Waldern weicht auch bei den Mooren der Um-
fang der abgebildeten Ausschlussflachen von den in der Karte 4 weiter oben im Abschnitt 2 dargestellten
Moore ab. Bei der Ermittlung geeigneter Windenergiegebiete pauschal ausgeschlossen wurden nur die be-
sonders schiitzenswerten tiefgriindigen Moore, die Torfkorper in einer Machtigkeit von 1,20 Metern und
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mehr aufweisen. Von der Uberplanung ausgeschlossen sind auch die gesetzlich geschiitzten Biotope in der
Agrarlandschaft. Dies sind insbesondere temporadre Gewadsser, Feuchtbiotope und Feldgehdlze. Die Walder,
Seen, Moore und Biotope wurden ab einer MindestgroRe von 5 Hektar in der Planung beriicksichtigt. Un-
terhalb dieser GroR3e gibt es zahlreiche kleinere Strukturen, deren Berlicksichtigung im Mal3stab der Regio-
nalplanung jedoch nicht sinnvoll ware. Der gesetzliche Schutz solcher Kleinbiotope wird durch die Fest-

Karte 8; Grundlagen: LUNG MV, LM MV, LFoA MV

legung der Windenergiegebiete im Raumentwicklungsprogramm nicht bertihrt und ist bei der spateren
Genehmigung von Windenergieanlagen zu beachten.

Bei Angrenzung an Waldgebiete wurden in der Regel die Waldrander gemal der amtlichen Waldkarte her-
angezogen und die Grenzen der Windenergiegebiete in 50 Metern Abstand gezogen, sodass der gesetzliche
Waldabstand, auch bei Errichtung von Windenergieanlagen auf den Grenzen der Vorranggebiete, eingehal-
ten wird. Berlicksichtigt wurden zusammenhangende Waldgebiete ab 5 Hektar GroRe. Bei Seen und ge-
schitzten Biotopen erfolgte die Abgrenzung anhand der digitalen Daten des Landesamtes fir Umwelt, Na-
turschutz und Geologie. Zur Freihaltung der Uferzonen um die Seen, soweit sie nicht zugleich geschiitzte
Biotope sind, wurde ein pauschaler Schutzabstand von 200 Metern angesetzt.
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Brutreviere von GroRvogeln

Die unten abgebildete Karte gibt die Verbreitung der planungsrelevanten Brutplatze in ungefahrer Lage und
Verteilung wieder. Sie soll die raumliche Auswirkung der Abstandszonen anschaulich machen, ohne Riick-
schliisse auf die genaue Position einzelner Brutplatze zu ermoglichen. Der Schreiadler besiedelt in Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg ein begrenztes Verbreitungsgebiet. Die Niederungen von Recknitz,
Warbel und Peene in der Region Rostock bilden den westlichsten Auslaufer des Verbreitungsgebietes in
Mitteleuropa. Aufgrund der besonderen Seltenheit und Stérungsempfindlichkeit des Schreiadlers sowie der
prekaren Bestandssituation ist im Erlass der obersten Landesplanungsbehorde eine 3-Kilometer-Abstands-
zone um die bekannten Brutplatze als Ausschlussgebiet fiir die Windenergienutzung vorgeschrieben. In der
Region Rostock sind davon grof3e Teile der Amtsbereiche Gnoien und Tessin sowie Teile der Mecklen-
burgischen Schweiz erfasst.

Karte 9 Grundlagen: LUNG MV

Im Unterschied zum Schreiadler kommen See- und Fischadler in der gesamten Region vor, weisen aber ei-
nen deutlich erkennbaren Verbreitungsschwerpunkt im slidlichen Raum auf, wo die groBen Seen bevor-
zugte Jagdreviere bilden. Fiir die Seeadler haben in den vergangenen Jahren Geflligelfarmen als Jagdreviere
an Bedeutung gewonnen, sodass eine enge Bindung der Brutpldtze an Gewasser nicht mehr Gberall gege-
ben ist. Aufgrund der vergleichsweise guten Bestandssituation ist fiir die See- und Fischadler nur der ge-
setzliche Mindestabstand von 500 Metern um die Brutplatze als Ausschlussgebiet fiir die Windenergienut-
zung vorgeschrieben.
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Schutzbereiche um Flugpldtze und Radaranlagen

Karte 10; Grundlagen: AfRL RR

Im Bauschutzbereich des Flugplatzes Laage und in den Schutzbereichen fir militarische Anlagen sind bauli-
che Anlagen in Abhangigkeit vom jeweiligen Standort und der jeweiligen Bauhéhe genehmigungspflichtig.
Aufgrund der groflen Hohe moderner Windenergieanlagen ist davon auszugehen, dass bei einer Planung
von Windenergieanlagen innerhalb der Schutzbereiche die betreffenden Schutzerfordernisse in der Regel
beriihrt werden. Nicht als Ausschlussgebiete berlicksichtigt wurden die sehr grof3flachigen Zustandigkeits-
bereiche der Luftfahrtbehorden nach § 18 a Luftverkehrsgesetz bzw. Interessenbereiche um die Radaranla-
gen am Flugplatz Laage, auf dem Schmooksberg sowie im nordwestmecklenburgischen ElImenhorst. In-
nerhalb dieser Bereiche sind die militarischen Belange bei der Planung von Windenergieanlagen im Einzel-
fall zu berticksichtigen.
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Verfiigbares Flachenpotenzial

Karte 11; Grundlagen: div. Basis- u. Fachdaten

Das fiir die Windenergienutzung verfiigbare Flichenpotenzial ergibt sich durch Uberlagerung aller vorste-
hend beschriebenen Ausschlussgebiete und Abstandszonen. Die Giberlagernde Darstellung in der Karte 11
macht anschaulich, dass nur sehr wenige Flachen auRerhalb der Ausschlussgebiete liegen und damit als
mogliche Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen in Betracht kommen. Zugleich wird anschaulich, wie
stark die raumliche Verteilung und mogliche Abgrenzung der Vorranggebiete allein durch die groRen
Schutzabstande zu den Wohnorten vorbestimmt ist.
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Vorauswahl moglicher Vorranggebiete

Karte 12; Grundlagen: AfRL RR

Zur Vorauswahl méglicher Vorranggebiete wurden aus den sogenannten WeiRflichen, die nach Uberlage-
rung aller Ausschlussgebiete verblieben, diejenigen mit einer GrolRe ab 30 Hektar ausgewahlt. In der Regel
sollen in einem Vorranggebiet mindestens drei Anlagen Platz finden. Damit soll eine flaichenhafte Verbau-
ung der Landschaft mit Windenergieanlagen an zahlreichen Klein- und Einzelstandorten vermieden werden.
Bei Weiltflachen im unmittelbaren Nahbereich der geplanten Vorranggebiete fir Industrie und Gewerbe
wurde abweichend eine MindestgroRe von 20 Hektar angesetzt, weil hier der Aspekt der verbrauchernahen
Energieversorgung hoher und die Schonung des Freiraumes entsprechend niedriger zu gewichten ist.

47 | 85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

3.2 Bewertung der ermittelten Potenzialflachen

Grundsdtze der umweltbezogenen Konfliktbewertung

Nach Anwendung der Abstandsvorgaben und der weiteren Ausschlusskriterien, die sich mehr oder weniger
zwingend aus bestehenden Rechtsvorschriften ergeben, bleibt nur ein sehr geringer Abwagungsspielraum,
innerhalb dessen weitere Umweltschutzbelange in die Planung einbezogen werden kénnen. Schutzanforde-
rungen, die friiher in der Regel zum Ausschluss der Windenergienutzung gefiihrt hatten, haben zwar nach
wie vor ein hohes Gewicht, unterliegen nun jedoch vollstandig der planerischen Abwagung und haben sich
letztlich der Erreichung der gesetzlichen Flachenzielvorgaben unterzuordnen.

Um in diesem sehr engen Rahmen eine angemessene Berlicksichtigung aller Umweltschutzbelange bei der
endgiltigen Flachenauswahl zu gewahrleisten, wurde eine abgestufte schutzgutbezogene Konfliktbewer-
tung vorgenommen, die anschliefend zu einer flaichenbezogenen Gesamtbewertung zusammengefihrt
wurde. Als konflikttrachtig gehen grundsatzlich nur Bereiche mit erheblicher Betroffenheit bestimmter
Schutzgiter in die Bewertung ein. Konfliktarmere Flachen gehen nicht in die Bewertung ein. Fir die abge-
stufte Konfliktbewertung gilt der nachfolgend zunachst allgemein formulierte Malstab.

Erkennbares Konfliktpotenzial:

— Eingriff in Schutzgebiete und Schutzzonen, deren Zweck durch die Windenergienutzung mehr als nur un-
erheblich beriihrt wird;

— Eingriff in Freirdume, die nach den Empfehlungen der Landschaftsplanung eine besondere Bedeutung
fir den Schutz von Natur und Landschaft haben und durch Windenergieanlagen beeintrachtigt werden
kénnen; maBgeblich sind hier nur die héheren Bewertungsstufen, in der Landschaftsplanung also min-
destens eine ,hohe” Bewertung der Schutzwiirdigkeit;

— Eingriff in die Umgebung schiitzenswerter Bereiche, insbesondere von Vogellebensradumen und bedeut-
samen Baudenkmalen, wenn es aufgrund der Nahe zu erheblichen Beeintrachtigungen durch Windener-
gieanlagen kommen kénnte.

Hohes Konfliktpotenzial:
— Eingriff in Schutzgebiete und Schutzzonen, deren Zweck durch die Windenergienutzung gravierend be-
eintrachtigt wird;

— Eingriff in Freirdume, die nach den Empfehlungen der Landschaftsplanung eine herausragende Bedeu-
tung fir den Schutz von Natur und Landschaft haben und durch Windenergieanlagen beeintrachtigt
werden kdnnen; maligeblich sind hier nur die héchsten Bewertungsstufen, in der Landschaftsplanung
also eine ,,sehr hohe” Bewertung der Schutzwiirdigkeit;

— Eingriff in die Umgebung schiitzenswerter Bereiche, wenn aufgrund der konkreten rdumlichen Bedin-
gungen im Einzelfall erhebliche Beeintrachtigungen durch Windenergieanlagen wahrscheinlich sind.

48 | 85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

Kritisches Konfliktpotenzial:

— Eingriff in durch Gesetz oder Rechtsverordnung geschiitzte Bereiche und deren Umgebung, wenn auf-
grund der konkreten rdumlichen Bedingungen im Einzelfall die Beeintrachtigungen durch Windenergie-
anlagen so erheblich ware, dass der Schutzzweck hinfallig wiirde.

— Eingriff in die Umgebung schiitzenswerter Bereiche, wenn aufgrund der konkreten raumlichen Bedin-
gungen im Einzelfall erhebliche Beeintrachtigungen durch Windenergieanlagen absehbar sind.

Fir die schutzgutbezogene Bewertung der Umweltauswirkungen wurden die nachfolgend beschriebenen
Kriterien und Datengrundlagen herangezogen. In den Karten 1 bis 6 in der Anlage 1 zu diesem Umweltbe-
richt ist die raumliche Auspragung der Bewertungen schutzgiiterbezogen dargestellt.

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden

Mit der landesgesetzlichen Vorgabe einheitlicher, grofRziigig bemessener Schutzabstdnde zu den Wohnor-
ten geht der vorsorgende Immissionsschutz bereits von vornherein mit groRtem Gewicht in die Planung der
Windenergiegebiete ein. Die Auswahl potenzieller Windenergiegebiete wird von dieser Vorgabe zu tber 80
Prozent vorherbestimmt. Eine weitergehende Konfliktbewertung ist in dieser Hinsicht nicht erforderlich,
weil mit Bezug auf Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen und deren Auswirkungen auf das
menschliche Wohlbefinden tGiberhaupt nur die konfliktarmsten Flachen in die Vorauswahl gelangen.

Dagegen wird der Belang der menschlichen Erholung und der Schutz von Naherholungsgebieten und Tou-
rismusraumen von den Ausschlusskriterien gar nicht abgebildet. Dieser Belang ist somit in die Konfliktbe-
wertung aufzunehmen. Die aktuell verfligbare Datengrundlage ist die Bewertung der Erholungsfunktion der
Landschaft im regionalen Landschaftsrahmenplan. Da sich die Charakteristik der Landschaftsraume und die
Praferenzen der Urlauber und Erholungsuchenden in der Region seit der Erstellung dieses Planes nicht
grundlegend verandert haben, kann die Bewertung der Erholungsfunktion im Wesentlichen immer noch als
glltig angesehen und herangezogen werden.

Erkennbares Konfliktpotenzial:

— Gebiete mit besonderer Bedeutung fiir die menschliche Erholung.

Hohes Konfliktpotenzial:

— Gebiete mit herausragender Bedeutung fiir die menschliche Erholung.

Kritisches Konfliktpotenzial:
— Kistenstreifen, Seeuferstreifen an Badegewassern im Binnenland;

— Abstandszone von 500 Metern um Wochenendhauskolonien im AuRenbereich.

Die raumliche Ausdehnung der Konfliktbereiche ist in der Karte 1 in der Anlage 1 abgebildet. Als Ausschluss-
gebiete, die mit Riicksicht auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden festgelegt wurden, sind
in der Karte die Abstandszonen um die Wohnorte abgebildet.
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Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Durch den weitgehenden Ausschluss von Waldern sowie den ganzlichen Ausschluss von Naturschutzgebie-
ten, geschitzten Biotopen, Seen und tiefgriindigen Mooren sind bei der Vorauswahl potenzieller Windener-
giegebiete die wichtigsten Lebensrdaume boden- und wassergebundener Tierarten bereits weitgehend be-
ricksichtigt. Die Vorauswahl umfasst nahezu ausschlieRlich Gebiete im agrarisch genutzten Offenland, das
fir wildlebende Tierarten der oben genannten Gruppen nur sehr eingeschrankte Lebensraumfunktionen
aufweist. Die nur kleinrdumige Zerstérung von Ackerhabitaten durch Fundamente und Zuwegungen von
Windenergieanlagen im Offenland ist im regionalen MaRstab vernachlassigbar. Somit stehen bei der Be-
wertung des Konfliktpotenzials die Lebensraumanspriiche der Avifauna im Vordergrund. Unter den Tieren
des Luftraumes sind wiederum in erster Linie die Vogel bewertungsrelevant, weil fiir Fledermause regelma-
Rig anlagen- und betriebsbezogene SchutzmaRnahmen vorgeschrieben sind. Unter den Végeln sind wiede-
rum die Greifvogel vorrangig zu betrachten, weil sie kein ausgepragtes Meidungsverhalten gegeniiber
Windenergieanlagen aufweisen und deshalb in hohem MaRe schlaggefahrdet sind.

Mit den Europdischen Vogelschutzgebieten sind die wichtigsten Vogellebensrdume schon Bestandteil der
Ausschlussgebiete fir die Windenergienutzung. Die Bewertung moglicher Windenergiegebiete aullerhalb
der Vogelschutzgebiete soll wie bei den librigen Umweltschutzbelangen dem Grundsatz der vorsorgenden
Konfliktvermeidung folgen. Dartiber hinaus soll schon bei der Auswahl der Windenergiegebiete sicherge-
stellt werden, dass die spatere Genehmigung von Windenergieanlagen in diesen Gebieten nicht an den ge-
setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes scheitert.

Beziiglich des Totungs- und Verletzungsrisikos von Vogeln ist mit dem § 45b und der zughorigen Anlage 1
des Bundesnaturschutzgesetzes ein einheitliches Priifschema verbindlich vorgeschrieben. Mit der abgestuf-
ten Festlegung von Priifradien um die Brutplatze bestimmter GroRvogelarten entspricht dieses Schema im
Prinzip den friher geltenden fachlichen Empfehlungen und landesbehdrdlichen Richtlinien, wie der in
Mecklenburg-Vorpommern eingefiihrten Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe (AAB-WEA).
Die nunmehr geltende Vorgabe des Bundes reduziert jedoch die Anzahl der prifungsrelevanten Arten —
also derjenigen Vogel, die durch den Betrieb von Windenergieanlagen liberhaupt so stark gefahrdet wer-
den kdnnen, dass es einer Totung im rechtlichen Sinne gleichkdme und die artenschutzrechtlichen Zugriffs-
verbote zu beachten sind. Ebenfalls reduziert wird der raumliche Umfang der Priifradien — also der Bereiche
um die Brutplatze, die von den Vogeln so haufig durchflogen werden, dass das Schlagrisiko beim Betrieb
von Windenergieanlagen im rechtlichen Sinne als wesentlich erhéht angesehen werden kann. Fir die Be-
wertung des Konfliktrisikos mit Bezug auf die Brutpldtze von GroRRvogeln bildet das gesetzliche Priifschema
eine geeignete Grundlage, soweit Daten der Brutplatze vorliegen.

Im bundesweiten Vergleich bieten das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Region Rostock nicht nur
Greifvogeln sehr gute Lebensbedingungen, sie sind auch ein wichtiges Rast- und Durchzugsgebiet flir Wat-
und Wasservogel. Diese Vogel weisen ein ausgepragtes Meidungsverhalten gegeniiber Windenergieanlagen
auf und sind daher weniger schlaggefahrdet als die Greifvogel. Die wichtigsten Rast- und Nahrungsgebiete
liegen innerhalb der europaischen Vogelschutzgebiete und sind damit von der Windenergienutzung ausge-
schlossen.

Wichtige Leitlinien des Vogelzuges bilden die Ostseekiste sowie die Gewdsserniederungen von Warnow,
Recknitz/Augraben, Peene und Nebel. Zur Bewertung des Zuggeschehens wurde in den neunziger Jahren
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ein Modell der Vogelzugdichte in Mecklenburg-Vorpommern berechnet, das im Jahr 2024 aufgrund neuer
Daten und Erkenntnisse aktualisiert wurde. Die Kiistenlinie und Teile oben genannten Binnengewadsser sind
darin der Zone hochster Dichte (Zone A) zugeordnet, die friiher als Ausschlussgebiet fiir die Windenergie-
nutzung galt. Da sich die neuen, klarstellenden Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zur rechtlichen
Bewertung des Schlagrisikos nur auf die heimischen Brutvogel beziehen, fehlt es nach wie vor an einem
bundeseinheitlichen MaRstab der Risikobewertung fir durchziehende Vogel.

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber die friihere extensive Auslegung des Totungsverbotes in den fachlichen
Richtlinien der Lander bei den Brutvogeln teilweise zuriickgenommen hat, spricht dafiir, dass auch die
ebenso extensive Auslegung der gesetzlichen Zugriffsverbote bei den Zugvogeln keinen Bestand mehr ha-
ben kann und aus heutiger Sicht als zu weitgehend gelten muss. Zugleich wurde jedoch bei der letzten Neu-
fassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europdischen Union dem Schutz der Zugvogel eine hohe
Bedeutung beigemessen, wenn es um die Auswahl von Windenergiegebieten, insbesondere in Verbindung
mit der neu eingefiihrten Kategorie der Beschleunigungsgebiete, geht.

In den Vorgaben der Europdischen Union fiir die festzulegenden Beschleunigungsgebiete sind neben den
Vogelschutzgebieten auch die Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung als Ausschlussgebiete be-
stimmt. In der Region Rostock wurden diese Schutzgebiete in die Vorauswahl potenzieller Windenergiege-
biete einbezogen, soweit es sich um Ackerlandschaften handelt. Diese Ackerlandschaften stehen unter
Schutz wegen einer vergleichsweise hohen Dichte von Kleingewadssern und den damit gegebenen Lebens-
raumaqualititen fiir bestimmte Amphibien, werden im Ubrigen aber ganz normal bewirtschaftet. Die Wind-
energienutzung kann hier nicht von vornherein als unvereinbar mit dem Schutzzweck angesehen werden.

Um die Bedeutung der unterschiedlichen Landschaftseinheiten in der Region Rostock als Vogellebensraume
artibergreifend abzubilden, wurde eine generalisierte Bewertung der Habitatausstattung vorgenommen.
Dabei wurde von der Annahme ausgegangen, dass Walder, Seen, Griinlandkomplexe und Feuchtgebiete fir
die Mehrzahl der von Windenergieanlagen potenziell gestorten oder gefahrdeten GroRvogel eine beson-
dere Bedeutung, entweder als Brut-, Rast- oder Jagdhabitat, haben. Zudem wurde davon ausgegangen,
dass im landwirtschaftlich genutzten Offenland diejenigen Bereiche eine erhdhte Lebensraumqualitdt ha-
ben, die relativ dicht mit kleinen Geholzen, Gewassern, Hecken und Graben durchsetzt sind. Damit werden
zugleich die Lebensraumanspriiche vieler Kleinvogel- und Fledermausarten in generalisierter Form in die
Bewertung einbezogen. Als negative Faktoren der Lebensraumqualitdt wurden dagegen der Grad der Uber-
bauung mit Siedlungsflachen und der Grad der Zerschneidung durch Verkehrswege und Freileitungen ange-
nommen.

Eine deutlich Gberdurchschnittliche Habitatausstattung weisen nach dieser Bewertung die Landschaftsein-
heiten , Rostock-Gelbensander Heide", , Sternberger Seengebiet”, , Krakower Seen- und Sandergebiet” so-
wie ,GroRseenland mit Muritz-, Kolpin- und Fleesensee” auf, die durch einen hohen Wald- und Gewasser-
anteil und einen geringen Storungsgrad gekennzeichnet sind. In der regionalen Verbreitung der Leitarten
See- und Fischadler manifestiert sich die besondere Qualitat dieser Teilrdume. Eine herausgehobene Habi-
tatausstattung weisen die Landschaftseinheiten ,,Warnow- und Recknitztal“ sowie , Teterower und Malchi-
ner Becken” mit ihren ausgedehnten, Giberwiegend stérungsarmen Grinlandkomplexen auf. Diese manifes-
tiert sich unter anderem in der regionalen Verbreitung des Schreiadlers, der als Leitart fiir stérungsarme
Landschaftsraume gelten kann.

51| 85



UMWELTBERICHT — 2. ENTWURF RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM - SEPT. 25 PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

Ausgehend von diesen Uberlegungen wurde zur Bewertung der Konflikte mit dem Schutz von Tieren, Pflan-
zen und biologischer Vielfalt die nachfolgend dargelegte Systematik angewandt.

Erkennbares Konfliktpotenzial:

— Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung;

— Landschaftseinheiten mit besonderer Habitatausstattung;

— erweiterte Priifbereiche um bekannte Brutplatze der Seeadler, Schreiadler und Fischadler;

— Abstandszone von 3.000 Metern um Schlafgewdsser der Kraniche, Enten, Ganse und Schwane mit lan-
desweiter Bedeutung (Kategorien A und B).

Hohes Konfliktpotenzial:
— Gebiete mit sehr hoher Dichte des Vogelzuges (Zone A);

— Abstandszone von 500 Metern um Europaische Vogelschutzgebiete.

Kritisches Konfliktpotenzial:
— Landschaftseinheiten mit herausragender Habitatausstattung;
— zentrale Priifbereiche um bekannte Brutplatze der Seeadler und Fischadler;

— Abstandszone von 500 Metern im Umkreis um Schlafgewasser der Kraniche, Enten, Ganse und Schwane
mit landesweiter Bedeutung (Kategorien A und B).

Die raumliche Ausdehnung der Konfliktbereiche ist in der Karte 2 in der Anlage 1 abgebildet. Als Ausschluss-
gebiete, die mit Riicksicht auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt bei der Flachenauswahl fir die
Windenergienutzung von vornherein aufler Betracht blieben, sind in der Karte die Vogelschutzgebiete, die
groReren geschiitzten Biotope und Naturschutzgebiete, der grofSte Teil der Walder sowie, in rdumlich ange-
naherter Darstellung, die Abstandszonen um die Brutreviere der Schreiadler abgebildet. Einzelne Brutplatze
der See- und Fischadler mit ihren Ausschluss- und Abstandszonen sind nicht abgebildet. Einen Eindruck von
deren ungefahrer Verteilung und Ausdehnung vermittelt die Karte 9 im Abschnitt 3.1 weiter oben.

Klima

Die verstarkte Nutzung der Windenergie zur Stromerzeugung soll allmahlich den weitgehenden Verzicht auf
fossile Brennstoffe ermdglichen und damit zur globalen Eindammung von Kohlendioxidemissionen und den
davon wiederum ausgeldsten Klimaveranderungen beitragen. Die gesetzlich vorgegebenen Flachenziele fir
die Windenergienutzung sind an den nationalen und internationalen Zielen des Klimaschutzes ausgerichtet.
Flr die Region Rostock wurde in Vorbereitung der Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes ein
eigenes Energiekonzept erarbeitet. Darin wurde fiir die regionale Ebene, ebenfalls ausgerichtet an den
Ubergeordneten Zielen des Klimaschutzes, die Umstellung auf eine umweltfreundliche Energieversorgung
vorgezeichnet und ein Flachenbedarf fiir Windenergieanlagen in dhnlicher GroRenordnung ermittelt, wie er
jetzt gesetzlich vorgegeben ist.

Im Bezug auf die gesamte Region Rostock wird mit einer Flachenfestlegung fiir die Windenergienutzung im
geplanten Umfang dem Belang des Klimaschutzes somit hinreichend Rechnung getragen. Zugleich wird mit
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dem Ausschluss der tiefgriindigen Moore von der Flachenauswahl sichergestellt, dass die Errichtung von
Windparks nicht in Konflikt gerat mit einer moglichen Wiedervernassung dieser Moore. Neben den Mooren
dienen auch Walder der Bindung von Kohlendioxid. Walder sind von der Flachenauswahl zum gréRten Teil
ebenfalls ausgeschlossen.

Als bewertungsrelevant verbleiben somit diejenigen Moore und Walder, die von den Ausschlusskriterien
nicht erfasst werden. Fir die Auswahl und Bewertung der einzelnen Vorranggebiete mit Bezug auf den Kli-
maschutz wurde folgende Bewertung angewandt:

Erkennbares Konfliktpotenzial:
— Uberplanung von (nicht tiefgriindigen) Mooren;

— Uberplanung von Waldgebieten (ohne besondere Schutz- oder Erholungsfunktion).

Hohes Konfliktpotenzial:

Bei diesem Schutzgut nicht vorkommend.

Kritisches Konfliktpotenzial:

Bei diesem Schutzgut nicht vorkommend.

Die raumliche Ausdehnung der Konfliktbereiche ist in der Karte 3 in Anlage 1 abgebildet. Ausschlussgebiete
sind darin nicht abgebildet. Der Ausschluss der meisten Waldgebiete dient zwar dem Klimaschutz, folgt
aber vorrangig dem Schutz von Tieren und Pflanzen, sodass sie den in Karte 2 zu diesem Schutzgut abgebil-
deten Ausschlussgebieten zugeordnet wurden. Der Ausschluss der tiefgriindigen Moore dient ebenfalls
dem Klimaschutz, wurde aber vorrangig dem nachfolgend beschriebenen Schutzgut Wasser und Boden zu-
geordnet und in der Karte 4 abgebildet.

Flache, Boden, Wasser und Luft

Die Eingriffe in den Boden und in das Grundwasser, die mit der Fundamentierung von Windenergieanlagen
erforderlich werden, kdnnen bezogen auf das einzelne Grundstiick und seine ndhere Umgebung erheblich
sein, sind im regionalem Mal3stab jedoch vernachlassigbar. Das gleiche gilt fir den Flachenverbrauch durch
diese Anlagen und ihre Zuwegungen. Die engeren Schutzzonen von Trinkwasserschutzgebieten, in denen
die Errichtung baulicher Anlagen in der Regel verboten ist, wurden bei der Auswahl der Windenergiege-
biete von vornherein ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen wurden die tiefgriindigen Moore und die gro-
Reren Binnengewadsser. Flr die Ubrigen Bereiche wurde das Konfliktpotenzial mit Bezug auf das Schutzgut
Wasser und Boden wie folgt bewertet:

Erkennbares Konfliktpotenzial:

— Flachen mit hoher Schutzwiirdigkeit des Bodens nach dem Landschaftsrahmenplan und der Bodenfunk-
tionsbewertung;

— AuRere Schutzzone von Trinkwasserschutzgebieten.
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Hohes Konfliktpotenzial:

— Flachen mit sehr hoher Schutzwirdigkeit des Bodens dem Landschaftsrahmenplan und der Bodenfunkti-
onsbewertung.

Kritisches Konfliktpotenzial:

— Uberplanung groRerer gesetzlich geschiitzter Geotope.

Die raumliche Ausdehnung der Konfliktbereiche ist in der Karte 4 in Anlage 1 abgebildet. Als Ausschlussge-
biete sind darin die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete, das Uberschwemmungsgebiet im
Verlauf der Warnow, die tiefgriindigen Moore und die Seen ab 5 Hektar GroRe abgebildet. Zur Bewertung
der Schutzwiirdigkeit des Bodens wurde neben dem Landschaftsrahmenplan die neuere, noch vorlaufige
Bodenfunktionsbewertung des Landesamtes flir Umwelt, Naturschutz und Geologie herangezogen und fir
den MaRstab der Regionalplanung provisorisch aufbereitet. Diese ordnet vergleichsweise groRe Bereiche
der Kategorie ,,vor baulicher Nutzung zu schiitzen” zu. Zusammen mit der ebenfalls groRflachigen Schutz-
zone lll des Trinkwasserschutzgebietes Warnow ergeben sich somit grol3e Bereiche, fiir die ein erkennbares
Konfliktpotenzial dargestellt ist.

Landschaft

Neben den Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von GroBvogeln ist die Veranderung des Landschafts-
bildes die zweite gravierende Umweltauswirkung der Windenergienutzung. In der Zukunft wird in gréBeren
Teilen der Region als bisher das Landschaftsbild von Windenergieanlagen gepragt sein. In der 6ffentlichen
Diskussion werden immer wieder verschiedene Ansichten (iber eine gewlinschte und als vertraglich emp-
fundene Verteilung der Anlagen im Landschaftsraum geduRert. Zum Teil wird fiir eine massive Konzentra-
tion an wenigen ausgewahlten Standorten pladiert, um daflir andere Teile des Landes géanzlich zu verscho

nen; zum Teil wird aber gerade die starke Zusammenballung als unharmonisch und besonders stérend
wahrgenommen und eine eher gleichmalige Verteilung der Anlagen im Raum gefordert. In den Stellung-
nahmen zum ersten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes spiegeln sich beide Sichtwei-
sen wider. Im Rahmen der Abwéagung und der Umweltprifung muss diese Verteilungsdiskussion jedoch
nicht eingehender gefiihrt werden, weil der Gesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern mit der verbindli-
chen Festlegung groRRer Schutzabstande zu den Wohnorten die rdumliche Verteilung der Windenergiege-
biete bereits sehr weitgehend vorbestimmt hat. Der Freihaltung der Wohnortumgebung von den potenziell
stoérenden Anlagen wurde vom Gesetzgeber ein sehr hohes Gewicht gegeben. In der Konsequenz kann die
Freihaltung besonders schéner Erholungslandschaften in den diinner besiedelten Teilen der Region nur mit
deutlich abgestuftem Gewicht in die Abwadgung einbezogen werden.

Zur Bewertung der Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes liegen die betreffenden Daten aus der Land-
schaftsplanung vor. In friiheren Planungsverfahren fiir Windenergiegebiete wurde von Einwendern zum
Teil vorgebracht, dass diese Bewertung nach tiber zwanzig Jahren veraltet sei und als Planungsgrundlage
nicht mehr verwendet werden kdnne. Da sich in dieser Bewertung jedoch in erster Linie die eiszeitlich ge-
pragte Gelandemorphologie sowie die im Mittelalter und in der friihen Neuzeit entstandenen Landnut-
zungsmuster abbilden, kann sie nicht nach wenigen Jahrzehnten bereits veraltet sein. Lediglich tertiare
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Landschaftsmerkmale wie Hecken und Allen, Siedlungsrander und bauliche Anlagen im AuBenbereich ha-
ben in den vergangenen Dekaden das Bild modifiziert, ohne aber die Anmutung der verschiedenen Land-
schaftsraume und ihre sehr unterschiedlichen Qualitdaten grundlegend zu verandern.

Zum Schutz der Landschaft gehort auch der Schutz der Ortsbilder. Es kann davon ausgegangen werden,
dass die dichte Umstellung eines Ortes in allen Himmelsrichtungen vom durchschnittlichen Betrachter als
grobe Verunstaltung des Ortsbildes wahrgenommen wiirde. Lokale Haufungen und die Umstellung von Ort-
schaften entstehen im Zusammenwirken mehrerer benachbarter Windparks. Das daraus erwachsende Kon-
fliktpotenzial kann deshalb erst spater betrachtet werden, wenn die flichenbezogene Bewertung abge-
schlossen und eine engere Auswahl moglicher Windenergie-Vorranggebiete getroffen ist. Dazu wird auf die
Ausfiihrungen weiter unten verwiesen. Das flaichenbezogene Konfliktpotenzial wurde wie folgt bewertet:

Erkennbares Konfliktpotenzial:
— Gebiete mit hoher Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes;
— landschaftliche Freirdume mit hoher Schutzwirdigkeit;

— Landschaftsschutzgebiete.

Hohes Konfliktpotenzial:
— Gebiete mit sehr hoher Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes;
— landschaftliche Freirdume mit sehr hoher Schutzwiirdigkeit;

— Naturparks.

Kritisches Konfliktpotenzial:

Bei diesem Schutzgut im Rahmen der fléichenbezogenen Bewertung nicht vorkommend. Beziiglich der Be-
wertung der Umstellung von Ortschaften wird auf die Ausfiihrungen weiter unten verwiesen.

Die rdumliche Ausdehnung der Konfliktbereiche ist in der Karte 5 in Anlage 1 abgebildet.

Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen im Bezug auf Kulturgiter ist haupt-
sachlich der Schutz von Denkmalen und ihrer Umgebung im regionalen MaRstab relevant. Wie die Belange
der menschlichen Erholung und des Landschaftsschutzes wird der Schutz der Umgebung von Denkmalen in
den Ausschlusskriterien zur Ermittlung potenzieller Windenergiegebiete noch gar nicht abgebildet. Dies
spricht dafiir, dass dieser Belang in der anschlieRenden Bewertung der ermittelten Potenzialflichen ein ho-
hes Gewicht bekommt. Die Sicht auf bedeutsame Baudenkmale und ihre Beziehung zur umgebenden Land-
schaft soll nicht derart verstellt oder verandert werden, dass sie vom Betrachter nicht mehr in ihrer Beson-
derheit und ihrem historischen Zeugniswert wahrgenommen werden kann.

Flr die landesweit bedeutsamsten Baudenkmale mit ausgepragten Sichtbeziehungen in die Landschaft liegt
ein Gutachten vor, in dem die tatsachlichen Sichtfelder und potenziellen Windenergiegebiete in der jeweili-
gen Denkmalumgebung abgegrenzt und die Veranderung des Erscheinungsbildes fotografisch simuliert
wurde. In der Region Rostock gehoren zu diesen wichtigsten raumbedeutsamen Denkmalen die Altstadt
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von GUstrow, das Kloster Bad Doberan sowie die Herrenhauser Burg Schlitz, Alt Rossewitz und Kurzen
Trechow. Flr weitere raumbedeutsame Denkmale liegt die fachliche Einschatzung moglicher Sichtbeein-
trachtigungen von der oberen Denkmalbehdrde vor. Zu beachten ist, dass die Erreichung der gesetzlichen
Flachenziele fiir die Windenergienutzung den Belangen des Denkmalschutzes im Konfliktfall Gberzuordnen
ist. Kritische Konfliktsituationen sind dort zu erkennen, wo die gutachterliche oder fachbehérdliche Ein-
schatzung eigentlich ein denkmalrechtliches Verbot nahelegen wiirde.

Als Grundlage fiir das neue Regionale Raumentwicklungsprogramm wurde fiir die Region Rostock in den
letzten Jahren eine gesonderte Bewertung der kulturhistorischen und baukulturellen Potenziale der Land-
schaft erarbeitet. Der Schutz von Elementen der historischen Kulturlandschaft ldsst sich keiner der Schutz-
gutkategorien des Umweltrechts ausschlieBlich und eindeutig zuordnen, weil es Uberschneidungen sowohl
zum Schutz des menschlichen Wohlbefindens (im Hinblick auf Tourismus und Naherholung) als auch zum
Schutzgut Landschaft aufweist. Fir die Bewertung der Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen
wurde das kulturhistorische und baukulturelle Potenzial der Landschaft erganzend zur Betrachtung ausge-
wahlter, besonders raumbedeutsamer Einzeldenkmale herangezogen, wie sie sich aus dem landesweiten
Gutachten und den fachbehordlichen Einschatzungen ergibt. Es wird davon ausgegangen, dass eine hohe
Dichte von erhaltenen Zeugnissen der Bau- und Kulturgeschichte wesentlich zum Attraktionswert einer
Landschaft fiir den Tourismus wie auch zum Identifikationswert fir die einheimische Bevélkerung beitragt.
Die technische Uberformung der Landschaft durch Windenergieanlagen, insbesondere bei groRen Zusam-
menballungen von Windparks, wird dabei als umso konflikttrachtiger eingeschatzt, je starker eine Land-
schaft bis heute noch durch sichtbare Zeugnisse der Bau- und Kulturgeschichte gepragt ist. Besonders stark
gepragt sind in dieser Hinsicht die Kulturlandschaftsraume , Kloster Riihn und Stiftgebiet Schwerin®, ,Glst-
rower Land”, ,Nordliche Seenplatte”, ,Mecklenburger Schweiz” und ,,Rostocker Heide”. Uberdurchschnitt-
lich stark gepragt sind dariiber hinaus die Kulturlandschaftsraume ,Seebdder und Klosterlandschaft
Doberan”, ,Stdliches Rostock”, ,Warnowtal“, ,Recknitzta

I“und ,,Gnoiener Land”.

Sachgiiter, die durch den Betrieb von Windenergieanlagen, insbesondere im Havariefall, beschadigt werden
koénnen, sind Verkehrswege sowie Freileitungen und Rohrleitungen einschliellich der Umspannwerke und
Verteilerstationen im Leitungsnetz. Als weitere Betriebsanlagen, die typischerweise im AulRenbereich ste-
hen, sind insbesondere Biogasanlagen fiir die Bewertung relevant. Da die Einhaltung vorsorglicher Schutz-
abstande zu diesen Infrastrukturen unmittelbar der 6ffentlichen Sicherheit dient, kdnnen sie nicht mit an-
deren Belangen abgewogen werden. Diese Schutzabstdande wurden deshalb in einem gesonderten Arbeits-
schritt bei der Auswahl und dem Zuschnitt der Windenergiegebiete berlicksichtigt und nicht in die allge-
meine Bewertung der Umweltauswirkungen einbezogen. Mit Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachgi-
ter wurde folgende Bewertung vorgenommen:

Erkennbares Konfliktpotenzial:
— potenzielle Sichtfelder in der Umgebung landschaftspragender Denkmale von regionaler Bedeutung;

— Kulturlandschaften mit Gberdurchschnittlicher Bedeutung.

Hohes Konfliktpotenzial:

— Sichtfelder in der Umgebung der landschaftspragenden Denkmale von landesweiter Bedeutung (lber
2.500 Meter Entfernung vom Denkmal);

— Kulturlandschaften mit sehr hoher Bedeutung.
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Kritisches Konfliktpotenzial:

— Sichtfelder im Nahbereich der landschaftspragenden Denkmale von landesweiter Bedeutung (unter
2.500 Meter Entfernung vom Denkmal).

Die rdaumliche Ausdehnung der Konfliktbereiche ist in der Karte 6 in Anlage 1 abgebildet. Als Ausschlussge-
biete sind darin in Auswahl die Bauschutzbereiche der Flugplatze, die Umgebung des Wetterradars
Warnemiinde und die Nahbereiche lberdrtlicher Leitungen und Verkehrswege abgebildet.

Schutzgutiibergreifende Gesamtbewertung

Nach lblicher Methodik der umweltbezogenen Konfliktanalyse wiirde eine hohe oder kritische Bewertung
bei einem Schutzgut immer auf das Ergebnis der Gesamtbewertung durchschlagen. Mit Bezug auf die Wind-
energiegebiete in der Region Rostock wird diese Methodik jedoch als nicht zielflihrend angesehen. Da Um-
weltqualitat und Siedlungsdichte nicht bei allen, aber bei einigen der malRgebenden Schutzgliter und Be-
lange ein entgegengesetztes Verhaltnis aufweisen, fihrt die gesetzlich vorgegebene Beschrankung der Aus-
wahl auf moglichst siedlungsferne Flachen zu einer entsprechend erhéhten Betroffenheit anderer schutz-
wirdiger Belange. Im Ergebnis misste fast allen potenziell geeigneten Windenergiegebieten bei irgendei-
nem Schutzgut — und damit auch in der Gesamtbewertung — ein mindestens hohes Konfliktpotenzial zuer-
kannt werden. Die gewiinschte Unterscheidung zwischen mehr und weniger gut geeigneten Flachen wirde
damit nicht erreicht. Auch ist zu beriicksichtigen, dass der Umfang der letztlich auszuwahlenden Flachen
vorrangig am gesetzlichen Flachenziel — und nicht an der umweltbezogenen Konfliktbewertung — auszurich-
ten ist. Es darf somit keinen Automatismus geben in dem Sinne, dass etwa ein hohes Konfliktpotenzial eines
moglichen Vorranggebietes in jedem Fall zu dessen Ausschluss filhren misste. Zur flaichenbezogenen Er-
mittlung des Konfliktpotenzials wurden deshalb die schutzgutbezogenen Bewertungen aufsummiert, um
Gebiete mit ausgepragter Konflikthdufung zu identifizieren und in der Gesamtschau die konfliktarmeren
Flachen fur die Windenergienutzung auszuwahlen. Ein erkennbares Konfliktpotenzial wurde bei jedem
Schutzgut mit einem Punkt bewertet, ein hohes Konflikpotenzial mit zwei Punkten und ein kritisches Kon-
fliktpotenzial mit drei Punkten.

Die vorstehend beschriebene Bewertungssystematik fiihrt zur Aufsummierung negativer Punktwerte, die
im Ergebnis die unterschiedliche Empfindlichkeit der verschiedenen Teilrdume der Region gegen eine Uber-
bauung mit groRen Windenergieanlagen abbilden. Fiir die Bewertung der moglichen Windenergiegebiete
sind jedoch die negativen Umweltauswirkungen nicht allein maRgebend. Daneben gibt es Faktoren, welche
die wirtschaftliche Ausnutzung der verschiedenen Gebiete negativ oder positiv beeinflussen. Zudem gibt es
Vorbelastungen der Umwelt, die zugunsten der Windenergienutzung gewertet werden kénnen. Um diese
verschiedenen Faktoren in die Gesamtbewertung einzubeziehen, wurden folgende Kriterien herangezogen:

— im Bereich geltender Bauh6henbeschrankungen um den Flugplatz Laage die Gelandehdhe, um die dort
gegebenen Einschrankungen fiir den Einsatz groRer ertragsstarker Windenergieanlagen abzubilden;

— die Nahbereiche der Autobahnen, um die besonders verlarmten Bereiche abzubilden, in denen Wind-
energieanlagen keine horbare Zusatzbelastung hervorrufen;

— die Umgebung von Leitungen des Hoch- und Hochstspannungsnetzes sowie von Umspannwerken, um
die Bereiche mit glinstigen Netzanschlussmoglichkeiten abzubilden.
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Zum Teil haben die aufgefiihrten Wirtschaftlichkeitskriterien wiederum einen indirekten Umweltschutzbe-
zug. Die Bevorzugung von Standorten, an denen leistungsstarke Anlagen errichtet werden kdnnen, erhéht
die gewinnbare Menge an umweltfreundlich erzeugtem Strom. Die Bevorzugung von verlarmten Standor-
ten entlang der Autobahnen dient der Biindelung storender Schallquellen und der Freihaltung bislang ruhi-
ger Gebiete. Die Beriicksichtigung der Ndhe zu Leitungsnetzen und Verbrauchsschwerpunkten reduziert
den Anschlussaufwand und tragt zur Verringerung der weiteren Landschaftszerschneidung durch An-
schlussleitungen bei. Flachen iber 60 Meter Geldandehdhe im Bereich der Bauhéhenbeschrankung um den
Flugplatz Laage wurden wegen ihrer schlechten Nutzbarkeit gdnzlich ausgeschlossen. Die aufgefiihrten Kri-
terien wurden mit folgenden — negativen oder positiven — Punktzahlen in die Gesamtbewertung einbezo-
gen:

Geldandehdhe 50 bis 60 Meter: 2 Konfliktpunkte

— Geldandehodhe 40 bis 50 Meter: 1 Konfliktpunkt

— Nahbereich der Autobahnen bis 500 Meter: 3 Pluspunkte

— Nahbereich der Autobahnen bis 1.000 Meter: 2 Pluspunkte

— Nahbereich der Autobahnen bis 1.500 Meter: 1 Pluspunkt

— Umfeld der Hoch- und Héchstspannungsleitungen bis 3.000 Meter: 1 Pluspunkt.

Maximal wurden drei Pluspunkte vergeben. Der Begriff ,Pluspunkte” wird hier verwendet, um eine positive
Bewertung — im Unterschied zu den vorher beschriebenen Negativbewertungen — kenntlich zu machen.
Tatsdchlich wurden jedoch die Konfliktpunkte der verschiedenen Schutzgiiter aufsummiert und die positi-
ven Bewertungen von der ermittelten Summe abgezogen, weil sie in der Gesamtschau das Konfliktpotenzial
der bewerteten Flache mindern. Mathematisch sind die Pluspunkte demnach als Minuspunkte in die Be-
wertung der Konfliktschwere eingegangen. Entsprechend ist die untenstehende Tabelle zu lesen. Die raum-
liche Auspragung der Konfliktklassen ist in der Karte 7 in Anlage 1 abgebildet. Der Einfluss der positiven Be-
wertungskriterien ist in der Karte am Verlauf der Autobahnen erkennbar, die sich mit ihren Verlarmungszo-
nen gegeniber der Umgebung heller abzeichnen.

Das nach dieser Methodik ermittelte flaichenbezogene Konfliktpotenzial ist in der nachfolgenden Tabelle
wiedergegeben. Die Nummerierung der potenziellen Windenergiegebiete geht zum Teil auf friihere Ent-
wirfe zurlick, soweit es sich um solche Gebiete handelt, die im letzten Jahrzehnt schon einmal in Betracht
gezogen und zunachst wieder verworfen worden waren. Von der Neubewertung ausgenommen wurde das
Gebiet Sabel (Nr. 121), weil die hier bekannten Bauhéhenbeschrankungen keine wirtschaftliche Ausnutzung
zulassen. Nicht in die Bewertung einbezogen wurde ebenso das Gebiet Tarnow Ost (Nr. 122), weil nach
langjahriger Priifung hier die Genehmigung eines Windparks unmittelbar bevorsteht, sodass die Festlegung
als Vorranggebiet keiner erneuten Abwagung bedarf. Die Gebiete mit den Nummern 135 aufwarts sind
neue Potenzialgebiete, die mit der Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes in diesem Jahrzehnt
erstmals in Betracht gezogen wurden. Die Benennung der Gebiete orientiert sich in der Regel an den Na-
men der betreffenden Gemarkungen. Die jeweilige GroRe ist in Hektar angegeben. Die malRgebenden
Schutzgiter sind in der Reihenfolge wie oben beschrieben mit verkirzter Bezeichnung in den nachfolgen-
den Spalten wiedergegeben. Abziige und Zuschlage auf die umweltbezogene Konfliktbewertung, die auf-
grund der Kriterien Autobahnndhe, Netzndahe und Gelandehéhe vorgenommen wurden, sind in der Spalte
<+/-> enthalten. Die letzte Spalte gibt das Ergebnis der Konfliktbewertung wieder: Je hdher die Punktzahl,
desto grofer ist das Konfliktpotenzial einzuschatzen. Die Skala der erreichbarer Punktsummen reicht von
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minus 3 (beste Eignung) bis 17 (héchste Konfliktstufe). Gebiete mit mehr als 7 Konfliktpunkten sind hervor-
gehoben und wurden von der ndheren Auswahl ausgeschlossen.

Bewertung des umweltbezogenen Konfliktpotenzials des méglichen Windenergiegebiete

Nr. Name ha Mensch | Tier, Klima Boden, Land- Kultur, +/- Summe
Pflanze Wasser | schaft Sachen

22 Neubukow (Erw.) 96 1 3 0 1 0 1 -1 5
55/58 | Mistorf (Erw.) 83 0 1 0 1 0 2 -1 3
100/1 | Hohen Luckow Erw. 59 0 0 1 2 0 0 0 3
105 Linstow 183 1 2 0 1 1 2 0 7
106 Glasewitz (Erw.) 74 0 1 0 1 1 2 -3 2
107 Dalwitz (Erw.) 99 0 2 0 0 1 1 0 4
108 Stierow 158 0 1 0 1 1 0 0 3
119 Matersen 206 0 0 1 1 0 0 0 2
120 Klein Belitz 107 0 1 1 1 0 0 0 3
122 Tarnow Ost (Erw.) 383 0 3 1 2 0 2 -1 6
124 Wardow 88 0 1 1 1 0 2 0 5
127 Appelhagen (Erw.) 194 1 2 0 1 2 2 0 8
128 Grol3 Babelin 243 1 2 0 1 1 2 -2 5
130 Schlage (Erw.) 92 1 2 0 1 2 0 -1 5
131 GroR Gischow 118 0 1 1 1 0 2 0 5
132 Reinstorf 90 0 1 1 1 0 0 0 3
133 Dehmen 107 0 1 0 0 0 2 -3 0
134 Hoppenrade 65 0 1 0 1 1 2 -1 4
135 Wustrow 73 2 3 0 0 2 0 0 7
137 Hof Jornstorf 51 1 3 0 0 0 0 -1 3
138 Borgerende 43 2 2 0 1 0 2 0 7
140 Reez 49 0 1 1 2 2 1 -1 6
141 Bandelstorf 30 0 1 0 1 0 0 -2 0
145 Gllzow 222 0 3 1 0 0 2 -1 5
146 Parum 35 1 3 0 1 0 2 -1 6
147 Bulow 41 2 2 0 2 2 2 -1 9
148 Bulower Burg 47 0 3 0 2 2 2 -1 8
149 Karcheez 32 0 3 0 1 0 2 0 6
150 Zernin 233 0 1 0 2 0 2 0 6
151 Diedrichshof 43 0 1 1 2 0 2 0 6
152 Lubzin 221 0 2 0 1 2 2 -1 6
153 Oldenstorf 83 1 2 0 2 2 2 0 9
154 Grol’ Breesen 134 1 2 1 2 2 2 0 10
155 GroR Tessin 294 2 2 0 2 2 2 0 10
158 Wattmannshagen 32 0 1 0 0 0 2 0 3
159 Striesenow 85 0 0 0 2 0 0 0 2
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cow,
Nr. Name ha Mensch | Tier, Klima Boden, Land- Kultur, +/- Summe
Pflanze Wasser | schaft Sachen

160 Libsee 47 3 1 0 1 2 2 -2 7
161 Bansow 65 0 1 1 2 0 2 -1 5
162 Vogelsang 108 1 1 0 2 0 2 -1 5
163 Kleverhof 81 1 3 0 1 1 2 -1 7
164 Kammerich 124 1 3 1 1 1 2 -1 8
165 Schrédershof 99 0 1 0 2 1 0 -1 3
166 Bad Doberan 160 2 3 1 2 1 2 0 11
167 Volkenshagen 54 0 0 0 0 0 2 -2 0
168 Gnemern 30 0 3 1 2 0 0 -1 5
169 Bernitt 51 0 1 1 1 1 2 -1 5
170 Kambs Sud 31 1 3 1 2 2 1 -1 9
171 Biitzow Nord 47 0 3 1 2 1 2 -2 7
172 Steinhagen 32 1 2 1 2 1 1 -1 7
173 Eickhof 110 2 1 1 2 2 2 -2 10
174 Klein Raden 160 1 2 1 2 0 2 0 8
175 GroR Upahl 50 1 3 1 2 0 2 0 9
176 Gerdshagen 77 0 3 0 1 1 2 -1 7
177 Badendiek 135 0 1 1 2 2 2 0 8
178 Marienhof 58 1 1 0 2 2 2 -1 7
180 Dersentin 101 1 2 1 2 2 2 -1 9
181 Mamerow 41 1 3 1 2 0 2 =l 9
182 Grol Roge 48 1 3 1 2 1 2 0 10
183 Teterow Sud 163 2 3 0 2 2 2 -2 9
184 Teterow West 94 2 2 1 2 2 2 -2 9
185 Teschow 45 2 2 1 2 0 2 -1 9
186 GrolR Wistenfelde 54 0 0 1 1 0 0 0 2
187 Poggelow 71 0 2 0 1 1 0 -1 3
188 Grof3 Lunow 119 0 3 0 1 1 1 0 6
190 Wendorf 27 0 1 0 1 2 0 0 4
191 Krempin 38 0 1 1 0 0 0 -1 1
192 Gustrow Nord 21 0 1 0 0 0 1 -2 0
193 Rothenmoor 65 2 3 0 2 2 2 0 11

Die mit bis zu 7 Punkten bewerteten Gebiete wurden der nachfolgend beschriebenen naturschutzrechtli-
chen Bewertung unterzogen. Insgesamt sind dies 48 Gebiete mit einem Umfang von rund 4.400 Hektar.
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3.3 Vorlaufige naturschutzrechtliche Bewertung

Gegenstand der rechtlichen Bewertung

Die im vorstehenden Abschnitt 3.2 beschriebene Konfliktbewertung der moglichen Windenergiegebiete soll
sicherstellen, dass im gesamtregionalen Vergleich diejenigen Gebiete ausgewahlt werden, an denen Errich-
tung und Betrieb von Windenergieanlagen mit moglichst geringen schadlichen Umweltauswirkungen ver-
bunden sind. Diese Auswahl unterliegt grundsatzlich der planerischen Abwagung. Diese Abwagung findet
ihre Grenzen dort, wo einschlagige Verbote des Naturschutzrechts beriihrt werden. Mit Bezug auf die
Windenergienutzung sind dies das Verbot der erheblichen Beeintrachtigung europaischer Schutzgebiete im
§ 33 und das Verbot der Totung, Verletzung oder Storung von Tieren geschitzter Arten im § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes.

Traditionell zielt die Festsetzung von Schutzgebieten nach dem deutschen Naturschutzrecht auf die Durch-
setzung abschlieBend und eindeutig normierter Verbote ab. Die entsprechenden Verbotskataloge schlieRen
bestimmte Nutzungen innerhalb der Schutzgebiete verbindlich aus und haben aullerhalb deren Grenzen
keine Geltung. Die Festsetzung der europdischen Schutzgebiete zielt dagegen auf die Erhaltung bestimmter
Lebensrdaume und ihrer spezifischen Qualitaten. Die Feststellung, ob bestimmte Nutzungen mit den Schutz-
zielen vereinbar sind, bleibt der Einzelfallpriifung tGberlassen. Somit sind weder innerhalb der Schutzgebiete
bestimmte Nutzungen von vornherein ausgeschlossen, noch sind sie auRerhalb deren Grenzen von vornhe-
rein zuldssig. MalSstab der Einzelfallprifung ist immer die Erheblichkeit der zu erwartenden Auswirkungen
und die Vereinbarkeit mit den malRgebenden Schutzzielen.

Mit der Einfihrung von Beschleunigungsgebieten fiir Erneuerbare-Energien-Anlagen geht die Europaische
Union vom Konzept der aufwandigen Einzelfallprifung nun allerdings tendenziell ab. Bei den Voraussetzun-
gen fir die Festlegung solcher Beschleunigungsgebiete und den damit verbundenen Verzicht auf weitere
Umweltprifungen im Anlagenzulassungsverfahren wird ausdriicklich nur noch die Lage auRerhalb eines eu-
ropdischen Schutzgebietes und eben nicht mehr, wie es dem Konzept dieser Schutzgebiete eigentlich ent-
sprechen wiirde, das positive Ergebnis einer einzelfallbezogenen Vertraglichkeitsprifung genannt. Das Er-
fordernis einer solchen Priifung auf der Planungsebene bleibt zwar bestehen; aus der neuen rechtlichen
Vorgabe kann aber gleichwohl die Regelvermutung abgeleitet werden, dass Erneuerbare-Energien-Anlagen,
wenn sie am Rande aullerhalb der Schutzgebiete stehen, mit ihren Umweltauswirkungen in den allermeis-
ten Fallen als unerheblich fur den Bestand und Zweck der Schutzgebiete anzusehen sind.

Bei den Vorranggebieten fiir Windenergieanlagen darf deshalb kein Gberzogener Mal3stab angelegt wer-
den, wenn es um die Erheblichkeit dulRerer Einwirkungen in die Europdischen Schutzgebiete, insbesondere
die Vogelschutzgebiete, geht. Die gesetzliche Pflicht zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen darf
nicht so extensiv ausgelegt werden, dass die Windenergienutzung in einem weiten Umfeld um die Vogel-
schutzgebiete allein aufgrund hypothetischer Wirkungszusammenhange ausgeschlossen wird. Weder dir-
fen innergebietlich maRgebende Schutzanforderungen einfach auf eine pauschale Abstandszone um das
Gebiet ausgedehnt werden, noch kénnen bisher geltende Abstandsrichtwerte des besonderen Artenschut-
zes unbesehen fiir die gebietsbezogene Vertraglichkeitspriifung herangezogen werden.
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Die rechtlichen Bestimmungen zum besonderen Artenschutz haben ihren Ausgangspunkt beim Schutz des
einzelnen Individuums vor absichtlicher und gezielter T6tung oder Beeintrachtigung. Auf den Betrieb von
Windenergieanlagen sind diese Bestimmungen nicht direkt anwendbar. Sie kénnen nur mittels voraus-
schauender Risikoabschatzung anwendbar gemacht werden. Die vorsorgende Risikovermeidung kann an
verschiedenen Punkten des Planungs- und Genehmigungsverfahrens fiir Windparks ansetzen:

— standortbezogene Risikovermeidung, indem Habitate schlaggefahrdeter Vogel bereits bei der Wahl der
Windparkstandorte bericksichtigt werden;

— betriebszeitbezogene Risikovermeidung, indem Abschaltungen zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten
oder bestimmten Ereignissen der Landbewirtschaftung beauflagt werden;

— technische Risikovermeidung, indem Windenergieanlagen mit einer automatischen Anflugerkennung
ausgeristet und bei akuter Gefahr kurz abgeschaltet werden;

— habitatbezogene Risikovermeidung, indem durch kleinrdumige Anderungen der Landnutzung versucht
wird, die Vogel bei ihrer Nahrungssuche vom engeren Umkreis des Windparks abzulenken.

Nicht zuletzt mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebes kommt der standortbezogenen Risi-
kovermeidung eine hohe Bedeutung zu. Die {ibrigen MaRnahmen, die erst nach abgeschlossener Standort-
wahl im anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren ansetzen, haben in den vergangenen Jahren ganz
maRgeblich zur Gberlangen Dauer der Verfahren beigetragen, weil aufwandige Untersuchungen verlangt
und oftmals jahrelange Abstimmungsprozesse gefiihrt wurden. Jlingste Bemihungen auf europaischer und
nationaler Ebene um eine durchgreifende Beschleunigung der Verfahren zielen folgerichtig darauf, dass die
notwendigen Prifungen auf der Ebene der lberdrtlichen Windparkstandortplanung im Wesentlichen ab-
schlieBend vorgenommen werden. Auf dieser Ebene zielt die Priifung der rechtlichen Form nach zunachst
auf den Schutz des einzelnen Vorkommens einer Vogelart, ihrem Sinn nach jedoch letztlich auf Schutz und
Erhaltung der regionalen Population.

In die vorlaufige naturschutzrechtliche Bewertung einbezogen wurden die potenziellen Windenergiege-
biete, die im Ergebnis der im vorstehenden Abschnitt 3.2 beschriebenen Konfliktbewertung nicht mehr als
7 Punkte erhalten haben. Die vorlaufige Bewertung dient noch nicht der abschlieBenden rechtlichen Pri-
fung, die erst mit der endgiiltigen Abwagung und Beschlussfassung zum neuen Raumentwicklungspro-
gramm erfolgen wird. Deshalb wurde, wie bei der vorstehend beschriebenen allgemeinen Umweltprifung,
das Risiko des Eintritts von Verbotstatbestanden zundchst anhand eines Punktesystems bewertet, um Ge-
biete mit erhéhtem Risiko zu identifizieren und auszuschlieRen.

Bewertung moglicher Auswirkungen auf die europadischen Schutzgebiete

Wenn es um die Bewertung der Erheblichkeit duRerer Einwirkungen in die Vogelschutzgebiete auf der
Ebene der Regionalplanung geht, gibt es keine eingeflihrten MaRstdbe. Die im Bezug auf die Windenergie-
nutzung regelmalig einschlagigen Schutzziele sind:

— die Erhaltung eines ungestérten Luftraumes

— die Erhaltung stérungsarmer Offenlandbereiche
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in den Schutzgebieten. Beide Ziele lassen sich nicht an speziellen Typen geschiitzter Lebensraume festma-
chen, sondern betreffen immer das gesamte Schutzgebiet beziehungsweise das gesamte Offenland ein-
schlieBlich landwirtschaftlich genutzter Flachen.

Generalisierte MaRstdbe der potenziellen Erheblichkeit eines Flachenentzuges lassen sich der Fachliteratur
fir die wertgebenden Lebensraume der europdischen Schutzgebiete entnehmen. Auf die Bewertung dulSe-
rer Einwirkungen in die Randbereiche eines Schutzgebietes erscheinen diese Malistdbe nicht ohne Weiteres
Ubertragbar. Zu vermeiden ware jedenfalls die dichte Umstellung von Schutzgebieten durch Windenergie-
anlagen in einem MalRe, das erhebliche Auswirkungen auf die 6kologische Funktion befilirchten |asst. Hier-
fiir sind alle festgelegten und geplanten Windenergiegebiete im Nahbereich eines Schutzgebietes, ein-
schlieBlich derer in den Nachbarregionen, mit Blick auf mogliche Summationswirkungen zu betrachten.
Wenn mehr als 10 Prozent der Flache des Schutzgebietes durch direkt angrenzende — also innerhalb der
500-Meter-Abstandszone gelegene — Windparks unmittelbar gestért wiirde, sollte von einer potenziell er-
heblichen Beeintrachtigung ausgegangen werden.

Bei Windenergiegebieten in den weiteren Abstandszonen ist nicht von einem unmittelbaren Flachenentzug
auszugehen. Hier ist nur die moégliche Barrierewirkung von Windparks und das erhéhte Schlagrisiko bewer-
tungserheblich. Eine Barrierewirkung kdnnen Windparks fiir diejenigen Vogel entfalten, die Windenergiean-
lagen instinktiv meiden. Dies sind insbesondere die Wat- und Wasservogel, die sich wahrend des saisonalen
Vogelzuges in groRer Zahl in den Schutzgebieten sammeln. Erzwungene Ausweich- und Uberflugmanéver
dieser Vogel kénnen nur dann als erhebliche Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion eines Schutzgebie-
tes angesehen werden, wenn es die Hauptzugkorridore und das nahere Umfeld des Schutzgebietes im Ab-
stand bis 3.000 Meter betrifft.

Im weiteren Umfeld bis 5.000 Meter um die Vogelschutzgebiete ist nur das erhohte Schlagrisiko prifungs-
relevant, soweit es um Greifvogel mit grofen Aktionsrdumen und geringen absoluten BestandsgrofRen geht,
bei denen jedes einzelne Brutvorkommen als bedeutsam fiir den Erhaltungszustand der betreffenden Art
im jeweiligen Schutzgebiet angesehen werden muss. Inshesondere maligebend sind hier die Leitarten
Schreiadler und Seeadler, denen in der Anlage zum Naturschutzgesetz die hochsten Schutzabstdnde zuge-
ordnet wurden und die mit ihrer bevorzugten Nutzung von Griinland bzw. groReren Gewassern als Jagdre-
viere auch die Habitatpraferenzen weiterer besonders schlaggefahrdeter Arten grofRenteils abdecken. Der
pauschale Priifabstand ist hier nicht generell an den Grenzen des Schutzgebietes zu bemessen, sondern an
potenziell geeigneten Brutwaldern der betreffenden Adlerarten. Als potenzielle Brutwalder wurden pau-
schal alle zusammenhadngenden Waldgebiete ab 25 Hektar GroRe in den Schutzgebieten betrachtet.

Flr die Bewertung der Erheblichkeit moglicher Beeintrachtigungen wurden folgende Abstandszonen um die
Vogelschutzgebiete angesetzt:

— 500 Meter: Vergramungswirkung auf storungsempfindliche Vogel, insbesondere rastende Wat- und
Wasservogel, sehr hohes Schlagrisiko fiir Storche und Greifvogel, soweit sich deren Brutplatze am Rande
des Schutzgebietes befinden;

— 3.000 Meter: erzwungenes Umfliegen und Uberfliegen von Windparks durch Zugvégel kann sich erheb-
lich auf die Nutzung der Habitate innerhalb und im Umfeld des Schutzgebietes auswirken, Schlagrisiko
fr Greifvogel mit groRen Raumanspriichen;

— 5.000 Meter: Schlagrisiko fiir Greifvogel mit sehr groRen Raumanspriichen (Seeadler, Schreiadler).
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Die engere Abstandszone von 500 Metern wird als generalisierte Stér-und Gefahrdungszone angenommen,
innerhalb derer eine Vergramungswirkung auf rastende Wat- und Wasservogel sowie eine tendenziell er-
hohte Schlaggefahrdung von Kleinvégeln und Fledermausen in den Schutzgebieten angenommen werden
kann — ohne dass diese Wirkungen in jedem Fall rechtlich relevant sein missten. 500 Meter entsprechen
auch dem gesetzlichen Mindestabstand fiir die meisten GroBvogelarten, die in der Anlage zum § 45 des
Bundesnaturschutzgesetzes aufgefiihrt sind. Die weiteren Abstandszonen von 3.000 und 5.000 Metern
wurden in Anlehnung an ebendiese Anlage sowie an die frither in Mecklenburg-Vorpommern eingefiihrte
Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe ausschlieSlich um die genannten Habitate innerhalb
der Vogelschutzgebiete angesetzt. 3.000 Meter entsprechen dem bislang empfohlenen Schutzabstand um
Vogelrastgewasser von internationaler Bedeutung. Sie bilden zugleich den Abstand ab, der mindestens ein-
zuhalten ware, wenn Schreiadler an den Grenzen der Schutzgebiete briiten, womit diejenige Art mit dem
hochsten Schutzanspruch zum Malistab genommen wird. Die duflere Abstandszone von 5.000 Metern ent-
spricht dem erweiterten Priifbereich, der im Gesetz fiir Brutplatze der See- und Schreiadler vorgeschrieben
ist, womit der groRte mogliche Bereich denkbarer Auswirkungen auf die Schutzgebiete markiert ist. Diese
duleren Abstandszonen decken bereits groRe Teile der Region Rostock ab.

Im Unterschied zu den Vogelschutzgebieten sind die Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung bei der Aus-
wahl potenzieller Windenergiegebiete nicht von vornherein ausgeschlossen. In die Auswahl einbezogen
wurden allerdings nur solche Schutzgebiete, in denen die im engeren Sinne geschiitzten Lebensrdaume ei-
nen vergleichsweise kleinen Teil der Gebietsflache ausmachen. Dies sind Ackerlandschaften, die sich durch
eine erhohte Dichte von Kleingewassern auszeichnen und als Lebensrdaume fiir Amphibien (insbesondere
Kammmolch und Rotbauchunke) unter Schutz stehen, im Ubrigen aber normal genutzt und bewirtschaftet
werden. In der Regel rufen hier Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen keine Beeintrachtigungen
hervor, die Uber das Niveau der gegebenen Stérungen durch Verkehr, Land- und Forstwirtschaft hinausge-
hen. Allerdings muss vermieden werden, dass die ErschlieBung eines Windparks mit den erforderlichen Zu-
wegungen zur Zerschneidung eng zusammenhangender Wald- und Gewasserkomplexe in den Schutzgebie-
ten fiihrt. Da in allen Schutzgebieten mit dem Vorkommen geschitzter Fledermausarten gerechnet werden
muss, ist wie bei den Vogelschutzgebieten eine potenzielle Stor- und Gefahrdungszone von 500 Metern um
alle Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung anzusetzen, die hier zugleich die dufRere Grenze po-
tenziell erheblicher duRRerer Einwirkungen markiert.

Die europaischen Schutzgebiete mit den angesetzten Abstandszonen sind in der Karte 8 in Anlage 1 abge-
bildet. Im Unterschied zu den anderen Karten derselben Anlage gehen die Darstellungen liber die Grenzen
der Region Rostock hinaus, um mégliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den laufenden Windener-
gieplanungen der Nachbarregionen erkennbar werden zu lassen. Die groBen Vogelschutzgebiete liegen fast
alle entlang der westlichen, stidlichen und 6stlichen Grenzen der Region Rostock, was die dort gegebenen
besonderen Naturraumqualitaten deutlich macht, die sich ebenso in den angrenzenden Bereichen der
Nachbarregionen auspragen. Aufgrund ihrer Qualitdten zahlen diese Grenzrdaume in der Region Rostock wie
in den anderen Regionen nicht zu den Vorzugsraumen der Windenergienutzung. Ausgepragte Ballungen
von Windparks oder mégliche Umstellungen der Schutzgebiete, die deren Funktion erheblich beeintrachti-
gen konnten, sind deshalb auf dem gegenwartigen Stand der Planung nicht abzusehen.

Ausgehend von diesen Uberlegungen wurden zur Bewertung des Risikos rechtlich erheblicher Auswirkun-
gen auf die europdischen Schutzgebiete die folgenden Kriterien herangezogen:
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Unmittelbare Storwirkung in ein Schutzgebiet:

— mogliche Storwirkung auf mehr als 1 Prozent der Flache des Schutzgebietes: 1 Punkt

— mogliche Storwirkung auf mehr als 10 Prozent der Flache des Schutzgebietes: 2 Punkte.

Verstellung bevorzugter Nahrungshabitate im Umfeld eines Vogelschutzgebietes:

— im weiteren Umfeld von 3.000 bis 5.000 Metern: 1 Punkt
— im ndheren Umfeld bis 3.000 Meter: 2 Punkte.

Als mogliche Storzonen wurden alle Flachen in den Schutzgebieten angerechnet, die naher als 500 Meter
an einem moglichen Windenergiegebiet liegen. Die Anteile wurden im Verhaltnis zur Gesamtflache des je-
weiligen Schutzgebietes innerhalb der Region Rostock berechnet. Storzonen von bereits festgelegten Vor-
ranggebieten wurden dabei als Vorbelastung angerechnet. Als bevorzugte Nahrungshabitate im Umfeld der
Vogelschutzgebiete wurden Seen, Griinland und Feuchtgebiete ab 5 Hektar GroRe im naheren Umfeld und
ab 50 Hektar GroRRe im weiteren Umfeld betrachtet. Zudem wurden Ackerflachen betrachtet, soweit sie
eine hohe Bedeutung als Rastgebiete fiir Wat- und Wasservogel haben. Die Ergebnisse wurden mit der
nachfolgend beschriebenen artenschutzrechtlichen Bewertung zusammengefasst und sind weiter unten
tabellarisch aufgelistet.

Bewertung der Auswirkungen auf die Vorkommen geschiitzter Arten

Die nach der neuen Anlage 1 zum § 45 b des Bundesnaturschutzgesetzes grundsatzlich prifungsrelevanten
GroRvogelarten sind in der Region Rostock Schreiadler, Seeadler und Fischadler. Die Vogel dieser Arten sind
langjahrig brutplatztreu, und es liegen Daten aus vollstdandigen und kontinuierlichen Erfassungen der Brut-
platze vor. Es sind zugleich diejenigen Arten, bei denen die planerische Berlicksichtigung mutmallicher Be-
wegungsraume Uberhaupt sinnvoll ist, weil diese Tiere auf ein bestimmtes Spektrum von Beutetieren spezi-
alisiert sind und entsprechend gezielt bestimmte Nahrungshabitate im Umfeld ihrer Brutplatze anfliegen.
Diese Bedingungen treffen auch auf den in der Region verbreiteten WeiRstorch zu. Mit Bezug auf die neu
geplanten Windenergiegebiete wurden dem Planungsverband vom Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz
und Geologie keine Hinweise auf mogliche Konflikte mit 6rtlichen Vorkommen des Weilstorches gegeben.

Mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes wurde die Priifungsmethodik und das relevante Artenspek-
trum einheitlich geregelt. Von den im Gesetz aufgefiihrten Arten kommen nicht alle in der Region Rostock
vor, und von den in der Region heimischen Arten sind wiederum nicht alle langjahrig brutplatztreu. Die
starre Anwendung des gesetzlichen Prifschemas ist nur fir solche Brutplatze sinnvoll, die langjahrig wie-
derkehrend besetzt werden. Dies ist bei den Brutplatzen der Seeadler, Fischadler, Schreiadler und Weil3-
storche der Fall.

Bei der Berlicksichtigung der Vogelbrutstatten wird folgende artenbezogene Differenzierung gemall dem
Umweltbericht zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm vom Juni 2020 zugrunde gelegt. Diese ist im
Rahmen der zuletzt durchgefiihrten Umweltpriifung im Benehmen mit den Naturschutzbehérden entwi-
ckelt worden.
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Beriicksichtigung relevanter Grof3vogelarten

Einzelnes Brut- Langjdhrige Meidungsver- Anlage von Er- Pauschale

paar populati- Brutplatztreue? | halten gegen- satzbrutpléitzen Schutzabstdnde

onsrelevant? iiber WEA? moglich? sinnvoll an-

wendbar?

Fischadler nein ja nein nein ja
Schreiadler ja ja bedingt nein ja
Seeadler nein ja nein nein ja
Rotmilan nein nein nein nein nein
Schwarzmilan nein nein nein nein nein
Rohrweihe nein ja bedingt bedingt bedingt
Baumfalke nein nein nein bedingt nein
Wanderfalke ja nein n. bekannt nein nein
Mausebussard nein bedingt nein nein n. zutreffend
Wespenbussard nein bedingt nein nein n. zutreffend
WeiBstorch nein ja nein bedingt ja

Der im Jahr 2020 veroffentlichte Umweltbericht enthalt nahere Ausfiihrungen zu allen damals in Mecklen-
burg-Vorpommern als windkraftsensibel eingestuften heimischen Vogelarten, nicht nur der in der Tabelle
aufgefihrten GroRvogel. Hinweise auf neue Erkenntnisse, die heute zu anderen Bewertungen filhren miss-
ten, liegen nicht vor. Dariiber hinaus war zur letzten Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungspro-
grammes eine gezielte Erhebung von Vorkommen der in der Tabelle aufgefiihrten Arten in der Umgebung
der damals geplanten Windenergiegebiete durchgefiihrt worden. Die ermittelten Verbreitungsmuster und
die Haufigkeit der Vorkommen spiegeln sich auch in den Daten wieder, die das Landesamt fiir Umwelt, Na-
turschutz und Geologie zu den aktuell geplanten Windenergiegebieten bereitgestellt hat. Diese weisen ne-
ben den aufgefiihrten Adlerarten Vorkommen von Rotmilanen und Wanderfalken in der Umgebung der
Windenergiegebiete nach, wobei auf den Rotmilan die haufigsten Nachweise entfallen.

Beim Rotmilan, dessen Brutvorkommen bis jetzt nicht flichendeckend erfasst werden, hat das Konzept der
starren Schutzabsténde keinen erkennbaren Sinn, weil diese Vogel nicht brutplatztreu sind und in der Re-
gion flachendeckend vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einmal genutzter Brutplatz vom Rotmi-
lan in der folgenden Saison wiederbesetzt wird, liegt unter 50 Prozent. Fiir den Rotmilan und die anderen
nicht brutplatztreuen Arten muss ein generalisierter Ansatz gewahlt werden, indem die Dichte der Flugbe-
wegungen und damit das Schlagrisiko anhand der Habitatausstattung der Landschaft im naheren Umfeld
der Windenergiegebiete abgeschatzt wird.
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Fir die vorausschauende Risikobewertung in den gesetzlich vorgeschriebenen Priifbereichen wurde um die
Brutplatze der Adler wurde folgender generalisierter Priifmalistab angelegt:

— zentraler Priifbereich: Bewertung des Habitatpotenzials unter der MaRRgabe, dass keine bevorzugten
und damit mutmallich haufig frequentierten Nahrungsraume sowie Flugkorridore zu und zwischen den
Nahrungshabitaten in erheblichem Umfang liberplant werden.

— erweiterter Priifbereich: Bewertung des Habitatpotenzials unter der MaRgabe, dass keine Nahrungs-
raume von besonderer Grofle und Qualitat Gberplant werden, die trotz ihrer groReren Entfernung zum
Brutplatz mutmallich eine herausragende Bedeutung fiir das betreffende Brutrevier haben.

Beim Schreiadler waren aufgrund der besonderen Seltenheit und latenten Bestandsgefahrdung tber die
Nahbereiche hinaus auch die zentralen Prifbereiche bei der Auswahl der Windenergiegebiete von vornhe-
rein ausgeschlossen, und in den erweiterten Priifbereichen wurde der Mal3stab angelegt, der bei den ande-
ren Arten im zentralen Prifbereich gilt. Als beurteilungsrelevante Habitate werden die folgenden bertiick-
sichtigt:

Ausgehend von diesen Voraussetzungen wurden zur Bewertung des Risikos rechtlich erheblicher Auswir-
kungen auf die Brutvorkommen geschiitzter Vogelarten die folgenden Kriterien herangezogen:

Verstellung bevorzugter Nahrungshabitate im Umfeld der Adlerbrutplatze:

— im engeren Prifbereich: 2 Punkte

— im erweiterten Prifbereich: 1 Punkt.

Allgemeine Erhohung des Vogelschlagrisikos aufgrund der Habitatausstattung:

— Uberdurchschnittliche Habitatausstattung: 1 Punkt

— weit Uberdurchschnittliche Habitatausstattung: 2 Punkte.

Als bevorzugte Nahrungshabitate wurden beim See- und Fischadler Gewasser ab 5 Hektar GréRe im enge-
ren Priifbereich und ab 50 Hektar GrofRe im erweiterten Priifbereich beriicksichtigt. Beim Seeadler wurden
zudem Grinland, Feuchtgebiete und Ackerflachen mit sehr hoher Biotopdichte oberhalb derselben GréRen-
schwellen berticksichtigt. Beim Schreiadler wurden Griinland, Feuchtgebiete und Ackerflachen mit sehr ho-
her Biotopdichte oberhalb derselben GroRenschwelle beriicksichtigt.

Die Habitatausstattung der moglichen Windenergiegebiete wurde anhand des Flachenanteils von Geholzen,
Gewassern, Griinland und Feuchtgebieten bewertet. Dieser Anteil wurde fir den 2-Kilometer-Umkreis der
moglichen Windenergiegebiete mit einfacher Gewichtung sowie fiir die Gebiete selbst mit doppelter Ge-
wichtung berechnet und ins Verhéltnis zum regionalen Durchschnittswert gesetzt.

Zusammenfiihrung der Bewertungen

Die vorlaufige Bewertung des Risikos moglicher Konflikte mit dem Gebiets- und Artenschutzrecht nach der
oben dargelegten Systematik wurde mit den Ergebnissen der im Abschnitt 3.2 beschriebenen allgemeinen
Umweltprifung zusammengefiihrt, um die Flachenauswahl weiter einzugrenzen und das Konfliktpotenzial
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weiter zu verringern. Ein solches Vorgehen widerspricht eigentlich dem Charakter der naturschutzrechtli-
chen Bewertung, bei der es nicht um eine Abwéagung verschiedener Umweltschutzbelange, sondern nur um
die Ja-oder-nein-Entscheidung geht, ob Verbotstatbestdande beriihrt oder eben nicht berihrt wiirden. Das
Vorgehen ist dennoch gerechtfertigt, solange es noch nicht um die finale Vertraglicheitsprifung, sondern
zundchst um die vorsorgliche Minderung der rechtlich relevanten Risiken geht. Deshalb werden in der
nachfolgend im Abschnitt 3.4 wiedergegebenen Tabelle die Punktzahlen aus der rechtlichen Risikobewer-
tung nochmals mit den Punktzahlen aus der allgemeinen Konfliktbewertung aufgerechnet, um das Konflikt-
potenzial der moglichen Windenergiegebiete insgesamt zu bestimmen.

3.4 Auswahl der Gebiete fiir den zweiten Entwurf

Zusammengefasste Konfliktbewertung

In der untenstehenden Tabelle ist die Bewertung des umweltbezogenen Konfliktpotenzials gemall Ab-
schnitt 3.2 mit der Bewertung der naturschutzrechtlichen Risiken gemals Abschnitt 3.3 zusammengefiihrt.
Die Spalte ,,Schutzgiter” gibt das Ergebnis der umweltbezogenen Konfliktbewertung nochmals wieder. Die
Spalte ,Gebietsschutz” gibt das Risiko der Beeintrachtigung europaischer Schutzgebiete wieder. Die Spalte
»Artenschutz” gibt das Gefahrdungsrisiko fiir einzelne Vorkommen geschitzter Arten wieder. Als weiteres
Bewertungskriterium wurde auf der letzten Stufe der Flaichenauswahl der Grad der lokalen Zusammenbal-
lung von Windenergiegebieten hinzugenommen. Die diesbezligliche Bewertung ist in der Spalte ,Haufung”
wiedergegeben.

Gesamtbewertung des umweltbezogenen Konfliktpotenzials des méglichen Windenergiegebiete

Nr. Name ha Schutzgiiter Gebietsschutz Artenschutz Haufung | Summe Auswahl
22 Neubukow (Erw.) 96 5 0 3 0 8 ja
55/58 | Mistorf (Erw.) 83 3 1 0 0 4 ja
100/1 | Hohen Luckow (Erw.) 59 3 0 2 1 6 nein
105 Linstow 183 7 2 2 0 11 nein
106 Glasewitz (Erw.) 74 2 1 1 0 4 ja
107 Dalwitz (Erw.) 107 4 1 3 1 9 nein
108 Stierow 158 3 1 1 1 6 ja
119 Matersen 206 2 1 0 1 4 ja
120 Klein Belitz 107 3 0 1 1 5 ja
122 Tarnow Ost (Erw.) 383 6 1 3 0 10 nein
124 Wardow 88 5 1 1 0 7 ja
128 Grol3 Babelin 204 5 1 3 0 9 ja
130 Schlage (Erw.) 92 5 0 1 0 6 ja
131 GroB Gischow 118 5 2 0 0 7 ja
132 Reinstorf 90 3 1 1 1 6 ja
133 Dehmen 107 0 2 3 0 5 ja
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Nr. Name ha Schutzgiiter | Gebietsschutz Artenschutz Haufung | Summe Auswahl

134 Hoppenrade 65 4 2 1 0 7 ja
135 Wustrow 73 7 2 3 0 12 nein
137 Hof Jérnstorf 51 3 0 0 0 3 ja
138 Borgerende 43 7 0 0 0 7 ja
140 Reez 49 6 2 2 0 10 ja
141 Bandelstorf 30 0 0 2 0 2 ja
145 Gllzow 222 5 2 4 0 11 nein
146 Parum 35 6 2 2 0 10 ja
149 Karcheez 32 6 2 2 0 10 nein
150 Zernin 233 6 2 1 1 10 ja
151 Diedrichshof 43 6 0 2 1 9 ja
152 Libzin 221 6 2 3 1 12 nein
158 Wattmannshagen 32 3 1 1 0 5 ja
159 Striesenow 75 2 1 1 0 4 ja
160 Libsee 47 7 1 4 0 13 nein
161 Bansow 65 5 0 3 0 8 ja
162 Vogelsang 108 5 0 3 0 8 ja
163 Kleverhof 81 7 2 1 0 10 nein
165 Schrédershof 56 3 3 2 1 9 ja
167 Volkenshagen 54 0 0 0 0 0 ja
168 Gnemern 30 5 2 1 0 8 ja
169 Bernitt 51 5 3 2 1 11 nein
171 Butzow Nord 47 7 2 3 0 12 nein
172 Steinhagen 32 7 2 2 0 11 nein
176 Gerdshagen 77 7 3 0 0 10 nein
178 Marienhof 58 7 2 1 0 10 ja
186 Grol8 Wistenfelde 54 2 0 1 1 4 ja
187 Poggelow 71 4 1 2 1 8 ja
188 Grof Lunow 119 6 0 2 1 8 nein
190 Wendorf 27 4 1 2 0 7 ja
191 Krempin 38 1 0 0 0 1 nein
192 Gustrow Nord 21 0 0 0 0 0 ja

Bei der Beschreibung der Anforderungen des Landschaftsschutzes im Abschnitt 3.2 ist ausgefiihrt, dass lo-
kale Ballungen von Windenergiegebieten nicht von vornherein als schlecht angesehen werden, sondern in
einem gewissen Umfang planerisch gewollt sind. Die angewandten Kriterien der Flachenauswahl fiihren
von selbst dahin, dass empfindliche, flir den Tourismus sowie fiir die Erholung und das Heimatgefiihl der
Einheimischen besonders wichtige Landschaften tendenziell weniger fir die Windenergienutzung in An-
spruch genommen werden und andere dafiir etwas mehr. Dennoch kann in diesen weniger empfindlichen
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Teilrdumen die starkere Haufung von Windparks auch als iibermaRig empfunden werden. Um diesem Emp-
finden Rechnung zu tragen, wurde in die finale Konfliktbewertung die lokale Haufung als zusatzliches Be-
wertungskriterium eingeflihrt. Fir jedes der bewerteten Windenergiegebiete wurde der Gebietsflache die
Flache aller benachbarten Gebiete im 5-Kilometer-Umkreis hinzugerechnet. Uberall dort, wo die so berech-
nete Gesamtflache 500 Hektar — entsprechend Platz fiir etwa 50 Anlagen — Ubersteigt, wurde ein zusatzli-
cher Konfliktpunkt vergeben.

AbschlieBende Bewertung und Auswabhl

Als geplante Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen wurden fiir den zweiten Entwurf des Raumentwick-
lungsrogrammes diejenigen Gebiete ausgewahlt, die in der oben wiedergegebenen Bewertung nicht mehr
als 10 Konfliktpunkte erreichen. Zusatzlich wurde durch Einzelfallprifung mit der Endauswahl sichergestellt,
dass keine der folgenden Bedingungen eintritt:

— dichte Umstellung von Ortschaften in allen vier Himmelsrichtungen oder zu mehr als zwei Dritteln des
Umbkreises

— langgezogene Barrieren im Landschaftsraum von mehr als 5 Kilometern Lange

— groRflachige Uberbauung von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeutung

— Verstellung groRRerer Griinlandkomplexe im Abstand bis 5 Kilometer um die Brutplatze des Schreiadlers

— Verstellung von Flugkorridoren in den zentralen Priifbereichen um die Brutplatze der Seeadler.

Die Vermeidung einer weitgehenden Umstellung von Ortschaften durch Windparks dient dem Schutz des
Orts- und Landschaftsbildes. Zur Bewertung der Umstellungswirkung wurde ein Radius von 2,5 Kilometern
um den Ortsmittelpunkt betrachtet. Dabei wurde generalisierend von einer optischen Dominanz der Wind-
energieanlagen im Umkreis von 2 Kilometern um den Windpark und einem mittleren Abstand von 500 Me-
tern zwischen Ortsmitte und Ortsrand ausgegangen. Bereiche mit Sichtverschattung durch Walder wurden
von der Berechnung des maRgebenden Umstellungswinkels ausgenommen. Zur Vermeidung einer allseiti-
gen Umstellung des Ortes wurde das Gebiet Krempin (Nr. 191) trotz ansonsten guter Bewertung nicht in
den zweiten Entwurf aufgenommen.

Zur Vermeidung einer ibermafigen Barrierewirkung im Landschaftsraum — sowohl mit Riicksicht auf das
Landschaftsbild wie auch auf den Vogelzug — wurde die moégliche Erweiterungsflache beim Vorranggebiet
Hohen Luckow (Nr. 100/101) nicht in den zweiten Entwurf aufgenommen. Der Windpark Hohen Luckow
weist bereits eine grolRe Ausdehnung in nord-siidlicher Richtung auf, die durch eine sidliche Erweiterung
noch verlangert worden ware.

Zur Vermeidung einer groRflachigen Uberbauung von Schutzgebieten wurde das Gebiet Schrodershof ver-
kleinert und an der Grenze des Schutzgebietes neu abgegrenzt. Zur Vermeidung von Schlagrisiken fiir die
Schrei- und Seeadler bei der Aufsuchung bevorzugter Nahrungshabitate wurden die Gebiete Erweiterung
Dalwitz (Nr. 107), Karcheez (149), Kleverhof (163), Gerdshagen (176) und Grol8 Lunow (Nr. 188) nicht in den
zweiten Entwurf aufgenommen.
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4 Auswirkungen auf die europaischen Schutzgebiete

Mogliche Wirkungen auf das System der europdischen Schutzgebiete

Malnahmen mit moéglichen Auswirkungen auf die europaischen Schutzgebiete werden durch folgende
Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes planerisch vorbereitet:

— Vorranggebiete fir die Hafenentwicklung

— Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Industrie und Gewerbe
— Vorrang- und Vorbehaltstrassen flir Verkehrswege,

— Vorranggebiete fliir Windenergieanlagen,

— Vorrangtrassen fir Leitungen.

Ein groRflachiger Verlust natiirlicher Lebensraumfunktionen durch Uberbauung wire nur mit der Umset-
zung gewerblicher Bauvorhaben in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir die Hafenentwicklung sowie
flr Industrie und Gewerbe verbunden. Da diese Gebiete vollstandig auRerhalb der europaischen Schutzge-
biete liegen, ist diese Art der Beeintrachtigung ausgeschlossen. Die mégliche erhebliche Beeintrachtigung
infolge von Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes beschrankt sich somit auf folgende Wirkun-
gen:

— Veranderung des Wasserhaushaltes in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung, wenn durch Bau-
malnahmen in das Grundwasser oder in FlieRgewasser eingegriffen wird. Dies kann durch Baumalnah-
men in der ndheren Umgebung der Schutzgebiete oder auch durch punktuelle oder linienhafte Eingriffe
in die Schutzgebiete, etwa fiir Windenergieanlagen, Leitungsmasten oder Verkehrswege bedingt sein.

— Beeintrachtigung des freien Luftraumes und Gefahrdung von Vogeln und Fledermausen durch Wind-
energieanlagen und Leitungsmasten innerhalb und in der naheren Umgebung der Schutzgebiete.

— Beeintrachtigung von Lebensraumfunktionen durch Schall- und Schadstoffimmissionen technischer An-
lagen innerhalb und in der Umgebung der Schutzgebiete.

— Storung und Vergramung wildlebender Tierarten durch Licht- und Bewegungsreize, die von technischen
Anlagen, insbesondere Windenergieanlagen, und vom betriebsbedingten Auf-enthalt von Menschen an
diesen Anlagen ausgehen.

— Zerschneidung zusammenhangender Lebensraume und Gefahrdung bodengebundener Tierarten durch
Verkehrswege in den Schutzgebieten.

— Storungen durch Larm, Licht, Bewegungsreize und Erschitterungen sowie Schadstoffeintrage, die wah-
rend der Errichtung jeglicher baulichen Anlagen fiir einen voriibergehenden Zeitraum auftreten und
Uber die spater im Dauerbetrieb entstehenden Emissionen oftmals weit hinausgehen.

Schadstoffemissionen von Industriebetrieben in den dafir festgelegten Vorranggebieten kénnen sich zu-
mindest theoretisch auch liber groRere Entfernung so stark auswirken, dass es zu erheblichen Veranderun-
gen geschiitzter Lebensraume in den Schutzgebieten kommen kann. Dasselbe gilt fiir Eingriffe in das Grund-
wasser oder in FlieBgewasser. Die Vermeidung solcher erheblichen Auswirkungen kann nur projektbezogen
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in spateren Zulassungsverfahren sichergestellt werden. Beide Arten von Auswirkungen sind nicht regelma-
Rig mit der Ausnutzung der Vorranggebiete verbunden, sondern kénnen in Einzelfallen auftreten und durch
technische MaRnahmen vermieden oder vermindert werden. Deshalb muss fir diese Falle die Moglichkeit
einer erheblichen Beeintrachtigung der Festlegung von Vorranggebieten im Raumentwicklungsprogramm
nicht entgegenstehen.

Vorranggebiete fiir die Hafenentwicklung sowie fiir Industrie und Gewerbe

Zu den moglichen Beeintrachtigungen europaischer Schutzgebiete, die mit einer Nutzung der geplanten
Vorranggebiete fir die Hafenerweiterung sowie fiir Industrie und Gewerbe verbunden sein kdnnten, liegt
ein gutachterlicher Fachbeitrag vor, der zusammen mit den Entwurfsunterlagen des Raumentwicklungspro-
grammes veroffentlicht ist. Aufgrund der durchgefiihrten Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass,
unter der Voraussetzung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen, erhebliche Beeintrachti-
gungen der Schutzgebiete durch die spatere Ausnutzung der Vorranggebiete nicht zu beflirchten sind.

Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen

Wie die Vorranggebiete fiir Hafen, Industrie und Gewerbe befinden sich auch die neu geplanten Vorrangge-
biete fiir Windenergieanlagen vollstandig aullerhalb der europdischen Schutzgebiete. Die malRgebenden
Schutzziele beziehen sich grundsatzlich auf die Schutzgebiete selbst und nicht auf Flachen aullerhalb der
Schutzgebiete. Die Inanspruchnahme von Offenlandbereichen auBerhalb der Schutzgebiete fiir die Wind-
energienutzung kann nur dann eine erhebliche Wirkung im Hinblick auf die Schutzziele entfalten, wenn es
dadurch zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Lebensbedingungen von Zielarten innerhalb der Schutz-
gebiete kommt. Als erheblich wird eine Beeintrachtigung angesehen, wenn sie nach gegenwartiger Kennt-
nis zu einer nachweisbaren Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer Zielart im betreffenden
Schutzgebiet fiihren kann. Als potenzielle Beeintrachtigungen von Vogelschutzgebieten im Zusammenhang
mit der Errichtung von Windenergieanlagen sind folgende Wirkungen anzusehen:

— Entzug von regelmalig aufgesuchten Nahrungsgebieten in der Umgebung von Schutzgebieten durch
Vergramung;

— Erhohung des Vogelschlagrisikos bei Errichtung von Windenergieanlagen in der Umgebung von Schutz-
gebieten.

Bezliglich der Vogelschutzgebiete wird nach den vorliegenden Informationen davon ausgegangen, dass die
oben genannten Wirkungen bei allen Vorranggebieten in der Ndhe der Schutzgebiete auftreten kdnnen. Im
Regelfall werden diese Wirkungen als geringfligig und nicht erheblich eingeschatzt, weil die fiir den jeweili-
gen lokalen Bestand der Zielarten essenziell wichtigen und besonders zu schiitzenden Lebensraume inner-

halb und nicht auBerhalb der Schutzgebiete liegen. Die Moglichkeit einer erheblichen Verschlechterung des
Erhaltungszustandes von bestimmten Zielarten kann nur dann angenommen werden, wenn

— Nahrungshabitate in Anspruch genommen werden, die aufgrund einer besonderen Biotopausstattung
eine besondere Bedeutung fiir bestimmte Zielarten im betreffenden Schutzgebiet haben, oder

— fir die aufgrund der vorliegenden Kenntnisse eine solche besondere Bedeutung angenommen werden
muss, oder
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— wenn Flachen mit Windenergieanlagen bebaut werden, die innerhalb von besonders haufig genutzten
Flugkorridoren zu solchen Nahrungshabitaten liegen.

Die Moglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung wird auRerdem nur dann angenommen, wenn

— Zielarten betroffen sind, die eine erhohte Gefahrdung durch Vogelschlag aufweisen, oder

— die aufgrund eines besonders ausgepragten Meidungsverhaltens durch Windenergieanlagen in ihren
Lebensrdumen besonders eingeschrankt wiirden.

Im Abschnitt 3.3 weiter oben sind die Erwagungen und Bewertungen wiedergegeben, die der Planungsver-
band angestellt hat, um das Risiko einer Beeintrdchtigung der europaischen Schutzgebiete mit der Auswabhl
der Windenergiegebiete so weit wie moglich zu mindern. Die an den Leitarten See- und Schreiadler mit ih-
ren groBen Raumanspriichen sowie an den Rastzentren der Wat- und Wasservogel ausgerichtete Risikobe-
wertung ist aus Sicht des Planungsverbandes geeignet, die Risiken auch fiir die Vorkommen anderer ge-
schitzter Vogelarten in den Schutzgebieten hinreichend abzubilden und erhebliche Beeintrachtigungen die-
ser Vorkommen auszuschlieRen. Fir die gegeniiber dem ersten Entwurf des Raumentwicklungsprogram-
mes deutlich reduzierte Auswahl der Vorranggebiete wird somit davon ausgegangen, dass, soweit die im
Abschnitt 6 begriindeten MinderungsmaBnahmen umgesetzt werden, mit der Errichtung und dem Betrieb
von Windenergieanlagen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das System der europaischen
Schutzgebiete, die Erreichung und Sicherstellung der fiir diese Gebiete geltenden Schutzziele und die Vor-
kommen der jeweils relevanten Zielarten sowie weiterer geschiitzter Arten haben wird. Die abschliefende
Bewertung und Feststellung der Vertraglichkeit gemaR & 34 des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgt mit der
endgililtigen Abwagung Uber die Inhalte des neuen Regionalen Raumentwicklungsprogrammes.

Vorrang- und Vorbehaltstrassen fiir Verkehrswege und Leitungen

Die Vorrangtrassen fiir den Neu- und Ausbau von Verkehrswegen beriihren die europdischen Schutzgebiete
nur dort, wo schon vorhandene Infrastrukturen durch die Schutzgebiete verlaufen. Als potenziell erheblich
waren die Auswirkungen insbesondere beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Rostock und Kavelstorf im
Verlauf durch das Warnowtal einzuschatzen, das hier sowohl als Vogelschutzgebiet als auch als Schutzge-
biet gemeinschaftlicher Bedeutung festgesetzt ist. Der Wiederaufbau der Bahnverbindungskurve bei Lalen-
dorf wiirde den Warinsee mit verbundenen Gewassern beriihren, wo ebenfalls beide Kategorien von euro-
paischen Schutzgebieten festgesetzt sind. Im Vergleich zur Warnowquerung sind die Auswirkungen hier als
weniger erheblich einzuschatzen, da die Schutzgebiete nur marginal beriihrt wirden.

Bei den Vorbehaltstrassen fir Verkehrswege sind mogliche erhebliche Auswirkungen bei der Bahn-Ausbau-
strecke zwischen Gistrow und Biitzow sowie insbesondere der Bahn-Netzerganzung zwischen Tessin und
Gnoien zu erkennen. Im Fall eines abschnittweisen Ausbaus der Bahn zwischen Blitzow und Glistrow wiirde
deren Trennwirkung insbesondere dann erhéht, wenn Larmschutzwande errichtet wiirden. Eine Verbreite-
rung des Bahndammes allein wére in ihren Auswirkungen als weniger erheblich einzuschatzen. Betroffen ist
hier die Nebelniederung, in der sich ebenfalls beide Kategorien von europaischen Schutzgebieten Uberla-
gern. Die mogliche Netzerganzung zwischen Tessin und Gnoien verliefe auf langeren Abschnitten durch das
Recknitztal und angrenzende Walder (ebenfalls beide Kategorien von Schutzgebieten) sowie durch weitere
Bereiche, die zum Vogelschutzgebiet Recknitz und Trebeltal gehéren. Diese Trasse, deren vorldufiger grober
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Festlegung noch keine raumbezogene Konflikt- und Alternativenbewertung zugrunde liegt, hatte unter al-

len Verkehrstrassen im Entwurf des Raumentwicklungsprogrammes die grofSten potenziellen Auswirkungen

auf das System der europdischen Schutzgebiete und ist deshalb mit groBen Vorbehalten zu betrachten.

Die Planung der Vorrangtrassen fir Leitungen folgt maRgebend dem Prinzip der Trassenbiindelung und ist
Uberwiegend an bereits vorhandenen Linieninfrastrukturen orientiert. Mit Ausnahme der Niederung der
Kosterbeck und der Wald- und Kleingewdasserlandschaft bei Altkalen werden die europaischen Schutzge-
biete nur marginal beriihrt. Im Vergleich zu den Verkehrswegen sind bei der Querung von Schutzgebieten
mit Leitungstrassen schonendere Bauweisen moglich, weil bei Freileitungsmasten nur punktuell in die Ve-
getation eingegriffen werden muss und unterirdische Leitungen bei Gewasserquerungen mittels gesteuer-
ter Bohrung verlegt werden kénnen.
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5 Planungsalternativen

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir die Hafenerweiterung

Den vorgeschlagenen Vorranggebieten fiir die Hafenerweiterung liegen langjahrige, umfassende Vorunter-
suchungen und eine systematische Betrachtung und Auswahl von Planungsalternativen zugrunde. Die Ent-
wicklung neuer Flachen mit direktem Anschluss an die schiffbaren Gewasser der Unterwarnow und des
Breitlings ist nur nordwestlich und siidostlich der bestehenden Hafenanlagen moglich. Die im Rahmen der
Voruntersuchungen erstellten Unterlagen sind der Offentlichkeit seit Jahren zugénglich. Der Prozess der
Entwicklung des Flachenzuschnitts ist in diesen Unterlagen dokumentiert. In den Stellungnahmen zum ers-
ten Entwurf des neuen Raumentwicklungsprogrammes wird die methodische Entwicklung des Flachenzu-
schnitts nicht kritisiert, und es werden fiir das engere Umfeld des Seehafens nur solche Alternativen aufge-
zeigt, die im Entwurfsprozess schon betrachtet worden sind. Als unzuldnglich wird insbesondere die Be-
trachtung und Abwagung grundsatzlicher Alternativen kritisiert, die einen Verzicht auf die geplante Hafen-
erweiterung ermdoglichen wiirden:

1. géanzlicher Verzicht auf die Entwicklung von neuen Hafenanlagen und neuen Flachen fiir hafengebunde-
nes Gewerbe; verstarkte und vorrangige Nutzung von Optimierungspotenzialen der Flachennutzung im
bestehenden Hafengebiet sowie bessere Ausnutzung vorhandener wassernaher Flachen und Kaianlagen
am westlichen Ufer der Unterwarnow;

2. vorrangige Entwicklung von Flachen um das Waldgebiet ,Swienskuhlen”, welche im Entwurfsprozess als
mogliches Vorranggebiet ,,Seehafen Mitte” schon betrachtet aber vorerst verworfen worden waren;

3. Verzicht auf diejenigen Teile der geplanten Vorranggebiete, deren Entwicklung mit besonders schweren
Eingriffen in die Umwelt verbunden ware, oder differenzierte Festlegung von Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten in Abhdngigkeit von der Konfliktbewertung und den zeitlichen Nutzungsperspektiven.

Mit der Uberarbeitung des Entwurfes des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes wurden diese Alter-
nativen nochmals umfassend erwogen. Ein moglicher Verzicht auf die Erweiterung des Seehafens wurde
verworfen, weil in der Gesamtabwagung die wirtschaftlichen und verkehrlichen Belange Giberwiegen, wel-
che die Hafenerweiterung begriinden. Dennoch wurde im Sinne der Alternative 3 das umweltbezogene
Konfliktpotenzial erheblich gemindert, indem die 6kologisch wertvollsten Bereiche von der Uberplanung
ausgenommen wurden. Hierzu wird auf die zum zweiten Entwurf des Raumentwicklungsprogrammes her-
ausgegebene Abwagungsdokumentation verwiesen.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Industrie und Gewerbe

Die Flachenauswahl fiir industrielle und gewerbliche Nutzungen ist fur den aktuellen Entwurf des Raument-
wicklungsprogrammes nicht von Grund auf neu entwickelt worden, sondern geht auf dltere Plane zuriick
sowie auf Voruntersuchungen, die in unterschiedlicher Tiefe durchgefiihrt worden sind. Eine systematische
gesamtraumliche Betrachtung der Flacheneignung fiir grolle Gewerbeansiedlungen im ndaheren und weite-
ren Rostocker Umland wurde im Jahr 2024 parallel zur Uberarbeitung des Programmentwurfes durchge-
fahrt. Im gutachterlichen Fachbeitrag zum Umweltbericht sind die Kriterien der Flachenbewertung wieder-
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gegeben, und es wird eine einheitliche Beschreibung und Bewertung der geplanten Vorranggebiete vorge-
nommen. Soweit die geplanten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Ackerland oder bereits vorgenutzte Sied-
lungsflachen umfassen, sind die mit ihrer Entwicklung verbundenen Umweltauswirkungen absehbar gering.
Es sind ausschlieBlich Flachen mit einer besonders guten Anbindung an die lberregionalen Verkehrsnetze
vorgeschlagen, die zum Teil schon langjahrig im Regionalen Raumentwicklungsprogramm oder in Bauleit-
planen flr ihren Zweck festgelegt sind.

Vorranggebiete fiir Windenergieanlagen

Fir die Entwicklung und vergleichende Bewertung grundverschiedener Alternativen der raumlichen Vertei-
lung der Windenergiegebiete innerhalb der Region lassen die vorgegebenen Planungskriterien keinen
Raum. Ebenso steht der absolute Umfang der Flachenfestlegung nicht zur Disposition des Planungsverban-
des. Bei der Flachenauswahl fiir den ersten Entwurf vom Januar 2024 war noch in begrenztem MaRe abwa-
gend mit den vorgegebenen Schutzabstanden zu den Wohnorten umgegangen worden. Mit der Neufassung
des Landesplanungsgesetzes im Friihjahr 2024 sind die betreffenden Abstandsrichtwerte in verbindliches
Recht berfiihrt worden und damit keiner Abwagung mehr zuganglich, was den Umfang potenziell geeigne-
ter Flachen nochmals einschrankt. Zur moglichen Ausweitung des Flachenpotenzials hat der Planungsver-
band folgende Alternativen gepriift und erwogen:

— Einbeziehung von Fldachen unterhalb der eingangs gesetzten MindestgréRe fiir Vorranggebiete von 30
Hektar;

— Einbeziehung von Flachen liber 50 Meter Gelandehéhe im Bereich der Hohenbeschrankung um den
Flugplatz Laage.

Diese Optionen wurden daraufhin bewertet, ob sie geeignet sind, den Umfang potenzieller Flachen signifi-
kant zu erhéhen, eine unter Umweltgesichtspunkten wesentlich konfliktarmere Verteilung zu erzielen und
die Windparkstandorte naher an die Schwerpunkte des Energiebedarfes zu bringen. Dies ist nicht der Fall.
Die erzielbaren Effekte sind sehr begrenzt und verandern die Flachenauswahl nicht grundlegend. Deshalb
wurden beide Alternativen nur in Ansdtzen weiterverfolgt. Die Ausschlussgrenze bei der Gelandehdhe
wurde fir den zweiten Entwurf moderat auf 60 Meter angehoben, und kleine Flachen ab 20 Hektar wurden
in die Betrachtung einbezogen, jedoch nur soweit sie sich im direkten Umfeld der Vorranggebiete fiir In-
dustrie und Gewerbe befinden.

Mit der Uberarbeitung des Entwurfes hat der Planungsverband auRerdem entschieden, die Planung zu-
nachst nicht mehr am gesetzlichen Flachenziel fir das Jahr 2032, sondern am Zwischenziel fiir 2027 auszu-
richten. Damit sind begrenzte Moglichkeiten zur Variation der Flachenauswahl eréffnet, die jedoch unter
dem Vorbehalt der noch ausstehenden Evaluierung des endgiiltigen Flachenzieles durch den Gesetzgeber
stehen. Vor diesem Hintergrund wurde versucht, eine moglichst konfliktarme Flachenauswahl zu entwi-
ckeln, die allen Umweltschutzerfordernissen bestmdglich Rechnung tragt. Auf eine besondere Gewichtung
einzelner Umweltbelange wurde verzichtet, weil dies innerhalb des sehr begrenzten Auswahlspielraumes
immer zur unverhaltnismaRigen Zuriicksetzung anderer Belange fiihren misste. Der Planungsverband ent-
spricht damit auch den zahlreichen Einwendungen zum ersten Entwurf, die mit Bezug auf alle maRgebli-
chen Umweltbelange erhoben wurden und in der Gesamtschau keine besondere Hervorhebung einzelner
Belange begriinden kénnen.
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6 MinderungsmafBnahmen

MinderungsmaBBnahmen bei der Hafenerweiterung

Mit der Festlegung des Vorranggebietes Rostock Seehafen Ost sollen im Raumentwicklungsprogramm Mal3-
gaben zur Sicherung und 6kologischen Entwicklung des Peezer Baches und seiner Niederung verbunden
werden. Diese sind im Begriindungsteil des Raumentwicklungsprogrammes und in der Abwagungsdoku-
mentation naher ausgefiihrt. Die Maligaben werden fiir die mittel- bis langfristige Entwicklung der nérdlich
des Peezer Baches liegenden Teilflache des Vorranggebietes getroffen. Mit der dulleren ErschlieBung dieses
Teilgebietes soll zugleich die Mdglichkeit genutzt werden, die Trennwirkung der bestehenden Trasse der
Landesstralle 22 abzumildern und die Durchgangigkeit der Gewasserniederung wiederherzustellen. Die Nie-
derungsbereiche sollen der natirlichen Entwicklung tiberlassen werden.

Rechtlicher Rahmen der Beschleunigungsgebiete fiir Windenergieanlagen

Nach dem neuen § 28 des Raumordnungsgesetzes sind mit der verbindlichen Festlegung von Vorrang- und
Beschleunigungsgebieten fiir Windenergieanlagen im Raumentwicklungsprogramm zielgerichtete MaRnah-
men zur Vermeidung und Verminderung negativer Auswirkungen auf die europaischen Schutzgebiete und
die europaischen Vogelarten festzulegen, soweit solche Auswirkungen zu erwarten sind. Die in den betref-
fenden Anlagen zum Raumordnungsgesetz und zum Bundesnaturschutzgesetz aufgefiihrten moglichen
Malnahmen kénnen bei den Betriebszeiten der Windenergieanlagen, bei deren technischer Ausriistung
oder bei der Habitatausstattung des Windparkumfeldes ansetzen:

— Festlegung von Abschaltzeiten
— Einsatz automatischer Systeme der Anflugerkennung

— Anlage geeigneter Ablenkungshabitate im Umfeld.

Vom Gesetzgeber aufgefiihrt sind daneben auch Vorgaben fiir die kleinraumige Standortwahl der einzelnen
Windenergieanlagen in den Vorrang- und Beschleunigungsgebieten, die jedoch fiir die geplanten Gebiete in
der Region Rostock nicht in Betracht kommen, weil sich innerhalb der Gebiete nur Kleinbiotope befinden
und eine zu weite Anndherung an angrenzende Habitate schon durch die duRere Abgrenzung der Gebiete
vermieden wird.

Begriindung der vorgesehenen MinderungsmafBnahmen bei den Windenergiegebieten

Nach Uberpriifung der Auswahl| der Windenergiegebiete anhand der oben in den Abschnitten 3.2 und 3.3
beschriebenen umweltschutzbezogenen Kriterien und Ausschluss wesentlicher Konfliktbereiche verbleiben
nach Einschatzung des Planungsverbandes folgende Konstellationen, die unter den gesetzlichen Begriff der
negativen Auswirkungen fallen wiirden:

— Windenergiegebiete in den erweiterten Priifbereichen um die Brutplatze des Schreiadlers (Abstands-
zone zwischen 3 und 5 Kilometern), in denen die Verbotsschwelle nach gesetzlicher Regelvermutung
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nicht tGberschritten wird, aber gleichwohl von einer gelegentlichen Frequentierung ausgegangen werden
muss.

— Windenergiebiete in den Priifbereichen um die Brutplatze der See- und Fischadler (am Rande von deren
Verbreitungsschwerpunkten), die mutmaRliche Flugkorridore zu umliegenden Jagdgewassern beriihren.

— Windenergiegebiete mit einem gegeniliber dem regionalen Durchschnitt sehr hohen Anteil von Griin-
land, bei denen von einer signifikant erhdhten Attraktionswirkung auf Greifvogel und Stérche ausgegan-
gen werden muss.

Da fir den seltenen Schreiadler aufgrund des nicht guten Erhaltungszustandes und der geringen Reproduk-
tionsrate jeder Verlust eines Einzelvogels als populationsrelevant angesehen werden muss, ist bei dieser Art
eine moglichst weitgehende Verminderung von Schlagrisiken angemessen. Als geeignete Minderungsmal3-
nahmen gelten die gezielte Anlage attraktiver Nahrungshabitate abseits des betreffenden Windparks und
die Abschaltung der Windenergieanlagen wahrend der Landbewirtschaftung. Die Beauflagung entsprechen-
der MaBnahmen ist im Entwurf des Raumentwicklungsprogrammes fiir die geplanten Windenergiegebiete
Wardow (124), Poggelow (187) und Wendorf (190) vorgesehen, die am Rande des Verbreitungsgebietes der
Schreiadler liegen.

Die Bestandssituation der See- und Fischadler in der Region ist im Unterschied zum Schreiadler nicht pre-
kar, sodass bei der Auswahl der Windenergiegebiete grolRere Anndaherungen an deren Brutreviere in Kauf
genommen wurden. Die geplanten Vorranggebiete Bansow (161) und Vogelsang (162) liegen am Rande von
deren Hauptverbreitungsgebiet um die grolRen Seen im Siiden der Region und relativ nah an bekannten
Brutplatzen. MutmaRliche Flugkorridore von diesen Brutplatzen zu umliegenden Gewassern blieben bei ei-
ner Ausnutzung der Vorrangebiete erhalten, aber nicht ganzlich unbeeintrachtigt. Als geeignete Malinah-
men zur Minderung des Schlagrisikos gelten langere Abschaltzeiten wahrend der Brut- und Aufzuchtsaison
sowie der Einsatz von Kamerasystemen zur automatischen Anflugerkennung. Diese Malinahmen sollen als
alternative Optionen fir die beiden Vorranggebiete festgelegt werden.

Im Gberwiegend ackerbaulich genutzten Offenland sind Feuchtgebiete und Griinlandkomplexe wegen ihrer
hoheren Artenvielfalt besonders attraktive Nahrungshabitate flir mehrere der in der Anlage zum Bundesna-
turschutzgesetz aufgefiihrten GroRBvogelarten. Die Attraktionswirkung ist besonders stark wahrend der
Landbewirtschaftung. Eine entsprechend herausgehobene Habitatausstattung weisen die geplanten Vor-
ranggebiete Tarnow Ost (122), Parum (146) und Diedrichshof (151) auf. Fir diese Gebiete soll die Abschal-
tung der Windenergieanlagen wahrend der Landbewirtschaftung im Raumentwicklungsprogramm festge-
legt werden.
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7 Unsicherheiten, Uberwachung des Umweltzustandes

Unsicherheiten bei der Einschatzung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Mit Bezug auf die geplanten Festlegungen zur Hafenerweiterung und zur Flachenvorsorge fir Industrie und
Gewerbe sowie fiir Windenergieanlagen bestehen keine wesentlichen Unsicherheiten, weil aufgrund der
vorhandenen Daten und Informationen die Auswirkungen hinreichend gut eingeschéatzt werden kénnen.
Dennoch kdénnen nicht alle denkbaren Summations- und Wechselwirkungen sicher prognostiziert werden.
Ein Beispiel dafiir ist das mogliche Zusammenwirken der Hafenerweiterung und der dafiir erforderlichen
Eingriffe in das Gewassersystem der Unterwarnow mit dem zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels.

Bezliglich der zunehmenden Dichte von Windenergieanlagen im Offenland und der Verbauung des Luftrau-
mes liegen bislang keine Hinweise darauf vor, dass sich Lebensbedingungen und Bestandssituation ge-
schitzter Vogel- oder Fledermausarten dadurch in den vergangenen Jahren merklich verschlechtert hatten.
Das heillt jedoch nicht, dass solche Wirkungen fiir die Zukunft mit Sicherheit ausgeschlossen werden kénn-
ten.

Uberwachung des Umweltzustandes

Die laufende Erfassung der Planungen neuer Baugebiete und groRer Bauvorhaben obliegt der unteren Lan-
desplanungsbehorde. Entsprechend der im neuen Raumentwicklungsprogramm vorgesehenen Grundsatz-
bestimmung zur Begrenzung des Flachenverbrauches wird diese Erfassung zukiinftig starker auf die Be-
obachtung und Bilanzierung der tatsachlichen Neuinanspruchnahme von Freiraum fir Siedlungszwecke ge-
richtet werden missen.

Die Entwicklung der Windenergienutzung in der Region Rostock und die Ausnutzung der Vorranggebiete
werden durch die untere Landesplanungsbehérde laufend erfasst. Die Uberwachung des Zustandes von Na-
tur und Landschaft unter 6kologischen Gesichtspunkten wird gemal dem Naturschutz-Ausfiihrungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern durch die Naturschutzbehérden wahrgenommen.
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8 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Zweck dieses Umweltberichtes

Der Planungsverband Region Rostock arbeitet an einem neuen Raumentwicklungsprogramm. Das geltende
Programm ist von 2011 und langsam veraltet. Das Raumentwicklungsprogramm schreibt vor, wo neue Bau-
gebiete, grolRe Einzelhandelsbetriebe, Windparks und andere groRe Bauvorhaben entstehen diirfen und wo
nicht. Ein erster Entwurf des neuen Raumentwicklungsprogrammes ist im Januar 2024 veréffentlich wor-
den. Im September 2025 folgte ein zweiter Entwurf, zu dem dieser Umweltbericht gehort. Ein solcher Be-
richt ist gesetzlich vorgeschrieben. GroRere Planungen diirfen nicht ohne Riicksicht auf die Umwelt ge-
macht werden. Mogliche Auswirkungen auf die Umwelt miissen untersucht und beschrieben werden. Alle
Bilirgerinnen und Birger sollen die Moglichkeit haben, sich damit zu befassen.

Um welche Umweltauswirkungen geht es?

Im ersten Abschnitt wird unterschieden, welche der Vorschriften im Raumentwicklungsprogramm tber-
haupt schadliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kdnnen. Die meisten Vorschriften sind sehr allge-
mein gehalten. Es geht zum Beispiel darum, dass grolRe neue Baugebiete an gréRere Orte gehdren, wo es
Einkaufsmoglichkeiten und eine gute Verkehrsanbindung gibt. Daneben gibt es aber auch Vorschriften, mit
denen schon sehr genau festgelegt wird, wo etwas entstehen soll. Insbesondere sind das Flachen fir die
Erweiterung des Rostocker Seehafens und fiir die Ansiedlung groBer Industriebetriebe. Auch die Flachen fiir
Windparks in der ganzen Region werden im Raumentwicklungsprogramm genau festgelegt. Damit bei der
Untersuchung nichts aus dem Blick gerat, ist im Gesetz ausdriicklich vorgeschrieben, was alles betrachtet
werden muss: Auswirkungen auf den Menschen, auf Tiere und Pflanzen, Wasser, Boden, Luft und Klima, auf
die Landschaft und auf Kultur- und Sachgititer.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Im zweiten Abschnitt werden diejenigen Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes genauer be-
schrieben, die schon konkrete Flachen oder Trassen flir grolRe Bauvorhaben vorsehen. Das sind Flachen fir
die Hafenerweiterung, fiir Industrie und Gewerbe, Trassen fiir Straen und Bahnen, die neu gebaut oder
verbreitert werden sollen, Gebiete flir den Sand- und Kiesabbau, Gebiete fiir Windparks und Trassen fir
wichtige Leitungen, besonders Stromleitungen, die neu verlegt werden sollen. Die Beschreibungen der Ha-
fen- und Industriegebiete sind eher kurz gehalten — nicht weil sie unwichtig waren, sondern weil dazu extra
ein Fachbeitrag von Gutachtern erarbeitet wurde. Dieser Fachbeitrag ist als gesondertes Dokument vero6f-
fentlicht. Wer sich mit den Umweltfolgen der Hafen- und Industriegebiete eingehend befassen mochte,
sollte auch in diesen Fachbeitrag schauen.
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Fldchen fiir neue Windparks

Die Flachen fiur Windparks gehdren zu den Festlegungen, mit denen das Raumentwicklungsprogrammes
genaue Vorschriften macht. Wie diese Flachen ausgewéhlt wurden und welche Uberlegungen der Planungs-
verband dabei angestellt hat, ist deshalb im dritten Abschnitt ausfiihrlicher beschrieben. Einerseits geht es
darum, besonders schéne Landschaften fiir den Tourismus und fiir die Einheimischen zu erhalten und Riick-
zugsraume fiir die Vogelwelt zu sichern — andererseits sollen sich die Windparks in den {ibrigen Teilen der
Region auch nicht zu sehr zusammenballen.

Europdische Schutzgebiete

Zum Schutz der heimischen Vogelarten und der Lebensraume von Land- und Wassertieren, wo sie noch na-
turnah erhalten sind, gibt es ein Netz von Schutzgebieten, das auf Vorschriften der Europaischen Union zu-
riickgeht. Diese Schutzgebiete sollen als Riickzugsraume fiir die wildlebenden Tiere gesichert und in ihrem
Zustand keinesfalls noch verschlechtert werden. Deshalb missen alle groBeren Planungen daraufhin ge-
prift werden, ob sie solche Verschlechterungen mit sich bringen konnten. Im vierten Abschnitt wird erklart,
warum der Planungsverband nicht mit solchen Verschlechterungen rechnet.

Planungsalternativen, MinderungsmaRnahmen

Im flinften Abschnitt wird erldautert, welche Alternativen der Planungsverband erwogen hat, um die Um-
weltauswirkungen seiner Planungen moglichst gering zu halten. Einerseits gibt es meist nicht die eine, ein-
zig richtige Losung. Andererseits ist der Planungsverband selbst an gesetzliche Vorgaben gebunden und
kann nicht alles frei entscheiden. Dort wo schadliche Umweltauswirkungen nicht zu vermeiden sind, sollen
sie gemindert werden. Bei der Erweiterung des Rostocker Hafens soll zum Beispiel dafiir gesorgt werden,
dass der Peezer Bach als naturnahes Gewadsser erhalten bleibt. Bei Windparks werden Maflnahmen zum
Schutz der Seeadler und Schreiadler vorgeschrieben, wenn sie dicht an deren Brutplatzen geplant sind.
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9 Grundlagen

Gesetze und Verordnungen

— Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Baugesetzbuch vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323);

— Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bo-
denschutzgesetz) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306);

— Windenergieflaichenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353), zuletzt gedndert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

— Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landespla-
nungsgesetz) vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, 503, 613), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 13. Mai
2024 (GVOBI. M-V S. 149);

— Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfliihrung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-
schutzausfiihrungsgesetz) vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, 66), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546);

— Landesverordnung Uber die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-
Landesverordnung) vom 12. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, 462), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 5. Juli 2021 (GVOBI. M-V S. 1081);

— Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, Landesverordnung vom 27. Mai 2016,
berichtigt am 24. Oktober 2016 (GVOBI. M-V S. 872), Neuaufstellung in Vorbereitung;

— Landerubergreifender Raumordnungsplan fiir den Hochwasserschutz, Verordnung vom 19. August 2021
(BGBI. I S.3712).

Plane, Konzepte und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes

— Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock — erste Fortschreibung 2007, Lan-
desamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie MV;

— Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien fir Windenergiegebiete an Land,
Ministerium fiir Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit (Amtsbl. MV Nr. 7, Februar 2023);

— Strategie zum Schutz und zur Nutzung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Klima-
schutz, Landwirtschaft, landliche Rdume und Umwelt, 2025;
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— Bodenschutzprogramm Mecklenburg-Vorpommern, Teil 2 — Bewertung und Ziele, Ministerium fiir Land-
wirtschaft und Umwelt, 2017;

— Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie — Weiterentwicklung 2025 — Transformation gemeinsam gerecht ge-
stalten — Unterrichtung durch die Bundesregierung vom 18. Februar 2025, Deutscher Bundestag, Druck-
sache 20/14980.

Fachgutachten zur Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes

— Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seeha-
fen West (Seehafengutachten), Umweltplan GmbH Stralsund, 2020;

— Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Anderung des FNP Hansestadt
Rostock (Teilgutachten zum Seehafengutachten), FIRU mbH, Berlin, 2020;

— Schalltechnische Untersuchung im Rahmen der Regionalplanung fiir die hafenaffinen Industrie- und Ge-
werbestandorte Poppendorf-Nord und Rostock-Ménchhagen, TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co.
KG, 2024;

— Fachbeitrag zum Umweltbericht des RREP der Region Rostock — Vorranggebiete Hafen, Gewerbe und
Industrie, Umweltplan GmbH Stralsund, September 2025;

— Regionales Industrie- und Gewerbeflachenkonzept und Machbarkeitsstudie zur Wasserver- und Abwas-
serentsorgung mit Energie- und Warmekonzept fiir den Stadt-Umland-Raum und die Planungsregion
Rostock, GICON GroRmann Ingenieur Consult, Dresden/Umweltplan GmbH Stralsund, in Bearbeitung;

— Kulturlandschaftliche Potenziale zur Abgrenzung von Tourismusrdumen im RREP der Region Rostock,
Umweltplan GmbH Stralsund, 2024;

— Energiekonzept fir die Region Rostock, Dr.-Ing Grittner EUS GmbH, Hohen Luckow, 2022;

— Umweltfachbeitrag zum regionalen Energiekonzept, Umweltplan GmbH Stralsund, 2021.

Weitere fachliche Grundlagen

— Uberpriifung und Aktualisierung des Gutachtens ,Modell der Dichte des Vogelzugs” (ILN Greifswald
1996), Marcel Tenhaeff, im Auftrag des LUNG MV, September 2024;

— Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe fiir die Errichtung und den Betrieb von Windener-
gieanlagen (AAB-WEA), Teil Vogel, Stand: 01.08.2016, LUNG MV;

— Fachkonzept Habitatpotentialanalyse — Teilbericht des Projekts: Standardisierung der artenschutzfachli-
chen Methode im Genehmigungs- und Planungsverfahren Stand: 01.09.2023 ARSU GmbH, Oldenburg,
im Auftrag des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz;

— EU 2021/C 437/01 - Prifung von Planen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete — Methodik-
Leitlinien zu Artikel 6 Absatze 3 und 4 der FFH-Richtlinie, 92/43/EWG;

— Landesamt fiir Umwelt Brandenburg, Staatliche Vogelschutzwarte, Langgemach/Durr: Informationen
Uber Einflisse der Windenergienutzung auf Vogel, Stand 26.02.2025;

— Raumbedarf und Aktionsrdaume von Arten — Teil 2: Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie — Fachinformati-
onssystem FFH-VP-Info des BfN (Stand: 10.03.2025);
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— Beschreibung der windkraftsensiblen Vogelarten fiir die Fortschreibung des Raumentwicklungsprogram-
mes, Biiro fiir 6kologische Studien Dr. Norbert Brielmann, Rostock, gutachterliche Stellungnahme im
Auftrag des Amtes fiir Raumordnung und Landesplanung Region Rostock, 2017;

— RED: Auseinandersetzung mit rechtlichen und fachlichen Fragen, Lau u.a., erarbeitet im Rahmen des BfN
F+E-Vorhabens ,Artenschutz und Windenergieausbau an Land — Neuregelung des BNatSchG*, 2024.

Planungen anderer Stellen

— Variantenuntersuchung Ortsumgehung B 105 M6nchhagen/Révershagen, StraRenbauamt Schwerin, IN-
ROS Lackner SE, Rostock, Biota GmbH, Biitzow, im Auftrag des StraRenbauamtes Schwerin, 2025;

— Netzverstarkung Region Rostock, Voruntersuchung Trassenkorridore, 50Hertz Transmission GmbH, Ber-
lin, 2022;

— 380-kV-Ho6chstspannungsleitung Glstrow-Bentwisch-Gnewitz, Erlduterungsbericht zum Planfestellungs-
verfahren, 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, 2024;

— Landkabel Hansa Power Bridge, Teilabschnitt Dierhagen—Glustrow, Erlduterungsbericht, 50Hertz Trans-
mission GmbH, Berlin, 2021.

Amtliche Fach- und Basisdaten

— Digitales Gelandemodell (DGM25) / LAiV-MV / Nov. 2024

— Digitales Landschaftsmodell Basis-DLM / ATKIS (LAiV MV) / Nov. 2024

— Gebaudedaten / ALKIS (LaiV-MV) / 4. Quartal 2023

— Waldkarte / LFOA MV / 10.09.2024

— Waldfunktionskartierung / LFOA MV / 2016

— Bodenfunktionsbewertung, LUNG M-V, 2017

— Kohlenstoffreiche Boden, LUNG MV, 2022

— Tiefgrindige Moore / LUNG MV / 2023

— Schutzwiirdigkeit des Bodens, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007

— Schutzwirdigkeit der Arten und Lebensraume, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007

— Biotopverbundplanung, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007

— Schutzwirdigkeit landschaftlicher Freiraume (Funktionenbewertung), GLRP MMR, LUNG M-V, 2007

— Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007

— Bereiche regionaler Bedeutung fiir die Sicherung der Erholungsfunktion, GLRP MMR, LUNG M-V, 2007
— Gewasserentwicklungsraume, LUNG M-V. 2021

— Potentieller Uberflutungsraum fiir ein Ereignis seltener Wahrscheinlichkeit, LUNG M-V, 2014

— Grenze der Uberflutungsflache fiir ein Ereignis seltener Wahrscheinlichkeit (HQ 200), LUNG M-V, 2019
— Naturschutzgebiete / LUNG MV / Jan. 2021
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— Landschaftsschutzgebiete / LUNG MV / Mai 2021

— Européische Vogelschutzgebiete / LUNG MV / 12.05.2015

— Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung / LUNG MV / 31.07.2020

— Naturparks / LUNG MV / Mrz. 2019

— Trinkwasserschutzgebiete / LUNG MV / 30.04.2024

— Geschitzte Biotope / LUNG MV / letzte Aktualisierung: 18.01.2018

— Geschitzte Geotope / LUNG MV / letzte Aktualisierung: 10.11.2021

— Biotop- und Nutzungstypenkartierung / letzte Aktualisierung: Jan. 2012

— Modell der Dichte des Vogelzuges / LUNG MV / Sep. 2024

— Prifbereiche um bekannte Brutplatze der GroRvogel / LUNG MV / Juni 2025

— Rastgebiete von Wat- und Wasservogeln / LUNG MV / 2009

— Schutzfunktion der Deckschichten Gber den Grundwasserleitern / LUNG MV / 2004
— Trinkwasserressourcenkarte / LUNG MV / dI_gwres-kartenportal.shp / 2012

— Flachen des Biotopverbundes (GLRP MM/RR) / LUNG MV / 2007

— Gewadsserentwicklungsflachen Region Rostock / LUNG MV / Nov. 2023

— Denkmaldatei des LAKD MV fiir Region Rostock / LAKD MV / Auszug 18.11.2024
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Stadt Kropelin

Der Biirgermeister

Stadt Krépelin, Markt 1, 18236 Krépelin

Ihr Ansprechpartner:

Planungsverband Region Rostock

Per Mail: beteiligung@afrirr.mv-regierung.de E-Mail-Adresse:
jana.schmidt@stadt-kroepelin.de

Telefon-Durchwahl:
038292/851-40

lhr Zeichen lhre Nachricht Unser Zeichen Datum
25.09.2025 BAU/Schm/Gu 05.12.2025

Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes fiir die Region Rostock
Beteiligung der 6ffentlichen Stellen gemaR § 9 (2) Raumordnungsgesetz
Veroffentlichung des zweiten Entwurfes vom 25.09.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Prifung der Unterlagen mochte ich folgende Hinweise und Bedenken geben:

Da die Hinweise und Bedenken aus unserer Stellungnahme zum ersten Entwurf vom 29.02.2024
kaum Berlcksichtigung fanden oder weggewogen wurden, werden wir diese mit dieser
Stellungnahme wiederholen.

Grundséatzlich halten wir es flr schwierig, dass das RREP parallel zum LEP fortgeschrieben wird, da
die zukunftigen Bedingungen des LEP nicht bekannt sind.

Grundsatzlich begruRRen wir den Beibehalt der drtlichen Aufteilungen hinsichtlich Ober-, Grund- und
Mittelzentren gemafl LEP. Hinsichtlich Siedlungsschwerpunkten méchten wir die Stadt Krdpelin
aufgrund lhrer zentralen Lage zwischen den Grundzentren Rerik, Kuhlungsborn und dem
Mittelzentrum Bad Doberan erwahnen. Die Anbindungen (OPNV und PKW) an das Oberzentrum
Rostock sind in jeder Form ideal. Auch die zentrale Lage zwischen dem Oberzentrum Rostock und
dem Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums der Hansestadt Wismar sollte nicht
unbeachtet bleiben. Hierdurch leitet sich aus unserer Sicht planerisch gesehen der Anspruch einer
Entwicklung als Siedlungsschwerpunkt Uber den eigenen Bedarf hinaus ab. Auch ist die
Eigenentwicklung in den Grundzentren Rerik und Kihlungsborn aufgrund der preislichen, sowie
geografischen Mdéglichkeiten beschrankt. Beide Grundzentren dienen als Tourismusraum, so dass
hier auch bei Weiterentwicklung notwendiger Wohnraum fir die im Tourismus tatigen
Personenkreise geschaffen werden muss. Aufgrund der Zentralitat des Grundzentrums Krépelin und
der hervorragenden Anbindung an Bus und Schiene sollte daher aus unserer Sicht dem
Grundzentrum Kropelin auch die Mdglichkeit als Siedlungsschwerpunkt eingeraumt werden
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Flachenverbrauch

Grundsatzlich sind die Festlegungen zum Flachenverbrauch sinnvoll und sollten als Planungsindiz
dienen. Sie dirfen aber nicht dazu flihren, dass Ansiedlungen in welcher Form auch immer
scheitern. Die Regelung der 500 ha Grenze bis 2035 ist zu begruf3en, jedoch kann dies dazu fuhren,
dass hier ein Windhund Prinzip gilt und gute Projekte zukunftig daran scheitern.

Bevolkerungsprognose

Sehr zu begriiRen ist, dass eine Uberarbeitung der Bevélkerungsprognose stattgefunden hat. Fiir
die Stadt Kropelin und flr den gesamten Planungsverband wird fir den Planungszeitraum bis 2035
nun nicht mehr von einer stagnierenden, sondern von einer leicht zunehmenden Bevdlkerung
ausgegangen.

In den Karten 2 ,Zentrale Orte und ihre Verflechtungsbereiche® und 3 ,Raumkategorien® wird noch
einmal deutlich dargestellt, dass die Stadt Kropelin die Aufgaben eines Grundzentrums im landlichen
Raum fir den eigenen Nahbereich obliegt. Jedoch wird hier der Nahbereich auf den
Gemeindebereich begrenzt, das aus unserer Sicht so nicht ist.

Die Stadt Kropelin war bis zum Jahr 2004 die geschéftsfiihrende Gemeinde der Amtes Kropelin,
welches aus der Stadt Kropelin, den Gemeinden Jennewitz, Gemeinde Altenhagen, Gemeinde
Schmadebeck und der Gemeinde Karin bestand. Die Gemeinden Altenhagen, Schmadebeck und
Jennewitz mit Ihren Ortsteilen haben sich der Stadt Krépelin angeschlossen. Die Orte Alt-Karin, Neu-
Karin, Bolland und Danneborth gehoren jetzt zur Gemeinde Carinerland und werden Uber das Amt
Neubukow-Salzhaff verwaltet.

Nach wie vor bestehen Verflechtungsbeziehungen zwischen diesen Orten und der Stadt Krépelin.
Die Kinder aus den Ortsteilen Alt-Karin, Neu-Karin, Bolland und Danneborth werden in die
Grundschule ,Am Mihlenberg® in Krdpelin eingeschult. Auch der daraus resultierende OPNV hat
dazu gefihrt, dass die Verpflechtungsbeziehungen hinsichtlich dieser Ortsteile bezlglich
Einkaufsmadglichkeiten und arztlicher Versorgung immer noch eher zum Grundzentrum Krépelin als
zum Grundzentrum Neubukow erfolgen.

Im Jahr 2022 wurde durch den Landkreis Rostock die Schuleinzugsbereichssatzung geandert. Die
ortlich zustéandige Grundschule fur die Kinder der Gemeinden Reddelich und Steffenshagen ist jetzt
die Kropeliner Grundschule ,Am Muhlenberg“. Auch hierdurch entstehen aktuell neue
Verpflechtungsbereiche.

Bereits im Einzelhandelskonzept der Stadt Krdpelin, Stand 27.07.2022, (Seiten 22 und 25) wurde
festgestellt, dass Stadt-Umland-Beziehungen vorhanden sind, die keine Berlcksichtigung finden.

Grundsatzlich wird aufgrund der Entwicklungen, wie zum Beispiel die Digitalisierung und
Wohnqualitat in Kontext zum Wohnraumpreis ein zunehmender Fokus auf Grundzentren gelegt
werden.

Tourismus:

Die grundsatzliche Abschaffung der Unterteilung nach Schwerpunkt und Entwicklungsraume im
Bereich Tourismus wird als schwierig angesehen, da auch heute noch verschiedene
Forderprogramme geknUpft an diese Kriterien sind. Hierbei ist abzuwagen, wie dies aus Landessicht
gesehen wird.

In der Karte 7 ,Vorbehaltsgebiete fur den Tourismus* ist die Stadt Krdpelin und lhr Gebiet nicht als
Vorbehaltsgebiet fir den Tourismus beriicksichtigt, dies ist aus unserer Sicht nicht richtig. Im Jahr
xxx wurde im Rahmen des Modellregionenprojektes des Wirtschaftsministeriums des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, die Modellregion ,Ostseebad Kihlungsborn mit 8 Gemeinden®
(damaliger Arbeitstitel) ins Leben gerufen. Das damalige erklarte Ziel war, die Leistungsstarken
Kustenorte mit Touristisch relevanten Orten im Binnenland zu verbinden. Teilnehmer dieser
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Modellregion sind die nachfolgenden Orte: Ostseebad Kihlungsborn, Stadt Rerik, Stadt Bad
Doberan, Stadt Krdpelin, Gemeinde Nienhagen, Gemeinde Bdrgerende-Rethwisch, Gemeinde
Bastorf, Gemeinde Wittenbeck und Gemeinde Steffenshagen. Im Rahmen dieser
Modellregionenprojektes wurde die Zusammenarbeit gefestigt und diese hat auch nach Auslaufen
des Projektes bestand. Alle Projektbeteiligten sind mindestens Tourismusort geworden und die
entsprechenden Gutachten werden aktuell erarbeitet, den Antrag zur Bildung einer Tourismusregion
zu stellen. Die Stadt Krépelin ist seit dem xx.xx.2023 anerkannter Tourismusort. Im Rahmen der
Region wird die Touristische Zusammenarbeit forciert, es sind schon jetzt relevante
Gastebeziehungen spurbar. Aktuell befinden sich im Bereich der Stadt Krdpelin mehr als 500 Betten
im privaten Bereich und ca. 100 Betten im gewerblichen Bereich, sowie ein Campingplatz. Durch
den Ausbau des OPNV auf der Achse Kropelin — Kihlungsborn und Rerik ist eine zusétzliche
Steigerung der Attraktivitat fir Gaste der Region erreicht worden. Die Stadt Kropelin stellt somit
schon jetzt den Verknlpfungspunkt Schiene fir die Ostseebader Rerik und Kihlungsborn da und
somit ist folglich auch die Stadt mit als Vorranggebiet Tourismus mit auszuweisen

Verkehrsnetze

Die dargestellten Verbindungsfunktionen sind aus unserer Sicht zu prifen, aus unserer Sicht geniel3t
die L11 zwischen der Autobahn A20 und der Stadt Krdpelin, den gleichen (berregionalen
Verbindungswert wie die L13 zwischen Bad Doberan und der Autobahn A20. Uber die L11 erfolgt
die direkte Anbindung der Grundzentren Neubukow, Kropelin, Rerik und Kihlungsborn an die
Autobahn A20. Hierbei sind nicht nur die Anwohner, sondern auch die Gaste der Region (ca.
450.000 Anreisen pro Jahr Ostseebad Kihlungsborn und ca. 110.000 Anreisen pro Jahr Ostseebad
Rerik) mit zu betrachten. Da immer noch der gréflite Anteil der Gaste per PKW kommt und der
Anschluss der Orte auf kiirzesten Wegen zur Autobahn tber die Anschlussstelle Kropelin erfolgt, ist
aus unserer Sicht der Uberregionale Verbindungswert anzupassen.

Erganzend mochten wir anfligen, das aus unserer Sicht im Zuge der Verkehrswende hier auch
weitere Betrachtungen erfolgen sollten in Richtung Radverkehr und dies auch Teil des regionalen
Raumentwicklungsprogrammes werden sollte, um einen kontinuierlichen und gezielten Ausbau nach
Relevanz zu betreiben, besonders entlang von Bundes- und Landesstralten im Land M-V.

Windernergieanlagen

Im Unterschied zum ersten Entwurf werden zunachst nur 1,5 % der Regionsflache als
Vorranggebiete fir Windenergieanlagen festgelegt. Somit ergibt sich eine Reduzierung der
ausgewiesenen Flachen von Uber 7.000 Hektar auf ca. 5.400 Hektar.

Die Abstandsflachen zu den Wohnorten — 1.000 Meter um zusammenhangend bebaute Ortschaften,
800 Meter zu Splittersiedlungen und Einzelhdausern, wurden beibehalten und ist zu begrufien.

Die Ausweisung weiterer Vorranggebiete zur Erfullung des Landesziels wird begruft, jedoch sollte
hier aus unserer Sicht auch zwingend der Kontext zu den entsprechenden Leitungsbau von
Energieleitungen beachtet werden.

Die Stadt Krdpelin erreicht schon heute eine Quote von 666 % Stromproduktion aus erneuerbarer
Energie im Vergleich zum Verbrauch, daher wird die Ableitung des produzierten Stroms immer
wichtiger.

Wir begrufen den Fortbestand der Aufhebung der Vorranggebiete 14 Jennewitz und 20 Kropelin.

Es ist sehr zu begriRen, dass das Vorranggebiet 135 ,Wustrow* aus den Planungen
herausgenommen wurde.

Weiterhin sehen wir mit dem Vorranggebiet 116 Parchow die Interessen der Stadt Kropelin bertihrt.
Das Gebiet ist in Fortschreibung des Kapitels Energie des RREP von 2020 mit einer GréRe von 70

Bankverbindungen Allgemeine Sprechzeiten

Deutsche Kreditbank Rostock Volks- und Raiffeisenbank Gustrow Dienstag 9-12 Uhr Telefon (038292) 851-0
IBAN: DE16 1203 0000 0000 1022 77  IBAN: DE45 1406 1308 0003 7006 82 13-18 Uhr  Telefax (038292) 851-10
SWIFT/BIC: BYLADEM1001 SWIFT/BIC: GENODEF1GUE Mittwoch 9-12Uhr E-Mail: info@stadt-kroepelin.de
Ostseesparkasse Rostock Donnerstag 9-12 Uhr DE-Mail:
IBAN: DE36 1305 0000 0530 0010 12 13 -16 Uhr info@stadt-kroepelin.de-mail.de

SWIFT/BIC: NOLADE21ROS

und nach Vereinbarung

Internet: www.stadt-kroepelin.de


mailto:info@stadt-kroepelin.de
mailto:info@stadt-kroepelin.de-mail.de

Seite 4 von 4
ha dargestellt. Im vorliegenden Entwurf wurde das Gebiet nun mit 150 ha angegeben. Das Gebiet
grenzt an ein Europaisches Vogelschutzgebiet und die Abstéande zur Ortslage Parchow Ausbau sind
zu prufen. Aufgrund der GroRRe dieses Gebietes ist hier eine deutliche Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes zu erwarten, was wir als kritisch ansehen.

Mit freundlichen GrifRen

Gutteck
Blrgermeister
Bankverbindungen Allgemeine Sprechzeiten
Deutsche Kreditbank Rostock Volks- und Raiffeisenbank Gustrow Dienstag 9-12 Uhr Telefon (038292) 851-0
IBAN: DE16 1203 0000 0000 1022 77  IBAN: DE45 1406 1308 0003 7006 82 13 -18 Uhr  Telefax (038292) 851-10
SWIFT/BIC: BYLADEM1001 SWIFT/BIC: GENODEF1GUE Mittwoch 9-12Uhr E-Mail: info@stadt-kroepelin.de
Ostseesparkasse Rostock Donnerstag 9-12 Uhr DE-Mail:
IBAN: DE36 1305 0000 0530 0010 12 13 -16 Uhr info@stadt-kroepelin.de-mail.de

SWIFT/BIC: NOLADE21ROS und nach Vereinbarung Internet: www.stadt-kroepelin.de


mailto:info@stadt-kroepelin.de
mailto:info@stadt-kroepelin.de-mail.de

‘pusbnaziaqgn jyoiu puis ‘uabipalyaq

nz abeljyoeuuayoe|4 sapualiemia Nz Yolyoesie} aip wn ‘apJjam puaydiaisne Jyoiu jusbuijuoy
sasalp ssep ‘puayabuiyep usbunpusmui] ‘papueab Jyoiu sepunmug sap bunyagielaqn Jep
W paim sajuabunuoyusyoe|4 usibejyosuelan wnealezsbunueld usp Jny sep Buejwn JaQ
‘uayoew

-}s9} uaylyosionsbunzyaswn uayyoepab apu3 Nz JydIu YoouU LNMUT | Wi wap ue puab
-aImiagn yais aip ‘usbunpusauig uaibiyoalaq aip yoopal 16nyaisyoniaq ‘1sa) JepoH 00S UOA
ag0JB|aiz Jep ue puegiaasbunue|d Jap }ley asiemulH uauabuebabule Jap Bunbemqy yoen

‘uabesjab Bunuyosy wney
usyoljpue| Wi uspundieamyosg usp JiW SIMOS USLIO[eIIUSZ UOA gleylagne abiosioAsulaseq Jop
uabunjyoLiuIg uoA Bunjpasuy Jnz Bunigbainap Jop W USUUISUY WaSaIp 9pJnM USSSaplie)s uaw
-wouab puelsqy yoopal apinm uspundiamyossbun|pals uoa Bunsiemsny ualepuosab Jap uop

‘uspJam jnegabine uspeyoo|q

-sBunpoimug usliey BigjewsiuljeylaAun auldy jiwep Qepuemabuin zjespunis) usyoljpulgian
Jabluam uauis ul paim [1ziedsuayoe|4 auaINWIO) JNMUT “| Wi seq “uayubabine Japaim wio
Japeiziyipow ul Bunjebalsyoemnz-juszoid-¢ apuayeb Buesiq aip plim wney uayolpue]

uap In4 1zuebis pun uaisizeld usbunwwinsagsBuniynisny aip ‘usieyaqiag usyoljussapp

wi uspJtam Bunppoimjuasbunipals inz usbunjabay usuabejyosabion unmug “| wi aig

‘uaBozaquie BunbBemqy aip Ul JYJIMSS) WaIapuosaq W Salp apinm

‘UspJlam ua)|ablio] LBpUBISAUN USIYE USPUSWILLIOY Usp Ul susgasapue] Jop usbunba)

1S9 SSsep ‘11 uajemia nz J1amos “1biusiyoalab pun 1epunibaq isqes pueqiaasbunueld

WOA USpPJaM ‘UspInm uswiwoulagn 910z UOA 437 uspusyab wap sne gewabuuls aip ‘usbunbd
-9[1s94 uabiualaip yony "Jyoewasb uabunbajisa4 usjeuoibal pun usyamsapue| UsyosIMmz
palyosiajun uIdy 1syoeunz pam uabunbaiuy pun asiamuly usuasbuebabuie sswwelsboid
-sbunpjoimjuswiney usjeuolfay sep JNMUT wWnz Jap BunBemaqy Jop u| "Uspiom JYoIjiudL0IaA
GZ0zZ Jyer wi Jjos sswwelboidsBunpjoimiuasspue] usnau sep LNMUg 81sie JaQg

unoy —el SOXIZIAVION 019/ 1JIIMS

unzL-6 Belsjsuuog  Z1 010D OESO 0000 SOE} 9630 NVl

unzi -6 usompin 32050y assexiedsassisO L00LW3AYIAS OI8/14IMS

aunel-el 3ANOL43QONID :0IB/L4IMS L2 2201 0000 0000 £0ZL 9130 ‘NvEI
0-158 (Z6Z8€0) UOJBIRL  JUNZL—6 Bejsusiq  Z8 900/ £000 BOEL 901 S¥3A :NVEI HO0IS0Y HUBGIPSIY SYdsinag

uaezysauds auewab)|y MOJISND) HUBQUASIBYIEY PUN -SYIOA uabunpuiqianjueg

‘use)iayos uelep Biyunynz apjelold anb pun b dizulid punypuipy ule Jeiy ssep
‘ualyny nzep salp uuey yoopa| ‘uagnibaq nz 1si GEoz Sig ezuals) ey 0O Jop bunjebay aiq "ulsyayos
Jawwl yone wiuo4 Jaydem uj usbun|palsuy ssep ‘ualynj nzep JYolu JOQE USUNP SIS USUIP
zipuisbunue|d sje Us}Jjos pun |[OAUUIS Yonelglaauayoe|4 wnz uabunbajise aIp pujs ydljzyespunio

UoneigloAuayoe|q

‘uspiam Jwnelebuie pjundiemysssBunipsig sie Ja)yolBopy a1p yone ujjadouy| wniuszpunio
Wap oIS Josasun sne Jsayep 8)|0S SuUaYdS pun sng ue Bunpuiquy uspuabeloalsy iep
pun ujjedouy SwnuSZpUNIS) sap Jejiesuaz Jep punibjny "ssnw usplam uayeyosah asjanjusuosiad
usbije}] snwisunoj wi 8Ip Jnj wneluyopy Jtebipuamiou  Bunpppmmjusliajepn leq  yone sy
SSEp 0S ‘WNEJSNWSLNO] S[E USUSIp Uajuszpunic) apiag PjueIyssaq uslsyyolboy usyosyeibosb
aImos ‘usydisiaid Jap punibjne ulogsbBunjynyj pun yuay ualuszpunis) usp ui Bunpoimiususbig
alp JsI yony -qe sneuly pepag usuebie usp Jegn pundiamyossbunipais sie Bunppoimug
Jaule yonudsuy Jop usyasab yosuaue|d JyoIg Jaiasun sne yois Ja)19] YainpiaiH uaqia|q jeyyoeaqun
JYOIU SYjj0S Jewsin) JPEISSSUBH JOp SWNAUSZIaqQ Sauld usuoipjuny|ia] Hw wniuazieply wap
Pun X20}S0Y WnijusziegqO Waep usyosimz abe] sjesjusz aip yony ‘|eepl w04 1apaf ul puls 320isoy
wnuuaziagO Sep ue (MMd pun ANJQ) uabBunpuiquy 8iq "usuyemus ueleqoQ peg WNHUSZPRIN
wsp pun ulogsbuniyny “UeY UaLusZpunis) usp usyosmz obe usjenusz iy punibine
ujjadouy] JPEIS SIp JIM USIyooW uapjundiamyossbun|pals YoIpyoIsulH 437 gewsb uanuazisin
pun -punig “-1eqQ Yaiyaisuly usbunjeyny uayolHo Jap Jeyaqieg usp Jim usgnibeq yoljziespunio

‘puls yuueyeq Jyosiu 437 sap uabunbuipag usbiyunynz aip
EP ‘paim uaqgelIyosablo) 437 wnz |9jjeied 434y sep ssep ‘Busimyos Jny se Jim us)ey yoljzyespunib

:uageb usyuapag pun asismulH apuabloy yoi ajyogw uabepsiun Jep Bunjnid yoeu
‘UallaH pun usweq apyasb Jyss

$202Z°10°S0 WOA SanMjus usysia sap bunyoijjuayoisp
)203)s0y uoibiay aip 4} sswwesboidsbunpjoimjuswiney uajeuoibay sap Bunjjeysjnenan

geozLiel
wmeqg

nNO/WYdS/veE

uayolaz Jesun JyouyoeN aiyf uayolaz 1y|

0t-158/2628€0
‘Jyemyaing-uosele |

op-uljadacry-}pels@ipiwyos - eue

-ossaipy-lIEN-3 ap-BuniaiBal-Aw L@ BUNBIIBag Ie | Jod

»003}s0y uoibay pueqiaasbunueld

JPIWYog nely
eupedyoasdsuy Y|

uifadoiy 9284 ‘L PHeW ‘Uijadely Jpers

Jo)sieowiabing Jeg

uijadouy jpejs

2208602/ & V%

uijadouy [aiyer g/



‘pusplayosius Bunjnapag ayosiisIiNo} ajjenpe

alp pun yeyospue Jap Bunjnapag pun 18YyuQuyos alp PUIS JYaW|BIA USJIamag Snie}S usasalp

JNe uapulsWan) alp YoIS UBUUQY USSSIP}E]S ‘©LI0SNWSIINO | 9pUIdWan) apualamad Nz SnWsL
-noJ uap Jny Buninapag Jaiyi ui yoia|b Apyalgo ajje yolu puis s3 "HosnwisuUNo| sje Bunuyolezsny
[lenpe aip any 16 sayodIg|H "uIes puswwiisaq yodiu yone uabunbajisa4 usyoslaue|dieuolbal Jap
uaxbnsubue] Jep punibine uuey pun jyoiu 16jops ‘usyniaqg uabuniequialaasuoieladooy| usjeunw
-WO3JBJUI JNEe S|Eewo aIp ‘snwsiinNo] uap Jni apjaloidjjopol Jepuaysisaq pueyue Bunbapsa auig
"9|193syonug auid usuebweq-zyugry/ziuniA [eels) yolalag wi uiswwodio puegiaasbunueld usjeu
-0169y Wwnz azualis) Jap ue Yyais 1q16a yipoyia|\ uslzinuab Jap punibiny “Lnmug “| wi uslaiqab
-s)jeyaqlo uajzuaibabqe sebua uap Jyejabun usyoaidsjus unmjug -z wi swnespjundiamyods aiq
‘uasiemjne bunuam3g ayoy Jyas aule ualiely| usljyezabine Jap [yeziys|y Jap 18q alp ‘}aupioabnz
uabunyiewsas) uabiualelp puls snwisLNO] Sap uswnepjundiomyos uaq Jwwiu Bnzeg usysyuid
-wney alequola|bian Jne JejAIP e Usyosnsuno] Jap Bunuemag aip ssep 0s ‘Jauploabnz uoiba
Jap uabunylewas) uaujgzuid uap ul uspinm (Bunbemqy Jap 1| | 8118S) ajewal) uayyezabine aiq

"Lspueab Jyolu seNMIUT Sap

Bunjiaqielagn Jap 1w geysap apinm ayoialaquep Jep bunzuaibqy suswwoulagn wweiboid
; -sBunpjoimjusuney uspus}|eb wap sne aiq "us||es|alieomz uasalp Nz Jyolu
Jwess||e yoopal ualoysb spuesusqen) pun usbeyusiN ‘Lopusig ‘uolseq ‘puelsule)
‘uabeysuayals ‘yoleppay uspulewas) usjuueuab uswyeubun|@ls usuagababiapaim
usqo Uap Ul 8l 1uIsyosia BuaImyos yoljyoesie] Lojeljusz usiuwinsaq waule nz
uspulswan) Jaujdzule Bunupionz abliinapuls alp Ususp Ul ‘UsuusyId d|els|alloamZ pun
-zualc) abluls 1SSe| p|ig S9saIQ "UdpuIBWIdL) uap uaydsimz usbunyaizagsbuniyos|uap
usyolyoesie) Jap pjig seinb 1yoal ule usie asalp usbiaz siseg usyosnsnels

usajlalq Jyas Jap punliny "usplam usuuomab uiazinuyunyiqoj\ UoA usiepsbunbemeg
uaualsiwAuoue sne alp ‘usbozabuelay uslepsiyayia  ajjenpe pueg-iaasbunue|d

Jap Jey usnuazpunig Jap aydlaiaquen usibajebise) 434y wi Jep Bunynidiaqn inz

‘uabuebabsne ggoz siq wneayazsbunue|d wi Buniayjonag Jap Bansuy

U3JYoIa| Wauld UOA uolbay ajwesab aip Jnj unu plim JNMUg ‘| Wz palyosiajun wj "yoleploy
-1 Bunuyoalagnap aule 8lyoeW aiyer uslzie| Jop puaiyem pue|sny waep sne Bunispuemnz
ayoy pusyeyue aiq -opunibnz asouboidsbuniayorag alaisienpie asuie 1681 Jnmiug ‘g waq

21 0400 0£50 0000 SOE+ 9E3A NVl

dunsoL-¢t

Mnzi-6 mmum‘_mr_coo HO0IS0y wmmmutmnmwwm—mo
l uanzL-6 YooMBIN INOL43A0ON3D OI8/L4IMS L00LN3AVIAE DI8/14IMS
o0L-158 (2628€0) XejolaL  Jun 8L - €1 28 900/ £000 80€| S0¥) S¥3Q ‘NvEl £/ TZ0OL 0000 0000 €021 9130 Nval
0-158 (z628E0) UOBRL  UNZL—6 Gesuaig MONISND HuBqUISIBYIEY PUN -SHIOA 120)S0Y HuRGIPaL) BudsINag

usyezydeuds aulawab)y uabunpuiqiasjueg

jwos y8)s uladoly| IpeIS BIg ‘uspiom Jyoiels uolbay Jop S)seD Iny JENAIEINY Jop Bunisbis)g
ayol|zjesnz sui Jsi JUaY pun wiogsbuniyny — ujadoly 9syoy Jep Jne ANJQ Sep negsny usp
yoing -zieidbuidwe uie aimos ‘yolasag uayolgiemab Wi uspag Q0L "B pun yoialag usjeAud wi
uaneg 006 slie Jysw uljedony Ipels Jap yotasag wi yois uspuyaq jjenpjy Jeqinds usbunysizegsises
sjuBAS2l JZ3I9] UOYDS puls S8 ‘MBIDI0) JleqJeusWWEsSnz SydsisLno] oip pam uolbay
Jep uswyey W] "HOSNWSLNO| JSJUUBNIOUB £Z0Z XX XX Wap JIas js| uladoly Ipeis aig us|eis nz
uolBaisnwisuno | Jauie Bunp|ig inz Beljuy usp ‘}8}iagiela [|aNPe USPISM USJYIEINS) Uspuaydaidsius
aip pun uaplomab HosnwsuNo] susjsapuiw puis uabiislegpielold 9|y ‘pPuelsaq sapjelold sap
usjne|sny Yoeu yone jey asaip pun ibysajeb jleqieuswuiesnz aip apinm sapisfoidusuoibaljjspopy
Jasalp uswyey w) -uabeysusysiS SpuUIBWSD  pun  YOBQUSRIAM\  SpulBWSD)  ‘Hojseg
apulswan ‘yosimuyiay-apualabiog spuiswag ‘usbeyusiN spulewess ‘uledosy JPEIS ‘UBISgOQ
peg JpelS “uay Jpels ‘uiogsbunjuny pegsesisQ @UQ uspusblojyoeu sip puis uoibaljjepop
J9s8|p JeWysujia] "USpUIgJeA NZ pueluauulg W USHUQ USJUBAS|SI YISNISLINC] JW auousisny
uayeyssbunysia sip ‘Jem |ei7 suepe abjjewep seq ‘uayniab uagen sul (jPyispequy 19bijewep)
Juspuiswen g jw uiogsbunyny pegessisQ” uoibaijepopy 8ip ‘usswwodiop-Bingquapoapy
SSpUET Sep SWNUSJSIUILSYBYOSHIN, Sop sepjeloidusuoiBaijispoly S8p uswyey Wi apinm XXX
Jyer wy Byou JYoIuU JYOIS Jaiasun sne isi salp ‘IBiyoIsyoniaq snwsuno] uap Iny joiqabsieyaqion
S[e JYolU 13199 Y] pun Ulj2douy JPEIS BIP §si ,SNWSLNO | USP Iny 9331qaBs)eyagqion” L apey Jep U]

‘pIm usyssab
JyoIssapue] sne salp am ‘usbemnzage is| 18qaiH "puls usuaiy asaip ue ydnuyeb swweiboidiepioy
QUepaIYDSIaA yoou ajhay yone ep ‘usyssebue Busmyos SjB paIm  snwisuno)  yoiaieg
wi awnessbunpoimug pun plundismydg yoeu Bunjsusun Jep Bunyeyosqy aydizyespunib sig

TSNWISNO

‘usplam
16|96 uauazpunIo) Jne SNXo4 Japuswyaunz uld siaidwneuyop) WNZ IXajUoY Ul Jeji|enbuyopp
pun Buniaisieybig sip [eidsieg wnz am ‘usbunpioimug Jep punubjne pim  yolziespunio

-uapuiy BunBiyoisyoniag suisy aip ‘puIs uspueyloA usbunysizag-pue|wn-}pels ssep ‘y||el1sablsey
apnMm (GZ pun gz usyes) ‘2z0Z L0 Lz Puels ‘Uijedory) 1pels Jop jdezuoysispueyjezulg Wi syeieg

‘ayoiasagsbunyyospeion
onau ([enpe usyelsiue younprely yony - Brequalyniy Wy“ anyospuno Jauledoly alp
1100 181 usbeySUBYE)S PUN YoljoppaYy Uspuiswan) Jap Jepuiy alp inj ajnyospunis abipueisnz yoijug
a1 "wepuesb BunzjessyolaiagsBnzulainyog aip ¥00is0Y SlaNpUET USp YoInp apinm Zzoz Juepr wj

‘usbjope mo¥NgnaN WNAUSZpUNIS) wnz
sje uledeJiy} Wniuszpunis) wnz 1aya yoou Jawuwi Bunbiosiap Jayoijjzie pun usysyysijbowsineyug
yoibnzag sy@IsPQ Josalp yaiuoisuly usbunysizagsbunyyosydisp eip ssep ‘Uyneb nzep
1Y ANJQ @pualennsal snesep 1ap yony ‘nyossbuie uijedory ul Brequajyniy wy* ejnyaspunio
3lp Ul usplem Upogsuued pun pue|og ‘ULBM-NBN ‘ULBY-)Y US|IBJSHO Usp sne Jspuly aig
‘uljedory] JPeIS J8p pun UsHQ uasalp uayosimz usbunyaizagsbuniyos|pua uaysiseq JOA aim YoeN

"Jo)|EMUSA YeyzZ[eS-mo)ngnaN
JWy SEp J3qn UspIam pun puepsuye) apulswas) Jnz jzjsl uaigyab ypogsuueq pun puejjog ‘uley
-NaN ‘ULBY-)Y 8HO a1q ‘uassojyosabue uljadouyl Jpe)S Jap Yois uadey us|is}suQ Ualy] Juw Zymauusy
pun >oagapewyos ‘usbeyus)ly UspuIsWSL) i 'PUBISSg ULR)Y| SPUIBWSL) Jop pun 328gqapewyoss
aspulswas) ‘usbeyus))y SpuIBWSS) ‘ZYMBUUS[ USPUIBWSS) Udp ‘ulj@dosy| JpeiS Jop sne sayolem
‘uljedouy] sejWy J9p SpuIBWLS) apualiynjsyeyosab aip 00z JUBl wnz sig Jem uljadory Jpels aig

"SI JUD1U OS JYDIS Jaiesun sne sep ‘Jzusibaq yoleseqapulsus
usp Jne yolasaquseN Jep Jely paim yooper ibsiqo yolssequeN ususble uep unj wney
UayoljpuE| Wi SWNJuazpunis) saule usqebiny aip uljadoly| Jpe)s aip ssep ‘Yjeisebiep yoijnep [ewule
yoou puim ,usuobajeywney” ¢ pun ,aydiaiagsbuniyos|psp a1yl pun suQ SjesuszZ” g Usuey usp uj

3souboidsbuniayionag
¥ UOA Z 3y18S



uajjeyaqiaq Jim moyoled 91 | 1eigebbuelion

"usWIWIOIagN 121U LINMIUT "Z WP Ul PJIM MOJISNAA 181ge9) seq :BunbBemay Jep £91-65| uslieg

"usjne| Jepueulsuasgau yolaleg
wesalp Ul uaiyepaasbunsse|nz pun -sbunuejd axsjdwoy simos JebesjsbBunue|d Jeyeald pun Jayol|
-JuUayQ UsBuNpPIBYISIUT BJIA IUYSS [IoM ‘UIBS Jeqziasin 919/ JOUSWWOY||OA Ul S|ewaIU Jage sapueq
-1aAsbunue|d sep 1yoisuy yoeu pam 161nyoslag Yoluayols 1s! ‘IO Yonipsny wnz uswyeubun|@ls
usbiule Ul aIp ‘negsneqzieN pun -usbejuy UOA BunisiuIplooy| Uspuassewn Jaule Bunj@isionlesp| aiq

"opJnm 16e|yosuelIaAn X001s0y uoibay aip Inj 1dezuoxaibiaug wi

alp ‘ag0Jbjaiz usyosuaue|d Jap yaia|ebnz youdsius saiq ‘usyasabioa a)aigabbueliop Jap Bunbapse
Nz ynmpug "z wi ayoeysuolbay Jap % G‘| punl yolyoesie} puis ‘usueidnzuis Jaysayols assimab auie
|917 ayoljziasab sep jne a)aigabbuelion usyueldab Jap Bunuyossiuy Jop 19q wn 181youabsne - ayoe))
-suolbay Jep % | Sle - £Z0¢Z 4N} [81Zusyosimz Sep Jne apinm |yemsneusyoe|4 Jep Bunisqielsqn aig

"'SSNW UspJam jzjesia wuwelboidsbunpoimiuswiney wi usbunbajisa4 anau yoinp

1Yolu yeziap alp ‘ebejpunis) abiynb auis JOA 81m Ydeu /| 0Z UOA sapueqglansbunueld sap jdezuoyabom
-pey sep 1sI neqabampey uspualigjabaquagelis wiaq uaieiold usjeuolbal Jjap Bunwwnsag aip In4
ey j@1sia LL0O¢ dyer wi

pueqglansbunue|d Jap sep ‘seydazuoyabompey usjeuoibal sap aapipunls) aIp s}aJaq Jem JYay)JaASLO
-lequoepN wi sapeliyed sep bunzinN a1p Iny sezjouabap) uasojuaxan| sauld bun|j@siaHy a1q "usissnw
uapJam uassojyosab puabullp aip ‘uasaimabuly abampey uspualisiabaquagelis Jap zjoN Wi uaxonT
uagoub alp jne yoiponipyoeu pun Biyney pJim wney usydljpue| wap sne uswyeubun||g}s uap uj

16nyoISHONIS] 1YOIU PIIM

unetL-¢gl Z1 0100 0ESO 0000 SOEL 9€30 ‘Nv8l

unzL-6 Bejsiauuog 00)s50Y a55EYIEdSIISISO
[ unzL-6 YoompIN 3NOL4IAONID JI8/L4IMS LOOLWAAYTAR 018/14IMS
01-158 (26ZBE0) XBI9IBL  JUN BL—€EL 28 900/ £000 80€} 90¥| S¥3Q ‘NvE! ./ ZZO) 0000 0OOC €021 8130 ‘Nval
0-158 (z6Z8E0) UORRL  JUNZL—6 Beysuaiq MONSDE) Yuequasisyiey pun -SHIoA 20150y YUeGipaln| aydsinaq

uayazysaidg auewably uabunpujqianyueg

uagnIo uayolpunaly JN

‘UBYSSUE YOSIIUY S|e JIM Sem ‘USUBMIS NZ Sap|IqSYBYISpUET]
sop BunBpyosenuiesg sydlINsp auld JaIY IS S3J8Iqa5) s8salp 9gelo Jep punubiny ‘usjnud nz
puis negsny moyoied abejspQ inz apuelsqy aIp pun jeigabzinyas|abo sayosiedoin3 ue ue jzuaib
10Ig95) seq "uagebabue ey QG| }IW UNu }8igas) sep apinm unmjug uspusbaipon wi yeisebiep ey
0./ UOA 390i9) Jaud )W 0Z0Z UOA 4333 sop aifiaul sjeyde)y} sap Bungiaiydsuod ul 1st }810es) seq
“HynJag uljadouy] JpelS Jop Uassalau| alp moydled 9| | 191gaBBUBLIOA Wep JIW JIM UBYSS UIYIS)iapA

‘|los usualp ,ZNYOSWNELISIH USp Ny S)a1qabs)ieyaqion pun -BuelIOA” s|e yone
jJ21q99) sasalp ep ‘Yonidsiapip wi salp Jys)s Biyiazyaia|o "usjyoinjeq nz (18YJoA ayais 'uoibaljjepoiN
Inz usbuniynysny) uoibay ayosisuUno} alp ny usbumiiimsny uaaebau asip puls Jaly ‘sibisuspuip
iy} gg | sswwnN jeigebbueliop sje Bunsiemsny — molysnpp Bunsiamsny sip Jm usjyoelaq yosiuy

"uljadody] 0Z pun zjmauuar | ajelqabbueliop Jep Bungayjny Jep puejsaquod usp usgnibag Jpn

18bnyom
Jawuwl swolng ususiznpoid sep Bunyie|gy aip pam Jayep ‘yonelgisp wnz yoe|bisp wi ebisuz
Jaleqlanaula sne uoipnpoidwons 9% 999 UOA 2jony) auie ajnay uoyos yoiaus uladoy] 1peis a1g

‘uaplam Jajyoeaq usabunysiaibiaugy
uoA negsBunyia] uspusyosidsjus usp Nz Jxajuoy Jep pusbumz yone JYoIS Jaiasun sne Jaiy
ayjjos yoopal 1gnibaq paim siaizsapuen sap Buninud inz ajsigebbuellop Jaisjiam Bunsiemsny aiq

‘usgniBag nz jsi alp pun usjjeyaqgieg uapinm ‘ulesney|azulg pun usbun|paisiaplids Nz Jeje 008
‘UayeyoSHQ 8ineqaq puabueyuawWwesnz Wn I3} 000 ) — USHOUYOAA USP NZ usyoe|spueisqy aid

OELEHUEEENE I

‘A-IN pueT wi uagelissapue] pun -sapung uoA Buefjua siapuosaq ‘usqieliaq Nz Zueas|ey
Uoeu negsny us)jaizab pun usydijiainuijuoy usuls wn ‘a}jjos uspiam sawwelsboidsbunpoimjuswney
uafeuoifal sap [1I8] Yone salp pun Jysxiaapey Bunjyory ul usyjjos uabjops usbunyoeliag ais)em
yone Ialy apusmsiyadian Jep obnz wi Jyoig Jesesun sne sep ‘usbnjue Jm uayoow puszuebigy

‘usssednzue UamsbBunpuiqie sjeuolbaiiagn Jap YdIS Jasesun sne
11 1Bjoya uljadoly] 9]j9ISSSN|YSSUY 3Ip Jagn uyeqoiny Jnz uabapy usisaziny jne spQ Jop Ssn|yosuy
19p pun JWWo) MMd Jed sjses Jep |Isjuy 9)golb Jep yoou Jswwl BQ usjyoesjaq nz ju (uey
pegaas)sQ Jyer oid uasiaiuy 000°0} L "Bd pun ulogsBunjyny peqassisQ Jyer oid ussiaiuy 000 0SY
"20) uoIBay Jop 9)SBD) SIp YoNe UISpUOS ‘Jauyomuy SIp JNU JyYolu puls leqialH 0gv uyeqoiny
aip ue wiogsbunjyny pun Yusy ‘unadosy ‘moyNgNaN uasiuazpunic) Jep Bunpuiguy epjalip alp
1Blopa |17 8Ip Jeq) "0ZY UYyeqolny Jep pun ueieqo peg Usydsimz €1 aip aim pamsBunpuigiap
usleuoifauiaqn uayola|b uap ‘uledoly JPEIS Jep pun QZY Uyeqony Jap uUsYdSIMZ || alp
1geIuab JyoIg Jalasun sne ‘uajnid Nz Jyoig JaIasun sne puis uauolpunjsbunpuigia usyj|eisabiep aig

EENSTENTET

"PJa.LIoY JYOIS Jalasun sne }si yeyosuimpueT Jaiqabsyieyagqlon sie Buniepu3 sig
Yeyosuimpue

"USSIOMNZSNE YW SNWSLNO | JeIqebBueLIoA S|e Jiw JPe)S aIp yone yolib|o} 3si Jwos

pun ep uiogsbuniyny pun Juay JepeqassisQ alp Jn} ausiyos plundsbunydnuyisp uep 1z38f uoyos
¥ UOA € BjteS



	Vorlage
	Anlage  1 20250925Beteiligung_RREPRostockEntwurfSept25
	Anlage  2 1_1_Textteil_RREPRostockEntwurfSept25
	Anlage  4 1_3_Uebersichtskarten_RREPRostockEntwurfSept25
	Anlage  6 3_1_Umweltbericht_RREPRostockEntwurfSept25
	Anlage  8 Stellungnahme 2.Entwurf RREP
	Anlage  9 Ergebnis Abwägung RREP

